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1. Veranlassung

lm Rahmen der nach dem Programm Natura 2000 erforderlichen ,,Kartierung von geschütz-

ten Biotopen und FFH-Lebensraumtypen" hat ein Bundesland, vertreten durch das zugehö-

rige Ministerium (nachfolgend Auftraggeber genannt), ein europaweites Vergabeverfahren

angestrengt.

Es kam zu einer Rüge, einem Nachprüfungsverfahren bei der Vergabekammer und einer

Klage vor dem Oberlandesgericht Brandenburg.

Das gesamte Verfahren (Rüge, Nachprüfungsverfahren und Klage) wurde mit finanzieller

Unterstützung des BBN (www.bbn-online.de) und seinen Mitgliedsverbänden1 und Mitglie-

dern (AGN, BVOB, BDBiol, BVDL, HVNL, SBdL, VSÖ, VHÖ) vorgenommen. Ohne diese

Unterstützung wäre das Verfahren nicht möglich gewesen. ln diesem Zusammenhang ist ein

herzliches Dankeschön an alle Unterstützer/innen auszusprechen.

Mit diesem Bericht wird der gesamte Weg aufgezeigt und erläutert. Damit können auch Drit-

te nachvollziehen, wie ein solches Verfahren läuft und was die Chancen und Risiken dabei

sind.

2. Beschaffungsabs¡cht

Der Auftraggeber ist mit seiner Beschaffungsabsicht mit der Bekanntmachung im EU-

Amtsblatt nach außen getreten (siehe Anlage 1 zu diesem Bericht).

3. Intervention der GHV

Mehrere Mitglieder der GHV Gütestelle Honorar- und Vergaberecht e. V. (nachfolgend GHV

genannt) haben die Bekanntmachung der GHV zugeleitet mit der Bitte um Prüfung. Eine

I' Arbeitsgemeinschaft der amtlichen Fachreferenten für Naturschutz und Landschaftspflege in Bayern e.V. (AgN), Berufsver-
band der Okotogen Bayerns e.V. @Vöq, Berufsvertretung Deutscher Biotogen e.V. (BDBiol), Berufsverband der Landschafts-
ökologen Baden-Württemberg e.V. (BVDL), Hesslsche Vereinigung für Naturschutz und Landschaftspflege e.V. (HVNL), Saar-
ländischer Berufsverband der Landschaftsökologinnen und -ökologen e.V. (SBdL), Verband Selbständiger Okologen e.V,

USö), Vere¡nigung Hessr'scher Ökotogen und Okotoginnen e.V. (Hö)
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Prüfung auf Einhaltung des Vergaberechts führt die GHV auf der Grundlage ihrer Satzung

durch. Die GHV hat die ihrer Bewertung nach vorliegenden Verstöße dem Auftraggeber mit-

geteilt (siehe Anlage 2 zu diesem Bericht).

Der Auftraggeber hat daraufhin der GHV geantwortet (siehe Anlage 3 zu diesem Bericht)

und einige wenige Verstöße erkannt und korrigiert und eine geänderte Bekanntmachung

herausgegeben (siehe Anlage 4 zu diesem Bericht).

4. Nachprüfungsverfahren bei der Vergabekammer

4.1. Grundsätze

Die zuständige Stelle für Nachprüfungsverfahren ist die Vergabekammer

Nach $ 107 Abs. 2 GWB ist nur ein Unternehmen antragsbefugt, welches lnteresse an ei-

nem Auftrag hat. Die GHV konnte als Verein also nichts weiter unternehmen.

Nach $ 107 Abs. 3 GWB muss einem Nachprüfungsantrag eine Rüge vorausgegangen sein

4.2. Rüge

Ein Mitglied der GHV (nachfolgend Auftragnehmer genannt), welches die Vergaberechtsver-

stöße nicht hinnehmen wollte, hat eine entsprechende Rüge an den Auftraggeber formuliert

(siehe Anlage 5 zu diesem Bericht). Dabei lies sich der Auftragnehmer bereits durch den

Rechtsanwalt Michael Wiesner, LL.M., Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht, welcher

zudem auf Vergaberecht spezialisiert ist (nachfolgend Auftragnehmervertreter genannt),

vertreten.

Der Auftraggeber reagierte a rat mit Schreiben vom 03.08.2011 (siehe Anlage 5 zu diesem

Bericht), half aber der Rüge nicht ab. Somit blieb dem Auftragnehmer nur das Nachprü-

fungsverfahren bei der Vergabekammer.
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4.3. Nachprüfungsantrag

Ein entsprechender Nachprüfungsantrag ist dann form und fristgerecht bei der Vergabe-

kammer eingereicht worden (siehe Anlage 6 zu diesem Bericht). Dieser Antrag umfasst

auch einen Antrag auf Akteneinsicht nach S 111 GWB. Dies dient dazu, dass der Auftrag-

nehmervertreter die Vergabeunterlagen des Auftraggebers weiter auswerten kann.

Sobald eine Vergabekammer einen solchen Antrag erhält, prüft sie diesen nach $ 1 10 GWB

sofort darauf, ob dieser offensichtlich unzulässig oder unbegründet ist. Falls nicht, wie in

diesem Fall, tibermittelt die Vergabekammer dem Auftraggeber den Antrag in Kopie. Der

Auftraggeber darf nach der lnformation über den Nachprüfungsantrag nach $ 1 15 Abs. 1

GWB keinen Zuschlag erteilen.

Die Vergabekammer bestätigte mit Schreiben vom 19.08.2011 (siehe Anlage 7 zu diesem

Bericht) den Eingang des Nachprüfungsantrags.

4.4. Bis einschl. Vergabekammerverhandlung

Der Auftraggeber reagierte auf den Nachprüfungsantrag mit einer Stellungnahme vom

23.08.2011 (siehe Anlage 8 zu diesem Bericht).

Der Auftragnehmervertreter erwiderte daraufhin mit Schreiben vom 05.09.2011 (siehe Anla-

ge I zu diesem Bericht).

Mit Schreiben vom 05.09.2011 gibt die Vergabekammer Hinweise zum Antrag auf Aktenein-

sicht (siehe Anlage 10 zu diesem Bericht).

Mit Schreiben vom 09.09.2011 ergänzt der Auftragnehmervertreter seinen Vortrag (siehe

Anlage 1l zu diesem Bericht).

Mit einem weiteren Schreiben vom 29.09.2011 ergänzt der Auftragnehmervertreter seinen

Antrag mit Hinweisen auf aktuelle Rechtsprechung (siehe Anlage 12 zu diesem Bericht).

Mit Schreiben vom 15.09.2011 verlängert die Vergabekammer ihre in $ 1 13 Abs. I S. 2 vor-

gegebene Entscheidungsfrist um 3 Wochen (siehe Anlage 13 zu diesem Bericht). Dies ist

beianderen Vergabekammern in Deutschland unüblich, diese halten die Fristen des GWB in

der Regel ein.
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4.5. Mündliche Verhandlung und Entscheidung der Vergabekammer

Mit Schreiben vom 04.10.2011 hat die Vergabekammer zur mündlichen Verhandlung am

13.10.2011 eingeladen (siehe Anlage 14 zu diesem Bericht).

Während einer solchen Verhandlung erhalten die Parteien Gelegenheit ihr Anliegen münd-

lich vorzubringen. Die Vergabekammer gibt dann eine erste Einschätzung und fragt in der

Regel nach, ob die Parteien sich vergleichend einigen wollen. Dies war hier nicht möglich, so

dass die Vergabekammer zu entscheiden hatte. Die Vergabekammern sind meist mit einem

hauptamtlichen Vorsitzenden, der die Befähigung zum Richteramt hat, einem hauptamtli-

chen Beisitzer und einem ehrenamtlichen Beisitzer besetzt. Die beiden letztgenannten müs-

sen keine Juristen sein.

Die Vergabekammer erließ den Beschluss mit dem AktenzeichenVK 32111 mit Datum vom

13.10.2011 (siehe Anlage l5 zu diesem Bericht).

Tenor des Beschlusses der Vergabekammer war, dass sie den Antrag des Auftragnehmers

zurückgewiesen hat. Also hätte das Vergabeverfahren des Auftraggebers dem Vergaberecht

entsprochen. Der Auftragnehmer hat kein Recht bekommen und den Prozess ,,verloren".

Hätte der Auftragnehmer dies akzeptiert, wäre der Beschluss rechtskräftig geworden. Ein

Beschluss einer Vergabekammer wird auch für den Auftraggeber bindendes Recht ($ 1 14

Abs.3 GWB).

Der Auftragnehmer wollte die Entscheidung nicht akzeptieren und musste Beschwerde bei

der nächst höheren lnstanz einlegen (S I 16 ff GWB). Das ist in Brandenburg das Branden-

burgische Oberlandesgericht (nachfolgend OLG genannt).

5. Sofortige Beschwerde beim OLG

5.1. Grundlagen

Die zuständige Stelle für eine sofortige Beschwerde ist das OLG
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Nach $ 118 Abs. I GWB hat die sofortige Beschwerde aufschiebende Wirkung gegenüber

der Entscheidung der Vergabekammer. Der Auftraggeber kann weiterhin keinen Auftrag

auslösen.

Auch das OLG prüft zunächst, ob die Beschwerde Aussicht auf Erfolg hat. Falls sie keine

Erfolgsaussicht erkennt, lehnt sie den Antrag ab.

5.2. Sofortige Beschwerde

Mit Antrag vom 27.10.201 1 spricht der Auftragnehmervertreter eine sofortige Beschwerde

beim OLG aus und beantragt u. a. die Entscheidung der Vergabekammer aufzuheben (siehe

Anlage l6 zu diesem Bericht).

Mit Schreiben vom 07.11.2011 beantragte der Auftraggeber, dass der sofortigen Beschwer-

de nícht stattgegeben werden solle, auch weil ein Allgemeininteresse an einer unmittelbaren

Auftragserteilung gegeben wäre (siehe Anlage 17 zu diesem Bericht).

Mit Beschluss vom 10.11.2011 lässt das OLG die Beschwerde zu, weist den Antrag des

Auftraggebers zurück und verlängert die aufschiebende Wirkung (siehe Anlage 18 zu die-

sem Bericht). Der Auftraggeber darf also weiterhin keinen Auftrag erteilen.

5.3. Mündliche Verhandlung und Entscheidung des OLG

Mit Schreiben vom 10.11.2011 hat das OLG zur mündlichen Verhandlung am 31 .O1.2012

eingeladen (siehe Anlage l9 zu diesem Bericht), verschiebt diesen allerdings erneut auf den

06.03.2012.

Mit Schreiben vom 05.12.2011 hat der Auftraggeber zur Beschwerde Stellung genommen

(siehe Anlage 20 zu diesem Bericht).

Mit Schreiben vom 27 .02.2012 nahm der Auftragnehmervertreter erneut ausführlich zu sei-

ner Beschwerde Stellung (siehe Anlage 21 zu diesem Bericht).

Bei der Verhandlung erhielten die Parteien erneut Gelegenheit ihr Anliegen mündlich vorzub-

ringen. ln der Verhandlung, der nachfolgenden Beratung und beim Beschluss ist das OLG

mit 3 hauptamtlichen Richtern besetzt.
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Das OLG erließ den Beschluss mit dem Aktenzeichen Verg W 13/1 1 mit Datum vom

27.03.2012 (siehe Anlage 22 zu diesem Bericht).

Das OLG hat dem Antrag des Auftragnehmers im Wesentlichen entsprochen und die Ent-

scheidung der Vergabekammer aufgehoben. Demnach hat der Auftraggeber nicht vergabe-

rechtskonform gehandelt. Der Auftragnehmer hat am Ende doch Recht bekommen und den

Prozess,,gewonnen", zumindest weitgehend.

Der Auftraggeber konnte den Auftrag abschließend nicht auf der Grundlage des erfolgten

Vergabeverfahrens erteilen.

Eine Entscheidung des OLG ist bindend, ein weiteres Rechtsmittel ist nicht zulässig (S 121

Abs. 4 GWB). Damit ist der mögliche lnstanzenweg des Vergaberechts durchlaufen, es

bleibt bei der Entscheidung des OLG (S 124 GWB).

6. Wertungen

6.1. Rechtsanwalt Voppel in VergabeR 4,2014

Rechtsanwalt Voppel hat das Urteil in der Zeitschrift VergabeR 4; 2014 veröffentlicht und kommen-

tiert. Ein Auszug aus dem Artikel hängt als Anlage 23 diesem Bericht bei.

6.2. Rechtsanwalt Wiesner und der Unterzeichner in der aBR2012,474

Rechtsanwalt Wiesner (Auftragnehmervertreter) und der Unterzeichner dieses Berichts haben eine

erste Kommentierung in der IBR 2012,474 veröffentlicht. Diese hängt als Anlage 24 diesem Bericht

an.

6.3. Rechtsanwalt Wiesner und der Unterzeichner in der IBR 2012, ll90

Rechtsanwalt Wiesner (Auftragnehmervertreter) und der Unterzeichner dieses Beríchts haben eine

ergänzende Kommentierung in der IBR 2012,1190 veröffentlicht. Diese hängt als Anlage 25 diesem

Bericht an.
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7. Gesamtzusammenfassung

7.1. Leitsätze

Leitsätze des Unterzeichners und des Rechtsanwalts Wiesner (Auftragnehmervertreter):

Eine unzureichende Beschreibung des Umfangs der ausgeschriebenen Biotopkartie-

rungsleistung ist ein unzulässiges, da ungewöhnliches Wagnis zu Lasten des Bieters.

Verlangt die Vergabestelle dennoch eine Gesamtpreisangabe, ist dies folglich ebenso

unzulässig. Es sind sonst keine miteinander vergleichbaren Angebote in preislicher

Hinsicht zu erwarten und die Ausschreibung muss wiederholt werden.

Entgegen OLG Brandenburg ist die Erfassung und Kartierung von Biotopen und FFH-

Lebensraumtypen eine freiberufliche Dienstleistung, die eine Aufgabe zum Gegen-

stand hat, deren Lösung vorab nicht (!) eindeutig und erschöpfend beschreibbar ist.

Entgegen OLG Brandenburg kommt nur ein Verhandlungsverfahren nach der VOF ans-

tatt nach der VOL/A in Betracht.

7.2. Sachverhalt

Die Vergabestelle schrieb Leistungen der Biotopkartierung anhand einer Kartierungsanleitung im

offenen Verfahren für 7 Lose aus. Alle Lose waren mit ca.-Angaben zu Flächengröße und Biotopan-

zahl sowie mit ,,ggf." umschrieben, unter Verweis auf Altdaten und eine ,,Leistungsbeschreibung". Die

Kenndaten des Loses 3 gab die Vergabestelle mit ,,ca. 390 km'? TK-Fläche" und ,,ca. 1.200 Biotopen"

an. Zuschlagskriterien waren,,Preis und Qualität (kalkulierte Stundenanzahlfür die Arbeitschritte) bei

einer Gewichtung von 70 % und 30 o/o". Der Preis sollte als Gesamtpreis angegeben werden.

Der Auftragnehmer gab an, er sei außerstande den Umfang der erforderlichen Leistungen zwecks

Kalkulation eines Gesamtpreises genau zu erkennen. Er könne trotz umfangreicher Ausschreibungs-

unterlagen nicht erkennen, wie sich die Biotopkartierung in Anbetracht erst noch vorzunehmender

geistig-schöpferisch-kreativer Bewertungen einer bestimmten Fläche kalkulieren lassen soll. Denn

eine Fläche könnte sowohl als ein einziges großes Biotop oder aufrruändig als mehrere kleine, detail-

lierte Biotope bewertet werden. Er könnte mangelfrei beide Bewertungen begründen; der Aufwand

stellt sich aber jeweils völlig unterschiedlich dar. Er legte dar, dass sich bei besonders gelagerten

Flächen sogar ein unterschiedlicher Faktor von 1 zu 8 und mehr ergeben könne. Er bemängelte also,

dass ein Preis bei unklarer Leistungsbeschreibung nicht zu kalkulieren sei. Die umfangreiche Verfah-
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rensanleitungen der Vergabestelle, ,,wie" die Biotopkartierung ihrer Art nach und mit welchen Kennzif-

fern und Schemata erfolgen solle, beantworte nicht die Frage, welche Flächen konkret mit welchem

Aufwand zutreffend in Biotope aufzuteilen seien.

Weiter rügte der Auftragnehmer, dass der Vergabe ein offenes Verfahren nach VOL zugrunde lag

und nicht ein Verhandlungsverfahren nach VOF. Ein VOF-Verfahren wäre deshalb zwingend, weil die

Leistung von Freiberuflern erbracht und vorab nicht eindeutig und erschöpfend beschreibbar sei.

Nachdem die Vergabestelle weder der Rüge abhalf noch die Vergabekammer dem Ansinnen ent-

sprach, legte der Auftragnehmer sofortige Beschwerde beim OLG Brandenburg ein und gewann ge-

genüber der Vergabestelle dann zu %.

lm Ergebnis hob das OLG die Ausschreibung auf und verurteilte die Vergabestelle zu einer vollstän-

dig neuen Ausschreibung unter Berücksichtigung der Ausführungen des OLG.

Nach dem OLG genügt die Leistungsbeschreibung als Kalkulationsgrundlage mit Blick auf die gefor-

derte Gesamtpreisangabe nicht den Anforderungen des $ I EG VOL/A. Denn für den Leistungsum-

fang wären die konkreten Gegebenheiten der einzelnen, erst noch zu ermittelnden Erfassungsgebiete

ausschlaggebend. Der Kartierungsaufwand hänge wesentlich von der Flächengröße sowie der Art

und Ausprägung der Biotope ab. Dies seifür die Ermittlung des Gesamtpreises maßgeblich und wäre

indes der Natur des Auftrages nach erst im Rahmen der Leistungsausführung zu ermitteln und damit

zu spät für eine Angebotskalkulation.

Beleg dafür, dass die Unterlagen der Vergabestelle für eine ordentliche Kalkulation nicht ausreichten,

seien, so das OLG, die höchst unterschiedlichen Angebote der Wettbewerber mit einer Preisspanne

von rd. 1 : 4 schon dem äußeren Anschein nach recht deutlich.

Es verstoße gegen den Grundsatz transparenter und willkürfreier Verfahren, wenn wesentliche

Grundlagen nicht mitgeteilt würden und eine unzumutbare Kalkulation abgefordert werde. Damit sei-

en elementare Prinzipien des Vergaberechts verletzt. Auf die Diskussion mit Blick auf die frühere

VOL/A 2006, wonach im Unterschied zur jetzigen Regelung dem Bieter keine ungewöhnlichen Wag-

nisse aufgebürdet werden durften, komme es somit nicht mehr an. Es fehle die Angabe der konkreten

Gegebenheiten der einzelnen Flächen bezüglich Art, Ausdehnung und Ausprägung, so dass der Ar-

beitsaufwand je Biotop erheblich variieren könne. Sei eine genauere Leistungsbeschreibung nicht

möglich, komme nur ein VOl-Verhandlungsverfahren gem. $ 3 Abs. 3 lit. b) EG VOL/A in Betracht.

Soweit zu dem gewonnenen Teil des Verfahrens.

Nicht gefolgt ist das OLG dem Antrag auf die VOF. Es hält dagegen die VOL für einschlägig. lm Um-

kehrschluss zu BGH, B. v. 10.1 1.2009,X28 8109, wonach die fehlerhafte Wahl eines Verhandlungs-

verfahrens anstatt des Offenen Verfahrens einen Schaden eines Unternehmens begründen könne,
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sei hier ein drohender Schaden zweifelhaft. Denn laut BGH a. a. O. sei im Verhandlungsverfahren ein

Bieter der ansonsten nicht gegebenen Gefahr ausgesetzt, bei Nachverhandlungen von einem Mitbe-

werber unterboten zu werden.

Es liege zwar eine freiberufliche Leistung vor. Die Biotopkartierung betreffe aber eine Aufgabe, deren

Lösung vorab eindeutig und erschöpfend beschrieben werden könne, im Unterschied zu vorab nicht

(!) eindeutig und erschöpfend beschreibbaren Leistungen gem. VOF. Ziel sei, die Landschaft an

Hand abgrenzbarer Biotoptypen zu beschreiben und ,,in ein Schema zu pressen". ,,Zum Erreichen der

vorgegebenen Lösung der Biotopkartierung" (!) sei die Natur zu untersuchen, nach wissenschaftli-

chen Maßstäben zu bewerten, bestimmten Kategorien zuzuordnen und dann zu kartieren. Da die

vorherige Festlegung eines Gesamtpreises objektiv unmöglich sei, sei ein Verhandlungsverfahren

gem. S 3 Abs. 3lit. b) EG VOL/A durchzuführen.

7.3. Kritik

Der Auftragnehmer gewann vor dem OLG zu 3/¿. Das verbliebene 114, bei dem er vor dem OLG unter-

lag, ist zu kritisieren. Die vom OLG verlangte genauere Leistungsbeschreibung durch kleinere Auf-

tragsflächen mit Angabe der Schätzgrundlagen, ggf. bei Einheitspreisbildung, wird vergaberechtlich

nicht sinnvoll durchzuführen sein. Der $ 5 VgV a. F. lautete, ähnlich wie die aktuelle Fassung:

>Auftraggeber (...) haben beider Vergabe von Dienstleistungen, die im Rahmen einer freibe-

ruflichen Tätigkeit erbracht oder im Wettbewerb mit freiberuflichen Tätigkeiten erbracht oder

im Wettbewerb mit freiberuflich Tätigen angeboten werden (...) die Vergabeordnung für frei-

berufliche Leistungen (VOF) (...) anzuwenden. Dies gilt nicht für Dienstleistungen, deren Ge-

genstand eine Aufgabe ist, deren Lösung vorab eindeutig und erschöpfend beschrieben wer-

den kann.<

Die Lösung i. Sinne des $ 5 VgV ist die fix und fertige Biotopkartierung. Nach $ 5 VgV ist die VOL

statt der VOF anzuwenden, wenn bereits in den Ausschreibungsunterlagen die fix und fertige Biotop-

kartierung enthalten ist. Dies ist eine vergaberechtlich absurde Beschaffungssituation, da die Leis-

tung, die eingekauft wird, erst einmal von der Vergabestelle selbst erbracht werden müsste, um sie

beschaffen zu können.

Mangels einer vorab eindeutig (!) und erschöpfend (!) beschreibbarer Lösung ist dies objektiv unmög-

lich. Die Biotopkartierung kann nur hinterher, nach Leistungserbringung, eindeutig und erschöpfend

beschrieben werden. Zweifelhaft ist daher auch das Verhandlungsverfahren gem.S 3 Abs. 3 lit. b) EG

VOL/A, das nur Mengenprobleme löst. Wollen Auftraggeber dem Beschluss folgen, müssen sie zu-

künftig einen absurden Beschreibungsaufwand betreiben. Vergeben sie ohne diese genaue Be-

schreibung, müssen sie mit Nachprüfungsverfahren oder mit hohen Nachforderungen rechnen.
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Daher ist die OLG-Entscheidung die VOL anstatt der VOF anzuwenden unzutreffend. Voppel (siehe

Kommentarmeinung unter 6.1 dieses Berichts) geht, wie das OLG, hingegen von einer,,bloßen Kar-

tierung von Biotopen" aus, die entgegen der hier vertretenen Auffassung eine Leistung betreffe, die

vorab eindeutig und erschöpfend beschreibbar sei. Das greift zu kurz. Voppelwiederholt primär das

OLG und verkennt dabei ebenso, dass nach $ 5 VgV bereits die Lösung, mithin die vollständige Bio-

topkartierung, also das Endprodukt, vorab eindeutig und erschöpfend beschreibbar sein muss. Bioto-

pe sind aber Unikate! Da die QualitäUArbeitsweise anhand zahlreicher, vertretbarer Wertungsspiel-

räume entscheidend ist, wonach eíne Fläche als 1 großes oder als 5 kleine Biotope mit höherem

Aufwand möglich und fachlich richtig ist, drücken identische Preise nicht die gleiche Leistung aus. Die

Natur lässt sich abschließend nicht in ein einzig passendes Schema pressen. Es gibt nicht nur ein

Schema, sondern mehrere vorhandene und passende Schemata, und die besondere Aufgabenstel-

lung der Biotopkartierung besteht darin, das am besten passende Schema nach eingehender Abwä-

gung mit guten Gründen zu verwenden. Es bleiben immerWertungsspielräume, weshalb eine solche

Leístung nicht vorab eindeutig und erschöpfend beschreibbar ist.

Auch der Verweis auf BGH a. a. O. verfängt nicht; ansonsten müsste jede Rüge mit Ziel VOF schon

unzulässig sein, da ein Schaden gem.S 107 Abs. 2 GWB nie drohen könnte.

Folgen Vergabestellen der Entscheidung des OLG Brandenburg, ist das Verhandlungsverfahren nach

S 3 EG VOL/A Abs. 3 lit. b) mit vorheriger öffentlicher Aufforderung zur Teilnahme (Teilnahmewett-

bewerb) einzuhalten. Das bedeutet vereinfacht:

sie müssen mit jedem Bewerber, der die Eignung nachgewiesen hat, einzeln,,verhandeln", d.

h. strukturierte und dokumentierte Gespräche führen!

sie dürfen keinen Gesamtpreis abfragen, da nach dem OLG Brandenburg allein ein Mengen-

problem darin besteht, wie viele bestimmte Biotoptypen in einer Fläche anzutreffen sind!

sie müssen für jeden im Erfassungsgebiet möglichen Biotoptyp einen Einheitspreis anfragen

( Ei n heítspreisvertrag)!

sie müssen bei der Preisbildung von Einheitspreisen zusätzlich pro Biotoptyp Flächengrößen-

kategorien bilden, da der Aufiruand entsprechend größer ist, umso kleinteiliger die Biotopkar-

tierung erfolgt, und ggfs. weitere kalkulationserhebliche Faktoren bei einer Preisbildung pro

Biotoptyp berücksichtigen!

Vergabestellen sollten bedenken, dass sich eine Biotopkartierung durch Auftragnehmer mög-

licherweise als Folge der Entscheidung des OLG Brandenburg daran orientieren könnte, wie

der jeweilige Biotoptyp mit seinen kalkulationserheblichen Faktoren bepreist ist, wenn es

fachlich vertretbare Ermessensspielräume bei der Biotopkartierung gibt; von letãerem ist

auszugehen. Das heißt, es könnten vorzugsweise solche Biotoptypen ausgewählt werden,

die am besten bepreist sind.
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Zu empfehlen ist den Vergabestellen bei der Vergabe von Biotopkartierungsleistungen nach hiesiger

Ansicht die VOF. Erst diese stellt den Parteien die Flexibilität zur Verfügung um umfangreich über

den lnhalt der Leistung zu verhandeln.

Mannheim, den 02.01 .201 4

Dipl. lng. Peter Kalte

Öffentlich bestellter und vereidigter Honorarsachverständiger

Beisitzer der Vergabekam mern Baden-Württem berg und Rheinland-Pfalz

t
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8. Anhang: Anlagenverze¡chn¡s:

Anlage l: Bekanntmachung 2011/S 115-190341

Anlage 2: Schreiben der GHV vom 28.06.2011

Anlage 3: Schreiben des Auftraggebers vom 30.06.2011 als Antwort zum GHV-Schreiben

Anlage 4: Rüge des Auftragnehmers vom 01.07.2011

Anlage 5: Schreiben des Auftraggebers vom 03.08.2013 zur Rüge

Anlage 6: Nachprüfungsantrag bei der Vergabekammer des Auftragnehmervertreters vom

16.08.2011

Anlage 7: Empfangsbestätigung der Vergabekammer vom 19.08.2011 zum Nachprüfungsantrag

Anlage 8: Schreiben des Auftraggebers vom 23.08.2013 zum Nachprüfungsantrag

Anlage 9: Schreiben des Auftragnehmervertreters vom 05.09.2013 zum v. g. Schreiben

Anlage 10: Schreiben der Vergabekammer vom 05.09.201 1 zur Akteneinsicht

Anlage 11: Schreiben des Auftragnehmervertreters vom 09.09.2011 zum v. g. Schreiben

Anlage 12: Schreiben des Auftragnehmervertreters vom 29.09.2011 zur Antragsergänzung

Anlage 13: Mitteilung der Vergabekammer vom 15.09.2011 zur Fristverlängerung zur Entscheidung

Anlage 14: Ladung der Vergabekammer zum Termin am 13.10.2011

Anlage 15: Beschluss VK 32111 der Vergabekammer vom 13J0.2011

Anlage 16: Sofortige Beschwerde des Auftragnehmervertreters beim OLG vom 27.10.2011

Anlage 17: Schreiben des Auftraggebers vom 07.11.2011 zur Zulässigkeit Beschwerde

Anlage 18: Zwischenbeschluss des OLG vom 10.1 1.2011

Anlage 19: Ladung des OLG

Anlage 20: Schreiben des Auftraggebers vom 05.12.2011 zur Beschwerde
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BUNDESvERBAND Btaurucnrn lltrunscuutz r. V.

Anlage 21 : Schreiben des Auftragnehmervertreters vom 27.02.2012 zur Beschwerde

Anlage 22: Beschluss Verg W 13111 des OLG vom 27.03.2012

Anlage 23: Voppel in VergabeR 4;2012, S. 648 ff

Anlage 24: Wiesner/Kalte in IBR 2012,474

Anlage 25: Wiesner Kalte in IBR 2012,1190
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http://ted. europa. eu/TE D

Diese Bekanntmachung auf derTED-Website: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:190341-2011:TEXT:DE:HTML

D-Potsdam: Kartierung ländlicher Gebiete
20fils 115-190341

BEKANNTMACHUNG

Dienstleistu n gsauft rag

ABSCHNITT ¡: öTTC¡¡TTICHER AUFTRAGGEBER
t.1) NAME, ADRESSEN UND KONTAKTSTELLE(N)

Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz

Seeburger Chaussee 2

14476 Potsdam, OT Groß - Glienicke

DEUTSCHLAND

Tel. +49 33201442'177
E-Mail: elke.wittke@lugv.brandenburg.de

Fax +49 33201442193

Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen

Verdingungs-/Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen für den
wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)sind erhältlich bei: den oben
genannten Kontaktstellen

Angebote/Teilnahmeanträge sind zu richten an: die oben genannten Kontaktstellen

t.2) ART DES örre¡¡rl¡CHEN AUFTRAGGEBERS UND HAUPTTÄflGKElr(EN)
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler

Unterabteilungen

Umwelt

Der öffentliche Auftraggeber beschafft im Auftrag anderer öffentlicher Auftraggeber Nein

ABSCHNITT ll : AUFTRAGSGEGENSTAND

il.1) BESCHREIBUNG

11.1.1) Bezeichnung des Auftrags durch den Auftraggeber
Landesweite selektive Kartierung von geschützten Biotopen und FFH-Lebensraumtypen.

X.1.2) Art des Auftrags sowie Ort der Ausführung, Lieferung bzw. Dienstleistung
Dienstleistungsauftrag

Dienstleistungskategorie: Nr. 27

Hauptort der Dienstleistung Land Brandenburg.

NUTS-Code DE

11.1.3) GegenstandderBekanntmachung
Öffentlicher Auftrag

11.1.4) Angaben zurRahmenvereinbarung

11.1.5) Kuze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens
Selektive Kartierung der nach $32 BbgNatSchG geschützten Biotope und FFH-Lebensraumtypen außerhalb

von FFH-Gebieten und Großschutzgebieten nach den Vorgaben der Kartierungsanleitung zur Biotopkartierung

in Brandenburg.

Mitgliedstaaten - Dienstleistungsauftrag -

Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren

Mitgliedstaaten - Dienstleistungsauftrag -

Auft ragsbekanntmachung - Offenes Verfahren
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11.1.6) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)

71222200,71222100

X.1.7) Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen (GPA):

Nein

11.1.8) Aufteilung in Lose
Ja

sollten die Angebote wie folgt eingereicht werden für ein oder mehrere Lose

11.1.9) Varianten/Alternativangebote sind zulässig:
Ja

X.2) MENGE ODER UMFANG DES AUFTRAGS

11.2.1) Gesamtmenge bzw. -umfang
ohne MwSt. EUR

11.2.2) Optionen
Nein

II.3) VERTRAGSLAUFZEIT BZW. BEGINN UND ENDE DER AUFTRAGSAUSFÜHRUNG
Beginn: 1.9.2011. Ende: 30.11.2012

ANGABEN ZU DEN LOSEN
LOS-Nr.:01

BEZEICHNUNG: Oberhavel I

1) KURZE BESCHREIBUNG
Kartieru n gsleistungen.

Ca.220 km'zTK-Fläche.

Ca. 900 Biotope.

2) GEMETNSAMES VOKABULAR FÜR örre¡¡rl¡CHE AUFTRÄGE (cpv)
71222200,71222100

3) MENGEODERUMFANG
ohne MwSt. EUR

4) ABWEICHUNG VON DER VERTRAGSLAUFZETT ODER DEM BEGTNN BZW. ENDE DES AUFTRAGS
Beginn: 1.9.2011 . Ende: 30.11 .2012

5) WETTERE ANGABEN ZU DEN LOSEN

LOS-Nr.: 02

BEZEICHNUNG: Oberhavel ll

1) KURZE BESCHRETBUNG

Selektive Kartierung.

Ca. 390 km'TK-Fläche.
Ca. 1 500 biotope.

2) GEMETNSAMES VOKABULAR FÜR örrenrl¡CHE AUFTRÄGE (cpv)
71222200

3) MENGEODERUMFANG
ohne MwSt. EUR

4) ABWEICHUNG VON DER VERTRAGSLAUFZETT ODER DEM BEGINN BZW. ENDE DES AUFTRAGS
Beginn: 1.9.2011. Ende: 30.11.2012

17106t2011 5115
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5) WEITERE ANGABEN ZU DEN LOSEN

LOS-Nr.: 03

BEZEICHNUNG: Oberhavel lll
1) KURZE BESCHREIBUNG

Selektive Kartierung.

Ca. 390 km'?TK-Fläche.

Ca. 1 200 Biotope.

2) GEMETNSAMES VOKABULAR FÜR örre¡lrUCHE AUFTRÄGE (CPV)

71222200

3) MENGEODERUMFANG
ohne MwSt. EUR

4) ABWETCHUNG VON DER VERTRAGSLAUFZETT ODER DEM BEGTNN BZW. ENDE DES AUFTRAGS

Beginn: 1.9.2011. Ende: 30.11.2012

5) WEITERE ANGABEN ZU DEN LOSEN

LOS-Nr.:04
BEZEICHNUNG: Nord I

1) KURZE BESCHRETBUNG

Selektive Kartierung.

Ca. 100 km'? TK-Fläche.

Ca. 300 Biotope.

2) GEMETNSAMES VOKABULAR FÜR örrerrl¡CHE AUFTRÄGE (CPV)

71222200

3) MENGEODERUMFANG
ohne MwSt. EUR

4) ABWEICHUNG VON DER VERTRAGSLAUFZEIT ODER DEM BEGINN BZW. ENDE DES AUFTRAGS

Beginn: 1.9.201'1. Ende: 30.11.201 2

5) WEITERE ANGABEN ZU DEN LOSEN

LOS-Nr.:05
BEZEICHNUNG: Nord ll
1) KURZE BESCHRETBUNG

Selektive Kartierung.

Ca. 130 km'.

Ca.400 Biotope.

2) GEMETNSAMES VOKABULAR FÜR örrerurllCHE AUFTRÄGE (CPV)

71222200

3) MENGEODERUMFANG
ohne MwSt. EUR

4) ABWETCHUNG VON DER VERTRAGSLAUFZETT ODER DEM BEGINN BZW. ENDE DES AUFTRAGS

Beginn: 1.9.2011. Ende: 30.11.2012

5) WETTERE ANGABEN ZU DEN LOSEN

LOS-Nr.: 06

BEZEICHNUNG: Stadt Brandenburg I
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1) KURZE BESCHRETBUNG

Selektive Kartierung.

Ca.200 km'TK-Fläche.
Ca.700 Biotope.

2) GEMETNSAMES VOKABULAR FÜR örrenrUCHE AUFTRÄGE (CPV)

71222100,71222200

3) MENGEODERUMFANG
ohne MwSt. EUR

4) ABWETCHUNG VON DER VERTRAGSLAUFZETT ODER DEM BEGINN BZW. ENDE DES AUFTRAGS
Beginn:'1.9.2011. Ende: 30.1'1.2012

5) WEITERE ANGABEN ZU DEN LOSEN

LOS-Nr.: 07

BEZEICHNUNG: SUD I

1) KURZE BESCHRETBUNG

Selektive Kartierung.

Ca. 65 km'zTK-Fläche.

Ca. 160 Biotope.

2) GEMETNSAMES VOKABULAR FÜR örretrUCHE AUFTRÄGE (CPV)

71222100,71222200

3) MENGEODERUMFANG
ohne MwSt. EUR

4) ABWETCHUNG VON DER VERTRAGSLAUFZETT ODER DEM BEGTNN BZW. ENDE DES AUFTRAGS
Beginn: 1.9.2011. Ende: 30.11.2012

5) WETTERE ANGABEN ZU DEN LOSEN

ABSCHNITT lll: REGHTLICHE. WIRTSCHAFTLICHE. FINANZIELLE UND TECHNISCHE INFORMATIONEN

ilt.1) BEDTNGUNGEN FÜR DEN AUFTRAG

lll.1.1) Geforderte Kautionen und Sicherheiten
Entfällt.

lll.1.2) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen bzw. Ve¡weis auf die maßgeblichen Vorschriften
(falls zutreffend)
Entfällt.

lll.1.3) Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der Auftrag vergeben wird

lll.1.4) Sonstige besondere Bedingungen an die Auftragsausführung
Nein

Il.2) TETLNAHMEBEDTNGUNGEN

Xl.2.1) Persönliche Lage des Wirtschaftsteilnehmers sowie Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem
Berufs- oder Handelsregister
Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu überprüfen: Siehe

Angabotsabfrage.

lll.2.2) Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um díe Einhaltung derAuflagen zu überprüfen: Siehe

Angebotsabfrage.
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lll.2.3) Technische Leistungsfähigkeit
Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu überprüfen:

Siehe Angebotsabfrage.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards

Siehe Angebotsabfrage.

X!.2.4) Vorbehaltene Aufträge
Nein

ilr.3) BESONDEREBEDTNGUNGENFÜRDTENSTLETSTUNGSAUFTRÄGE

lll.3.1) Die Erbringung der Dienstleistung ist einem besonderen Berufsstand vorbehalten
Nein

lll.3.2) Juristische Personen müssen die Namen und die berufliche Qualifikation der Personen angeben, die ftir
die Ausführung der betreffenden Dienstleistung verantwortlich sein sollen
Nein

ABSCHNITT IV: VERFAHREN

tv.1) VERFAHRENSART

lV.f .1) Verfahrensart
Offenes Verfahren

lV.1.2) Beschränkung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer, die zur Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert
werden

lV.1.3) Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs

tv.2) zUScHLAGSKR|TERtEN

lV.2.1) Zuschlagskriterien
Wrtschaftlich günstigstes Angebot die nachstehenden Kriterien

1. Preis. Gewichtung 50

2. angemessene Zeitkalkulation der einzelnen Arbeitsschritte. Gewichtung 50

1V.2.2) Es wird eine elektronische Auktion durchgeführt
Nein

tv.3) vERWALTUNGSTNFORMATTONEN

|V.3.1) Aktenzeichen beim öffentlichen Auftraggeber
s3-vc11-052

|V.3.2) FrÍihere Bekanntmachungen desselben Auftrags
Nein

|V.3.3) Bedingungen für den Erhalt von Verdingungs-/Ausschreibungs- und ergänzenden Unterlagen
Schlusstermin für die Anforderung von oder Einsicht in Unterlagen 22.7.201'l - 10:00

Die Unterlagen sind kostenpflichtig Nein

1V.3.4) Schlusstermin für den Eingang der Angebote bzw. Teilnahmeanträge
22.7.2011 - 10:00

|V.3.5) Tag der Absendung der Aufforderung zur Angebotsabgabe bzw zur Teilnahme an ausgewählte
Bewerber

|V.3.6) Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge verfasst werden können
Deutsch.

|V.3.7) Bindefrist des Angebots
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Frist in Monaten 2 (ab Schlusstermin für den Eingang der Angebote)

|V.3.8) Bedingungen für die öffnung der Angebote
lag:25.7.2011 - 10:00

Personen, die bei der Öffnung der Angebote anwesend sein dürfen Nein

ABSCHNIfi VI: ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

vt.1) DAUERAUFTRAG
Nein

vt.2) AUFTRAG tN VERBTNDUNG MtT ETNEM VORHABEN UND/ODER PROGRAMM, DAS AUS
GEMEINSCHAFTSMITTELN FINANZIERT WIRD

Nein

vt.3) SoNST|GE TNFORMATTONEN

Unter http://vergabemarktplatz.brandenburg.deA/MPCenter/ finden Sie weitere lnformationen zum Verfahren.

Sofern die Vergabestelle dies ermöglicht, können Sie dort Vergabeunterlagen kostenlos anfordern und

herunterladen und Nachrichten der Vergabestelle einsehen. Die Vergabestelle kann darüberhinaus die digitale

Angebotsabgabe zulassen.

vt.4) NACHPRÜFUNGSVERFAHREN/RECHTSBEHELFSVERFAHREN

V|.4.1) Zuständige Stelle für Nachprüfungsverfahren
Vergabekammer des Landes Brandenburg beim Ministerium für Wirtschaft

Heinrich-Mann-Allee 1 07
14473 Potsdam

DEUTSCHLAND

E-Mail: jana. dombrowski@mw. brandenburg.de

Tel. +49 3318661617

I nternet: http ://www.wi rtschaft . branden bu rg. de

V1.4.2) Einlegung von Rechtsbehelfen

Vl.4.3) Stelle, bei der Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erhältlich sind

VI.5) TAG DER ABSENDUNG DIESER BEKANNTMACHUNG:
15.6.2011

ABI./S 5115

1710612011

1 90341 -201 1 -DE

17 t0612011 5115

http ://ted. e u ropa. eu/TE D

Mitgliedstaaten - Dienstleistungsauftrag -

Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren

Mitgliedstaaten - Dienstleistungsauftrag -

Auft ragsbekanntmachung - Offenes Verfahren

Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union
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6IJTESTELtE HONORAR- UND VERGABERECHT

GHV . Viktoriaslraße 28 . 681ô5 Mannheim

Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz

Seeburger Chaussee 2

14476 Potsdam

Vorab per Mail : elke.wittke@lugv.brandenburg,de

Unser Zeichen: 51 /Kp.ol
Mannheim, 28.06.2011

VOF-Verfahren für Landesweite Kartierung von geschützten Biotopen
und FFH-Lebens raumtypen
EU-Bekanntmachungen 201 1/S I I 5-190341

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften haben Sie v, g. Vergabe-

bekanntmachungen veröffentlicht, die an wesentlichen Stellen Verstöße gegen

das Vergaberecht beinhalten.

Dabei sind wir namens und im Auftrag unserer Mitglieder tätig, für die wir alle

Dienstleistungen erbringen, die honorar- und vergaberechtlich relevant sind. Wir

stehen aber auch lhnen gerne für Beratungen zur Verfügung und venveisen in-

soweit auf unsere Homepage unter www.ghv-guetestelle.de. Hier finden Sie wei-

tere Hinweise zur Vergabe von freiberuflichen Leistungen für Auftraggeber.

Die nachfolgenden Hinweise geben wir unter Beachtung lhrer lnteressen, um lh-

nen Auseinandersetzungen vor der Vergabekammer zu ersparen, die lhnen

durch die missbräuchliche Anwendung von Vergabebestimmungen drohen könn-

ten. Wir empfehlen lhnen, eine korrigierte Bekanntmachung mit angemessener

Terminverschiebung zu veröffentlichen. Damit könnten Sie die Verstöße einfach

beheben.

GHV Gülestelle Honorar-
und Vergaberecht e. V,
Viktoriastraße 28
68165 Mannheim
www.ohv-quetestelle.de

Telefon 0621. 860 8614
Telefax 0621.8608ô1-20
kontakt(Oqhv{uetestelle.de

Seite 1 von 5

Sitz des Vereins:
Ludwigshafen am Rhein
Vereinsgericht Ludwigshafen
VR VEREIN/LU 2449

Kreissperkasse Rhein-ffalz
KontoNr.114561
BLZ 545 50r 20
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¡ GIITESIEITE HONoRAR- UND VERGABEREcHT E.V.

Die Hinweise im Einzelnen:

Zu Zilfer ll.1.9l

Hier geben Sie an, dass Alternativangebote zulässig sind

So weit die VOL greift (was wir nachfolgend in Frage stellen), müssten Sie ge-

mäß $ 9 EG Abs. 5 Satz 3 VOL/A in der Bekanntmachung oder den Vergabeun-
terlagen die Mindestanforderungen dazu festlegen. Solche sind weder der Be-
kanntmachung, noch den Vergabeunterlagen auf der von lhnen unter Vl.3) ge-

nannten lnternetadresse zu entnehmen. Damit verstoßen Sie gegen das Trans-
parenzgebot des $ 97 Abs. 1 GWB.

ZuZiffer lll.2.l) bis lll.2.3)

Hier führen Sie bei den Teilnahmebedingungen jeweils auf:

>Sæhe Angebotsabfrage <

So weit die VOL greift (was wir nachfolgend in Frage stellen), müssten Sie ge-

mäß $ 7 EG Abs. 5 Satz 1 VOL/A bereits in der Bekanntmachung angeben, wel-
che Nachweise vorzulegen sind.

So weit die VOF greift (was wir nachfolgend darlegen), müssten Sie in gleicher

Weise gemäß $ 10 Abs. 2 Satz I VOF bereits in der Bekanntmachung angeben,
welche Erklärungen und Nachweise vorzulegen sind.

Damit verstoßen Sie erneut gegen das Transparenzgebot des $ 97 Abs. I GWB

Zu lV.l.1)

Unter Zitfer |V.1.1) geben Sie als Verfahrensart das ,,Offene Verfahren" an. Dar-
aus ist zu schließen, dass Sie als Vergabeverfahren ein Verfahren nach den
Regelungen der VOL/A wählen wollen. Das ist allerdings die unzutreffende Ver-
gabevorschrift. Denn nach $ 1 Abs. 1 2, Spiegelstrich VOL/EG gilt, dass die VOL
nicht greift für:

,,Díenstleistu ngen, die unter die Vergabeordnung für freiberufliche
Leistungen - VOF- fallen,"

So führt $ 5 Satz 1 VgV auch aus, dass Auftraggeber Dienstleistungen, die im
Rahmen einer freiberuflichen Tätigkeit erbracht werden, im Rahmen der VOF zu

vergeben sind. Einzige Ausnahme davon stellt g 5 Satz 2 VgV heraus, der aus-
führt:

Seite 2 von 5
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cUrEsrErrE H0NoRAR- UND vER6ABEREcHT E.v.

,,Dies gilt nicht für Dienstleistungen, deren Gegenstand eine Aufgabe ist, deren
Lösung vorab eindeutig und erschöpfend beschrieben werden kann."

Gerade das Erfassen der Vorkommen von Tier- und Pflanzenarten stellt aber
keine Leistung dar, die vorab eindeutig und erschöpfend beschreibbar ist (so

auch Kulart/Marx/PortlPrieß, Kommentar zur VOL, 2. Auflage, die in $ 1 Rdn.

64 die Beschreibbarkeit bei freiberuflichen LeÌstungen als Ausnahme einstufen
und in $ 1 Rdn. 66 beschreibbare Leistungen autführen, die alle mit der hier vor-
liegenden nicht vergleichbar sind; so auch Müller-Wrede in Kommentar zur VOF,
4. Auflage, der in $ 1 Rdn. 103 als Regel ausführt, dass Aufträge an Freiberufler
geistig schöpferischer Natur sind und in $ 1 Rdn. 105 klarstellt, dass hohe Anfor-

derungen an die Leistungsbeschreibung zu stellen sind).

Wäre die ausgeschriebene Leistung vorab eindeutig und erschöpfend beschreib-
bar, müssten Sie den Bewerbern vorab angeben, wo und an welcher Stelle jedes

einzelne Tier oder jede einzelne Pflanze der jeweiligen Art anzutreffen ist.

Gerade bei der vorliegenden Artenerfassung ist aber nur eine Systematik der
Vorgehensweise zu beschreiben und damit eine Aufgabenbeschreibung, nicht

aber die Leistung an und für sich. Denn es ist der Erfahrung des Auftragnehmers

überantwortet, wie und wo er im Einzelnen zu prüfen hat, ob entsprechende

Tierarten vorliegen.

Damit verstoßen Sie gegen $ 5 VgV

Zu lY.1.1l

Hier führen Sie als Zuschlagskriterien unter 2. aus

Ðangemessene Zeitkalkulation der einzelnen Arbeitsschritte. Gewichtung

50(

Was Sie unter einer ,,angemessenen Zeitkalkulation" verstehen, ergibt sich we-

der aus der Bekanntmachung, noch den weiteren Vergabeunterlagen und er-

scheint auch nicht transparent darstellbar.

Damit verstoßen Sie erneut gegen das Transparenzgebot in $ 97 Abs. 1 GWB

Weiter haben wir uns die von lhnen unter Vl.3) angegebenen weiteren lnformati-
onen angesehen. Hier sind weitere erhebliche Vergaberechtsverstöße festzustel-
len. So führen Sie in der Unterlage ,,VOL 05 Angebotsaufforderung" aus:

rSonsfþe Angaben
- Referenzen für vergleichbare Leistungen zur Kartierung von ge-

sch ützte n B ioto pe n u nd vo n F F H - Le be n srau mtype n
- Nachweis botanischer Kenntnisse

Seite 3 von 5
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6UTESTELTE HONORAR- UND VERGABERECHT E.V,

Nachweis von Kenntnissen über die Brandenburgische Vegetation

Nachweis der Ertahrung mit der Brandenburgischen Biotopkartierungsmetho-

de und mit Erfahrungen der FFH-Lebensraumtypen

Erfahrungen mit der Geodatenverarbeitung und mit der Datenbank-

verarbeitung von Biotopdaten/LRT-Daten (Brandenburgisches Ertas-

sungsprogramm BBK)n

Seite 4 von 5

Zunächst ist unklar, ob es sich hier um Auswahl oder Zuschlagskriterien handelt.

Damit ist dies intransparent,

ln allen Spiegelstrichen fordern Sie Nachweise über,,Erfahrungen". Wäre die

Leistung vorab eindeutig und erschöpfend beschreibbar, könnten Sie sich die

Qualifikation nachweisen lassen und müssten keinen Nachweis von Erfahrungen

fordern. Auch das spricht dafür, dass es sich gerade nicht um vorab eindeutig

und erschöpfend beschreibbare Leistungen handelt. Hinzu kommt, dass Sie die

so vorgelegten Unterlagen nicht in die Wertung einbeziehen können, weil Sie

unter |V.2.1 als Zuschlagskriterien ausschließlich den Preis und die ,,angemes-
sene Zeitkalkulation" heranziehen.

Weiter verstoßen Sie in den Spiegelstrichen 3 bis 5 geben das Gleichbehand-

lungsgebot des $ 97 Abs. 2 GWB, in dem Sie Erfahrungen in Brandenburg vor-

aussetzen. Sie müssen Erfahrungen in anderen Bundesländern und anderen

europäischen Ländern mindestens zulassen und grundsätzlich gleich bewerten.

lnsgesamt gehen Sie mít lhren fehlerbehafteten Ausschreibungen ein hohes

Risíko ein. Dabei venrueisen wir auf das Urteil des OLG Dresden vom 10,02.2004

- 20 U 1697103. Hier wurde der Auftraggeber zur Zahlung von Schadensersatz in

erheblicher Höhe verurteilt. Es wurde grundsätzlich entschieden, dass jeder Bie-

ter berechtigt ist, seine vergeblichen Auñruendungen geltend zu machen, wenn

ein Ausschreibungsverfahren von Anfang an fehlerhaft ist. Mit der Vergabebe-

kanntmachung ist ein vertragsähnliches Vertrauensverhältnis geschaffen, das

einen Anspruch der Bewerber auf Beachtung der Vergabevorschriften begründet

Wir empfehlen lhnen abschließend erneut, eine korrigierte Bekanntmachung mit

entsprechender Terminverschiebung bei der Wahl der VOF als Verfahren zu

verötfentlichen. Die uns zugetragenen Beschwerden gehen so weit, dass man

den Rüge- und Klageweg beschreiten will. Das wollen wir mit diesen Hinweisen

in unserer Eigenschaft als Gütestelle verhindern.

Dabei ven¡veisen wir auch auf unsere lntervention bei dem Thüringer Landesamt

für Umwelt und Geologie in Jena bei einer vergleichbaren Bekanntmachung.

Auch dort hat der Auftraggeber die Bekanntmachung aufgehoben und erneut ein

Verfahren nach VOF durchgeführt. Die Aufhebung legen wir lhnen zur Kenntnis

bei. Bei dem VOF-Verfahren haben wir dann auch den Bearbeitern für Fragen

zur Verfügung gestanden.

l:\5'l lntwention€n Vergab€rechl\Lsndæaml lt¡r Umwelt Brandqburg\lnteruenl¡on 20110628,doc



I 6UTESTELLE HONORAR- UND VERGABERECHT E.V.

Sollten Sie Fragen haben, stehen wir lhnen gerne zur Verfügung. Dabei verweisen wir auf Seite 5 von 5

die vielen Hinweise zu transparenten Vergabeverfahren, die wir auf unserer Homepage

veröffentlicht haben. Für lhre Antwort haben wir uns

Freitag den 01,07.2011

vorgemerkt.

Sofern Sie diesen Zeitpunkt ungenutzt verstreichen lassen, beabsichtigen die

Beschwerdeführer rechtliche Schritte in die Wege zu leiten.

Mit freundlichen Grüßen

GHV

Gütestelle und Vergaberecht e.V

ng. Peter Kalte

Öffentlich bestellter und vereidigter Honorarsachverständiger
Beisitzer bei den Vergabekam mern Baden-Württem berg und Rheinlan d-Pf alz

Anlagen: Kopie der Bekanntmachung im EU-Amtsblatt 2011/S 53-085875

l:\51 lnterventionen Vergaberedrt\Landesamt lür Umwelt Brandenburg\lnterention 201'10628.doc



Diese Bekanntmachung auf der TED-Website: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:85875-201'l:TEXT:DE:HTML

D-Jena: Dienstlelstungen lm Umweltschutz

2ofils 53-085875

Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie, Göschwitzer Str. 41, attn: Herrn Andreas Lux,
DEUTSGHLAND-07745Jena. Tel, +49 3641684321. E-mall: andreas.lux@tlug.thuerlngen.de. Fax +49 3641684620.

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 3.3.2011, 2011/S 43-070845)

Betr.:

CPV: 90700000, 9071 I 400, 7 1222200, 907217 00

Dienstleistungen im Umweltschutz.

Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Umweltfolgenabschätzung in anderen Bereichen als dem Bausektor.

Kartierung ländlicher Gebiete.

Nichtabgeschlossenes VedahrenDas Vergabeverfahren wurde eingestellt.Der Auftrag wird möglichenrueise Gegenstand
einer neuen Veröffentlichung sein.

Weitere zusätzliche lnformationen
Die Aufhebung des Vergabeverfahrens erfolgt gemäß S 20 EG Abs. 1 d) VOL/A aufgrund der Wahl der unrichtigen
Vergabeañ.

ln Küze erfolgt die neue Ausschreíbung der Leistung auf Grundlage VOF.

ABI./S S53

17t03t2011

85875-2011-DE

17t03t2011 S53
http://ted.europa. eu/TED

Mitgliedstaaten - Dienstleistungsauftrag -
Ergänzende Angaben - Offenes Verfahren

Mitgliedstaaten - Dienstleistungsauftrag -
Ergänzende Angaben - Offenes Verfahren

Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union

1t1
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LAND BRANDENBURG

Landss.ml l0r umwolt, cÊsundholt und Vêrbr.uchêr.chutr
Poslfach 60 10 61 | '11410 Polsdem

Gütestelle Honorar- und Vergaberecht e.V

Viktoriastr. 28

68165 Mannheim

Vorab per E-Mail: kalte@ghv-guetestelle.de

Potsdam, 30.06.2011

Vergabeverfahren zum Vorhaben: ,,Selektive Kartierung der nach $ 32

BbgNatSchG geschützten Biotope und FFH- Lebensraumtypen" ; S3.VG.1 1.

052

lhr Schreiben vom 28.06.20111 lhr Zeichen: 51/Kp.ol

Sehr geehrte Damen und Herren,

sehr geehrter Herr Kalte,

vielen Dank für die konstruktiven und ausführlichen vergaberechtlichen Hinweise

zum laufenden Vergabeverfahren. Wir werden die Bekanntmachung überarbei-

ten und die korrigieile Fassung in Küze veröffentlichen.

Hinsichtlich der zutreffenden Vergabeordnung für die zu vergebenden Leistun-

gen sind wir jedoch weiterhin der Auffassung, dass es sich um eine Ausschrei-

bung nach VOL/A handeln muss.

Richtig ist, dass es sich bei den zu vergebenen Kartierungsleistungen um freibe-

rufliche Dienstleistungen von lngenieuren handelt. Freiberufliche Dienstleistun-

gen sind grundsätzlich gem. S 5 VgV nach der VOF auszuschreiben. Nach $ 5

Satz 5 VgV gilt dies jedoch nicht für Dienstleistungen, deren Gegenstand eine

HauotsiÞ der Abteiluno:

Seeburger Chaussee 2

Landesamt für Umwelt,
Gesundheit und
Verbraucherschutz
Abteilung Service

Bearb.: Kerstin Ludwig

Gesch-Z.: S3-VG-1 1-052

Hausruf: 033201 442-612

Fax: 033201 442-662

lntemet: wwwlugv.brandenburg.de

elke.witÌe@lugv.brandenburg.de

***

w
EMAS

DE 181@t14476 Potsdam, 0T Groß Glienicke Tel.: 033201 442-0 Fax 033201 442-662



Aufgabe ist, deren Lösung vorab eindeutig und erschöpfend beschrieben wer-

den kann. Dann ist gem. S 4 VgV Absatz 1 die VOUA anzuwenden,

Der hier von uns zu vergebene Auftrag wird von dem Ausnahmetatbestand er-

fasst. Entgegen lhrer Auffassung kann die Durchführung der zu beauftragenden

freiberuflichen Leistung im Sinne des $ 5 Satz 5 VgV beschrieben werden.

Dafür spricht, dass die Leistung in der Leistungsbeschreibung hinreichend kon-

kretisiert wird. lnsbesondere wird die Durchführung der Leistung anhand der

Kartieranleitung ,,Biotopkartierung Brandenburg", die vorgegebenen Erfassungs-

bögen und die,,Handlungsanleitung und Digitalisierungsvorschrift" vorab eindeu-

tio und erschöpfend beschrieben, so dass die Bieter Angebote abgeben können,

die ohne weitere Rückfragen und Verhandlungen aus sich heraus von der Ver-

gabestelle bewertet werden können.

Zudem ist im vorliegenden Fall das Merkmal ,,geistig-schöpferische Leistung für

eine Aufgabe, deren Lösung sich erst durch diese Leistung entwickelt" einer

nicht eindeutiq und erschöpfend beschreibbaren Leistung nicht edüllt, Das Er-

gebnis der Leistungen - die Eintragung der gefundenen Biotop- und Lebens-

raumtypen in die vorgegebenen Erfassungsbögen sowie die anschließende

Digitalisierung - erfordert umfassende botanische Kenntnisse sowie Fachkennt-

nisse in Bezug auf Kartierungsmethoden und Datenbankverarbeitung, aber kei-

ne eigene geistig-schöpferische Leistung. Die Lösung der Aufgabe ,,Biotopkartie-

rung" entwickelt sich nicht durch eine geistig-schöpferische Leistung bei der

Durchführung der Kartierung, sondern sie entsteht durch die Anwendung des

Fachwissens auf die vorgefundenen Biotope und deren Einstufung nach der

vorgegebenen Anleitung zur Kartierung. Es handelt sich bei diesem zu vergebe-

nen Auftrag um eine Ausnahme von der Regel, dass Aufträge an Freiberufler

grundsätzlich geistig schöpferischer Natur und nach VOF auszuschreiben sind.

Die in lhrem Schreiben erwähnten ,,Nachweise über Erfahrungen" sind Kriterien

der Bietereignung. lm Rahmen der Pnifung der Bietereignung wird festgestellt,

ob das voúandene Fachwissen des Bieters, welches sich aus der beruflichen

Qualifikation und den beruflichen Erfahrungen zusammensel4, zut Bearbeitung

des zu vergebenden Auftrags ausreicht, Die beruflichen Erfahrungen mit ver-

-2-



gleichbaren Aufträgen sind durch Referenzen nachzuweisen. Die Notwendigkeit,

dass für einen Auftrag berufliche Erfahrungen mit vergleichbaren Aufträgen er-

forderlich sind, hat nichts mit der erschöpfenden Beschreibbarkeit der Leistun-

gen und der daraus resultierenden Auswahl der zutreffenden Vergabeordnung

zu tun.

Aufgrund der oben vorgetragenen Gründe bleiben wir bei unserer Entscheidung

zum Vergabeverfahren und werden daher nach Korrektur der Bekanntmachung,

dass Vergabeverfahren nach den Vorschriften der VOL/A durchführen.

Mit freundlichen Gnißen

lm Auftrag

K. Gäbler

3
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Landesamt für Umwelt, Gesundheit und
Verbraucherschutz

Referat 53
Seeburger Chaussee 2
14476 Potsdam

Vorab per Mail: elke.wlttke@luqv.brandenburq.de
Vorab per Fax:033201442 193

29. Juli 2011

KaÊierung ländlicher Gebiete
EU-Bekanntmachung 20tl I 5.127 -zlLf,OI
Leistung: Landesweite Erfassung von geschützten Biotopen und FFH-
Lebensraumtypen Los Nr.01 bis O7
hier: Rüge nach 5 107 GWBBezug: Veröffentlichung vom 01.07.2011
IhrZeichen: S3-VG11-052
Unser Zeichen:
Datei:- Brandenburg-Rüge 201lo729.doc

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaft haben Sie v. g. Vergabe-
bekanntmachungen veröffentlicht, die an wesentlichen Stellen Verstöße gegen das
Vergaberecht beinhalten. Díe Lose 01 bis 07, also alle Lose rügen wir hiermit,
gemäß 5 107 GWB.

Wir sind ein Planungsbüro für ökologische Fachplanungen mit mehreren
Niederlassungen, und sind sehr an dem Auftrag interessieft, Der Auftrag fällt genau

in unser Angebotsspektrum.

Im Einzelnen:

Unter IV.1.1 geben Sie als Verfahrensart für die Vergabe des Auftrages zur
selektiven Biotopkartierung das ,,Offene Verfahren" an. Im Weiteren beziehen Síe

sich auf die VOL, woraus wir schließen, dass Sie ein Vergabeverfahren als offenes
Vefahren nach VOL/A-EG beabsichtigen.

Die Wahl der VOL als Grundlage für das Vefahren rügen wir. BereÍts g 1 Abs. I
VOL/A EG erklärt, dass der Anwendungsbereich der VOL/A bei Dienstleistungen, die
unter die Vergabeordnung für freiberufliche Leistungen - VOF- fallen, nicht greift.
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So führt $ 5 SaE 1 VgV aus, dass Auftraggeber bei Dienstleistungen, die im Rahmen einer
freiberuflichen Tätigkeit erbracht oder angeboten werden, díe VOF anzuwenden haben, Einzige
Ausnahme davon stellt 5 5 SaÞ 2 VgV heraus, der ausführt:

.Dies gilt nicht für Dienstleistungen, deren Gegenstand ene Aufgabe ist,
deren Lösung vorab eindeutig und ercchcipfend beschrieben werden kann.,,

Sie haben folglich ein Verhandlungsverfahren nach VOF durchzuführen.

Der zu vergebende Auftrag umfasst zweifellos Leistungen, die auch und gerade von Freiberuflern
erbracht werden. Auch wir bewerben uns als Freiberufler um das verfahren.

Die nachgefragten Leistungen, nämlich selektive Kadierungen und Bewertungen von Biotopen und
FFH-Lebensräumen sind ím Sinne von $ 5 Satz 2 VgV vorab nicht eindeutig und erschöpfend
beschreibbar. Dies ergibt sich aus mehreren Merkmalen der Leistungen. Nur beispielhaft weisen wir
darauf hin, dass weder die genauere Anzahl, noch die Qualität (Biotoptyp, früherer
Erhaltungszustand), noch die Flächenausdehnung der zu erfassenden und zu beweftenden Biotope
benannt werden und auch nicht benannt werden können. Damit steht die Lösung der Aufgabe vorab
nicht fest, sie entwickelt sich erst durch die Leistung während der Projektbearbeitung.

Sie verweisen in Ihrer ,,Anlage Leistungsbeschrelbung (23.05.2011)' auf einen Altdatenbestand,
welcher hauptsächlich mittels der Interpretation von ,,ClR-Luftbildern" und nur in geringem Umfang
durch konkrete Geländeerhebungen ermittelt wurde. Mittels Interpretation von ClR-Luftbildern können
aber lediglich ,,Biotop-Verdachtsflächen" vorermittelt werden. Der tatsächlich zu leistende Umfang ist
damit offen und erst durch díe eigentliche Erbringung der Leistung bestimmbar.

Hinzu kommt, dass im Rahmen des Auftrages insbesondere auch im Sinne des EU-NaturschuÞrechts
(FFH-Richtlinie) besonders geschützte, sogenannte ,,FFH-Lebensraumtypen" zu eÉassen sind. Dazu
gehören auch aufgrund ihrer Flächenausdehnung durchaus kalkulationsrelevante Biotoptypen (2.8.
Wittschaftswiesen mittlerer StandoÉe, Buchenwälder), welche bei früheren Biotopkartierungen im
Land Brandenburg überhaupt nicht efasst wurden. Hier geben Sie keine Informatíonen, welcher
Anteil hier einzukalkulieren ist,

Sie sprechen von einer ,,selektiven Neukaltierung" von geschützten Biotopen und FFH-
Lebensraumtypen, wobei Sie nicht weiter definieren und auch vorab nicht definieren können, was
unter diesem Kartierungsbegriff zu verstehen ist. Der Begriff ,,seleKiv" zeigt bereits, dass hier eine
sachverståndige Würdigung in enger Absprache mit Ihnen zu efolgen hat. Da die Natur durch die
Kaftierung in ein Schema zu pressen ist, ist híer ein hohes Maß an Kreativität erforderlich. Der Begriff
,,Neukartierung" ist unklar. Es kann einerseits der Eindruck entstehen, dass sich díe Bieter aufgrund
der von lhnen zur Verfügung gestellten Daten nur auf ,,biotoprelevante" Ausschnitte der von lhnen
ausgeschriebenen Kaftierungsgebiete zu beschränken hätte, quasi vom Schreibtisch aus. Andererselts
könnte aber auch gemelnt sein, dass das Kadierungsgebiet flächendeckend und umfassend begangen
beweftet werden muss, dann auch wahrscheinlich wiederholt. Dabei weisen Sie (wíe nachfolgend
noch ausgeführt) darauf hin, dass die von Ihnen gelieferten Daten zu korrigieren sind.

Damit ist die Leistung nicht eindeutig und erschöpfend beschrieben, wir können ohne Verhandlungen
mit Ihnen unseren Auñruand nicht kalkulieren.

Die gängigen Vergaberechtskommentare sehen es in gleicher Weise, so dass ein VOF-Verfahren
durchzuführen ist. So stuft KularÞ/MaalPorElPrieß, Kommentar zur VOL, 2. Auflage, die in g 1 Rdn.
64 die Beschreibbarkeit bei freiberuflichen Leistungen als Ausnahme an und führt in g 1 Rdn. 66
beschreibbare Leistungen auf, die alle mit der hier vorlíegenden nicht vergleichbar sind. Auch Müller-
Wrede in seinem Kommentar zur VOF, 4. Auflage führt ín 5 1 Rdn, 103 als Regel aus, dass Aufträge
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an Freiberufler gelstig schöpferischer Natur sind und stellt in 5 1 Rdn. 105 klar, dass hohe
Anforderungen an die Leistungsbeschreibung zu stellen sind.

Dass die LeÍstungen lm vorliegenden Fall nicht vorab eindeutig und erschöpfend beschreibbar sind,
konnten wir sehr einfach auch mÍt einem kuzen Blick ins Internet feststellen und wollen dies kuz
beispielhaft erläutern. Sie veröffentlichen dort Biotop-Bestandsdaten unter folgender Adresse:

http : //www. m ugv. brandenburg.de/cms/detail.php/bb2.c, 5 15599.de

Unter der Rubrik "Biotope / Selektive Biotopkartierung neu (932 und LRT außerhalb von FFH- und
Großschutzgebieten" (Zeíle 5 der Tabelle auf der Website) kann das zip-Archiv
"bk 32 n f 20090717.2ip" heruntergeladen werden, Dieses beinhaltet Ergebnisse aus den aktuellen
Biotopkartierungen (2007 ff,) in den Landkreisen Elbe-Elster, Havelland und Märkisch-Oderland.

Demnach wurden beispielsweise Biotope der Kategorie "Gewässer in Sand- und Kiesgruben
(Biotoptypencode02162)" registriert, die einmaleine Flächevon 168 m2 haben, aberauch eine Fläche
von 469.591 m2. Der größte B¡otop dieser Kategorie hat also knapp die 2.800 fache Flächengröße des
kleinsten. Bei ,,Eichenmischwäldern bodensaurer Standorte, frísch bls mäßig trocken (Biotoptypencode
08192)" bewegt sich die Flächengröße der erfassten Biotope zwischen 661 m2 und 225.L37 mz. Hier
liegen die Unterschiede zwischen der größten und der kleinsten Fläche bei dem Faktor 340.

Damit können wir den Auñ¡rand für die Kaftierung und E¡fassung der Bestandsdaten der von lhnen
angegebenen Anzahl an zu kaftierenden Biotopen unmöglich kalkulieren. Vielmehr ergeben sich
aufgrund der sehr unterschiedlichen Flächengrößen von Biotopen erhebliche Unterschiede bei der
Kalkulation des ZeitauÉwandes für die Kaftierung und Erfassung, Aus der Angabe der Anzahl der
Biotope lässt sich keine Aussage darüber ableiten, welcher Auñ¡rand mit der KaÉierung und Erfassung
eines einzelnen Biotops verbunden ist. In der genannten Datenbank finden sich zahlreiche weitere
Beispiele dafür, welche enorme Varianz in der Flächengröße eines ,,Biotoptyps" bzw. einer
,,Kartiereinheit" bestehen kann.

Weiter sind auch Absprachen zur Umgehensweise mit einzelnen Biotopen mit Ihnen erforderlich. Das
zeigt bereits Ihre ,,Anlage Leistungsbeschreibung (23.05.2011)" unter d) Methode deutlich. Dort ist
ausgeführt:

,,Kartrerung gemäß der Anleitung ,,Biotopkartterung Brandenburg, Bd, 1,

Kartierungsan leitu ng u nd A nlagen" (2004), unter Berücksich tþ ung :

- des fortlaufend gefühften Katalogs,,Fragen und Antworten zur Biotoptypen-

, Lebensraumtypenkartierung in Brandenburg" (bindend ist die zur
Aufrragsvergabe vorliegende Fassung)"

Das bedeuteÇ dass es einen Katalog gibt, der zudem sehr umfangreich íst, der jedoch ,,fortlaufend"
foÉgeschrieben wird. Der Blíck in den Katalog zeigt, dass eine ständige Abstimmung mit dem
Auftraggeber auch weiterhin stattzufinden hat. Das zeigt erneuÇ dass die Leistung nicht vorab
eindeutig und erschöpfend beschreibbar ist,

Hinzu kommÇ dass wir jetzt mit dem vorliegenden Stand kalkulieren sollen (was uns bereits nicht
gelingt) und dann bei der Kartierung der Stand gelten soll, zum Zeitpunkt der Auftragsvergabe. Das
bedeutet aber; dass zwingend Auftragsgespräche zu führen sind, denn die Veränderungen in der Zeit
zwischen Angebotslegung und Auftragsvergabe wären uns daaulegen und zu erläutern. Die
Veränderungen wären dann von uns in einem neuen Angebot zu beweften. Solche
Auftragsverhandlungen lässt g 18 VOL-EG aber gerade nicht zu, jedoch 5 11 Abs. 1 VOF.



Schreiben vom 29.07.2011 Seite: 4 von 7

Auch weitere Formulierungen in der Leistungsbeschreibung zeigen auf, dass die Leistung nicht vorab
eindeutig und erschöpfend beschrieben ist und auch nicht beschrieben werden kann.

So führt die bereits genannte,,Anlage Leistungsbeschreibung (23.05.2011) auch aus:

,,c) Durchführung der Biotoptypen-, Lebensra umtypenkartierung :

Es handelt stich nicht lediglich um eine (iberprüfung /Überarbettung bereits
früher erhobener Eotope; vorhandene Altdaten sind aber auszuwerten und
ggf. zu aktualisieren und einzuarbeiten."

Mit der Formulierung ,,nicht lediglich" sagen Sie aus, was die Durchführung dieser Leistungen nicht
sein soll; Sie sagen aber nicht hinreichend klar aus, wie die Leistung genau aussehen soll. Vor allem
die weitere Wortwahl ,,ggf." zeigt, dass wir hier keine Kalkulation vornehmen können. Sie können das
aber auch nicht weiter konkretisieren, denn das ist eine Leistung, deren Umfang sich erst bei der
Bearbeitung zeigt.

,d) Methode

Ka rtÁe ru n g s ze i tp u n k t :

Die Kartbrung erfolgt zum Zeítpunkt der optimalen Vegetationsentwicklung
(2. B. düfen aquatische Bereiche nbht im zeit¡gen Frühjahr ka¡tieft werden,
da die Wasserpflanzenvegetation dann noch nicht ausgeprägt ¡st)."

Diese Formulierung zeigt, dass Sie von uns eine Beurteilung erwarten, wann der ,,optimale" Zeitpunkt
gegeben ist. Wie Sie allerdings wissen, können wir erst endgültig wissen, wann der optimale Zeitpunkt
gegeben ist, wenn wir vor Ort die Begehung durchführen. Hier kann es som¡t passieren (und passiert

auch regelmäßíg), das doppelte Begehungen durchgeführt werden müssen. Diesen etwaigen Auñruand

kann ich nicht kalkulieren.

Allein diese beispielhaft aufgeführten Stellen Ihrer ,,Leistungsbeschreibung" zeigen auf, dass wir
aufgrund der Ausschreibungsunterlagen ohne weitere ins Detail gehende Verhandlungen keine
Kalkulation vornehmen können. Schließlich können auch Sie keine Angabe machen, welche die
Leistung vorab eindeutig und erschöpfend beschreibt.

Sie könnten eínwenden, dass die Kaftierungsanleitung, Handlungsanleitung und

Digitalisierungsvorschrift die Leistung eindeutig und erschöpfend beschreibbar macht. Das trifft aber
ebenso nicht zu, Diese beschreiben nämlich lediglich die Methoden der Vorgehensweise (und dies
auch nur unzureichend) und sind insofern eine Aufgabenbeschreibung entsprechend $ 6 VOF und
keine eindeutig und erschöpfende Leistungsbeschreibung im Sinne g 8 VOL/A-EG. Síe beschreiben
also nur,,wie" eine Leistung zu erbringen ist, nicht aber ihr,,ob" und das,,was".
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Zum Beleg dafür soll nur beispielhaft auf die Anlage 5 ,,Handlungsanleitung und Digitalisieruorschrift -
Bíotoptypen- und Lebensraumtypenkaftierung Brandenburg" verwiesen werden, welche den
Vergabeunterlagen zu entnehmen ist. Dort heißt es:

auf Seite 5:

,Im Ehzelfall ist die Entschei.dung ,,Fläche" oder,,Punkt" (auch bei Btiotopen
< Q5 ha) im Rahmen des gutachterlichen Ermessens fachlich abzuwägen,

Auftretende Probleme sind frühzeitig mtt dem AG zu klären. Darunter fallen
z.B. otrensichtliche Widersprüche zwischen der Lage kartte¡ter Objekte und
topografrschen Grundlagendaten (DTK, DOP), Bei sich ¿ibercchnetdenden
Gebieten sind untercchiedlbhe Interpretatron/Ansprachen von Biotoptypen zu
dokumentieren und mit dem AG zu klären.

Hier sprechen Sie von ,,gutachterlichem Ermessen" und ,,auftretende Probleme sind mit dem AG zu
klären",

auf Seite 7:

,, 2. 5. 3 A TKIS 8a s is - D L M ( Dig ita les Basis -La n dscha fts modell)

Aus dem Basb-DLM kcinnen die in Tab. 2 aufgeführten ATKIS BasÌs-DLM-
Obiektarten nachgenu2t werden, Im Regelfall ist bei flächenhafren Objekte4
z.B, Wäldern, eine innere Dífferenzterung vorzunehmen (2.8. nach
Hauptbaumarten); bei linearen Objekten sind i.d.R, neue Abschnitte zu bilden
(2.8. Gewàsserabschnitt mit/ohne begleltende Gehcilze), In jedem Fall sind
Plausibilltätskontrollen gegen das DoP vorzunehmen (insbesondere
Vollständigkeit, LagegenauigkeiQ. "

Hier sprechen Sie von Handlungen, die ,,im Regelfall" vozunehmen sind, die ,,i. d. R." zu bilden sínd
oder die ,,insbesondere" zu beachten sind.

All diese offenen Formulierungen machen uns eine Kalkulation ohne weítere Verhandlungen unmöglich
und zeigen, dass die LeÍstung nicht eindeutig und erschöpfend beschrieben ist und auch nicht
beschrieben werden kann.

Weiter rügen wir Ihre Zuschlagskriterien. Hier führen Sie unter IV.1.1) der Bekanntmachung aus:

,,1, Preis. Gewftchtung 70

2, Qualität (kalkuliefte Stundenzahl für die Arberßschritte), Gewichtung 30"

Diese Angabe ist nicht transparent. Uns ist nicht klar, was Sie zum Kriterium 2 en¡larten. Wollen Sie
eine möglichst schnelle Erfassung, dann würden wir hier wenige Stunden eingeben, denn wir können
sehr schnell arbeiten, wenn das der Auftraggeber wünscht. Oder wollen Sie eine hohe Anzahl von
Stunden, dann würden wir viel Zeit einkalkulieren, denn wir können auch langsamer und damit auch
deutlich gewissenhafter und vertiefter arbeiten. Dabei ist allerdings für uns bereits nicht erkennbar,
was die Anzahl der anzugebenden Stunden mit Qualität zu tun hat oder zu tun haben soll. Sie könnte
allenfalls ein Indiz für Qualität sein, zwingend ist das nicht. Wollen Sie die Qualität werten, wäre dies
z. B. dadurch möglích, dass Sie sich die Vorgehensweíse des Bearbeiters darstellen lassen oder durch
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die Beschreibung der BearbeitungsintensÍtät und diese dann bewerten. Das wollen Sie aber
offensichtlich nicht.

Damit verstoßen Sie gegen das Transparenzgebot in 5 97 Abs. 1 GWB.

Weiter rüge ich Ihre Eignungskriterien, die offensichtlich Ausschlusskriterien sind und in unzulässiger
Weise den Wettbewerb beschränken. So führen Síe in der Bekanntmachung unter IIL2.3) Technische
Leístungsfähigkeit aus und wiederholen das in der,,Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes":

>Sonstige Angaben

Referenzen zum Nach weis

von Erfa h rungen m it der Bra ndenbu rgische n Biotopka rtierungsmethode

- Eíahrungen mit der Geodatenverarbeitung und mit der Datenbankver-
arbeitung von Eiotopdaten/LRT-Daten (Brandenburgrsches Erfassungs-
programm BBK)<<

Mit dem ausschließlichen Bezug auf Brandenburg beschränken Síe den Wettbewerb auf Freiberufler,
die bereits Erfahrungen in Ihrem Bundesland und das speziell mit Ihrer Methode und lhrem Erfas-

sungsprogramm haben. Das ist objektiv durch nichts gerechtfertigt. Wir können Erfahrungen in ande-
ren Bundesländern mit vergleichbaren Methoden und vergleichbaren Erfassungsprogrammen nachwei-
sen, Die im Bundesland Brandenburg anzutreffenden, nach 5 32 BbgNatSchG landesweit geschüÞten

Biotoptypen bzw. FFH-Lebensraumtypen sind auch in vielen weiteren Bundesländern anzutrefien (2.8.
Hessen, Bayern, Baden-Württemberg). Síe beschränken mir Ihrer Formulierung den Wettbewerb in

unzulässiger Weise und verstoßen damit gegen das Gleichbehandlungsgebot des $ 97 Abs. 2 GWB.

Bei einer europaweiten Ausschreibung müssen Sie nicht nur vergleichbare Erfahrungen in anderen
Bundesländern, sondern auch in anderen europäischen Ländern zulassen. Ihre Kriterien sind diskrimi-
nierend. Denn denkt man lhr Kriterium konsequent weiter, kommen als potentielle Auftragnehmer nur
solche Freiberufler in Betracht, die Sie bisher schon - sei unter- oder oberhalb der EU-Schwellenwerte

- bereits früher beauftragt hatten. Das wäre aber kein europaweiter Wettbewerb.

Weíter rügen wir die von lhnen gewrinschte Form des Preisangebots. In Ihrem Formblatt

,,Aufforderung zur Abgabe eines Angebots" Seite 4 ist ausgeführt:

,,Unterlage7 die mit dem Angebot abzugeben sind:

1. geforderten Nachwetse (Bietererkltirung)

2. Angeboßschreiben

3. Preisangebot (Angebobtabelle) auf der Basis der geschâfren Gebiete

3a) Preßangebot für den Leistungszeitraum 01.09,2011 bis 30.11.2011

3b) Preisangebot für den Leistungszeitraum 01,12,2011 bis 30,11,2012

4) StundensäEe"

Sie erwarten also eine Aufteílung des Preisangebotes Leistungen im Jahr 2011 und im Jahr 2012.
Gleichzeitig geben Sie aber an keiner Stelle Hinwefse, wie eine Aufteilung auf die unterschíedlichen
Zeiträume vozunehmen ist. Síe geben auch keine Hínweise, dass es ggf. uns überlassen ist, wann wir
die Leistung erbringen wollen. Dem trägt auch die von Ihnen geforderte und abzugebende
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,,Angebotstabelle" keine Rechnung, denn ln dleser kann lch diese Informationen nlcht elntragen. Das
ist widersprüchlich und nicht transparent.

Wír fordern Sie hiermit auf, Ihre Vergaberechtsverstöße zu korrigieren und seEen lhnen elne Frist bls:

Freitag, den O5. August 2011

Sollten Sle der Rüge nicht abhelfen, werden wir die Vergabekammer anrufen.

Mit freundlichen Grüßen
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Vorab per E-Mail: ir

Potsdam, 03,08,2011

Vergabeverfahren zum Vorhaben: ,,Selektive Kartierung der nach $ 32

BbgNatSchG geschützten Biotope und FFH- Lebensraumtypen"; S3-VG-I 1 -

052

lhr Schreiben u0m29.07.2011/ lhr Zeichen:

Sehr geehrte

lhre Rüge zum laufenden Vergabeverfahren habe ich zur Kenntnis genommen

und weise sie aus folgenden Gründen zurück:

1, Richtig ist, dass es sich bei den zu vergebenen Kartierungsleistungen um

freiberufliche Dienstleistungen von lngenieuren handelt, Freiberufliche Dienst-

leistungen sind grundsätzlich gem. $ 5 VgV nach der VOF auszuschreiben.

Nach $ 5 Satz 5 VgV gilt dies jedoch nicht für Dienstleistungen, deren Gegens-

tand eine Aufgabe ist, deren Lösung vorab eindeutig und erschöpfend beschrie-

ben werden kann. Dann ist gem. $ 4 VgV Absatz 1 die VOUA anzuwenden.

Der hier von uns zu vergebene Auftrag wird von dem Ausnahmetatbestand er-

fasst. Entgegen lhrer Auffassung kann die Durchführung der zu beauftragenden

freiberuflichen Leistung im Sinne des $ 5 Satz 5 VgV beschrieben werden.

Die langjährigen Erfahrungen bei der Vergabe von Kartierleistungen haben ge-

zeigt, dass anhand unserer Leistungsbeschreibung sowie den Anlagen hinrei-
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chend vergleichbare Angebote abgegeben werden können, ohne dass Verhand-

lungen oder Rücksprachen zwischen dem Auftraggeber und Auftragnehmer

eÉorderlich wären,

2. Das Zuschlagskriterium ,,Qualität'dient zur Wertung, ob die angesetzte An-

zahl von Stunden zur Erledigung der einzelnen Teilschritte ausreichend kalku-

liert wurde. Hiezu liegen Erfahrungswerte der letzten Jahre vor. Die Anzahl der

jeweils angesetzten Stunden für die elnzelnen Arbeitsschr¡tte lassen dabel auch

Rückschlüsse auf die von lhnen erwähnte Bearbeitungsintensität zu,

3, Die Eignungskriterien mit dem Bezug auf die Brandenburgischen Biotopkar-

tierungsmethode und die Anwendung der Geodatenverarbeitung mit dem bran-

denburgischen Erfassungsprogramm schränken nicht den Bewerberkreis ein,

Die Bewerber müssen nicht im Land Brandenburg ansässig sein, es sind im

Angebot ihre Erfahrungen und Kenntnisse der Anwendung nachweisen.

Die Brandenburgische Kartier- und Erfassungsmethodik unterscheidet sich in

ihrer Spezifik und Komplexität deutlich von der Methodik anderer Bundesländer,

Vorhandene Erfahrungen reduzieren den intensiven Betreuungs- und Kontroll-

aufwand durch unseren Fachbereich.

4, Die jährliche Planung und Festlegung der Haushaltsmittel entsprechend der

Landeshaushaltsordnung für Brandenburg erfordert eine Preiskalkulation ent-

sprechend der Haushaltsjahre. Der einzureichende Terminplan mit der Auswei-

sung abrechenbarer Teilleistungen ermöglicht die Vereinbarung von Teilrech-

nungen im Werkvertrag,

Mit freundlichen Gnißen

Dr, M, Czisnik
Referatsleiterin 53
Finanzen, BdH

2
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Anlrog gem. S 107 (1) GWB

ln Sochen

- Anlrogsstellerin -

Verfohrensbevollmöchtigter: RA MichoelWiesner, Kreuzsir.80,55543 Bod Kreuznoch

gegen

Londesomt für UmwelT, Gesundheit und Verbroucherschulz
Seeburger Choussee 2
14476 Potsdom OT Groß Glienicke

- Antrogsgegner -

stelle ich nomens und in Vollmocht der Antrogstellerin Nochprüfungsontrog bezÜglich des

Vergobeverfohrens wie folgt:

l. dÌe Antrogsgegnerin zu verpflichten, die Ausschreibung der

Biotopkorlierungsleislungen "Londesweile selektive Kortierung von geschÜtzten

Volksbonk Rhein-Nohe-Hunsrück eG BLZ 5ó0 900 00 Klo.-Nr. 2345221
IBAN : DEó/5ó090000000234522 I - BIC(SWl FT-Code) : GENODE5 ì KRE

Sl.Nr. 0ó122010418/7 USt-ldNr.: DÊ 1977 26455
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Biotopen und FFH-Lebensroumlypen", Los 03, Bezeichnung Oberhovel lll, gem.

VOF- Vergobeordnung für freiberufliche Leistungen vorzunehmen,

2. hilfsweise die Antrogsgegnerin zu verpflichten noch der Auffossung der

Vergobekommer ouf onderem Wege die gerügten Vergoberechtsverletzungen

obzustellen,

3. der Antrogsiellerin Einsicht in die Vergobeoklen zu gewöhren,

4. die Hinzuziehung des Verfohrensbevollmöchtigten der Anlrogstellerin gem. S l28

Abs.4 GWB für notwendig zu erklören,

5. der Antrogsgegnerin die Kosten des Verfohrens einschließlich der Kosten der

zweckentsprechenden Rechtsverfolgung der Anlrogstellerin oufzuerlegen,

Beoründuno:

A. Sochverhqll
!., l

Die Antrogsgegnerin schrieb om 17'.06.2011 zunöchst unler der EU-Bekonntmochung

201 l/S I l5-190341 Leistungen ,,Londesweife se/ekfive Korlierung von geschüfzten

Biofopen und FFH-Lebensroumtypen" ous

Anloge Asl. 1

Es folgte ols EU-Bekonnlmochung 2011/5-127-211101 die erneute Ausschreibung der
Leistung,,Londesweife Erfossung von geschülzlen Biofopen und FFH-Lebensroumfpen"

om 01.07.2011 (V|,5)), die die Bekonntmochung vom 17.06.2011 obönderte, do die
ursprünglichen Angoben ,,unvollstöndig" woren und ,,korrigiert werden" mussten.

Anloge Ast.2.

Ausgeschrieben sind 7 Lose. Wesenlliche Ausschreibungsmerkmole sind lt,

Bekonnlmochung:

11.1.9) der Bekonntmochung lösst keine Vorionten / Alternotivongebote zu.

11.2.2) Oplionen sind verneint.

ll.3) Leistungszeitroum ist 15.09.20'l I bis 30.1 1.2012.

lll.2.1 ) Teilnohmebedingungen nennt die,,VOL".

lll.2.3) Technische Leistungsföhigkeit verlongt Erfohrungen mit der Brondenburgischen

Biotopkortierungsmethode und mil dem Brondenburgischen Erfossungsprogromm BBK.



Rechtsonwölle Wiesner . Riemer Seile 3 von 4'l des Anlroges on Vergobekommer Brondenburg vom ló.08.201 I

lV.l ).I ) Verfohrensort nennt ,, Offenes Verfohren ".

lV.2) Zuschlogskriterien nennt dos wirtschoftlich günstigsle Angebot, wobe¡ Preis mit 70

gewichtet wird und Quolilöt (= ,,kalkulierte Stundenanzahlfiir die Arbeitsschritte") mit 30.

1V.3.1 ) Az des öff entlichen Auftrogsgeber: S3-VG- I l-052.

1V.3.3) Schlusstermin für die Anforderung von oder EinsichT in Unferlqgen: 10.8.20.lì,08:00

Uhr, mii dem Hinweis, doss Unterlogen nicht kostenpflichtig seien und

1V.3.4) Schlussfermin für den Eingong der Angebote bzw. Teilnohmeontröge: 10.8.201 l.

ì 0:00 Uhr.

Der Hinweis ouf weifere lnformotionen erfolgie in der erstgenonnten Bekonntmochung

unter lîffer 1V.3. Demnoch woren weilere lnformotionen der lnternetplottform

http://vergobemorktplotz.brondenburg.de/VMPCenter/ zu entnehmen.

Dort sind folgende lnformolionen erhöltlich:

. Angebotsoufforderung.dot

o Leistungsbeschreibung_Moi_201l.pdf

¡ Anlogeì_Lose1 l.pdf
. 3LB_Anloge3Mossnohmen.pdf

¡ Anloge4Fotodoku.pdf

¡ AnlS_bbk_digilolisierungsonl_l.04.pdf

. Angebotstobelle20ll.doc

. Bietererklörung.doc

. Angebotsschreiben.dot

. volOóbewerbungsbedingungen.pdf

. vol08 zvb-bbg.pdf

. Werkvertrog-n-Vergobe-04-201'l.doc

. Kennzettel.doc

Gemöß der Unlerloge im 2. Spiegelstrich ,,Leistungsbeschreibung Moi 2011", dort d)

Methode bedorf es der kostenpflichligen (onders |V.3.3 der Bekonntmochung) Unlerlogen

derVergobestelle, Biotopkorïierung Brondenburg Bond ì (Kortierungsonleilung),2004,und

Bond 2 (Beschreibung der Biotoptypen),2007 .

Dos Vergobeverfohren für olle 7 Lose rügte die Ast., slehe unten.

Der hiesige Antrog on die Vergobekommer richlet sich ollein gegen Los 3. Los 3 ist

bezeichnet mil ,,Oberhovel lll" und belrifft die selektive Korlierung von co. 390 km'? TK-

Flöche mit ,,ca. 1.200 Biotope".
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Soweit es ouf die lnholte obiger Vergobeunterlogen zur Beschreibung der

ousgeschriebenen Leistung onkommt, wird dies nochfolgend jeweils oufgeführt.

B. Rechtliche Würdiouno

Der Nochprüfungsontrog ist zulössig und begründet.

l. Zulössiokeil

Die Voroussetzungen der $$ 107 ff . GWB sind gegeben

1. Schwellenwert

Der moßgebliche EU-Schwellenwert i. H. v. 193.000.- € îst überschritfen. Zunöchst schrieb

die Ag. selbst EU-weil qus und ging vom Überschreiten des Schwellenwerles ous.

Los 3 betrifft die selekiive Korlierung cq, 390 km'TK-Flöche co. 1,200 Biotope; es isl dovon

ouszugehen, doss bereíTs dieses Los den Schwellenwert überschreitet. Es hondelt sich

gemeinscm mÍt Los 2 um die größte Flöche oller 7 Flöchen.

Die Ag. mochte selbsT in ihren Unlerlogen hiezu keinerlei Angoben.

2. Antrqqsbefuonis

Die Asl. ist onlrogsbefugt

o) lnleresse om Autlros

Sie hot ein lnteresse om Auflrog, wenngleich sie kein Angebot obgegeben hoT.

Ursoche hierfür ist ollein, doss sie ongesichts der Ausschreíbungsunterlogen der Ag

gerode nicht in der Loge ist, ein kolkuliertes Angebot obzugeben.

Doher sínd moßgebliche Punkte der BegründetheiÌ bereits hier obzuhondeln, denn die

mongelhoften Ausschreibungsunterlogen sind einer der zentrolen PunkÌe des

Nochprüf ungsontroges.
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Der Anlrogstellerin ist nicht zumutbor, nur zv Erlongung der Antrogsbefugnis um jeden

Preis ein Angebot obzugeben, vgl. OLG Fronkfurt, Beschluss vom 29.5.2007 - l1 Verg

12106. Nimmt mon einen TeilnohmewetTbewerb ols Vergleich, ist ein Antrogsteller nicht

geholten, e¡nen ous seiner Sicht sinnlosen Teilnohmeonlrog zu stellen, vgl. OLG Jeno,

Beschluss vom 6.6.2007 - 9 Yerg 3/O7.

Es genügl die Dorlegung, doss ohne die beonstondefe Vorgobe die Zuschlogschoncen

des Antrogstellers höher gewesen wören, vgl. Holtig in Hotlig/Moiboum, ProxiskommenTor

Kortellvergoberecht, 2010. S 107 GWB, Rn. 47 .

Die Antrogssiellerin hot echtes lnteresse om Auflrog. Sie ist ein leistungsföhiges Büro mit

mehreren Niederlossungen und ist speziolisierl ouf genou die Leistungen, dîe mit der

ousgeschriebenen Leistung vergleichbor sind (siehe Rüge der Antrogsstellerin 2. Absotz).

oo) Zuschlogskriterien der Bekonntmochuno

Die Antrogsgegnerín will gemöß ihrer Bekonnlmochuns unter |V.2.1 Zuschlogskrilerien den

Zuschlog noch dem wirlschoftlich günstigsten Angebot vergeben. Kriterien sind hierbei

l. Preis mít einer Gewichtung von Z0 und

2. Quolitöt (kolkulierte Stundenonzohl für die ArbeitsschriTte).

Zu l. Preis

Mit dem Kriterium,,Preis" meint die Antrogsgegnerin wohl den Gesomfpreis, vgl. $ ìó
VOL/8. wonoch Leistungen zu Stundenverrechnungssötzen nur bezohlt werden, wenn dies

im Vertrog vorgesehen ist oder vor Beginn der Ausführung vom Auftroggeber in Auftrog

gegeben worden ist. Derortiges ist hier bíslong ous dem Vergobeunterlogen nicht genou

zu erkennen, so doss hier wohl der Gesomipreis gemeint ist; diese mongelnde

ErkennborkeiT ist zudem intronsporent.

Dieser Gesomtpreis setzt sich donn ous Menge x Einheitspreis pro h zusommen.

Do onhond der Leistungsbeschreibung bzw. Aufgobenbeschreibung unklor ist, welche

Leislungen díe Anlrogsgegnerin jeweils genou wünschl (dies wird nochstehend genouer

untersucht, denn die Antrogsgegnerin verwendet Begriffe wie: ,,ggf.s. ", ,,beispielsweise",

,,Rüclrsprache", ,,Ermessen"), isi die Antrogstellerin gehollen, bei Annohme einer

gewissenhoft erworteten Arbeit eine zu hohe Anzohl von Stunden (Menge) bei der Bildung

des Gesomtpreises in Ansolz zu bringen.
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Domil löuft die Antrogstellerin Gefohr, den mit 70% bewerteten Preis oufgrund eines zu

hohen Mengenonsotzes nicht erteilt zu bekommen. Wenn die Antrogstellerin ober onhond
(ongeblich) vorob beschreibborer Leistungen recht genou weiß, welche Leistungen

gewünscht werden, könnte sie ein possgenoues Angebol ersfellen.

Nimmt mon hingegen on, doss die Antrogsgegnerin m¡l dem Zuschlogkriterium ,,Preis" den

Einheifspreis pro Arbeitsstunde meint, kommt es ouf dos nochfolgende zweiie

Zuschlogskrilerium, Quolitöt, on, so wie es die Antrogsgegnerin versiehf, nömlich mii dem

Ansotz der kolkulierten Stundenonzohl, siehe unten.

Zu 2. Quolitöt

Hierunter versteht die Antrogsgegnerin gemöß ihrer Bekonntmochung:
. die ongesetzte Stundenzohl für

. die Arbeitsschrifte.

Hieron ist schon unklor, wos die AnTrogsgegnerin unTer diesen ,,Arbeifsschriften" genou

versteht, siehe unten, wo die Leistungsbeschreibung bzw. Aufgobenbeschreibung

insoweit nöher untersuchi wird. Wenn die Arbeitsschritte prözise und klar sind - wos sie

nicht sind, siehe unten - konn die Anlrogsgegnerin ein possgenoues Angebol erslellen und

hierfür ouch eine qngemessene Siundenonzohl kolkulieren.

Nimmt die AnTrogstellerin cn, doss die ,,Arbeifsschritfe" in Anbetrocht einer Vielzahl vorcb

unklorer Leislungen umfongreicher, geholÌvoller zu verstehen sind, muss sie ouch eine

höhere Stundenzohl hierf ür kolkulieren.

Kolkuliert sie hierfür eine höhere Stundenzohl löuft sie Gefohr, den Auftrog nicht zu

erholfen.

Hinzukomml, doss völlig unklor ist, wie die Quolitö1 genou ermitteli wird, wenn onhond der

Leistungsbeschreibung der Anlrogsgegnerin schon unklor ist, welche Leistungen genou

erwortet werden. Domit ist donn ouch unklor, welche Stundenonzohl die Antrogsgegnerin

ols quolitotiv hochwerlige onsiehT.

Zudem úberroscht, doss es die Antrogstellerin ist, die die Stundenzohl zu kolkulieren hot

und domit ihre (l) Quolitöt obgefrogt wird. Üblicherweise ist es bei vorob eindeutig und

erschöpfend beschreibboren Leistungen in Leislungsbeschreibungen so, doss der

Auftroggeber Vordersötze vorgibt, die Orienlierung bieten, denn der Auflroggeber gibt

vor, wos er hoben will.

Vorstehendes isl für die Anlrogstellerin intronsporent, so doss sie doron gehinderl wird, ein

possgenoues, ouf die Zuschlogskriïerien hingeorbeites Angebot zu erstellen.
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Dos Zuschlogsergebnis noch obigen Kriterien erscheint doher lelzilich ols Zufollsergebnis

Verwendel die Antrogsgegnerin eine Aufgobenbeschre¡bung, do es sich um vorob nicht

eindeutig und erschöpfend beschreibboren Leislungen hondelt, so konn die

Antrogsstellerin mit der Anlrogsgegnerin im Wege des Verhondlungsverfohrens im Hinblick

ouf Leistungen und Honorierung verhondeln, gerode ouch für solche Fölle, wo nqch der

eigenen Leislungsbeschreibung der Antrogsgegnerin z. B. nicht vorhersehborer

RÜcksprochebedorf bestehen konn. Entscheidet sich die Antrogsgegnerin im Einzelfoll für

einen (ggfs. größeren) Rücksprochebedorf, konn sie hierüber jeweils bei Bedorf

entscheiden, hqt diesen Mehroufwond donn ober ouch zu vergüten.

Diese flexible Vorgehensweise lösst die hier vorliegende Ausschreibung jedoch gerode

nicht zu und ist ouch im Rohmen der VOL unzulössig, vgl. g lB Solz 2VOL-EG

bb),,Anlooe leistunosbeschreibuno (23.05.201 l)"

Ergönzend zu den in der Rüge zunöchst nur beispielhoft oufgeführten Unklorheiten und

Unsicherheiten in der ,,Leistungsbeschreibung" der Antrogsgegnerin, führt die

Antrogstellerin nochfolgend olle wesentlichen Unklorheiten und Unsicherheiten ouf. Diese

konnte erst noch genouer Anolyse des vorliegenden umfongreichen Moïerials in der

nochfolgenden GenouigkeiT erfolgen. Um Doppelnennungen zu vermeiden, werden on

dieser Stelle nur die Punkte oufgeführl, die in der Rüge ,,noch" nichl in der AusführlichkeiT

oufgenommen wurden.

Zunöchst soll dos ouf obiger Seile 3 mii ,,Leistungsbeschreibung Moi 201i" (= Doteinome)

Dokument onolysiert werden, die ouf Seite ì die Überschrifl ,,Anlage Leistungsbeschreibung

(23.05.2011), Selektive Kartierung der nach $ 32 BbgNatSchG geschützten Biotope und FFH-

Lebensraumtypen au/Serhalb von FFH-Gebieten und Grofischutzgebieten (GSG) 2011". Diese führt

folgendes ouf:

Auf Seite I unter,,Leistungsbeschreibung:

,,a) Recherche, Sichtung und Vorauswertung vorhandene¡ Kartierungsunterlagen und

G e o b a s i s i nform at i o n e n. "

Der Aufwond ist für den Bieter zur Vorinformotíon ouch nichl nöherungsweise kolkulíerbor.

Es ist nichl klor ob die moteriell-technischen Vorgoben und Grundlogendoten des AG
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(LUGV) vom AG on den AN geliefert werden, oder ob der AN diese zu beschoffen hot.

Auch isf nicht ersichilich, ob olle Doten kostenfrei für die Ast. sind.

Bei Geobosisinformotion wird in der Hondlungsonleitung ouf Seite 3 in der Überschrift

genonnl ,,Übersicht der bereitgestelben Grundlagen (soweit vorhanden)" .

Es ist nicht definiert, welche Grundlogen nun für die einzelnen Lose vorhonden sind.

Auf Seíte I unler,,Leislungsbeschreibung:

,,b) Kontaktaufnahme und Absprache mit Ansprechpartnern in den jeweils zusttindigen Behörden

Q'{aturschutzreferate der Regionalabteilungen des LUGI/, untere Naturschutzbehörden (UNB),

Forstbehörde) sowie gg1f. mìt dem ehrenamtlìchen Naturschutz (ehrenamtliche Gebietsbetreuer) vor

Dur c hfü hr un g d er B i o t op typ en-, L eb e nsr aumtyp en kart i er un g. "

Mil diesen Vorgoben ist eine Aufwondskolkulolion ouch nicht nöherungsweise möglich. Es

ist nicht definiert, wos mil wem obzusprechen ist, der Umfong der einzelnen Behörden

oder Gebietsbetreuern ist unbesiimmt. Es bleibt unklor, wer die nolwendige
Belretungserloubnis, die lnformolion der betroffenen Grundstückseigenlümer,

Fohrerlaubnisse ouf forsl- und londwirtschqftlichen Wegen orgon¡siert, ob diese kostenfrei

zu VerfÜgung gestellt werden. Unklor bleibt, wer jede zustöndige Kommune dozu

onschreibl. Gerode der ehrenomtliche Nclurschutz können eine Person oder hunderte

Personen sein.

Auf Seite I unter,,Leistungsbeschreibung:

,, c) Dur c hfìi hr ung d er B i o t op typ e n-, L e b ens r aum typ enkar t i er ung :

Selektive Neukartierung aller Fldchen, die nach $ 32 BbgNatSchc / ç 30 BNatSchG gesetzlich geschützte

Biotope und/oder FFH-LRT bzw. LRT-Entwicklungsfldchen sind und auJ3erhalb von FFH-Gebieten und

G r o/3 s c hutz g e b i et e n I i e g en.

Díe Kartierung umfasst eine selektive Neukqrtierung sr)mtlicher nach S 32 BbgNatSchc / S 30 BNatSchG

geschùtzten Biotope (vgl. auch Definition in der Biotopschutz-I/O) sowie der FFH-LRT und LRT-

Entwicklungsflcichen. Es handelt sich nicht ledíglích um eine Überprafung / Überarbeitung bereits früher
erhobener Biotope; vorhandene Altdoten sind aber auszuwerten und ggf. zu aktualisieren und

einzuarbeiten. Seit der Gesetzesnovellierung 2004 wurden einige geschützte Biotope neu gefasst und

erweitert (2.8. Gewc)sser), bei anderen haben sich Definitionen und Einstufungskriterien gedndert (zB.

Feuchtwiesen, Streuobstbestcinde). Geschützte Biotope und FFH-LRT überlappen sich weitestgehend

inhaltlich, aber nicht vollstöndig (2.8. sind Frischwiesen FFH-LRT, aber kein $ 32-Biotop; Sand-

Trockenrasen sind $ 32-Biotope, aber überwìegend nicht FFH-LRT!). Die als Arbeitshilfe zur Verfügung

gestellten Altdaten des L Durchgangs der selektiven Biotopkartierung und weitere "Verdachlsfldchen"

können ebenso wie die flcichendeckende CIR -Biotoptypenkartierung und die Luftbilddaten nur
Anhallspunkte geben."
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Eine Kolkulotion ist auf Grundloge der Angoben für dos ousgewöhlte Los ouch nichl

onnöhernd möglich, do weder eine belostbqre Zohl der zv korlierende Objekte

(Biotoptypen, Lebensroumtypen) vorliegt, noch eine Angobe zu der unierschiedlichen

Größe und Komplexitöl der onzutreffenden Objekte.

Hinzu kommen noch die Umstönde der optimolen Erfossungszeifröume, siehe ouch unten.

Erst bei der Begehung konn festgestellt werden, ob der richtige oder folsche Zeitpunkt

gegeben isT. Z. B. konn erst vor Orl erkonnt werden, ob eine Flöche gerode gemöht oder

beweidet wurde. Donn wöre eine erneute Begehung erforderlich. Der Aufwond ist gleich

dos Doppelte.

Auf Seite 2 unter d) Methode:

,, K art i erungs int ens it cit :

Alle selektiv zu erfassenden Flcichen (geschützte Biotope, FFH-LRT und deren Entwicklungs-

flcichen) werden mit der Kartierungsintensitrit C (Grundbogen, Vegetationsbogen, Waldbogen,

Gew clss erb ögen, Moorbogen) b earbeitet.

Kar t i er un gs z eitpun kt :

Die Kartierung erfolgt zum Zeitpunkt der optimalen Vegetationsentwicklung (2. B. dürfen aquatische

Bereíche nicht im zeitigen Frühjahr kartiert werden, da die W'asserpflanzenvegetation dann noch nicht

ausgeprcigl ist)."

Die Vorgobe isl für den Bieter nicht kolkulierbor. Der ,,optimole" Zeilpunkl isi ersl vor Ort

erkennbor. Liegt dieser ZeitpunkT nicht vor, isï eine erneute Begehung erforderlich. Der

Aufwond ist gleich der doppelte. Aber selbst bei der 2. Begehung konn vorob nicht sicher

gestellt sein. doss donn dieser Zeitpunkl optimol ist.

Auf Seite 2 unter d) Methode:

,, B i o t op a b gr e n z un g (er g ci nz end z ur Kar t i erun gs anl e it un g) :

Grenzt ein geschütztes Biotop / FFH-LRT an ein Gebiet an, das bereits terrestrisch kartiert wurde (2.8. im

Rahmen der Kartierung yon FFfl-Gebieten), sind Inhalte und Geometrien der angrenzenden Flcichen zu

berücl<sichtigen und ggf. zu korrigieren. Díe aufeinandertre/fenden Kartíerungen müssen wie Schlüssel und

Schloss zusammenpqssen. Somit kann die beauftragte Kartierung zT, auch in FFH-Gebiete bzw. GSG-

Gebiete hineinreichen þei der Kalkulatíon beachten!.)... "

Dos Ausmoß der zu konigierenden Flöchen ist völlig uneinschölzbor und könnle einen

erheblichen Arbeitsoufwond bedeuten, der somit vorob nicht einzuschöfzen ist, ouch

nicht nöherungsweise.

Auch hier touchen wieder unbeslimmte und domit unkolkulierbore Begriffe wie ,,eÇfS."

oder ,,2. T." im Zusommenhong mil Leisfungen (die hier nicht weiter ziliert sind) ouf. Unklor

ist, wie dies bei der Kolkulotion beochtet werden soll.
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Auf Seite 2unler d) Methode om Ende der Seite:

,,Dokumentalion zur Ausweilung der zur Verfìigung gestellten digitalen Altdalen der $32-Kartientng (shp-

F ormat, entspr. Digitalisierv ors chrift s iehe Anl age 5). "

Der Aufwond isl ouch hier für den Bewerber nichl kolkulierbor. do er nicht weiß, in welcher

lntensitöl die Dokumentotion erfolgen soll und in welchem Umfong die Doten vorliegen.

Hier fehlt eine Leistungsbeschreibung vollstöndig. Die Anloge 5 ist lediglich eine

Verfohrensonleitung, wie georbeitet werden soll.

Auf SeiTe 3 unler d) Methode om Anfqng der Seite:

,,Zusatz zur Erfassung bestimmter Algenørten: Über die bei der Kørtierung von Stillgewcissern

erforderliche Erfassung von Algenarten hinaus ist bei der Kartierung von Gräben, Klein und

Tempordrgewdssern sowie im zeitweilig überfluteten Grünland auf das Vorhandensein yon Armleuchter-

Algen (Characeae) sowie auffällige Bestcinde weiterer GrotS-Algen zu achten.

Armleuchter-Algen und makroskopisch erkennbare andere Gro/3-Algen sind als Beleg zu entnehmen und

dem LUGV zu übergeben. Soweit erkennbar verschiedene Arten der Armleuchter Algen vorgefunden

werden, sind alle unterscheidbaren Arten zu belegen. Fddige Grünalgen und Algerrwatten müssen nicht

belegt werden. Der nach einschldgigen Regeln etikettierte Beleg kann wahlweise übergeben werden

- als Prciparat in ca. 70 % Ethanol oder Formalin im Sammelbehalrcr

- als Tr o ckenpr äp ar at (H er b arb o gen).

Sammelbehcilter (100 ml) mit 960/o Ethqnol können vom LUGV zur Verftigung gestellt werden.

Die Flüssigkeit ist selbstcindig auf ca. 70 o/o zu verdünnen. "

Der Aufwond ist für den Bewerber nicht kolkulierbor, do er nicht weiß, mit wie vielen

Gewösserbiotopen zu rechnen ist und wie viele zu enlnehmende Algen und verschiedene

Algenorten ongetroffen werden und zu sommeln sind, Je noch Witterungsverlouf können

unterschiedliche Mengen und Arten von Großolgen zur Entwicklung kommen. Dos isl mit

dem Auftroggeber zu besprechen.

Auf Seíte 3 unter d) Methode ob Seitenmitte:

,,Materiell-technische Vorgaben und Grundlagendaten des Aufiraggebers (LUGV)

1. digitale topographische Karten im Ma/3stab 1:10.000

2. Basís-DLM (Digitales Basis-Landschaftsmodell mit ATKlS-Objektarten: 3IGes., 32 Ges.,4101,4102,

4103,4104,410s,4106,4107,4108,4109,4110,4111,4120,4199,4201,4202,4203,5101,5t02, s103,

s105,5II2

3. digitale Orthoþtos DOP040 (M l: 10.000, S/Wr) gglÍ: ClR-Orthophotos (falls vorhanden)

4. Digitales Feldblockkataster (DFBK)

5. ClR-Luftbilder (zur Ausleihe bzw. als Kopie)

6. B iot opkart ierungs anl eitung, B es chr eibung der B i ot optyp en (2 0 0 4, 2 0 0 7 )
7. aktuelle Schutzgebietsgrenzen (FFH-, SPA-, ¡/SG-, ¿.tG- und GSG-Grenzen)
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8. Blattschnitt (TK I0)

9. digitale Moorkarte und seruible Moore

10. Flíef gewcisserkilometrierung; Gewcisserkennzahlen ft)r Seen, Gewcisserstrukturg'ùtekartierung

I l. Forstqbteilungsgrenzen

12. Digital vorhandene Altdaten der $j2-Kartierung

I 3. digitale ClR-Kartierung ( I 992 -9 3)

14. ggf. digitale Biotopgeometrien angrenzender Gebiete

15. Bewertungsschemata fi)r die Bestimmung des Erhaltungszustandes der Lebensraumtypen der FFH-

Richtlinie in Brandenburg (siehe http://www.mluv.brandenburg.de/cms/detail.php/lbm1 .c.234908.de )
1 6. Katalog ,, Fragen und Antworten zur Biotoptypen-, Lebensraumtypenkartierung in Brandenburg"

17. Biotoperfassungsprogrctmm (BBK, I/ersion L82) zur beschrcinkten Benutzung."

Es wird nicht oufgeführt, ob der Anirogsgegner die hier genonnten Doten zu Verfügung

stelll oder der Bieter diese zu beschoffen hol. Weiler líegen keine Angobe vor, ob diese

Doten kostenfrei sind oder gegen eine Gebühr zur Verfügung gestellt werden. Domiï isI für

die Ast. der Aufwond nich.t kolkulierbor.

Hier zeigt sich deutlich, doss nicht nur dos Ergebnis nicht beschreibbor ist, sondern ouch

die Kortieronleitung ols Methodenvorgobe nicht ousreicht. Dos we¡ß der Ag., sonst wören

bei Einholtung der Regeln keine systemotischen Kortierungsfehler möglich.

Auf Seite 4 heißT es:

,, L e i s tungs umfang un d F I ci c h en

Der Kørtierungsaufwand hcingt wesentlich von der FkichengröJJe des Untersuchungsgebietes und der

Anzahl der zu kartierenden Biotope sowie der Art und AusprÌigung der Biotope qb. Um die Kalkulation zu

erleichtern, kann sich der Bieter unter www,luÌs-bb.de (Naturschutz / Schutzgebietsin-formationen) die

FFH-Gebietsgrenzen und GSG-Grenzen, die S/W DoP-Luflbilder und die ClR-Luftbìldìnterpretøtíon

ansehen. ....

Bei den Angaben zur vermuteten Biotopanzqhl und zur Untersuchungsflciche in Anlage I handelt es sich um

Schlitzungen, die auf Basis von Altdaten und Hochrechnungen ermittelt wurden. "

Wie die Ag. selbst schreibT, íst der Koriierungsoufwond obhöngig von der (co.) Anzohl der

Biotope ober ouch von Arl und Ausprögung. Die Ag, irrt ober, wenn sie onnimmt, doss die

LufTbilder vorob eindeutig und erschöpfend beschreíbbore Klorheit bzgl. Leistungen und

Lösung gem, S 5 VgV geben. Dies lösst sich ous diesen Luftbilder gerode nicht oblesen.

Wöre dem so, hötte die die Ag. die ousgeschriebenen Leislungen ouch nichl

ousschre¡ben müssen, Enlscheidend kommt es ouf eine Vor-Orl-Bewertung des jeweiligen

Biotops on; eine ferne Luflbildbetrochlung genügt gerode nicht. Proben lossen sich ouch

nur bei einer Vor-Ort-Begehung entnehmen.
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Die geforderten Leistungen sind nichl kolkulierbor, weil bereits der Antrogsgegner nur

Schölzungen und Hochrechnungen vorgeben konn. Die Angobe der Biotopzohl konn sich

verdoppeln, ohne doss sich donn ouch die Vergütung veröndern würde.

Zur Vermeidung von Wiederholungen verweise ich bezüglich d) Methode ouf die unten

stehenden Ausführungen zu Ziffer 3, unvezügliche Rüge, in der hiezu Ausführungen

gemocht sind, doss es der Ast. unmöglich mochte, ein Angebol vorob zu kqlkulieren.

cc) ,,Biolopkorìietung Brondenburg", Korlieronleitungen Bond 1 und Bqnd 2:

Die nochfolgenden 2 Bilder zeigen dos Deckblotl der beiden Kortieronleitungen. Band I

umfossl3l2 Seilen, Bond 2 umfossl5l I Seilen.

;r.tr¿rtÌ'
t !.4a.:

I 
jr:;'r 'i!¡ : I t .- ì

Biotopkanierung
Brandenburg

:¡¡ìd I

i/ffifÈFr1iill^'{l

nt+6li-r

cl

Zunöchst sind diese beiden Bücher Poperbock, in denen die Antrogsgegnerin ongibt, wie

sie die Kortierung wünsch1, koslenpflichtig von der Vergobeslelle zu koufen, worouf spöter

einzugehen sein wird.

Auf S. l9 heißt es zu ,,Gelöndebögen"
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,,Zur Kartierung jedes Hauptbiotops werden in Abhringigkeit von der Kartierintensitdt und dem Biotoptyp

bß zu drei Gelandebogen ausgefüllt:

" der Grundbogen,

. der Wald- oder Gewcisserbogen und

. ein oder mehrere Vegetationsbögen.

Alle pelder sind durch den Kartierer auszufüllen, es gibt keinefakultalìven Felder."

ln den Frogen und AntworÌen S. 5 zu Woldbogen steht zu den Pflichtfeldern das genoue

Gegenteil, nömlich:

,, Fr age : W'e I che Angab en s ind fa ku It atív ?

Antwort: Auf dem Waldbogen sind die Felder Standortbeschreibung, Forstadresse und

S t andort entw icklungs eins tufe fakukat iv auszufüll en. "

ln der Kortieronleilung gibt es keine fokultoliven Felder, gemöß der Rubrik ,,Fragen und

Antworten" jedoch schon. Dos zeigt. dcss zunöchsl gemeinsom über die genoue

Leistungserbringung verhondelt werden muss. Eine KolkuloTion ist ohne AufTrogsgespröche

ouch nöherungswe¡se nicht möglich, weil unbestimmt, wcs zu leisten ist.

Auf S. 25/26 heißt es ,,Zu Biotoptypencode":

,,|Bei detaillierten Kartierungen ist hier in der Regel die Aufgtiederung in einzelne Biotoptypen anderer

Klassen möglìch, aber aufgrund der starken Strukturierung nicht immer sinnvoll.

zKann ein Biotop nicht einer bestimmten Ausbildung zugeordnet werden, genügt die Einordnung in Gruppen

(2. B. 05121 : Sandtrockenrasen).

3Es werden immer wíeder F(itte auftreten, die keine eindeutige Codierung zulassen. Hier liegt es im

Ermessen des Kartierers / Kartiererin, festzulegen, welchen Baumarten das Hauptgewicht gegeben wird. "

lm L Sotz zeigen die Begriffe ,,möglich" und ,,sinnvoll", doss der Bewerber einen

erheblichen Ermessensspielroum hot. Je noch eigener Entsche¡dung des Bewerbers ist der

Aufwond deullich unlerschiedlich und konn ouch nicht nöherungsweise ermitlelt werdenl

lm 2. und 3. Sotz wird deutlich, doss es in dos Ermessen des Bewerber gestellt wird, ob er

ein Biotop einer bestimmten Ausbildung zuordnef, oder in eine Gruppe einordnet. Der

Aufwond konn ouch nicht nöherungsweise kolkuliert werden.

Der Umfong ist zudem dovon obhöngig, wos und wieviel im Biolop ongetroffen wírd.

Auf S. 34 ist zum Erholtungszustond ousgeführt:

,,Die Bø,vertttng des Erhaltungszustandes (Gesamtbewerlung) eines FFH-Lebensraumtyps bqsiert auf den

Ergebnissen der drei Teilwerte (Struktur, Arteninyentar und Beeintrcichtigungen)."

Hier wird vom Bewerber eine ,,Gesomtbewertung" des Erholtungszuslondes erwortet. Dos

bedeulet, doss der Bewerber nicht in onolytischer Weise ous I + I = 2 zusommenzöhlen
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soll, sondern eine ökologische Bewertung durchzuführen hof. Der Bewerber hot einen

werlenden Abwögungsprozess vozunehmen. Der Autwond konn ouch hier nicht

nöherungsweise kolkulierl werden, do dies zudem dovon obhöngT. wos im Gelönde
jeweils ongetroffen wird.

Auf Seite 40, 41, 42, 43 isl zu den Themen ,,Beurteilungs- und Plonungsvorschlöge"

ousgeführt:

,,1Die Merkmale ,,Gefcihrdungen und Beeintrcichtigungen", ,,PJtege- und MaJJnahmerworschlc)ge",

"Schutzwürdigkeit und Funktion" und ,,Zusätzliche Wertbestimmende Faktoren" dienen der Einschc)tzung

und Bewertung des Biotops im Gekinde und sollen die anschlieJsende Beplanung unterstützen.
2Es werden nur solche Informationen aufgenommen, die im Gelcinde erkennbar sind.

3Es werden aktuelle und klar erkennbare Beeinträchtigungen und Geftihrdungen aufgenommen. Nicht zu

er he b en s in d m ö g lìc h e B e e i ntr ci cht i gung en un d G efdhr dun ge n.

aGrundsritzlich 
ist die Ma/3nahmenplanung vor Ort nach Abschluss der Merlønaleinschcitzung vorzunehmen.

s4s sind nur solche Ma/3nahmen aufzufi)hren, die sich vor Ort spontan anbieten.

6Der anzustrebende sinnvolle zeitliche Rahmen fi)r die (Jmsetzung jeder vorgeschlagenen Ma/3nahme wird

nach folgenden Schlüssel angegeben: kur4frßrig (im laufenden oder folgenden Jahr auszuft)hren, z.B.

Beseitigung von Gefcihrdungen und Beeintrr)chtigungen, mittelfristig (innerhalb der nöchsten 5 - (10) Jahre,

løng1frßlig (t.8. innerhqlb einer Waldbestandsgeneration oder die zustrindige Einhaltung von

Re c htsv ors chr ift en). "

Der L Sotz zeigt, doss der Bewerber eine Bewertung vozunehmen hat, die bereits

zukünftige Plonungen z\J berücksichligen hqt. Der Aufwond dozu ist ouch nicht

nöherungsweise zu kolkulieren.

Noch dem2. Solzsind nursolche lnformqlionen oufzunehmen, die,,erkennbor" sind. Dos

bedeuTet, doss die im Biotop vorhondenen ,,lnformctionen" hinsichtlich ihrer Existenz

(,,ob"¡ vorob nicht vorhersehbor sind und domit ouch der hiermit einhergehende

Arbeitsoufwond, ouch nicht nöherungsweise kolkulierbor ist.

Der 3. Sotz zeigt, doss der Bewerber eine Entscheidung vor Ort zu treffen hot, die ouch

donn noch von ihm obzuwögen ist, ob sie überhoupt oufzunehmen ist. Denn nur donn,

wenn sie ,,klor" erkennbor sind, sind sie in die Kortierung oufzunehmen. Domil ist dos ,,wie"

vorob nichl vorhersehbor und domit ouch nicht nöherungsweise kolkulierbor.

Der 4. Sotz zeigf, doss der Bewerber eine ,,Plonungsle¡stung" zu erbringen hot. Er soll vor Orl

eine Plonung ezeugen, wie ein Biotop zu entwickeln ist und dobei noch unterscheiden,

welche Moßnohmen sich, 5. Sotz, ,,sponÌon" onbieten. Hier muss der Bewerber nicht nur

kreotiv sein, sondern ouch noch sponlon kreotiv. Es ist nicht vorhersehbor, wos sich im
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Biotop ,,sponton" onbietel. Domit ist ouch hier der Aufwond nicht nöherungsweise

kolkulierbor.

lm ó. Sotz soll die kreotiv und sponTon entwickelfe Lösung von Bewerber ouch noch

bewertet werden, in welcher Zeit diese Moßnohme umgesetzl werden konn oder soll.

Wobei für den Bewerber ouch keine Kriterien ongegeben sind, von welchen

Rondbedingungen, wie Kostenrohmen usw. er ousgehen dorf.

Dos bedeutet, doss der Bewerber eine eigene Wertung noch den vorgegeben

Kotegorien vozunehmen hot und dobei ouch donn eine gesonderte Anolyse des Biotops

inklusive Umgebung vozunehmen hot, wenn eine ,,besonders typische und wertvolle"

Ausprögung vorliegt.

Dos ist keiner Vorob-Beschreibung zugönglich und domit nicht vorob kolkulierbor, ouch

nicht nöherungsweise.

Auf S. 47 ist zur,,Founo" ousgeführt:

>Im Feld Faunq werden Zufalls-Beobachtungen, insbesondere Rote-Liste-Arten notiert.

Dabei sind nur solche Arten zu erfassen, bei denen eine Bindung an das entsprechende Biotop

wahrscheinlich ist.tt

Dos bedeutet, doss hier sogor der Zufoll vom Bewerber mil einzukolkulieren wöre. Denn er

soll donn, wenn er,,zuföllig" einmolig oder mehrmolig ouf eine Rote-Liste-Arl" trifft, diese

cufnehmen. Der Zufoll ist ober nichi kolkulierbor! Die Formulierung ,,insbesondere" ist

ebenso eine offene Formulierung. Es bleibt unklor, wos noch zu notieren isl.

OLG Düsseldorf, Beschluss vom 21.04.2010 - Verg 55/09 führte hiezu ous:

,,Die Beschreibung ist nach den Umstrinden ebenso wenig schon als abschließend aufzufassen, was sich am

verschiedentlichen Gebrauch des Ausdrucl<s "insbesondere", aber auch an der Tatsache zeigt, ...".

Auf S. 49 ist zum ,,Vegeïotionsbogen" ousgeführt:

,,Im Regelføll wird die Bodenvegetation angesprochen. Es erfolgt keine vollsteindige Aufnahme der

Vegetation, sondern es sind vor sllem Chqrqkterarten, Störungszeiger, dominìerende und seltene Arten zu

erfassen. Die edassten Arten sollen den Biotop ökologisch chqrakterisieren. Eìne zeitìntensìve Suche nach

leicht zu übersehendenArten soll nicht erfolgen."

Zunöchst ze¡gt der Begriff ,,Regelfoll", doss es dem Bewerber überlossen ist zu entscheiden,

wonn dieser zutrifft und wonn nicht. Donn wird ousgeführt. wos vom Bewerber ,,vor ollem"

zu erfossen ist und dobei isl noch zu unterscheiden, wos die ,,dominierende" Ari ist, Donn

soll der Bewerber werten, wos eine ,,zeitinlensive" Suche ist und welche Arten ,,leicht zu

übersehen" sind. Hier muss sich der Auftroggeber entscheiden wos er will! Gerode hier

zeigl sich, doss entweder wenig Zeit einkolkuliert wird, donn wird wenig oder gor nicht

,,gesucht". oder es wird viel Zeil einkolkulierl und donn wird jede vorhondene sellene Arl
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ouch gefunden. Jeder der schon mol einen verlorenen Boll ouf einer Wiese gesucht hol,

konn nochvollziehen, doss die Zeit vorher dofür nicht kolkulierbor isl.

Dies ist intronsporenl im Hinblick ouf die spöter konkret zu erbringende Leistung mil der

Folge. doss deren zeiilicher Umfong ebenfolls nicht vorhersehbor und domi't nicht

kqlkulierbor ist, ouch nicht nöherungsweise.

Auf S, 50, 5l ist der ,,einseitige Aufnohmebogen" und ,,vierseitiger Aufnohmebogen" wie

folgt beschrieben:

,,Der einseitige Aufnahmebogen umfasst rd. 1200 Sippen von Farn- und Blütenpflanzen. Nicht qufgeÍührte

Farn- und Blútenpflanzen, Armleuchteralgen, Moose und Flechten sind ggf. handschrifilich zu

ergcinzen.(.....) Die vierte Seite ist eine Blankoseite, auf der man Arten ergdnzt, die nicht in der Liste

aufgefiihrt sind. (....) Rindenbewohnende Flechtenarten werden hinsichtlich ihrer Existenz kartiert. "

Hier wird erwortel, doss mon ,,evtl." bis zu 1.200 Sippen von Pflcnzen oufnehmen soll und

donn noch nicht oufgeführle weitere Pflonzen. Es gibt in Deutschlond wohl keinen

Bewerber, der in einer Person ein solches Wissen konzentriert. Es ist somit für den Bewerber

vorher nicht kolkulierbor, mit wíe vielen Personen er den Biotop zu begehen hot, denn er

konn vorher nicht wissen, welcher Arlen ihn erworlen.

Auf S.8l ist unier,,Bemerkungen" ousgeführt:

,,(Jnter dieser Überschrift wird Raum gegeben, Åu/3erungen zu Besonderheìten, die sich bei der Kartierung

oder bei den [/or- und Nacharbeiten ergeben, niederzuschreiben."

Hier ist es somil im freien Ermessen des Bewerber, wos er ols ,,Besonderheit" einstuft. Hier

konn der Bewerber enlweder 0,00 € kolkulierten (entsprechend 0 Aufwond), oder

durchous ouch 10.000,00 € mil entsprechenden Stunden, denn in jedem Biotop ,,könnfe"

es Besonderheiten geben. Freies Ermessen ist ober vorob ouch nicht nöherungsweise

kolkulierbor.

511 S.. 2007

Auf S. I 7,1 B ist zu ,,01 100 Quellen und Quellfluren, Kortierungshinweise" ousgeführt:

,,So ist beispielsweße bei nicht deutlich anzusprechenden, versumpften Quellbereichen ohne Gehölzbewuchs

díe Abgrenzung echter Quellbiotope von Feuchtvviesen und Seggenrieden problematisch. Versumpfte oder

vermoorte Quellwtilder können bei grofierer Ausdehnung auch den Erlen-, Eschen- oder Erlenwrildern

(081 10, 08I03) zugeordnet werden (ggf. Angabe Quelle als alternativer bzw. Begleitbiotop).
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Auch gefafite Quellen sollten als regenerierbare, potenziell sehr wertvolle Bereiche erfasst und ggl. als

gegenwcirtig geringwertig eingestufi werden. "

Zunöchst zeigt bereits der Begriff ,,beispielsweise", doss es sich um keine erschöpfende

Beschreibung hondelt. Der Bewerber muss olso domit rechnen, doss er mit weiteren

,,Problemen" konfrontiert werden wird, deren Umfong jeweils zudem unklor ist. Auch die

Verwendung des Begriffs ,,eef." zeigl. doss der Bewerber in eigenem Ermessen werten soll,

wonn und wie etwos zu erfossen und zuzuordnen isl. Ein ,,beispielsweise" oder ein ,,Çef."

lösst sich nicht vorqb kolkulieren, ouch n¡cht nöherungsweise.

Auf S. 23 heißt es zu ,,01 I 10 Böche und kleine Flüsse, Kortierungshinweise":

,,Allerdings ist die Unterscheidung eines künstlichen yon einem vollstdndig begradigten, nqtùrlichen

Flie/3gøwcisser oft schwierig. Auch alte Mi¿hlengrdben können inzwischen ein weitgehend naturnahes

Erscheinungsbild aufweisen. Hinweise geben alte Kørten (inkl.Flurkarten). Im Zweifel erfolgt die

Zuor dnung nach B iot op auspr cigung. "

Auch hier weist der Auftroggeber den Bewerber bereits dorouf hin, doss es keine

eindeutige Unterscheídung geben konn. Der Bewerber soll unter unbestirnmTen

Rondbedingungen offensichtlich ,,olte Korten" ouswerten. Hier kqnn der Aufwond

erheblich sein, überhoupt on diese Korten zu kommen. Der Bewerber könnle den

Aufwand ober ouch minimol holten und ,,Zweifel" hoben. donn bröuchte er nur noch der

Biolopousprögung werten. Der Aufwondsunterschied konn erheblich sein und ist ouch

nicht nöherungsweise zu ermiiteln.

Auf S. 29 ist zv ,,0.l 
.l20 

Flüsse und Ströme; Kortierungshinweise" ousgeführt:

>Die anuellen Uferfluren (siehe 01230, 01240) können an den Stromufern betrcichtlíche Flcichen

einnehmen. Sie lassen sich aber nur bei øusgeprtigten Niedrigwasserphasen eìnígermafien flcichenscharf

abgrenzen. Sonst sind sie zumindest als Begleitbiotop mit zu erfassen.<

Hier wird der Bewerber dorouf hingewiesen, doss diese Uferfluren entweder klein oder sehr

groß sein können. Der Aufwond wöre ober in dem einen Foll gering, im onderen Foll

erheblich. Donn wird der Bewerber dorouf hingewiesen, doss die Erfossung nur unter

extremen Ereignissen, hier ,,ousgeprögte Niedrigwosserphosen" möglich ist. Es bleibt völlig

offen, wie der Bewerber kolkulieren soll, wenn in der vorgesehenen Erfossungszeil dieser

Niedrigwosserstond nicht vorkommt, weil es z. B. stöndig regnet. Aber selbst donn können

diese nur ,,einigermoßen" flöchenschorf obgegrenzt werden. Auch hier wird dem

Bewerber erheblicher unlerschiedlicher Bewerlungsspielroum überlossen. Ein erheblich

unterschiedlicher Bewertungssp¡elroum isl ober vorob ouch nicht nöherungsweise

kolkulierbor. Unklor bleibt mithin ouch, wonn ein ,,Sonst" gegeben ist.
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Auf S. 44 zu ,,01230 Kuzlebige Pionierfluren wechselnosser Stondorle on Fließgewössern

(0i230), Kortierungshinweise" ist ousgeführt:

,,Da sich die Lage der Vorkommen aufgrund von V[/asserslandsschwankungen und vercinderten

Strömungsverhliltnissen in relativ kurzen Zeitrciumen tinderl, wird der gesamte Bereich potenzieller

Vorkommen trockenfallender SchlammJSandbdnke abgegrenzt, wenn die genannten Vegetationseinheiten in

rciumlicher Ncihe vorhanden sind und damit ein Potentíalfür eine Besiedlung besteht."

Auch hier muss der Bewerber Wcsserslondsschwonkungen und Strömungsverhöltnisse, quf

die er keinen Einfluss hol, vor Orl bewerten, um donn evtl. doch vergeblich vor Ort zu sein.

Es ist für ihn nicht kolkulierbor, ob er einmol oder lO-mol oder mehr vor Ort gehen muss.

Hot er Glück und Wosserstond und Strömung slimmen, muss er dos ,,Potentiol" für eine

Besiedelung bewerten. Hierfür gíbt es keine vorher bestimmboren KriTer¡en. Glück ist ober

ouch nicht nöherungsweise kolkulierbor.

Auf S.54 heißt es 2u,,02102 Meso- bís leicht eulrophe Seen (mößig nöhrstoffreich) mit

Touchfluren, im Sommer große Sichttiefe, Koriierungshinweise":

,,Die Abgrenzung der Untertypen bei 021021 und 021022 wird im Gelande ofi schwìerìg sein, au/Serdem

gibt es Ubergangsstadien, ( .....).

Besonders wichtig ist daher die Angabe von Unterwassermalcrophyten (Krautanker), gg1f. unbestimmte

Pr o b en fi)r s p (it er e Ü b erp rtifung mitn e hm en ! "

Die Kortierung verlongl eine Zuordnung zu Biolopfypen, die nicht klor zu unterscheiden

sind, do in der Notur konlinuierliche Übergönge ouflreten. Die Entscheidung isi vorob

ouch nicht onnöhernd zu kolkulieren. Zusötzlich werden Unterwosserpflonzen gefordert,

die oufgrund der Gewössertiefe nur mit schweren Hilfsmitteln (Kroulonker und Seil)

entnommen werden können. Für den Bewerber isl es vorher nichl kolkulierbor, wonn und

wie ofl er diese Hilfsmitfel broucht.

Auf S.óB heißt es zu ,,02120 Perennierende Kleingewösser (Sölle, Kolke, Pfuhle etc. < tho),

Kortierun gshinweise " :

,,Ob es sich...um einperennierendes oder ein temporc)r trockenfallendes Kleingewcisser (02 130) handelt,

lcisst sich durch eine einmalige Geltindebegehung níchl immer zweifelsfrei klciren."

Auch hier isl nichl definiert und nicht definierbor, wie oft eine Gelöndebegehung

erforderlich ist. Zweifel können ober noch nicht mol nöherungsweise kolkulierl werden.

Auf S. 9l heißl es zu ,,02230 Kuzlebige Pioniervegetotion wechselnosser Slondorte on

Stondgewössern, Korlieru ngshinweise " :

,,Die vollstdndige Erfassung dieses Biotops ist nur nrch llingeren Niedrìgwasserphasen wcihrend der

Vegetationsperiode möglich. Auch die htiuJìg anzutreffende Komplexbildung mit anderen Biotoptypen (s.o.)

mqcht eine Flcichenabgrenzung schwierig. "
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Auch hier ist für den Bewerber vorob nicht kolkulierbor, ob. wonn und w¡e oft er vor Ort

gehen muss, weil er ersÌ vor Ort erkennen konn, ob er zur rechten Zeit do isl. Die ,,rechte
Zeit" ist ober ouch nicht mol nöherungsweise kolkulierbor.

Zu ,,03 BiotoptypengruppeAnthropogene Rohbodenstandorte und Ruderalfluren"i

Die KorTierungshinweise ouf Se¡te 97, 10O, 102, l0B, I 12 enthöll obermols viele Unklorheiten

ols Leistungsbeschreibung wie ,,g1f.", ,,b2w.", ,,id,R.", ,,28.". , bezüglich der Vegetotion, der

Gelöndesituotion, der Nuizungsgeschichte und der Umgebung des Biotops,

Diese Begriffe in ,,.." sind unklor und edordern eine Abstimmung mil dem Auftroggeber vor

und vor ollem wöhrend der Biotopkortierung mit einem nicht einmol nöherungsweise zu

kolkulierenden Aufwond.

Auf S. l83 zu 051212 Grosnelken-Fluren und Blouschillergros-Rosen, Kortierungshinweise

,,Die Biotoptypen 0512121 und 0512122 sind im Gelcinde mitunter schwer abgrenzbar.

Bei stcirker degradierten Bestcinden ist eine Unterscheidung ofl nìcht mehr möglìch."

Hier wird erneuT deutlich, doss schwierige Abgrenzungsfrogen mit dem Auftroggeber zu

erörtern sind. Dies geht nichl ohne nochlrögliche Besprechung der Vorgehensweise.

Schwierige Abgrenzungsfrogen sind ober ouch nicht nöherungsweise kolkulierbor.

Auf S. 190 z\r 05122 (Houpteinheil) Bosiphile Trockenrosen- und Holblrockenrosen,

Steppenrosen, Kortierungshinweise und FFH-Lebensroumtyp:

,,Die Abgrenzung zwischen basiphilen Trocken- und Halbtrockenrqsen und Sandtrockenrasen (05 l2l) kann

örtlich S c hwierìg ke iten b er e it en.

Schlie/|lich können in aktuell oder in der Vergangenheit zu intensiv genutzten Bestcinden, aber auch in

Auflassungsstadien gerade die diagnostisch wichtigen Arten fehlen. Einige Hinweise zu (Jnterscheidung

werden bei Untereinheiten gegeben.

Aufgrund des überwiegend subkontinentalen Klimaeinflusses qn ihren Standorten sind die meisten

basiphilen Trocken- und Halbtrockenrasen Brandenburgs dem prioritciren FFH-Lebensraumtyp 6240

zuzuordnen.

Nur kleinflcichig kommen an wcirmbegünstigten Sonderstandorten in Ost- und Nordostbrandenburg

Bestcinde des FFH-LRT 6210 (...) vor.

Eine Abgrenzung zum FFH-LRT 6240 bereitet teilweise erheblÍche Probleme (vgL....)
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Alle vorgenonnten Auszüge zeigen, doss die Leistung vorob völlig unbestimmt isl und in

Gespröchen und Verhondlungen mit dem Aufiroggeber erst e¡ne konkrete

Vorgehensweise vereinbort werden muss, Ein Aufwond ist vorob ouch nichï

nöherungswe¡se zu bestímmen.

Auf Seite 263isl zu ,,08 (Biotopklosse) Wölder und Forsien, Allgemeine Kortierungshinweise"

ousgeführt:

,,lVøldbìotope werden dann bei den Biotoptypen der naturnqhen Wcilder (08100 bis 08240) kartiert, wenn

die Gehölzartenzusqmmensetzung überwíegend die durch die Bodenvegetation angezeigten natürlichen

st andörtl ic hen G egeb enhe it en w i derspi eg elt.

Dagegen sind naturferne Forsten mit nicht standortgemdlSer bnv. nicht gebietsheimischer Bestockung,

untypischer Bestandsstruktur und,/oder størk verdnderlen Standortverh¡¡ltn¡ssen (t.8. durch

Bodenumbruch) den Biotoptypen (08300 bß 08600) zuzuordnen."

Noch den Vorgoben der Kortieronleitung Bd. I werden bei der KortierungsintensitöT der

erstgenonnten Wölder mindestens 3 Gelöndebögen erforderlich.

lm Vergleich dozu sind bei Grünlond ín der Regel 2 Gelöndebögen erforderlich

(Grundbogen und Vegetotionsbogen). Der ArbeiTsunterschied zwischen Wold- und

Grünlondbiotopen ist erheblich und mocht den Foktor 1,5 ousl

Die Anzohl und Größe der Biotope noiurnoher Woldflöchen (die erstgenonnTen Wölder) ist

ober über díe im lnternet verfügboren Luftbilder vorob nicht ermittelbor und ouch nÍchi

obschöïzbor. Der Umfong ergibt sich erst ous der Vor-Ort- Besichtigung des

Woldbestondes. Domit ist vorqb ouch nicht nöherungsweise der Aufwond kolkulierbor,

weil vorob nicht bestimml werden konn, wie viel Wold von der erstgenonnlen Gruppe

vorlíegt und wie viel Wold von der zweilgenonnlen Gruppe,

b) Geltendmochunq einer Rechtsverletzuno

Die Antrogsfellerin íst in ihren Rechten ous $ 9Z Abs, 7 GWB verletzt.

Vorliegend isl die folsche Vergobeort gewöhll; stott noch VOL ouszuschreíben hötte die

Antrogsgegnerin noch VOF ousschreiben müssen. Dies beeinlröchtigt ihre Choncen ouf

den Zuschlog.

lm Kern gehl es dorum, doss die Leistungsbeschreibung der Antrogsgegnerin

intronsporent ist, do es sich um eine vorob nicht eindeutig und erschöpfend
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beschreibbore Leislung hondelt. Deutlich wird dies beispielsweise durch die mehrfoche

Verwendung des Wortes ,,ÇÇfs." ln der Leislungsbeschreibung, so doss nicht klor ist, ob die

dort genonnle Leistung erforderlich ist oder nicht.

Hierdurch wird die Choncengleichheit beeintröchtigt, do jeder Bewerber die

Leistungsbeschreibung onders interpretieren konn und wird.

lm Übrigen liegl eine Diskriminierung dodurch vor, do die Ausschreibung besondere

Kenntnisse mit der Biotopkcrtierung des Londes Brondenburg verlongl (siehe dqzu die

Ausführungen zw Rüge der Antrogsstellerin und der Rügeerwiderung der

Antrogsgegnerin).

Folge hierous ist, doss die Antrogslellerin einen Preis nicht prözise kqlkulieren konn.

Vorstehend genonnter Aspekte hoben bieterschützende Funkiion im Sinne des $ 97 Abs. 7

GWB.

c) Drohender Schqden

Der Asl. droht ein Schqden gem. S 107 Abs. 2 Sotz 2 GWB.

Zwor hot die Ast. kein Angebot obgegeben, siehe oben; dies hötte sie ober sehr gerne

gelon, soh sich hieron ober onhond der Leisiungsbeschreibung der Ag, gehindert.

HötTe sie ein Angebot obgegeben, sofern sie sich durch die Ag. hieron nichT gehindert

söhe, so genügt, wenn der Antrogsteller bessere Choncen ouf den Zuschlog hoben

könnte ols in dem beonstondelen Verfohren. Ein Schoden droht bereits donn, wenn die

Aussichten eines Unternehmens ouf die Erteilung des Auflrogs zumindest verschlechtert

worden sein können, vgl. BGH, Beschluss vom 10.11.2009 -X7.B8109.Hiezu reicht schon

die Möglichkeit einer Verschlechlerung der Aussichlen des dem Nochprüfungsontrog

stellenden Unternehmens infolge der NichtbeochTung von Vergobevorschriften.

Hieron sind keine hohen Anforderungen zu stellen; es genügt, wenn der Schoden denkbor

ist, BVerfG, Beschluss vom 29.07 .2004 - 2 BvR 2248103, NJW 2004, 3483 = VergobeR 2004,

597; OLG Korlsruhe, Beschluss vom I 6.03.2007 - 17 Yerg 4107.

Zu bejohen isl dies, wenn die Aussichten ouf den Zuschlog beeinlröchtigt sind oder die

Choncen hierouf zumindest verschlechTert sein können.
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Gerode bei VOF-Verfohren dürften die Anforderungen on die Dorlegung eines

drohenden Schodens nicht zu hoch sein. Dies gili besonders donn, wenn der Bewerber

keine greifboren Anholtspunkte hol, wie er im Vergleich zu seinen Wettbewerbern

bewertei isl und wie seine Chonce ouf den Auftrog ouss¡eht, l. VK Soorlond, Beschluss

vom 20.02.2008 - 1 VK 712007, IBR 2008, 293; 1. VK Sochsen, Beschluss vom I 1.04.2005 -
l/SVK/030-05, IBR 200ó, 1 151 (nur online);jeweils zu einem Wettbewerb gem. GRW,

Nun könnte mon einwenden, doss es keinen großen Unterschied mochen, ob noch VOL

eíne Leistung ousgeschrieben werde, im offenen Verfohren, oder onhond einer

Aufgobenbeschreibung im VOF-Verfohren. Denn beide Verfohrensorten orienfieren sich

on den ollgemeinen Grundsölzen des Vergoberechts.

Dogegen führte der BGH, Urieil vom 10.11.2009 -XZB B/09, BauR 2010,670 = VergobeR

2010, 210 zum umgekehrten Foll einer fehlerhoflen Wohl der VOF (stott VOL) ous: ,,Døs

Verhandlungsverfahren unterscheidet sich grundscitzlich vom ofenen Verfahren, weil der öf,entliche

Auftraggeber im offenen Verfahren den Auftrag nur gemciJ3 dem Inhalt eines der innerhalb der Angebotsfrist

abgegebenen Gebote erteilen darf wcihrend im l/erhandlungsverfahren der Inhalt der Gebote jatteits

verhandelbar ist. Wird das Verhandlungsverfahren zu Unrecht gewdhlt, ist deshalb jeder Bieter der

qnsonsten nicht gegebenen Gefahr ausgesetzt, im Rahmen von Nachverhandlungen yon einem Mitbewerber

unterboten zu werden. Bereits dies kann seine Zuschlagschancen beeintrrichtigen. ".

FÜr den hier vorliegenden umgekehrten Foll der fehlerhofien Anwendung der VOL sloit

der VOF gilf nichts onderes. Denn unTerschiedliche Leislungen bedürfen einer

unlerschiedlichen Behondlung. Der Schqden entsteht der Antrogstellerin donn, wenn die

intronsporente Leislungsbeschreibung mit unklorem Zuschlogkriterien dozu führt, doss sie

die Chonce ouf e¡nen Zuschlog verliert, vgl. OLG München, Beschluss vom 28.04.2006 -
Yerg 6/06. Denn vorliegend sind die von der Antrogsgegnerin gewünschten Leistungen

gerode nichl vorob eindeutig und erschöpfend beschreibbor. Folge hierous ist, doss die

Antrogstellerin einen zu hohen Preis onbietel vor dem Hintergrund einer in'tronsporenten

Leistung und doher den Auftrog nícht erhölt. Die Antrogstellerin ist olso gerode ouf ein

Verhondlungsverfohren in Anbetrocht einer vorob nicht eindeutig und erschöpfend

beschreibboren Leistung ongewiesen.

Bei einem Verhondlungsverfohren siehi dies onders ous, do dorl über die einzelnen

Frogen zu Leistung und Gegenleistung verhondelt wírd und eine flexible Hondhobung

erloubt, wos letzllich ouch die Antrogsgegnerin wünsch1. do sie z. B. zum Teil
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Rücksprochebedorf hoben wird und überwiegend der Umfong der Arbeiten im unkloren

bleibt.

Dieser Aufwqnd ist ober onhond der Leistungsbeschreibung der Antrogsgegnerin von der

Antrogsstellerin nicht vorob kolkulierbor,

Domil droht der Asl. im Ergebnis ein Schoden iSd $ 
'l0Z Abs. 2 cWB

3. Unvezüoliche Rüoe

Die AsT. hot sich om27.O7.20ll um die Miltogszeil (13.00 Uhr) beim Vergobemorktplotz

Brondenburg ongemeldet und onschließend die digiTolen Bekonnlmochungsunterlogen

im lnTernet herunlergelcden und schoule sie sich om morgen des 28.07.201 I on.

Die Kortierungsunterlogen erhiell die Ast. erst posTolisch om 28.07.2011. Dcher konnte sie

dies nicht gleichzeitig miI der Rüge bzgl. der digitolen Bekonntmochungsunterlogen

rÜgen, ohne sích dem Vorwurf mongelnder Unvezüglichkeit ouszusetzen. ln der Soche

sind es leTztlich ohnehin nur immer wieder unterschiedliche, beispielhofte Ausprögungen

der mongelnden Vorob-Beschreibborkeit von Aufgobe und Lösung.

Mit Schreiben vom 29.07.2011 (Rüqe),

Anloge Ast.3

per Fox vorob und per Moil rügte die Ast. bei der Ag. die Ausschreibungsbedingungen

und rügTe olle Lose, nömlich die Lose 0l bis 07 wie folgt:

o) VOF stofl VOI

UnTer lV.l.l der Bekonntmochung gibt die Ag. ols Verfohrensorl für die Vergobe des

Auftroges zur selektiven Biotopkortierung dos ,,Offene Verfohren" on. lm Weileren beziehl

sie sich ouf die VOL, worous zu folgern ist, doss ein offenes Verfohren noch VOL/A-EG

beobsichligt ist.
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Diese Wohl der VOL ols Grundloge für dos Verfohren rügte die Ast. Zutreffend sei die VOF

mit Verhondlungsverfohren zu Grunde zu legen.

Die Leistung könne nicht eindeutig und erschöpfend beschrieben werden. Hierbei

benennt die Ast. zohlreiche Beispiele ous der ,,Anloge Leistungsbeschreibung

(23.05.2011)" der Ag. in Verbindung miT C|R-Luflbildern.

b) Unklore Leislunqsbeschreibunq - unkolkulierbore Preise

Die Asi. rügte im weiteren, doss die Leistungs- bzw. Aufgobenbeschreibung derorl

intronsporent ist, doss sie den Aufwond für die Korlierung und Erfossung der

Bestondsdoten der von der Ag. ongegebenen Anzohl on zu kortierenden Biolopen

unmöglich kolkulieren könne. Vielmehr ergöben sich oufgrund der sehr unTerschiedlichen

Flöchengrößen von Biolopen erhebliche Unterschiede bei der Kolkulotion des

Zeitoufwondes für die Korlierung und Erfossung. Aus der Angobe der Anzohl der Biotope

liesse sich keine Aussoge dorüber obleilen. welcher Aufwond mit der Korlierung und

Erfossung eines einzelnen Biotops verbunden sei. ln der genonnten Dqtenbonk finden sich

zohlreiche weiTere Beispiele dqfür, welche enorme Vorionz in der Flöchengröße eines

,,Biofoptyps" bzw. einer Korliereinheit" besiehen konn.

En'tscheidend für den Zeítoufwond ist nicht die Flöchengröße olleine, sondern die Ari und

die lnhclte, olso welches Biotop und wos im jeweiligen Gebiet onzulreffen ist. Dies

bestimmt den zu kolkulierenden Aufwand,

lnder,,..derAg.unterd)Methodeerfolgizur
Leistungsbeschreibung folgender Hinweis:

,,Kartierung gemcitJ der Anleitung ,,Biotopkartierung Brandenburg, Bd. I, Karlierungsanleitung und

Anl agen " (2 004), unt er B erücJrs ichtigung :

- des fortlaufend geführten Katalogs ,,Fragen und Antworten zur Biotoptypen-, Lebensraumtypenkartierung

in Brandenburg" þindend ist die zur Auftragsvergabe vorliegende Fassung) "

Dos bedeulet, doss es einen Kololog gibt, der zudem sehr umfongreich ist, der jedoch

,,forlloufend" fortgeschrieben wird. Der Blick in den Kotolog zeigl, doss eine stöndige

Abstímmung mit dem Auflroggeber ouch weiterhîn stollzufinden hot. Dos zeigl, doss noch

den eigenen Unterlogen der Ag. offenbor wird, doss die Leistung nicht vorob eindeutig

und erschöpfend beschreibbor ist. Gerügl wird im weileren, doss Auflrognehmer mil dem

vorliegenden Akluolisierungsstond der o. g. Kortierungsonleitung kolkulieren sollen (wos
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schon nicht gelingt) und dann ober die fortgeschriebene Kortierungsonleitung zum

Zeitpunkt der Auftrogsvergobe gelten soll. D. h., doss jedenfolls zwingend

AufTrogsgespröche zwischen Angeboisobgobe und Zuschlog zu führen.

Doss die Leislung nicht vorcb eíndeutig und erschöpfend beschrieben ist und ouch nicht

beschrieben werden konn zeigt ouch die o. g. ,,Anloge Leistungsbeschreibung

(23.05.201 I )" im Weiteren:

,, c) Dur c hfii hrung d er B i ot optyp en-, L e b ens r aum typ e nk ar t i erung :

Es handelt sich nìcht lediglich um eine Überprtifung / Überarbeitung bereits frùher erhobener Biotope;

vorhandene Altdaten sind aber auszuwerten und ggf, zu aktualisieren und einzuarbeiten. "

MiT der Formulierung ,,nicht lediglich" wird nicht hinreichend klor, wie die Leistung genou

oussehen soll, sondern nur, wie sie nicht oussehen soll.

Vor ollem die weitere Wortwohl ,,Çef." zeigI, doss wir hier keine Kolkulotion vornehmen

können. Diese Formulierung zeigt, doss die Leistung ihrem Umfong noch sich erst bei der

Beorbeitung zeigt.

,,d) Methode

K ar t i erun gs z e itpun kt :

Die Kartierung erþlgt zum Zeitpunkt der optimalen Vegetationsentwicklung (2. B. dürfen aquatische

Bereiche nicht im zeitigen Frühjahr kartiert werden, da die Wasserpflanzenvegetation dqnn noch nicht

ausgeprrigt ist). "

Diese Formulierung zeigt, doss vom Auftrognehmer eine Beurteilung erwortet wird, wonn

der ,,optimcle" Zeitpunkï gegeben íst. Díes ergibt sich jedoch erst noch Beoufirogung und

vor Ort im Bíotop. Hier konn es somil possieren, dos mehrfoche Begehungen durchgeführt

werden müssen. Dieser etwoige Aufwond ist nicht vorob zu kolkulieren.

Die Ast. rügte, doss Kortierungsonleitung, HondlungsonleiTung und Digitolisierungsvorschrift

die Leisiung n¡cht eindeutig und erschöpfend beschreibbor mocht. Diese Anleitung

beschreibe lediglich - zudem unzureichend - die Methoden der Vorgehensweise und sind

Aufgobenbeschreibung entsprechend $ ó VOF und keine eindeutig und erschöpfende

Leistungsbeschreibung im Sinne S B VOL/A-EG.

Die Ast. rügl, doss die Ag. nur erlöulerT ,,wie" eine Leistung zu erbringen ist, nícht ober ihr

,,ob" und dos ,,wos".
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Hiezu rügt die Ast, - beispielhoft - Anloge 5 ,,Hondlungsonle¡fung und Digitolisiervorschrifl -

Biotoptypen- und Lebensroumtypenkortierung Brondenburg", welche den

VergobeunTerlogen zu entnehmen ist. Dort heißt es ouf Seile 5:

'Im Einzelfall ist die Entscheidung ,,Flciche" oder ,,Punkt" (auch bei Biotopen < 0,5 ha) im Rqhmen des

gutachterlichen Ermessens fachlich abzuwcigen.

Auftretende Probleme sind fruhzeitig mit dem AG zu klliren. Dqrunter fallen z.B. ofensíchtliche

Widersprüche rwischen der Lage kartierter Objekte und topografischen Grundlagendaten (DTK, DOP). Bei

sich überschneidenden Gebieten sind unterschiedliche Interpretation/Ansprachen von Biotoptypen zu

dokumentieren und mit dem AG zu kkiren.

Die in der Tot erforderliche Einröumung von ,,gutochlerlichem Ermessen" und

,,ouftretende Probleme sind miT dem AG zu klören". Gerode dies spricht ober für eine

nicht vorob eindeutig und erschöpfend beschreibbore Leistung.

Auf Seile Z heißt es:

,, 2. 5. 3 ATKIS B asis-DLM (Di git ql es B as is -L an ds chafts m o dell)

Aus dem Basís-DLM können die in Tab. 2 aufgefthrten ATKIS Basis-DlM-Objektarten nachgenutzt werden.

Im Regelfall ist bei flrichenhaften Objekten, z.B. Wcildern, eine innere Diferenzierung vorzunehmen (2.8.

nach Hauptbaumarten); bei lineqren Objekten sind id.R. neue Abschnitte zu bílden (2.8. Gewcisserqbschni¡

mit/ohne begleitende Gehölze). In jedem Fall sind Plausibilitcitskontrollen gegen das DOP vorzunehmen

(insbesondere Vollstdndigkeit, Lagegenauigkeit). "

Die Ast, rügle, doss Formulierungen wie ,,im Regelfoll", ,,¡. d. R." oder ,,insbesondere"

offenen Formulierungen seien, die eine Kolkulotion ohne we¡tere Verhcndlungen

unmöglich mochen und zeigen, doss die Leistung vorob nichT eindeulig und erschöpfend

beschrieben ist und ouch nicht beschrieben werden konn.

cl Zuschloqkriterien Preis und Quolitöl

Die Ast. rügle die Zuschlogskriteríen unter lV.l.l) der Bekonntmochung. Dort heíßt es:

,, l. Preis. Gewichtung 70

2. Qualitrit (kalkulierte Stundenzøhlfür die Arbeitsschritte). Gewichtung 30"

Die Ast, rügte, doss diese Angoben inlronsporent seien.

So sei nicht klor, wos die Ag. zum Kriterium 2, Quolitö1, erworte. Wolle die Ag, eine

möglichsT schnelle Erfossung, donn würde die Ast. hier wenige Stunden eingeben, denn

sie könne sehr schnell orbeiten, wenn dos der Auftroggeber wünscht. Folls die Ag. ober
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eine hohe Anzohl von Slunden wünsche, donn würde die Ast, hier viel Zeit einkolkulieren,

denn sie könne ouch longsomer und domil ouch deutlich gewissenhofter und vertiefter

orbeiten,

Dobei rügte die Ast., doss ihr im übrigen bereits nichl erkennbor sei, wos die Anzohl der

onzugebenden Stunden mit Quolitöt zu tun hobe. Die Stundenonzohl könne ollenfolls ein

lndiz für Quoliiöt sein, zwingend sei dies ober nicht.

Wenn die Ag. ernsThoft Quolitöt werten wolle, wöre dies z. B. dodurch möglich, doss die

Ag, sich die Vorgehensweise des Beorbeiters dorstellen losse oder durch die Beschreibung

der Beorbeitungsintensitöt und diese donn bewerte. Dos frogt sie ober nicht ob.

Dcmit verstoße die Ag. gegen dos Tronsporenzgebot in $ 97 Abs. I GWB, so die Ast.,

dl Diskriminierende Eiqnunoskrilerien

Die Ast. rügte die Eignungskriterien, die offensichtlich Ausschlusskriterien sind und in

unzulössiger Weise den Wettbewerb beschrönken.

Die Ag. führt in ihrer Bekonnfmochung unler lll.2.3) Technische LeislungsföhigkeiT

folgendes qus und wiederholl dies in der,,Aufforderung zur Abgobe eines AngeboTes":

,,Sonstige Angaben

Refe r enz e n zum Nachw e is

v on Erfahrungen mit der Brsndenb urgß chen B iotopkartiertmgsmethode ...

Erfahrungen mit der Geodatenverarbeitung und mit der Datenbankverarbeitung von

B iot opdaten/LRT-D aten (Brandenb urgß ches Erfas stmgspro gratnm B BK) "

Die Ast. rügte, doss mit dem ousschließlichen Bezug ouf Brondenburg der Wettbewerb quf

Freiberufler beschrönkt werde, die bereiTs Erfohrungen in Brondenburg hölten und dos

speziell mit der brondenburgischen Biotopkortierungsmethode und deren

Erfossungsprogromm zu orbeiten sei,

Die Ast. rügte, doss dies objekliv durch nichis gerechtfertigt sei.

Die Ast. könne Erfohrungen in onderen Bundeslöndern mit vergleichboren Methoden und

vergleichboren Erfossungsprogrommen nochweisen. Die im Bundeslond Brondenburg

onzutreffenden, noch $ 32 BbgNotSchG londesweit geschüTzten Biotoptypen bzw. FFH-

c
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Lebensroumtypen seien ouch in vielen weiteren Bundeslöndern onzutreffen (2.8. Hessen,

Boyern, Boden-Württemberg).

Die Ag. beschrönke mir ihrer Formulierung den Wettbewerb in unzulössiger Weise und

versloßen domit gegen dos Gleichbehondlungsgebot des $ 9Z Abs. 2 GWB.

Bei einer europoweiien Ausschreibung müssten nicht nur vergleichbore Erfohrungen in

onderen Bundeslöndern, sondern ouch in onderen europöischen Löndern zugelossen

werden.

Die Kriterien der Ag. seien diskriminierend. Denn denkt mon dieses Kriterium konsequent

weiter, kömen ols potentielle Auftrognehmer nur solche Freiberufler in Betrocht, die die

Ag. bisher schon - sei es unter- oder oberholb der EU-Schwellenwerte - bereits früher

beouftrogt holte. Dos wöre ober kein europoweiter Wetfbewerb mehr.

el Preísqnqobe noch 201'l und 2012 qelrennf

Die Asl. rügte die von der Ag. gewünschte Splitlung des Preisqngebots ouf 2 Johre. lm

Formblatl der Ag. ,,Aufforderung zur Abgobe eines Angebots" wird ouf Seite 4 ousgeführï:

,,Unterlagen, die mit dem Angebot abzugeben sind:

1. geþrdertenNachweise (Bietererklcirung)

2. Angebotsschreiben

3. Preisangebot (Angebotstabelle) auf der Basis der geschcitzten Gebiete

3a) Preisangebot für den Leistungszeitrøum 01.09.201 I bis 30.1 1.201 1

3b) Preisangebotfür den Leßtungszeitraum 01.12.2011 bß 30.11,2012

4) Stundenscitze"

Die Ag. erworlet olso eine Aufteilung des Preisongebotes Leistungen im Johr 201 I und im

Johr 2012. Die Ag. gob ober on keiner Stelle Hinweise, wie eine Aufteilung der

gewünschten Leistungen ouf die unterschiedlichen Zeitröume voaunehmen sei. Sie gob

ouch keine Hinweise, doss es ggf. der Ast. zu überlossen sei, wonn sie die Leistung (zum

vorob einzuschötzenden optimolen Vegetolionszeilpunkt, s. o.) erbringen wolle und

könne.

Dem trögt ouch die von der Ag. geforderte und obzugebende ,,Angebofsfobe//e" keine

Rechnung, denn in dieser könne die Ast, diese lnformqlionen nichl eintrogen.

Die Ast. rügte, doss dies widersprüchlich und intronsporent sei.

Die Vergobestelle onlworTele mit Schreiben vom 03.08.20.l1, welches der Asf. per E-Moil

om 03.08.201,|, l5:5ó Uhr zugesendel (ober urloubsbedingl durch die Ast. ersl om
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08.08.201I obgerufen wurde) und per Postzuslellung om 05.08.201I bei der Ast.

e¡ngegongen ist. Hierin wies die Antrogsgegnerin die Rügen der Anlrogstellerin voll

umfönglich zurück. Die dortigen Argumente greifen nicht oder widersprechen den

lnholten der eigenen Leistungsbeschreibung der Ag,, wos noch oufzuzeigen sein wird.

Anloge Asl.4

4. Kein Zuschloq

Die Ag. erieilte bislong keinen Zuschlog ouf ein Angebot. Zumindest muss die AsL dovon

ousgehen, denn sie erhielf noch keine lnformoîion über die beobsichtigte

Auflrogserteilung, $ 10lo GWB.

ll. Beqründetheit

I Frühere Verqobeverfohren noch VOF

Mit Bekonntmochung vom I 1.03.2009 schrieb die Ag. idenlische Leistungen mil dem Ziel

der Biotopkortíerung. Az. der Ag. VG-Oì 2/2009 (lV.3.l der Bekonntmochung). Dort hießI es

unter lV.1 .l , Verfohrensorf : ,,-Beschleunigtes Verhandlungsverfahren ... gem. Sonderregelung" .

Dos heíßt: der Ag. ist die Problemotik bekonnt und ging früher selbsl von einer vorob nicht

eindeutig und erschöpfend beschreibboren Leistung ous.

Anloge Ast.5

þ)

Mit Bekonntmochung vom 05.08.2011 schrieb die Ag. vergleichbore Leistungen mit dem

Ziel der Erstellung von 2 Gewösserentwicklungskonzepten noch Wosserrohmenrichllinie

ous, die ebenfolls eine vor-Ort-Biotop-Bewertung, wie bei der hier betroffenen

Biotopkortierung, bedürfen, Az. der Ag. S3-VG-11-117 (lV.3.l der Bekonntmochung), Dort

heißt es unter lV.l .,l, Verfohrensort:,,Verhondlungsverfohren".

sl
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Dos heißl: der Ag. ist die Problemotik bekonnt und geht bei vergleichboren Leistungen

selbst von einer vorob nicht eindeutig und erschöpfend beschreibboren Leistung ous.

Anloge Ast. ó

4. Nichtobhilfeschreiben der Anlroqsseqnerin vom 03.08.201 l

o) zu l.

Die Ag. geht zwor zutreffend dovon ous, doss es s¡ch um freiberufliche Leistungen

hondele. Es greife ober die Ausnohmeregelung des g 5 Sotz 5 VgV, wonoch
. Leistungen, deren Gegenstond eine Aufgobe sei,

. deren Lösung vorob eindeulig und erschöpfend beschrieben werden könne.

dem $ 4 Abs. I VgV und domil der VOL unlerfiele.

Die Annohme einer hier vorliegenden eindeutig und erschöpfend beschreibboren Lösung

isi fclsch.

Oben Íst zur Zulössigkeit, Antrogsbefugnis und unvezüglichen Rüge, bereits konkret die

Leistungsbeschreibung untersucht worden. Hierouf wird zur Vermeidung von

Wiederholungen verwiesen. Hierous ergob sich bereits ous dem Wortlout der Unterlogen

der Ag,. doss bereiis die gewünschten Leislungen unprözise und unbestimml sind.

Die von der Ag. gewünschte Lösunq ist vorob nicht (!) eindeulig und erschöpfend

beschrieben,

Es findet sich keine (l) Textpossogen in den Bekonntmochungs- / Vergobeunterlogen der

Ag., ous der zu enTnehmen isf,

r WO Uñd

. wie

. die konkrete Kortierung

. ouf ,,co.390 km'"

. eines jeden der ,,co. I .200" Biotope des Los 3

jeweils oussehen soll,

Die Angobe von ,,ca. L200" Biotopen olleín isl bereiTs unklor und doher ouch preislich nicht

onnöhernd genou oder schötzweise zu kolkulieren. ÜOt die Asl. ihr gem. beider
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,,Korlierungsonleitungen" und ,,Leistungsbeschreibung (23.05.201 ì )" eingeröumtes

fochliches Ermessen ous, konn sie hier großzügig vorgehen, so doss sie mit ihrer Arbeit

schneller fertíg wird. Oder die Ast. geht genou und okribischer vor und hol eine höhere

Anzohl von Biotopen. Denn höufig gibt es in der Londschoft Abgrenzungsprobleme bei

nicht eindeutig zuzuordnenden Biotopen. So ließe sich z. B, großflöchig ein noturnoher

Eichenmischwold onnehmen oder ober ein kleinerer Kiefernwold mit vereinzelTen Eichen

ober ouch ein kleinerer Buchenwold mit vereinzelten Nodelböumen. Der domit

einhergehende Kortierungsoufwond unterscheidet sich ongesichts einer Flöche von -
wiederum ,,ca." 390 km, enorm.

Zur Verdeullichung wie unterschiedlich der Kortierungsoufwond sein konn (obgeleilet ous

den okluellen Biotopkortierungen 2007 ft. (siehe Rüge S. 3 downloodet ,,bk 32 n f
20090712") folgende Beispiele: :

FÜr ein 1ó9 qm großes Gewösser, dos nur eine geringe Ausslottung oufweist (keine Rote-

Liste-Arten) wird die Biotoperfossung in zwei Stunden umgesetzt. Dem konn bei einem rd.

47 ho großen Gewösser mit hervorrogender Ausprögung sowie zohlreichen

chorokteristischen und geföhrdeten Pflonzenorlen ein 40-foch erhöhter Aufwond

gegenüber stehen.

Der erhöhle Arbeítsoufwond resulliert dobei ous

. der unterschiedlich großen Flöche, jedoch ouch, und dos verkennt die Ag.:

. die erst Vor-Ort festzustellende Artenvielfolt,

. die erst Vor-OrT feslzuslellende Strukturvielfolt und

. die Biotoporl (biologisch-fochliche Zuordnung ztr einem Biotoptyp noch

fochlichem Ermessen).

vgl. wíllkürlich gewöhltes Berechnungsbeispîel in

Anloge AsT.7

Löge eine vorob eindeutig und erschöpfend beschreibbore Lösung im o. g. Sinne für die

Biotopkortierung vor, domii klor ist, wo welches Biotop genou ist, donn müsste die Ast.

ober notürlich ouch nicht mehr beouftrogt werden, do donn die endgültige Lösung,

nömlich die konkrefe Bíotopkortierung, bereits durch die Ag. vorlöge. ln diesem Folle hötte

die Ag. eine Vorwegnohme der ousgeschriebenen Leistung zu erbringen gehobt, um die

gewünschte Leistung ousschreiben zu können.

Dies wöre ein unsinniger Vorgong.

OLG München, 28.04.2006 - Yerg 6/06 führte hiezu unter ll. 2,liI. gl bb) zur Pflicht des

Auftroggebers ous:

,,Er gíbl nicht nur vor, welche Au-feabe gestellt wird, sondern er legl øuch die von ihm gewünschte Lösung

in den wesentlichen Punkten þ11. Atfgrund dessen können qlle Bewerber (grundscitzlich ohne Rùcksprache
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mit der Vergabestelle) ihre Preìse kalkulìeren und fùr die gewünschte Leistung Angebote einreichen, die

problemlos miteinander vergleìchbør sind. Der Auftraggeber erteilt sodann - ebenfalls grundscitzlich ohne

weitere Verhandlung oder Rücksprache - nach den von ihm festgelegten Kriterien den Zuschlag auf das

gûnstigste Angebot.

Steht die Lösuns der Aufgabe dagegen nìcht fest. benötigt der Auftraggeber vielmehr gerade das

gestalteriscluchöpferische Potenlial des Ar.ftragnehmers zut Ausatbeìtung der optimalen Lösung, ist die

Leistung vorab nicht mehr hinreichend erschöpfend beschreibbar. Eingehende Angebote wcjren auch nicht

in der Weise vergleichbar, wie dies für eine Zuschlagsentscheidung im offenen oder nichtoffenen Verfahren

nach VOL/A nötig wcire. Hinreichend prÌizìse Vorgaben für eine Leistungsbeschreibung könnte der

Auftraggeber nur dann machen, ,eenn ü dem Ergebnis möglicher geistig schöpferischen Gestaltung

vorgreift und selbsl die Lösung vorgìbt.

Im Sinne der Abgrenzung beschreibbarer und nicht beschreibbarer Leistungen ist somit im konkreten

Einzelfall zu ermitteln, wie gro/3 der schapferische, gestalterische und konstruktive Freiraum des

potentiellen Auftragnehmers zur Aus/üllung der vom Auftraggeber bereits festgelegten Rahmenbedingungen

und gesteckten Zielvorgaben ist. Ist ein solcher Freirsum in erkennbarem Ma/3 vorhanden und gewollt, geht

es insbesondere dqrum, dass der Auftragnehmer aufgrund seiner beruflichen Erfahrung und Kompetenz eine

eigenstrindige, ltreatiye Lösung findet, so mag das planerische ZieI des Auftrags beschreibbar sein, gþfu

j edo ch díe planerischer UmselZUttg... "

Gerode dos ist hier nicht gegebenl

Die Ag. führT weiler ous. doss oufgrund der

,,langjährigen Erfahrungen bei der Vergabe von Kqrtierungsleistungen vergleichbare Angebote abgegeben

werden können, ohne dass Verhandlungen und Rücksprachen ..... erþrderlích wciren" .

Dieser Vortrog der Ag. isl unsubstonTiierl und w¡derspricht dem Wortlout ihrer eigenen (l)

Vergobeunterlogen.

Zur Vermeidung von Wiederholungen siehe hiezu oben zur Anfrogsbefugnis und zur

unvezÜglichen RÜge mit BezÜgen zur ,,Leistungsbeschreibung 23.05.2011" und zut

,,Kartienrngsanleitung Band I und 2".

b) zu 2.

Die Ag, führt ous, doss dos Zuschlogskriterium QuoliTöt onhond der von den Unternehmen

kolkulierten Stundenonzohl onhond von Erfohrungswerlen erfolge. Dobei losse die Anzohl

der jeweils ongesetzten Stunden für die einzelnen Arbeitsschritte Rückschlüsse ouf die

Beorbeilungsintensitöl zu.
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Auch dies überzeugt nicht

Hinzukommt, doss die Ag. in ihrem Aniworlschreiben den unkloren Begriff ,,Arbeitsschrite"

ous der Bekonnlmochung nun durch ,,Teilschritte" ersetzt, der ouch nichl klorer ist;

jedenfolls erlöuTert sie diesen ebenfolls nichL

Zunöchst ist intronsporent, welche Beorbeitungsintensitöt die Ag. denn konkret für

erforderlich hölt. Hier gibT es eine sehr weite Sponnweite, insbesondere in
problemoiischen Übergongsbestönden, wo unklor ist, ob / wie die Bíotope von einonder

obgrenzbor sind und einem ,,Houptbioloplyp" zugeordnel werden können. Der Aufwond

konn hiezu donn völlig unterschiedlich sein, do bei oberflöchlicher Annohme eines

Houptbiotopiyps eben weniger Erfossungsbögen ouszufüllen sind ols bei mehreren

obgegrenzten Biotopen. Dies sind grundsötzlich Ermessensfrogen und ein Bewerber weiß

ollein onhond der Vergobeunterlogen eben gerode nicht, wie dieses (ggfs.

kostenintensive) Ermessen ousgeübt werden soll.

Nur wenn dieses Ermessen klor ist, konn ouch prözise die Anzohl der Stunden ongegeben

werden. Wöre dies in der Tot tronsporent und erfohrungsreich belegt, hötte die Ag, ouch

Vordersötze für eine Leistungsbeschreibung in Ansqtz bringen können, wqs sie ober nicht

tot.

Wenn Leislung = Arbeii pro Zeiteinheil ist, ist zu erworten, dqss wenigsfens klcr ist, welche

,,Arbeif" denn genou erfolgen soll. Wenn ,,Arbeif" schon unklor ist, ist die ,,lösung" =

Leistung ouch erst recht unklor, siehe ouch oben.

Wie bereits ousgeführt, ist dies ober olles nicht klor onhond der Vergobeunterlogen der

Ag., in denen mehrfoch von

' g{s.

. beispielsweise

o insbesondere

' oqtimal

o Ermessen (des Unternehmens)

. RÌiclcprache mit dem Auftraggeber

. etc.

die Rede ist.
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Angesichis dessen ist der Verweis ouf ,,Erfohrungswerte" widersprüchlich; denn liegen

diese vor, müsste konsequenterweise die Kortierungsonleitung Bd. 1 und Bd, 2 sowie die

Leislungsbeschreibung frei von solch offenen Formulierungen wie ggfs. etc. sein.

Letztlich hondelt es sich bei diesem Kriterium der Quolíiöt schlicht um ein verstecktes

Preiskrilerium.

c) zu 3.

Die Ag. führt ous, doss ousschloggebend die ,,Erfahrungen" mii Brondenburg moßgeblich

seien, nicht die AnsössigkeiT.

Dos hot die Ast. durchous verslonden

Erfohrungen können ober nur diejenigen hoben, die bisher schon beouftrogt wurden. Dos

fÜhrI zu einem closed-shop-Prinzip von Bewerbern, mögen sie ouch vereinzelt nicht in

Brondenburg onsössig sein. denn die meisten Vergcben werden unter dem Schwellenwert

vergeben und in Anbelrocht von Aufwond, Reisekoslen, erforderliche cber oft

vergebliche Vor-Orf-Prúfungen zur Ausübung des Ermessens des Kortierers bzgl. des

,,optimolen Zeitpunktes" der Vegetotion etc.. werden donn eben überwiegend

heimotno he U nterneh men,,Erfahrungen" so m m el n kön nen.

Diese Uniernehmen hoben einen Vorteil cuch insoweit, do sie proktisch wíssen / ohnen,

welche Beorbeitungsintensi'löI (die Ag. nennl dos ,,Qualitc)t" mit Blick ouf die

Stundenonzohl) der Ag. bislong wünschte, wos ober onhond der Vergobeunterlogen

nicht erkennbor isl.

Strenggenommen sind dies nur Erfohrungen miï dem Auftroggeber

Wie ín der Rüge bereils ousgeführt, gibt es vergleichbore Biotope ouch in onderen

Löndern.

Do es sich bei der Asl. um ein sehr erfohrenes Unternehmen hondelf, welches in
verschiedenen Löndern Níederlossungen hot, konn es ouch in Brondenburg orbeiten.

Hinzu komml, doss die Asl. bei Bedorf gerne und je noch Kopozitölenouslostung mil

kleineren lokolen Büros/freischoffenden Londschoftsökologen/-ploner kooperiert und sich
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oustouscht, die elwoige punktuelle londesspezifische Besonderheiten kennen oder der

Ast. in onderen Leistungen zuorbeiten.

Die onzutreffenden Biolope finden sich ouch in onderen Löndern.

Die Ag. hot zudem eine Leistungsbeschreibung und 2 Kortierungsonleitungen zvr

Grundloge gemocht.

Die LÜcken, die diese Vergobeunterlogen offenboren, will die Ag. zu Losten der Ast.

dodurch füllen, doss sie ouf frühere Auftrognehmer zurückgreifl.

Zu beslreiten ist doher, doss sich die Anforderungen in Brondenburg deutlich von der

Methodik onderer Lönder unlerscheiden.

d) zu 4.

Die Ag. mocht hier Ausführungen zur LHO und zu jöhrlichen Housholtsmitteln

Die onscheinend beslehenden Sochzwönge des Houshollsrechts können nicht dozu

fÜhren, doss eine vorob nicht eindeulig und erschöpfend beschreibbore Leistung von der

Ag. (l) bestimmten Zeiiröumen zugewíesen wird, die vorob nicht einzuschöIzen sind, wie

die Ag. selbst in den Vergobeunterlogen erkennen lösst.

Zusommenfossend hilft die Ag. somit der Rüge in keiner Weise ab. Der gerügte

Sochverhol't bleibt unveröndert Teil dieses Antrogs.

5. ,.Vorob nichl eindeutio und erschöofend beschreibbqr"

Vorslehend erfolgten bereits Ausführungen ^) OLG München ous 2006. Weitere

Rechtsprechung isl zu beochten, wie ouch die EU-Richtlinie

o) OLG Soorbrücken, Beschluss vom 20.09.200ó - 1 Verg 3/06

Dos OLG Soorbrücken holle loboröztliche Untersuchungen im Hinblick ouf ,,Aufgobe,

deren Lösung vorob nicht eindeutig und erschöpfend beschrieben werden konn" zu

prüfen.
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Diese Enlscheidung unterscheidet sich fundomentol von hiesigen Fcll, vgl. Ziffer 3, lil. b)

oo) - dd):

,, a0)

Die fiir die Beurteilung ma/Sgebliche Dienstleistung ist hier die labordrzlliche Untetsuchung von

Körperstofen (vgl. o. 1.). Ihr Gegenstand ist die Au,fgøbe, Körperstoffe zu untersuchen, dabei ein Ergebnis

zu erzielen und dieses zu bqwerten. Als Lösung kann dqs Ergebnis und dessen Bewertung bezeichnet

werden.

bb)

Die Antragsgegnerin hat auf S. 15 fi der Beschwerdeschrift ftr den Laborarzt anfallende Tcitigkeiten im

einzelnen bes chrieben. ......

Die verschiedenen Vorgehen-rweisen, die dem Laborarzt nach seinem pflichtgemcifen Ermessen zur Auswahl

zur Verfügung stehen, und die O/fenheit des Arbeitsergebnisses sind indes nach Aufassung des Senats für
die Frage der eindeutigen und erschöpfenden Beschreibbarkeit der Leistung nicht von entscheidender

Bedeutung. Denn I 5 Sstz 2 VsV verlangt nicht, dass ein bestímmter Lösungsweg im Einzelfall vorgegeben

werden kann oder dass das Arbeitsergebnis von vornherein feststeht. Eìndeutíg und erschöpfend

beschreibbar ist eine Lösung vielmehr auch dann, wenn øuf versch¡edene ìn Betracht kommende

Lösungswege Bezug genommen wird - hier etwa, auch stillschweigend, auf die anerkannten

Untersuchungsmethoden - und wenn lediglich vorgegeben wird, dass eín Arbeitsergebnis festzuhalten ist. ....

cc)

Bei diesem Verstcjndnis von $ 5 Sqtz 2 Vglt - eindeutige und erschöpfende Beschreibbarkeit auch bei

weitgehender Offenheit von Lösungsweg und Arbeitsergebnis - ist freilich kaum eine Leistung vorstellbar,

die nicht wenigstens theoretisch bei entsprechendem Aufwand vorab detaílliertfestgelegt werden kann (vgl.

OLG München, Beschluss vom 28. April 20 06, Verg 6/06, unter il. 2. q bb). Da der llortlaut von S 5 Satz 2

VgIr mithin keine sinnvolle Abgrenpng von Leistungen, die unter die VOF fallen, und Leistungen, auf die

die I.OL/A Anrvendung findet, erlaubt, kommt dem Sinn und Zweck der Vorschrift ma/Sgebliche Bedeutung

2u.....

Allein die Einordnung einer Dienstleistung als freiberuflich rechtfertigt aber noch nicht ohne weiteres, ihre

Vergabe immer nur in Verhandlungsverfahren durchzuführen. Das Europäìsche Recht. dessen Umsetzung

die $$ 97 f. GWB und die VgV dienen, kennt die Unterscheidung zwischen freiberuflichen und sonstigen

Dienstleistungen nicht, es sieht vielmehr die Zulcissigkeit des Verhandlungsverfahrens vor, wenn die zu

erbringende Dienstleístung, insbesondere geistig-schöpferische Dienstleistungen, dergestalt sind, dass

(vgl. Art. 30 Abs. I
Buchst. c VKR, Art. I I Abs. 2 Buchst. c DKR). Eine vorab eindeutig und erschöpfend beschreibbare Lösung

i. S. v. $' 5 Satz I VgV liegt deshalb vor, wenn die Leistung so genau beschrieben werden kann....

Dffir kann der Freìraum, der dem Dienstleister gerade fiir eine eigene kreativ-schöpferische Gestaltung

verbleibt, von Bedeutung sein (vgl. OLG Miinchen, a. a. O.;jurisPKZeiss, Rdnr. l4 ru f 5 VgV)

dd)
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Nach Aufføssuns des Senats kann die Leishtng hier so genau beschrieben werden, dass sie Gegenstand

eines offenen oder nichtoffenen k!M.sein kann.

.., .,., dass die in Betracht kommenden Untersuchungen so genau beschrieben werden können, dass sie einer

öffentlichen Ausschreibung zugcinglich sind. Die Vergabekammer hat zu Recht darauf verwiesen (5. I6 des

Beschlusses), dass die Antragsgegnerin selbst eine solche detaíllierte Beschreibung abgegeben hat, ncimlich

in den Anlagen I und II zum Schreiben vom 29. Juli 2005. Mqßgeblich istfir die Entscheidung des Senats

dabei in erster Linie nicht das Ausma/3 der Kreativitrit oder des geistig-schöpferischen Elements, das die

Laborcirzte für ihre Tcitigkeit benötigen, sondern der feste Rahmen, ìn dem sích dieser Freirqum bewest

und der eine ö.tfentliche Ausschreibung ermi)glicht. "

Dos heißt, doss bei loboröztlichen Untersuchungen zwor ein on sich offener Lösungsweg

und eine offene Lösung besteht. Noch Sinn und Zweck kommt es noch dem OLG

SoorbrÜcken ouf den festen (!) Rohmen on, noch diesseitiger Ansichl einem Zeilrohmen,

der den leizilich preiskolkulolorischen Aufwond vorhersehbor werden lösst.

Wöhrend bei loboröztlícher Töiigkeit ein überschoubores onolytisches lnstrumentorium

besteht, wenn mon sich 1 Reogenzglos onschout und dorin noch I einzigen Ausprögung

schout

. z.B. dem pH-Weri

. noch untersch¡edlichen ober vom Aufwond her öhnlichen Methoden misst (2. B.

Lockmustesi o. o.),

ist dies bei der Londschoftskortierung onders.

Bei der LondschofiskorTierung von Los 3 (onolog I Reogenzglos) bedeutet eine

Biotopkortierung, doss nicht nur noch I bestimmten Biotop zu schouen ist (onolog pH-

Wertprüfung), sondern völlig offen ist, wos Vor-Ort ongetroffen wird, seies noch dem
. ,,ob" (Zuordnung / ErkennborkeiT) oder noch dem
. ,,wie" (Ausmoß eines Biotops, Abgrenzungsprobleme bzgl. Biotoporten, -

ousprögungen etc.).

Die Ast. muss olso ,,o//es" recherchieren, der Loborozl misst lediglich den pH-Wert. Die Ast.

mocht olso in einer Londschoft keíne vorhersehbore Biotopkortierung, sondern eine

Biotopenkortierung, do sie onolog pH-Wert-Messung in einem Reogenzglos nicht nur noch

1 einzigen Biotop schout, sondern noch ollem, wos sich ihr bei einer Vor-Ort-Betrochlung

in unterschiedlichsten Ausprögungen, ggfs. ,,zufrillig", ,,spontan" (vgl. Vergobeunïerlogen)

onbielet.
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Auch für einen Koch oder Konditor, der sich zutreffend schöpferisch und geistig-kreoliv

wöhnt, mocht es z\ /or geschmocklich einen erheblichen Unterschied zu welchen

Gewüzen er greifT, nichl ober preislich für sein Angebot. Denn der zeitliche Aufwond für

einen Griff ins Gewüzregol ist bei Pfeffer, Popriko oder Kröutern der Provence der gleiche.

bl OLG Düsseldorf. Beschluss vom 21.04.20]0 - Vero 55/09

lm Hinblick ouf onwoltliche Leistungen führle dos OLG unter Ziffer 4 lit. o) ous:

,,Die Beschreibung ist nach den Umstcinden ebenso wenig schon als abschlieJìend aufzufassen, was sich am

verschiedentlichen Gebrauch des Ausdntcks "ìnsbesondere" (ugl. $ 3 Satz 4 des Vertrages sowie

Spiegelstrich drei), aber quch an der Tatsache zeigt, dass der Auftragnehmer - ersichtlich im Benehmen mit

dem Auftraggeber - zur Wahrnehmung "weiterer Geschöfte im Zusammenhang mit dem Bauprojekt"

herangezogenwerden soll (vgl. $ 3 des Vertrages, Spiegelstrichfíinfl. Bei der Ausfùhrung der Leistung hat

der Auftragnehmer

Erkennen von Problemslellunsen. die Entwìcklung von Lösungswegen und die Beratungsergebnisse

erstrecken. Insoweit hat die Vergabekammer mit Recht darauf hingewiesen, dass schon unklar ist, welche

Rechtsfragen (mit Ausnahme möglicherweise einer bereits vorliegenden Nachtragsproblematik) sich in der

Vertragslaufzeit stellen werden (YKB 13). Jedes auftretende Problem ist sodann unter tatscichlichen und

rechtlichen Aspehen zu würdìgen. Bei den Lösungen spielen sowohl die Bedürfnìsse des Aultrassebers als

auch die OpportunitìÍt eines Vorschlags und die K¡eatívìtät des Auþagnehmers eine gewichtige Rolle. Es

sollen - dies ist in $ 3 des Yertrages mehrfach hervorgehoben - I/orschlcige fiir das weitere Vorgehen des

Auftraggebers unterbreitet werden. In Anbetrqcht der theoretischen and praktischen Bandbreite denkbarer

Lösunsen schlie/3t das in der Regel die Möglichkeit und Notwendigkeit ein, dass dem Auftragnehmer yom

AuflraggebeL ggf. auch wiederhoh, zuniìchsl Sachinformslionen erteilt werden, die Vertragsparteien

darüber sowie über Lösungsvørianten sprechen und verhandeln, und dass sich erst im Gesprcich die Lösung

herausbildet und formt, mit der Folge, dass danach erst beschrieben werden kann, welche Leistung dem

Auftragnehmer genau obliegt. Die Leistung isl demnach nvar bestÍmmbar, aber nìcht von vorneherein

beschreibbqr (ebenso OLG München, Beschl. v. 28.4.2006 - Verg 6/06, VergabeR 2006, 914, 920 f,
Juristische Beratunþ. Die Auftragsbeschreibung in $ j des Vertrages stellt im Rechtssinn ebenso wenig eine

Leistungsbeschreibung dar. Die Leistung konnte lediglich ihrem Gegenstand und ihrer Art nach

beschrieben werden. Für eine exakte Beschreibungfehlt es hingegen an geeigneten Parametern. ... "

Aus obigen Ausführungen ergibt sich zunöchst, doss es sich bei onwoltlichen Leistungen

um geistig-schöpferische Leisfungen hondelt mit großen Kognitions- und

Bewertungsospekten. Dies isf ouf die Biolopkortierung übertrogbor ongesichts der Vielzohl

möglicher Biotope und deren jeweiliger Ausprögung. Domit geht eine Würdigung einher
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unter Einbeziehung des Auftrogebers. wos dieser gem. Vergobeunterlogen ouch wünscht,

wenn etwos problemotisch ist.

Auch hier gibt es eine große Bondbreile von Lösungen und domil ouch ein

einhergehender sehr unterschiedlich hoher Arbeitsoufwond. Die genouen Bedürfnisse der

Ag. sind in Anbetrocht dessen donn mit ihm zu klören, olso zu verhondeln.

c) Art. 30 VKR und etfet utlle

Die Froge noch Lösungen, die ,,vorob eindeutíg und erschöpfend beschreibbor" sind, ist

kein Selbstzweck.

Eine Auslegung der deutschen vergoberechtlíchen Bestimmungen zum

Verhondlungsverfohren, hier noch VOF, hol vor dem Grundsolz des europorechtlichen

,,effet utile" zu erfolgen, wonoch im Sinne der RichTlinie ouszulegen ist.

Noch Erwögungsgrund 2 der RL 2004/18 geht es dorum,

,,... den lltettbewerb zu garantieren. Folglich sollten diese Koordinierungsbestimmungen nach Ma/3gabe

der genannten Regeln und Grundsdtze sowie gemd/3 den anderen Bestimmungen des Vertrags ausgelegt... "

Noch Erwögungsgrund 4 der RL 2004/18 soll

,, ... keine Wettbewerbsverzerrung ... "

entslehen.

Art, 30 Abs. ì der RL dient diesem Tiel und louTet, doss stott offenes Verfohren / nicht

offenes Verfohren dos Verhondlungsverfohren stollzufinden hot

,,c) bei Dienstleistungen, insbesondere bei Dienstleistungen der Kategorie 6 von Anhang II Teil A, und bei

geístig-schöpferischen Dienstleistungen wie Bauplanungsdienstleistungen, sofern die zu erbringende

Dienstleistung so beschaffen ist, dass vertragliche Spezitìkøtionen níchl so genau fesryelegl werden

können, dass der Auftrag durch die Wahl des besten Angebots in Übereinstimmung mit den Vorschriften

über offene und nichtoffene Vedahren vergeben werden kann; "

Zieht mon ArT. 30 Abs. I der RL heron. wird deutlich, doss es dorum gehl, doss die

vertroglichen Spezifikotíonen nicht hinreichend genou festlegbor sind. VerIröge bedürfen

zu ihrer hinreichenden Festlegung der sog. essentiolio negolii,

. Vertrogsporteien,

. Leistung und

. Gegenleistung.
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lst ober die Leistung intronsporent, isl folglich ouch die Gegenleisiung, hier gern. der

Bekonntmochung der Ag., Titter lY.2), der Preis mit einer Gewichtung von 70 und Quolilöt

mit einer Angobe des Mengenonsolzes mit einer Gewichtung von 30.

Dos vertrogsrechtliche Aquivolenzprinzip von Leislung und Gegenleistung erforderl, doss

dos Äquivolenl zum Preis, nömlich die zu beschoffende Leistung, für ein Unlernehmen

ouch erkenn- und bewerfbor isf.

lsl die Leislung cuch unler Einbeziehung eines festen Rohmens wie vom OLG Saorbrücken

für loboröztliche Untersuchungen erqchtei, hier bei einer Biotopenkortierung gerode

nichl möglich, ist die geforderte Leistung intronsporent und somil ouch der onzugebende

(Gesoml)Preis. ln diesem Follwird vergoberechflich gegen den Tronsporenzgrundsotz und

die Choncen gleichheiT verstoßen.

Die Weichenstellung zwischen VOL- und VOF-Verhondlungsverfohren ist zwor die

freiberuflich geistig-schöpferische Leistung, die von Ast. und Ag. bejohl werden. Die

Richtlinie unierscheidet nichl zwischen VOL und VOF-Verhondlungsverfohren, do ihr diese

Unterscheidung nicht wichtig zu sein scheint. Auf eine insoweit ggfs. ols ,,höherwerlíg" mit

einem ggfs. dünkelhoften Unlerlon einzustufende Leistung komml es nicht on. Denn dos

lössl sich om Preis / Zeiteinheit (Stunde / Togessotz) ousdrücken und insoweit müssen sich

die verschíedenen Wetlbewerber von Kortierungsleistungen wíe die Ast. dem

PreiswelTbewerb pro Zeiteinheil mongels gesetzlichem Preisrecht wie dem RVG oder der

HOAI ousselzen.

Moßgeblich für dos VOF-Verhondlungsverfohren ist cber unter Einbeziehung der EU-

Richtlinie, doss mongels vorob nichl eindeulig und erschöpfend beschreibborer

LeisTungen die Menge on Zeitoufwond unklqr ist, so doss insoweit kein foirer ,,Wetlbewerb"

möglich ist.

Dobei ist zu beochlen. doss der Begriff des Wettbewerbs im Europorecht nichl definieri isT,

Schwoze, Europöisches Wirtschoftsrecht, 2007, Seite 101 (Rn. 1ó2), führt ous:

,,...Obwohl die Begrffi des europciischen Wettbewerbsrechts als Rechtsbegriffe juristischen

Auslegungsregeln unterliegen, erschlieJJt sich deren Bedeutung vollends ersl vor ihrem ökonomischen

Hintergrttnd und im Lichte der verschiedenen wirtschaftswissenschqftlichen Theorien, in denen sie

verwendetwerden. " m. w. Nochw..

Ohne hiezu weiter zu detoillierÌ ouszuführen ist jedenfolls klor, doss ein Wettbewerb bei

Annohme des sog. klossischen vollkommenen Morktes bei vollkommener
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Morkttronsporenz und HomogeniTöt der Leistungen (Tronsporenz) ouf gewerbliche

Leistungen posst, nicht ober bei vorob nichl eindeutig und erschöpfend beschreibboren

Leistungen.

Liegen die Bedingungen iSd vollkommenen Morktes nichT vor, wos bei den hiesigen

freíberuflichen Leistungen offenkundig der Foll isf, kommt es zu einem Morkiversogen und

eben keinem gesunden ,,Wettbewerb" iSd Richtlinie.

Noch olledem ist ontrogsgemöß zu entscheiden.

Wiesner, LL.M.

Rechtsonwolt
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LAND BRANDENBURG

M¡nisterium fi¡r Wrtschaft und Eurcpaangelegenheiten des Landes Brendenburg

vorab per Fax: 0671 / 2085

Geqen Empfanqsbestätig ung

Rechtsanwälte - Bürogemeinschaft

Wiesner & Riemer

Herrn Michael Wiesner, LL,M,

Kreuzstraße 80

55543 Bad Kreuznach

Potsdam, 19. August 2011

Nachprüfungsverfahren der Firma

J. Landesamt für Umwelt, Gesundheit und

Verbraucherschutz, Potsdam - OT Groß Glienicke

lhr Nachprüfungsantrag vom 16. August 201 1;

lhr AZ.: / Landesamt UGV Potsdam -79 I 11 (MW)

Sehr geehrter Herr Rechtsanwalt,

der vorbezeichnete Nachprüfungsantrag vom 16. August 2011 ist in der Vergabe-

kammer am 16, August 201 1 als Telefax und am 18. August 2011 in Original mit

Anlagen eingegangen.

Der o. g. Nachprüfungsantrag wurde dem Auftraggeber am 17, August 2011 zu-

gestellt.

Vergabekammer

des Landes Brandenburg

beim Ministerium für Wirtschaft

und Europaangelegenheiten

- Der Vorsitzende -
Heinrich-Mann-Allee 1 07

14473 Potsdam

Bearb,: Herr Schumann

Gesch.Z.: VK32l11
Telefon : (0331) 866 - 1617

Fax: (0331) 866 - 1652

lnternet http:rUww.mwe.brandenburq.de

hans-iuerqen.schumann(ômwe.brandenburq.de

Bus X5, 601, 605, ô06, 609, 612,614,631, 638,

639, 694, 695 / Tram 91 - 93,96, XgB, 99

Zuq RE 1, RB 20 - RB 22 / S-Bahn 57

Da für die Amtshandlungen der Vergabekammer Kosten erhoben werden, S 128

GWB, wird um Überweisung eines Kostenvorschusses in Hghe der Mindestgebühr

von 2.500,00 EUR bis zum 26. August 2011 gebeten: V
Kontoinhaber:

Kreditinstitut:

Konto-Nr,:

BLZ:

Venruendungszweck:

Az.:

Ministerium für Wirtschaft

WestLB Düsseldorf

7 110 401705

300 500 00

08 020 11140

vK32l',l'l
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Die Zahlung des Kostenvorschusses ist durch Einreichung eines Schecks, oder

Übersendung des Einzahlungs- oder Überweisungsbelegs per Telefax an die

Vergabekammer (Fax: 0331 / 866-1652) unbedingt nachzuweisen.

Mit freundlichen Gnißen

/^ ,4\l^

Vergabekammer

des Landes Brandenburg

beim Ministerium für Wirtschaft

und Europaangelegenheiten

- Der Vorsitzende -

ann
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LAND BRANDENBURG

Landssamt lUr Umwelt, Gesundheit und Verbrâucherschutz
Postfach 60 10 61 | 14410 Potsdam

Vergabekammer des Landes Brandenburg

beim Ministerium für Wirtschaft und Europaange-

legenheiten

- Der Vorsitzende -

Heinrich- Mann- Allee 107

14473 Potsdam

Vräj u\

rT:ilr

es r t,
Gesundheit und

Verbraucherschutz
Abteilung S

Bearb': Gäbler, Katja

Gesch-2.:S3-VG-1 1 -052

Hausruf: (33201) 442-105

Fax: (033201) 442-662

lnternet: www.lugv.brandenburg.de

katja,gaebler@lugv,brandenburg,de

t.'.. r. ,i,¡r,, i'C

c_)

i¡¡

3åützLj'Ì T

Potsdam,23.08,201 1

Nachprüfungsverfahren der Firma

/. Landesamt für Umwelt, Gesundheit und
-*.aucherschutz, Potsdam - 0T Groß Glienicke

lhr Schreiben vom 17,August 201 1

Anlagen : 1 . Originalvergabeakte

2, Literatur zum Vorhaben (3 Bücher)

ln dem Nachprüfungsverfahren

der Firma

Verfahrensbevollmächtigter: RA Michael Wiesner, Kreuzstr, 80, 55543 Bad

Kreuznach

gegen

Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz, Seeburger Chaussee

2, 14476 Potsdam - 0T Groß Glienicke

Gesch.Z.: VK32111

übergeben wir die Vergabeakten im Original gegen Empfangsbekenntnis und

nehmen zum geschätzten Auftragswert, zu Versagungsgründen bzgl, einer Akten-

einsicht gemäß S 111 GWB und zum Antrag der Firma

zunächst wíe folgt Stellung. Eine weitere Stellung-

nahme behalten wir uns vor.

\ø
.EMAS

>.iô1.Þx,5a

Dienstsitz:

Seeburger Chaussee 2

14476 Potsdam

OT Groß Glienicke

Besucheranschrift:

Seeburger Chaussee 2 , 14476 Potsdam
Tel. (33201) 442-103
Fax: (033201) 442-662
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1) Geschätzter Auftragswerl zur Bestimmung des Schwellenwertes

Der Antrag der Firma ,

Antragstellerin - auf Nachprüfung vor der Vergabekammer des Landes Branden-

burg ist unseres Erachtens bereits unzulässig, da die Antragstellerin sich aus-

drücklich allein gegen die Vergabe des Los 3 Bezeichnung Oberhavel lll zum

Vorhaben ,,Selektive Kartíerung der nach $ 32 BbgNatSchG geschützten Biotope

und FFH- Lebensraumtypen,, wendet.

Entgegen der Behauptung der Antragsstellerin erreicht das Los 3

n nicht den EU- Schwellenwert in Höhe von 193.000,00 Euro,

2) Verqabeart

Vorab treten wir der Behauptung entgegen, dass angesichts der Ausschreibungs-

unterlagen kein kalkulierbares Angebot abgegeben werden konnte, da uns hin-

sichtlich des Los 3 ,,Bezeichnung oberhavel lll" 6 Anqebote und insgesamt 21

Anqebote zum Vorhaben ,,Selêktive Kartierung der nach $ 32 BbgNatSchG ge-

schützten Biotope und FFH- Lebensraumtypen,, vorliegen.

a) Entgegen der Auffassung der Antragstellerin war das Vorhaben nach VOL/A

auszuschreiben, Richtig ist, dass es sich bei den zu vergebenen Kartierungsleis-

tungen um freiberuflíche Dienstleistungen von lngenieuren handelt. Freiberufliche

Dienstleistungen sind grundsätzlich gem, $ 5 VgV nach der VOF auszuschreiben,

Nach $ 5 Satz 5 VgV gilt dies jedoch nicht für Dienstleistungen, deren Gegenstand

eine Aufgabe ist, deren Lösung vorab eindeutig und erschöpfend beschrieben

werden kann, Dann ist gem. S 4 VgV Absatz 1 die VOL/A anzuwenden,

Der hier von uns zu vergebene Auftrag wird von dem Ausnahmetatbestand er-

fasst, da die Durchführung der zu beauftragenden freiberuflichen Leistung im Sin-

ne des $ 5 Satz 5 VgV beschrieben werden kann.

Dafür spricht, dass unseres Erachtens die Leistung in der Leistungsbeschreibung

hinreichend konkretisiert wird. lnsbesondere wird die Durchführung der Leistung

anhand der Kartieranleitung ,,Biotopkartierung Brandenburg" - siehe Anlage -, die

vorgegebenen Effassungsbögen und die ,,Handlungsanleitung sowie Digitalisie-

rungsvorschrift" vorab eindeutig und erschöpfend beschrieben, so dass die Bieter

Landesamt für Umwelt,
Gesundheit und

Verbraucherschutz
Abteilung
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Angebote abgeben können und auch konnten, die ohne weitere Rückfragen und

Verhandlungen aus sich heraus von der Vergabestelle bewertet werden können.

Zudem ist im vorliegenden Fall das Merkmal ,,geistig-schöpferische Leistung für

eine Aufgabe, deren Lösung sich erst durch diese Leistung entwickelt" einer nicht

eindeutig und erschöpfend beschreibbaren Leistung nicht erfüllt. Das Ergebnis der

Leistungen - die Eintragung der gefundene¡ Biotop- und Lebensraumtypen in die

vorgegebenen Erfassungsbögen sowie die anschließende Digitalisierung - erfor-

derl umfassende botanische Kenntnisse sowie Fachkenntnisse in Bezug auf Kar-

tierungsmethoden und Datenbankverarbeitung, aber keine eigene geistig-

schöpferische Leistung. Die Lösung der Aufgabe ,,Biotopkartierung" entwickelt sich

nicht durch eine geistig-schöpferische Leistung bei der Durchführung der Kartie-

rung, sondern sie entsteht durch die Anwendung des Fachwissens auf die vorge-

fundenen Biotope und deren Einstufung nach der vorgegebenen Anleitung zur

Kartierung, Es handelt sich bei diesem zu vergebenen Auftrag um eine Ausnahme

von der Regel, dass Aufträge an Freiberufler grundsätzlich geistig schöpferischer

Natur und nach VOF auszuschreiben sind.

Um Wiederholungen zu vermeiden ven¡leisen wir auf unsere Schreiben vom

30.06.2011 und 03,08.2011 -siehe Vergabeakte -,

b) E-(g\rupgen der vergangenen Jahre haben gezeigt, dass Bietergespräche,

welche nach der VOF vorgesehen sind, nicht notwendig waren, um hinreichend

vergleichbare Ahgebote zu erstellen,

Die von der Antragstellerin geforderte Aufklärung hinsichtlich der genauen Flä-

chenanzahl und der genauen Flächengröße (ha) ließe sich auch im Rahmen eines

Bietergespräches nicht aufklären, Nach unserer Auffassung könne eine Kalkulati-

on mit dUrqhschnittlichen Biotopgrößen erfolgen, auch wenn sich die Landschaft.^-w-y_*
aus unterschiedlich großen Biotop- und Lebensraumtypenflächen zusammensetzt.

Die in der Leistungsbeschreibung genannten Angaben zur Flächencharakteristik

beruhen auf einer ersten umfassenden Auswertung aller zur Verfügung stehenden

Daten im LUGV, F$nqvnglgemäß bieten die in der Leistungsbeschreibung ge-

machten Angaben - beiLos 3 ca, 390 km2 auszuwertende TK- Fläche ca. 1200

Biotope) eine hinreichend gute Grundlage für die Kalkulation der Angebote,

Die wesentlichen Bestandteile der ausgeschriebenen Leistung sind u, a,:

- die gdndliche, flächengenaue Auswertung aller zur Verfügung stehenden Altda-

ten (Biotopdaten) und der anderen Kartengrundlagen),

- die umfassende Absprache mit den Unteren Naturschutzbehörden der entspre-

chenden Landkreise,

Landesamt für Urnwelt,
Gesundheit und

Verbraucherschutz
Abteilung

\
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- PJgflng aller Verdachtsflächen vor Ort im Rahmen der.selektiv€n Kartierung der

Suchräume, einschließlich der Entscheidung, ob konkrete Flächen tatsächlich

als geschützte Biotope oder FFH- Lebensraumtypen tatsächlich aufzunehmen

sind.

3) Akteneinsicht qemäß $ 111 GWB

Wir weisen zwecks Wahrung von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen darauf

hin, dass alle Unterlagen, die sich auf Mitbewerber bzw. Bieter beziehen, nicht

herausgegeben werden d ürfen,

Für Rückfragen stehen wir lhnen gern zur Verfügung

Mit freundlichen Grüßen

lm Auftrag

{;
t(

Referatsleiterin 53
Finanzen, BdH

Landesamt für Umwelt,
Gesundheit und

Verbraucherschutz
Abteilung

)
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WIESNER RIEME

RECHTSANWALTE - BUROGEMEINSCHAFT
Kanzlei für Immobilien- und internationales Wirtschaftsrecht

Bod Kreuznoch - Frcnkfurl o. M.

RAe Wiesner . Rlemer Kreuzslr. 80 55543 Bod Kreuznoch

Vergobekommer des Londes Brondenburg beim Ministerium für Wirlschofi
und Europoongelegenheiten
Heinrich-Monn-Allee'ì 07
14473 POTSDAM

Per Fox vorob: 0331- Bóó - 1652

Unser Zeichen:
/ lqndesqmt UGV Potsdom - 7?/11 (MW)

55543 Bod Kreuznoch:
Kreu¿tr, 80
Iel: 067 1 l20BB
Fox:0671 12085
ko nziei@wiesner-ríemer.de
www.wiesner-riemer.d e

MichoelWiesner, LL.M.
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- Antrogsstellerin -

Verfohrensbevollmöchligfer: RA Michoel Wiesner, Kreuzstr.80, 55543 Bod Kreuznoch

gegen

Londesoml für UmwelT, Gesundheil und Verbroucherschutz
Seeburger Choussee 2
1447 6 Polsdom OT Groß Glienicke

- Antrogsgegner -

troge ich ouf den Schriftsotz der Antrogsgegnerin vom 23.08.2011 wie folgt vor:

zu 1) Geschötzter Auflrooswerl zur Beslimmung des Schwellenwerfes

Entgegen den Ausführungen der Antrogsgegnerin kommt es bei Los 3 nichl ouf den

Schwellenwerl in Höhe von 193.000 € on. Dies ist der Schwellenwert für olle Lose

Volksbonk Rhein-Nohe-Hunsrück eG BLZ 5ó0 900 00 Klo.-Nr. 2345221
I BAN : DEó75ó090000000234522 I - BIC (SWl FT-Code) ; GENO DE5 I KRE

St.Nr.0ó122010418/Z USl-ldNr.: DE 1977 2645s



Rechlsonwölte Wiesner . Riemer Seite 2 von l0 des Schriftsoizes on VK Brondenburg vom 05.09.2011 iS

zusommenoddiert. lm Hinblick ouf e¡n einzelnes Los isl $ 2 Nr. 7 YgY moßgeblich. Dorl

heißt:

,, D er Sc hw e I I entv erl b etrdgt

7. für Lose von Dienstleistungsau¡ïràge nach Nztmmer I oder 2: 80.000 Euro oder bei Losen

t'tnterhalb von 80.000 Euro deren addierter þTert ab 20 vom Htmdert des Gesamhvertes aller

Lose. "

lm vorliegenden Foll geht es um einen DiensTleislungsouflrog, g 2 Nr. 2YgY

Alexonder in Pünder/Schellenberg, Vergoberechl, 201 l, S 2YgY Rn. 35, führl ous

,,Fehlt eine eindeutige Zwveisung zum ,,80oÁ-Kontingent", dann ist der richtige Ileg ntr
Nachprifung gemd/3 der $ 102 ff, GI|rB nicht eröffuet. ... Anders ist zu entscheiden, wenn ein
Einzellos ,,an sich" den Schwellenwert nicht erreicht, der Auftraggeber den Auftrag aber
europaweit ausschreibt und zugleich auf die Vergabeknmmer als Nachprüfungsbehörde
verweist. Denn dieses Verhalten ist nach den Umstdnden so zu yerstehen, dass der Auftrag
nicht den ,,20 %-Kontingent" angehören soll. da eine nachträgliche Åndenmg der
Zuordnung durch den Auftraggeber unnicissig ist ist in einem solchen Fall ein
Na c hprüfun gsv e rfahr e n m ö g l i c h. "

Hierqus ist zu en'lnehmen:

ì. Moßgeblich ist der Schwellenwert eines Loses in Höhe von 80.000 €.

2. Selbst wenn dieser Schwellenwert in Höhe von 80.000 € (oder 193 T€) nicht erreichi wöre,

ist dies ohne Belong, do die Vergobestelle den Auftrog über Los 3 europoweii

ousgeschrieben hol und die Vergobekcmmer ols Prüfungsbehörde ongcb.

Siehe ouch Beurskens, in Hottig/Moiboum, Proxiskommentor Kortellvergoberechl,20l0, S 2

VgV Rn.24.

lm Übrigen isl der Vortrog der Antrogsgegnerin im Hinblick ouf einen nicht eneíchien

Schwellenwert in Höhe von 193.000 € lotsöchlich nichf nochvollziehbor. Es hondelt sich um

eine schlichte Behouptung der Antrogsgegnerin, die nicht mit Fokten belegl wird. Doher

ist híer ouch kein genouer Vorlrog möglich, sondern nur eine grobe Bewertung.

Geht mon bei cq. (l) .l200 
Biotopen von mindestens 2 h fürdie Kortierung ous und fürdie

sonstigen domit verbundenen Arbeilen wie Recherche, Eingcbe, Digilolisierung elc. von

mindestens weiteren zwei2 h, so ergibt sich pro Biotop ein Aufwond von co,4 h. Bei co.

ì.200 Biolopen ergibt dies einen Zeiîoufwond von 4.800 h.
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Nimmf mon vors¡chtsholber (!) lediglich einen orithmet¡sch ermittelten Stundensotz fùr

technische Milorbeiler und wissenschoftliche Mitorbeiter von 47,50 € / h, so ergibl sich

hierous ein Belrog in Höhe von 228.000 €.

Dieser Stundensotz is'l hier nur zu Beispielzwecken erwöhnt und entsprichi eher der

Vergütung für einen exlern beouftrogten Hondwerksgesellen. Die Antrogsgegnerin will

cber durchous Akodemiker, die diese Leislung ousführen, vgl. Bekonntmochung lll.2.3),

Technische Leistungsföhigkeit.

Anwollliche Slundensötze liegen weiT oberholb dieses Slundensotzes, ohne doss diese ols

übezogen ongesehen werden und stotistisch belegbor zur Kostendeckung nolwendig

sind.

ln Anbeiracht der Vielzohl on Unwögborkeiien ous der Leistungsbeschreibung der

Anfrogsgegnerin, mit Formulierungen wie

,,ggfs ", ,,etc.", ,,insbesondere", ,,beispielnveise", ,,Rüclrsprache mit dem Auftraggeber",

,rca.t',

oder sonstigen Unwögborkeiten, wie in der hiesigen Antrogsschrifl, z. B. Seite 33,

dorgestellt, ist eine genoue Kqlkulolion gor nichl möglich.

Die Anirogsgegnerin will ober von den Unternehmen einen Endpreis ongegeben hoben,

ohne doss die zohlreichen Unwögborkeiten einschölzbor sind, bereits onhond ihrer

eigenen Leistungsbeschreibung.

Die Antrogsgegnerin möge ongeben und durch Akteneinsicht offenlegen, von welchem

Auflrogswert sie selbst beiden Losen l-7 und somit bei

. 5,1 ó0 Biotopen

. ouf einer Gesomtflöche von 1.495 km'

ousgehf, domil dies in etwo nochvollzogen werden konn, sei es konkret onhond von

(ononymen) Angeboten oder durch eine tobellorische Zusommensïellung.

zu 2) Veroobeqri

Selbstverstöndlich konn mon irgendeinen Preis ols Angebol obgeben, wie dies in

ongeblich 2l Föllen geschehen ist. Die Antrogsgegnerin begehl ober einen logischen

Zirkelschluss. Aus der Totsoche, doss mon einen Preis ongeben ,,konrì", folgl noch nicht,

doss dieser ouch in seiner ErmiÌtlung kolkulierbor wor, onhond einer vorob eindeutig und

erschöpfend beschreibboren Leistung.
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Nöherer Vortrog hiezu bedorf einer Akteneinsicht, zumindesT die Angobe von

Rohmendoten, um wenigslens in etwo hierouf vorlrogen zu können, wie die Bewerber ouf

die zohlreichen Formulierungen der Anlrogsgegnerìn wie ,,ggf,r." , ,,etc.", ,,ca.", oder

sonstigen Unwögborkeilen, wie in der hiesigen Antrogsschrift dorgestellt, tclsöchlich

kolkulieri hcben. Diese lossen sich schlicht nicht ordnungsgemöß kolkulieren, do sie eine

enorme Sponnweiie zwíschen ,,0" und ,,1" eröffnen, olso erforderlich oder nichl

erforderlich mil großem Zeiioufwondsunterschied jeweils.

Ein - wenn ouch schwcches - lndiz könnte die Sponnweite der bepreisten Angebote sein,

über die mcngels Akteneinsicht seitens der Anirogslellerin ouch kein konkreter Vortrog

möglich ist. Diese is'fober erforderlich!

Schwoches lndiz wöre dies ober ggf. desholb, do nohe liegen konn, doss sich immer die

gleichen Bewerber melden in Kenntnis dessen, wos die Antrogsgegnerin (l) hqben will.

Moßgeblich isl ober, wos dos zu kortierende Biolop (!) jeweils im Einzelfoll erforderlich

mochl. Dohingehend loutei ouch die Aufgcbenstellung der Antrogsgegnerin, genou

diesen Aufwond zu kclkulieren und zu bepreisen, onhond der unkloren Porometer, die ous

dem Objekt Biolop herrühren und den überdies unkloren Formulierungen der

Antrogsgegnerin.

Klorstellend isl der Leistungsbeschreibung der Anlrogsgegnerin on sich kein Vorwurf zu

mochen, Sie gibt in der Tat einen Eindruck dovon, wie schwierig die zu erbringende

Leisfung ist, dc sie vorob gerode nich't eindeulig und erschöpfend beschreibbor ist.

zu o)

Die Antrogsgegnerin gehl ouf die zohlreichen Beispiele unklorer Leistungsbeschreibungen,

die in der Antrogsschrift vom ló.8.201I stehen, überhoupt nichl ein.

Sie führt lediglich obstrokt $ 5 VgV on. Dos ist zu wenig. Domit isl überhoupl nicht

nochvollziehbor, wie die Antrogsgegnerin onhond eines konkreten Sochverholtes zu ihrer

Schlussfolgerung, obstrokt, kommt.

Die zohlreichen in der Antrogsschrift gemochten Beispiele widerlegen den Vortrog der

Anirogsgegnerin konkret.

Der Umstond, doss tolsöchlich Angebote obgegeben wurden, besogt in dieser

Allgemeinheil, siehe bereits oben, gor nichtsl Denn ous der Abgobe eines Angebols oder

eines Preises isl nichl zu enlnehmen, doss der Preis ouch ordnungsgemöß kolkuliert

werden konnte. Die Angobe eines Preises besogl nur, doss ein Preis ongegeben wurde.
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Hinzukommt, doss die Rückfrogen eines Bewerbers möglicherweise nicht vor

Vertrogsobschluss, sondern donoch entslehen. Denn erst bei Besichtigung vor - Orl

ergeben sich Anlösse, sich bei Bedorf mit der Vergobeslelle ins Benehmen zu selzen,

sofern ouch die zohlreichen unkloren Formulierungen der Leistungsbeschreibung nicht

weilerhelfen. Ebenso ist es unklor, wie mit einem fixen Endpreis verfohren wird, wenn z.B.

slott 1.200 Biolopen eine Zohl von 1.400 Biotopen im Koriierungsgebiel erforderlich

werden. Wie bereils in der Anlrogsschrift ousgeführt, ist der Begriff ,,co. 1.200 Biotope"

unklor. Es ist olso nicht ouszuschließen, doss sich vor-Ort nicht nur geringfügige

Abweichungen ergeben.

Dies ist bei onwoltlichen Leisiungen ím Rohmen einer gerichtlichen Auseinonderseizung

genouso. Die Antrogsgegnerin will ober vorher einen Festpreis. Gesetzliches Preisrech't

existierl hier jedoch nicht.

Díe AusfÜhrungen zur Froge der geislig-schöpferischen Leistungen gehen fehl. Dies gilt

sowohl rechtlich ols ouch tolsöchlich; lelztlich kommt es ouf diese Froge ohnehin nichl on.

Moßgeblich ist $ 4 Abs. 2 YgY in der Fossung zum Zeiipunk't der Absendung der

Bekonntmochung om 0l ,07.2O11 (vgl. Vl.S) der Bekonnimochung):

,, (2) Bei der Vergabe von Dienstleistungsaufträgen und bei Auslobungsverfahren, die zu

Dienstleistungsaufncigen/iihren sollen, miissen Auftraggeber nach $ 98 Nummer I bis 3 und 5

des Gesetzes gegen llettbewerbsbeschrrinkungen folgende Bestimmungen der I/OL/A

antvenden, soweit in Ç 5 níchts anderes bestimmt ist:

J. ... .

$ 5 Abs. 2YgV (om 1,7.2011 gülIige Fossung) louteT:

,, (2) Absatz I gilt nicht fùr Dienstleistungen, deren Gegenstand eine Aufgabe ist, deren
Lösung vorab eindeutig und erschöpfend beschrieben werden kann.

Dos heißt: ouf die Froge der geislig-schöpferischen TöTigkeit kommt es nicht on, sondern

gem. oben genonnler Porogrophen dorouf, ob diese Lösung vorob eindeutig und

erschöpfend beschrieben werden konn,

Nur donn kommi die Anwendung der VOL in Beirocht.

ln Anbetrochl der zohlreichen Unwögborkeiten, die sich ouch in der

Leistungsbeschreibung durch die Antrogsgegnerin widerspiegeln, muss die

Antrogsgegnerin sich die Froge gefollen lossen, wesholb sie konkret (!) so oft unklore

Begriffe wie ,,ggfs". etc. benuizt, wenn doch noch ihrem eigenen Vortrog die Lösung (l)

I
2
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der geforderten B¡otopkortierung vorob eindeutig und erschöpfend beschrieben werden

konn.

Diesen Wíderspruch muss die Antrogsgegnerin ouflösen,

lm Übrigen isl die Behouptung, es liege keine geistig - schöpferische Leistung vor folsch,

unobhöngig von der Froge, ob es ouf dieses Krilerium überhoupl onkommt. Denn wie in

der Antrogsschriff vorgetrogen, wird dem zu beoufirogenden Bewerber fochliches

Ermessen eingeröumt und obverlongl, ouch durch Formulierungen wie ,,ggf" etc.. Es gibt

zohlreiche Bewerlungsprobleme, wie ein Biolop ols solches

. fochlich zu bewerten und sodonn

. zu kortieren ist.

Doher isT die Begrifflichkeit der Kortierung insoweit irreführend, dc die fochlich-biologische

Bewertung vorongehen muss, bevor dos Ergebnis dieser Bewerlung donn kortiert wird.

Dieser domit einhergehende Leistungsospekt der Bewerlung selbst seizl gerode eine

geistig - schöpferische Hondlung vorous.

Es handelt sich fochlich clso nicht um eine Tötigkeii, díe der sTenogrcphischen Aufnohme

eines DikTotes durch eine Schreibkrofl entspröche, wonoch nur dos gesprochene Wort

wiedergegeben wird,

Es geht vorliegend ouch um eine fochliche Tötigkeit, nömlich einzuschötzen, in welche
Richiung ein Biolop sich

. tofsöchlich enlwickelt haÌ und / oder

. sich entwickeln soll.

Es gibt insoweit olso ouch plonerisch-vorousschouende Elemente.

Auch dies belegt, doss der Begriff der,,Biolopkortierung" on sich zv kuz springt.

Zu b'l

Die Ausführungen der Antrogsgegnerin im l. Absotz zu lit. b) zu den Erfohrungen der

vergongenen Johre, wonoch
. Bielergespröche gem. VOF nichl nolwendig woren,
. um hinreichend vergleichbore Angebote zu erholten,

ist folsch, zumindest widersprüchlich.

Zum erslen Punkt isf ouf die Antrogsschrifl vom I 6.8.2011, dort 5.29 L zu verweisen, Dort isi

ein Verfohren ous dem Johr 2009 und ous dem Johr 2011 geschilderT, jeweils mit einer

Biotopkcrtierung. Für beide Verfohren soh die Anlrogsgegnerin die VOF vor.
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Zum zweilen Punkt isl der Antrogstellerin mcngels nöherer Anholispunkie kein Sochvortrog

möglich. Es hcndelt sich schlicht um eine Schutzbehouptung, die sich nicht durch

Dorsiellung von konkretem Sochverhol'l widerspiegelt. ln Anbetrochl der Ausführungen

derAntrogsgegnerin, die sie bereits ouf S.2vnd 3, oben, mochte, ist dovon ouszugehen,

doss die Anirogsgegnerin folsch subsumierT und nur ous dem Umstond, doss bepreiste

Angebote obgegeben wurden schlussfolgerl, doss ouch die Leistungen eindeutig und
erschöpfend beschreibbor woren.

Dies ist nicht logisch im Sinne einer zwingenden Schlussfolgerung.

Auf obige Ausführungen wird ergönzend verwiesen.

Wenn die Antrogsgegnerin im WeiTeren im 2. Absolz zu líT. b) ousführt, dcss ouch im

Rohmen eines Bielergespröches eine genoue Flöchenonzohl und eine genoue

Flöchengröße sich nicht oufklören lösst. ist dem zumindest zu entnehmen, doss noch dem
eigenen Vortrog der Anirogsgegnerin vorob nichT eindeutig und erschöpfend

beschreibbore Leistungen betroffen sind. Denn sie führt selbst ous, doss dies noch nicht

einmol im Rohmen eines Bietergespröches oufzuklören wöre.

Dies ist ouch wiederum vergleichbor mil onwoltlichen Leistungen, wo vorob ouch nicht in
einem Mondontengespröch vor Mondotierung oufklörbcr ist, wcs der Prozessgegner im

Loufe des Prozesses on lotsöchlichen und rechtlichen Ausführungen mochen wird. Dort

fÜhr1 dieser Aspeki ouch nicht dqzu, doss die Ausschreibung onwoltlicher Leistungen zu

einer VOL-Ausschreibung führt.

Hiezu greifi mon ouf dos RVG ols gesetzlichem Preisrecht zurück - wos hier nicht existiert -
oder mon vereinborl Zeithonoror noch Aufwond.

Die Antrogsgegnerin will ober vorob für unklore Leistungen einen fixen Endpreis.

Hinzukommt, doss im gleichen Absotz von ,,durchschnittlichen" Biotopgrößen die Rede ist,

Die Antrogsgegnerin teilt nicht mit, wos dos genou, konkrel sein soll. Wie soll die

Antrogstellerin hierous sinnvoll vortrogen können?

Auf Seite 3, driltletzïer Abs., führt die Antrogsgegnerin ous, doss ,, erfahrungsgemci/3" die von

ihr zur VerfÜgung gestellten lnformotionen ,,eine hinreichend gute Grundlage far die

Kalkulation der Angebote " bieten.

Auch hier hondelt es sich wieder um cbslrckte Wertungen, ohne doss konkrete Fokten

geliefert werden. Die Erfohrungen werden behouptet, ober nichl belegi.
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Wos eine hinreichend gute Grundloge für eine Kolkuloiion sein soll, bleibl dos Geheimnis

der Anfrogsgegnerin. Erforderlich isf ober nichl eine hinreichend gute Grundloge, sondern

erforderlich isl gem. $ 5 VgV eine eindeulig und erschöpfende Beschreibung der Lösung.

Sie geht ouf die konkrelen Fokten ihrer eigenen Leistungsbeschreibung, die in der

Antrcgsschrifi enthollen sind mil sodonn folgender Wertung nichl ein sondern verliert sich

leider in nebulösen Aussogen.

Hervozuheben ist, doss es in Anbelrocht der Vielzohl von Unwögborkeilen bei der

Leistungserbringung, es sich nicht um morginole Leislungsschwonkungen hcndelt, sondern

exfreme Schwonkungen beim Leisfungsumfong möglich sind.

Auf Seite 3, l. Spiegelstrich. wird ousgeführt, doss ,,wesentliche" Bestondteile der

ousgeschriebenen Leistung ,,u. o." die ,,gr'ùndliche" Auswerlung oller Altdoten unnfosst.

Dies belegt onhond des Vortrogs der Anlrogstellerin, doss nur eine gründliche, ober keine

eindeulig und erschöpfend beschriebene Lösung seitens der Antrogsgegnerin vorliegl. Es

bleibf ouch unklor, wos ,,wesentlich" und ,,grÌindlich genou isi. ln der Anirogsschrift wird

diese Behauptung der Antrogsgegnerin gerode widerlegl, vgl. dorl nur Seite B oben,

wonoch sie Altdolen nur ,,soweit vorhsnden" zur Verfügung stellt. Dos ist donn vielleichT (!)

punkluell ,,gründlich", ober ouch nur soweit vorhonden.

Entsprechendes gilt für den 2. Spiegelstrich mit dem Verweis ouf die ,,umfassende"

Absproche mit den Unteren Noturschuizbehörden.

Bestondteil der ousgeschrìebenen Leistung sei ouch - 3, Spiegelsirich cuf Seite 4 - die

Prüfung cller ,, Verdachtsflcichen" vor Ort im Rohmen der ,,seleUiven" Korlierung der

Suchröume, einschließlich der Enlscheidung, ob konkrete Flöchen totsöchlich ols

geschützle Biotope oufzunehmen sind.

Dos isl schlicht folsch.

Auf Seite ló der Anfrogsschrifl ist bereiis ous den eigenen Unterlogen der Antrogsgegnerin

zu entnehmen:

,,...,. Die als Arbeitshilfe zur Verfügttng gestellten Altdaten des l. Durchgangs der selektiven

Biotopkartierung und weitere "Verdøchtsflüchen" können ebenso wie die flachendeckende

CIR -Biotoptypenkartierttng und die Luftbilddaten nur AnhøItspunkte geben "

Unklor bleibt ouch, was ,,selektiv" genou bedeuten soll? Der Duden führl hiezu ous:

,,1. auf Auswahl, Auslese beruhend; atswdhlend

2. (Funkwesen) trennscharf '
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Zunöchst isi donoch zu frogen, ob mil selekTiv gemeinl isl, doss die Vergobestelle

ouswöhlend (und trennschorf) vorob tölig wcr. Dies wird sie verneinen, denn sie isl

onhond ihrer Unlerlogen so zu verstehen, doss die Bewerber ouswöhlend (und

lrennschorf) iötig werden sollen.

Domil hol die Vergobesielle ober die Leistung (bzw. deren Lösung, vgl. S 5 VgV) selbsl

nicht eindeuiig und erschöpfend vorgegeben, sondern verlongl dies von den

ongefrogten Bietern, die einen Preis lelzllich ins Bloue ,,schießen" in der Hoffnung, in ihrem

Beruf orbeiÏen zu können.

Vgl. insoweit ouch die Antrogsschrift vom ló.08.2011, S,37, unlen, wonoch die Bewerber

le'tztlich ,,o//es" prüfen müssen, wenn ihnen von der Vergobestelle nichl ongegeben wird,

wos genou zu kortieren ist,

Domit bleibt es dobei, Verdochtsflöchen sind - im Hinblick ouf die dorl erforderlichen

LeislungsinholTe ols ouch im Hinblick ouf die Lösung isd $ 5 VgV - ols solche vorob nichl

eindeulig und erschöpfend beschreibbor sind.

Dies bedeutet letztlich, doss ouf Grund der folschen oder ins Bloue gemochlen Angcben

der Anlrogsgegnerin zum Sochverholt sowohl die Vergobekommer im Zuge der

AmtsermilÌlung geforderl ist, wie cuch,

Zu 3l Akteneinsichl.

die Anlrogstellerin ouf Akleneinsichl ongewiesen ist. Selbstverstöndlich sind Belriebs- und

Geschöflsgeheimnisse schützenswert. Do die Antrogsgegnerin mil diversen Begriffen leider

sehr großzügig umgeht, mog sie donn biite onführen, wos sie dcrunter genou versteht,

Hilfsweise mögen die 2l Bewerber befrogt werden, welche Doten sie ols problemofisch

onsehen.

lch konn mir gul vorslellen, doss sich die Bewerber in Anbetrocht des ollgemein in dieser

Berufsgruppe besiehenden Problems nicht ouskömmlicher Preise und damit

einhergehender SelbsTousbeutung im ollgemeinen Berufsinteresse und in ihrem eigenen

lnleresse bereil erklören, hier keine Einwönde gegen eine weitesTgehende Offenlegung

hoben.
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lch rege höflich on, doss diese hiezu konkrel befrogt werden, möglichst unter

Übermittlung der Schriftsötze oder wenigstens dieser Seite hier.

Denn es sind insoweit die lnteressen der Bewerber betroffen, nicht die der

Antrogsgegnerin.

Höflich wird im Hinblick ouf die der sehr speziellen Technisch-fochlichen Frogen - lelzilich

zum Wesen der Biotopkortierung und die leider ollgemeinen, zu den

Ausschreibungsunterlogen widersprüchlichen und ousweichenden Ausführungen der

Antrogsgegnerin die Beiziehung eines einschlögigen

Sochverstöndigen

ongeregt.

Noch olledem isi onïrogsgemöß zu entscheiden

Wiesner, LL.M,

Rechtsonwolt

ì



LAND BRANDENBURG

Ministerium fürWirtschaft und Europaangelegenheiten des Lendes Brandenburg

vorab per Fax: 0671 / 2085
Geqen Empfanqsbestätiqung
Rechtsanwälte - Bürogemeinschaft
Wiesner & Riemer
Herrn Rechtsanwalt Michael Wiesner
Kreuzstraße 80

55543 Bad Kreuznach

Potsdam, 5, September 2011

Nachprüfungsverfahren der Firma

.1. Landesamt für Umwelt, Gesundheit und
Verbraucherschutz, Potsdam . OT Groß Glienicke
lhr AZ.: 'Landesamt UGV Potsdam - 79 / 11 (MW)

Sehr geehrter Herr Rechtsanwalt,

in vorbezeichneter Angelegenheit wird im Hinblick auf lhr Akteneinsichtsgesuch

auf Folgendes hingewiesen:

Bei der Bestimmung des Umfanges des Akteneinsichtsrechtes im Nachprüfungs-

verfahren ist das Geheimhaltungsinteresse der konkurrierenden Bieter gegenüber

dem Rechtsschutzinteresse des um Akteneinsicht nachsuchenden Beteiligten

unter Berücksichtigung des Transparenzgebotes im Vergabeverfahren und des

Grundrechts der Vefahrensbeteiligten auf rechtliches Gehör abzuwägen,

Diese Abwägung führt dazu, dass Akteneinsicht in dem Umfang gewährt werden

muss, in dem sie zur Durchsetzung der subjektiven Rechte der Beteiligten - be-

schränkt auf den Gegenstand des Nachprüfungsverfahrens - erforderlich ist, Ein

Akteneinsichtsrecht besteht mithin lediglich bezüglich entscheidungsrelevanter

Aktenbestandteile.

Ausschlaggebend für die Entscheidung der Vergabekammer dürfte der lnhalt der

Bekanntmachung sowie der Vergabeunterlagen sein. Diese sind der Antragstelle-

rin bekannt.

Anh e
Vergabeka

des Landes Brandenburg

beim Ministerium für Wirtschaft

und Europaangelegenheiten

- Der Vorsitzende -

Heinrich-Mann-Allee 1 07

14473 Potsdam

Bearb.: Herr Schumann

Gesch.Z.: VK32l11
Telefon : (0331) 866 - 1617

Fax: (0331) 866 - r652
lnternet: http://www. mwe.brandenbu rq.de

hans-iuerqen,schumann@mwe.brandenburo.de

Bus X5, 601 , 605, 606, 609, 61 2, 6 
,l4, 

631 , 638,

639, 694, 695 / Tram 91 - 93, 96, XgB, 99

Zuq RE 1, RB 20 - RB 22 / S-Bahn S7
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Darüber hinaus ist zweifelhaft, ob der Nachprüfungsantrag der Antragstellerin im

Hinblick auf ihr ergänzendes Rügevorbringen (S. 7ff, des Nachprüfungsantrages)

zulässig ist, Es handelt sich dabei um Beanstandungen, die den lnhalt der Verga-

beunterlagen betreffen und die spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Angebots-

abgabe zu rügen waren, $ 107 Abs. 3 Satz 1 Nr, 3 GWB.

Mit dlichen Grüßen

mann

Vergabekammer

des Landes Brandenburg

beim Ministerium für Wirtschaft

und Europaangelegenheiten

- Der Vorsitzende -
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RAe Wiesner. Rleme¡ Kreuzslr. S0 55543 Bod Kreuznoch

Vergobekommer des Londes Brondenburg beim Ministerium für Wirtschoft
und Europoongelegenheiten
Heinrích-Monn-Allee I 07
14473 POTSDAM

Per Fox vorob:0331- Bóó - 1652

Unser Zelchen:
'/ londesomt UGV Potsdom - 79/11 (MW)

55543 Bod Kreuznoch:
Kreuzstr. 80
Teli 0671 /2088
Fox', 067 | 12085
konzlei@wiesner-riemer.de
www.wiesner-riemer.de

Michoel Wiesner, LL,M.
(lnlernolionol Business)
Rechlsonwoll - Dipl.- Belriebswirl (FH)

Fochonwoll für Bou- und Archilekfenrechl
Lehrbeouflrogler FH Moinz

Donielo Riemer
Rechlsonwöllin

Michoel Krollo
RechÌsonwoll
Fochonwoll für Miel- und
Wohnungseigenlumsrechl

Jeoneite Wiesner
Rechtsonwöllin

ó0329 Fronkfurt o. M.:
Koiserstr. 29Bod Kreuznoch, den

09.09.2011

vK32/11

ln Sochen

- Anlrogsstellerin -

Verfohrensbevollmöchtigter: RA MichoelWiesner, Kreuzstr.80,55543 Bod Kreuznoch

gegen

Londesomf für Umwelt, Gesundheit und Verbroucherschutz
Seeburger Choussee 2
1447 6 Potsdom OT Groß Glienicke

- Antrogsgegner -

troge ich ouf dos Schreiben der Vergobekommer vom 05.09.20.l I wie folgt vor:

l. Akteneinsichl:

Abstrokt isl den Ausführungen der VK völlig zuzustimmen

Volksbonk Rhein-Nohe-Hunsrück eG BLZ 5ó0 900 00 Kfo.-Nr. 2345221
IBAN: DEó/5ó0900000002345221 - BIC(SWIFT-Code): cENODESI KRE

Sl.Nr. 0ó1220104'l8/7 USI-ldNr.: DE 1977 26455
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Zu schützen sind insoweit ober die Bieter, nicht die Vergobestelle. Doher mögen bitte die

Bieter insoweit konkrel befrogt werden, wos / wie von ihren Dolen elwos preisgegeben

werden konn.

Die Preise sind hier von Bedeulung, zumindest lhre Art und Weise der Kolkulotion,

Anderenfolls vermog die Antrogstellerin nicht sinnvoll ouf den Vortrog der Vergobestelle

zu erwidern, doss 2l bzw. ó Bieler für Los 3 Preise obgegeben hoben, mithin die Leislung

noch Ansicht der Vergobestelle vorob eindeutig und erschöpfend beschreibbor sein

müsse.

Diese Ansicht der Vergobestelle ist nichl logisch im Sinne einer zwingenden

Schlussfolgerung. do ouch unbekonnte Leistungen mit eínem Preis versehen werden

können, ohne jegliche Kolkulotion, durch Roten und Suchen, ohne jegliche Bewertung der

unkloren Leislungen selbst.

Hilfsweise möge eine ononymisierte, stotislische Dorstellung in Tobellenform genügen, ous

der z. B, Stondordobweichung, Vorionz, Medion o. o. oblesbor sind, ohne doss die Nomen

oder die genouen Preise erkennbor werden. Derortiges erstellt eine Vergobestelle

ohnehin, um einen Überblick über die eingegongenen Angebote zu hoben zwecks

Entscheidungsfindung.

2. Rüge:

Der ongesprochene $ 107 Abs. 3 Nr. 3 GWB loutet:

(3) Der Antrag ist unzuldssig, soweit ...

3. Verstölìe gegen Vergabevorschriften, die erst ín den Vergabeunterlagen erkennbar sind,

nicht spätestens bis zurn Ablauf der in der Bekannfntachung benannten Frist zur

Angebotsabgabe oder zur Bewerbung gegenüber dent Auftraggeber gerügt u,erden, . .. "

2.1 Verstöße

Zunöchst ist festzuholten, doss die detoillierten Dorlegungen im Antrogsschriflsofz vom
'ló.08.2011 überwiegend Beispielschorokter hoben und nur dos konkretisieren, wos in der

Rüge vom 29.O7.201ì ousgeführt ist. Doher befossen sich zohlreiche Beispielsfölle nur

konkreter mit dem, wos in der Rüge bereits bemöngelt wird, nömlich dem Umstond, doss
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die ousgeschriebenen Leistungen vorob nichl eindeutig und erschöpfend beschreibbor

sind.

ln der Rüge ist ouf Seite 2 ongeführt:

,,Nur beispielhaft weisen wir darauf hin, dass wedey die genauere Anzahl, noch die Qualitrit
(Biotoptyp, früherer Erhaltungszustand), noch die Flächenausdehnung ... . 

^Sie 
verweisen in

Ihrer ,,Anlage Leistungsbeschreibung (23.05.2011)" auf einen Altdotenbestand, welcher

..... Der tatsrichlich zu leistende Umfang ist damiT ofÍen .... Sie sprechen von einer

,,selehiven Neukartierufrg" ..., wobei Sie nicht weiter definieren ... was unter diesem

Kartierungsbegriff zu verstehen ist. Der Begriff ,,selektiv" zeigt bereits, ...."

Auch die C|R-Luftbilder sind gerügt; diese stehen ouf S. ll der Rüge erneuf, wenngleich

etwos detoillierler.

Entsprechendes gilt für den ouf S. 2 der Rüge ongesprochenen Altdotenbestond, der

wiederum detoillierter ouf S. I I der Antrogsschrift behondelt wird.

Auf S. 4 der Rüge wird die Wortwohl wie ,,Çl!úS", oder ,,nicht lediglich,, gerügt; dies

geschieht ebenfolls in der Antrogsschrift ouf den S. 7 ff. Domit sind noch hiesiger Ansicht

olle weiteren Formulierungen in Vergobeunterlogen, wo ebenfolls ,,ggfs." o. o. ouftoucht,

ebenfolls gerügt, do nur Symptom eines grundlegenden Fehlers der Ausschreibung.

Ausdrücklich heißl es in der Antrogsschrift ouf S. 7, doss Bezug genommen wird ouf die

Rüge und doss möglichst nur neue Punkte ongesprochen werden, um Doppelnennungen

zu vermeíden.

Domit isl umfossend und für die Vergobestelle hinreichend erkennbor gerügt, wos in der

Antrogsschriff ouf den S. Z ff. donn konkreter gefosst wird.

Würde die Vergobekommer diese Punkte unbeonslondel lossen und schriebe die

Vergobestelle unter Beochtung der Rechtsouffossung der Vergobekommer die

Leistungen erneut ous, so müssle die Antrogstellerin sodonn dies erneut rügen und zum

Gegenstond eines neuen Verfohrens vor der Vergobekommer mochen.
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2.2 Umfqnqreíche Verqobeunterloqen spöl erhqlten

Wie ousgeführt hot die Anlrogstellerin sehr umfongre¡ches Dotenmoleriol erst einmol

. erhollen,

. donn sichten und sodonn

. bewerlen

müssen, domit Vergoberechtsverstöße ,,erkennbar" iSd $ 107 Abs.3 GWB werden.

Dies erfordert seine Zeit.

Zunöchsf ist noch dem Beqinn der Rüoefrist zu frogen, in der etwos ,,erkennbor" sein soll.

Den Unlernehmer frifff keine Pflichl zvr sofortigen Prüfung der Vergobebekonntmochung

oder ihm (früh) zugegongener Verdingungsunferlogen. Frislen dürfen bis zum letzten

Momenf ousgenutzt werden. Doss ein Unternehmen wegen der bereits übersondten

Unferlogen die obstrokte Möglichkeil der Kenntnisnohme ihres lnholtes hotte, genügt

nichl. Es bestimmt selbst, wonn es sich mit den Angebotsunterlogen inholllich

ouseinondersetzt. Es ist nichl verpflichtel, die Angebotsunterlogen unmittelbor noch Erholt

zu sichten. Ansonsten würde zudem derjenige, der die Unterlogen frühzeitig obfordert,

zunöchst in Urloub föhrt und diese Unlerlogen erst einige Toge noch Erholt om Tog X prüft,

schlechter geslellt ols derjenige, der ersl spöter Unferlogen obfordert und erhöll und diese

sofort noch Erholt, ebenfolls om Tog X, prüft.

Auf Seite l2 ff. des Antrogsschriflsotzes wird die Kqrlieronleilung Bond I und 2 themotisiert

Zunöchst ist mir nichl klor, ob mit dem Schreiben der Vergobekommer vom 05.09,201 I und

der Ewöhnung der ,,5. 2 ff . des Nochprüf ungsontroges" ouch diese Seilen gemeint sind.

Diese Unterlogen bestellte die Anlrogstellerin bei der Vergobestelle om 14.O7.2011.

Dorüber hinous hot die Antrogstellerin ouch beim LUGV, Frou Stoch om 26.07.201 1, wegen

den fehlenden Unterlogen nochgefrogl (siehe Emoilschreiben).

Diese Unterlogen erhielt die Antrogstellerin erst om 28.07.2O1ì postolisch om Nochmittog

(co. 14,00 Uhr), miÌ einem Umfong von insgesomt über 800 (!) Seilen.

Diesen Text muss mon ouch erst einmol lesen.

Mon wird der Anlrogstellerin doher nicht vorwerfen können, doss sie diese Unlerlogen erst

so spöt erhielf. Dos heißl: zum Zeitpunkt der Rüge om 29.07.2O11 stonden diese

lnformotionen der Anlrogstellerin gerode erst einen Tog zur Verfügung und um keine Zeit
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zu verlieren, schickle sie die Rüge in der vorliegenden Form erst einmol ob. lm Zeitroum

vom 28.07.2011 bis zum Versond der von der Anlrogstellerin bereils vorbereiteten Rüge

lossen sich keine über 800 Seiten prüfen und bewerten.

ln solch einem kuzen Zeitroum sind Vergobefehler eben nichf ,,erkennbor" isd S I OZ Abs.

3 GWB, s. o. unten, ouch nicht bis zum 05.08.201 l, ols dos Nichtobhilfeschreiben der

Vergobeslelle kom.

2.3 Keine Erkennbqrkeil

Doss, wos on weiteren Detoils und ,,Neuem" in der Antrogsschrift im Vergleich zur Rüge

vorgetrogen wird, wor der Antrogstellerin nicht erkennbor ¡Sd S 107 Abs.3 GWB.

Díe Antrogstellerin ist kein Vergoberechtlerin, sondern lngenieurin

Ausweislich der Rüge hof sie sich zwor selbst punktuellin Fochlileroiur eingelesen, konn

ober nicht sicher beurteilen, wos letztlich unter eine Norm entscheidend zu subsumieren

ist, wos relevonter und wos unrelevonler Sochverholt ist und wie domit umzugehen ist.

ln Anbetrochl der Küze der Zeit ist dies ohnehin nicht verwunderlich, sieht mon u. o. die

über 800 Seiten der Korfierungsonleitung und der übrigen Unlerlogen.

Für die Antrogstellerin wor vieles nicht erkennbor, wie es dies für einen Vergoberechtler isi.

Dos hoben die diversen Beroiungen ouch ergeben.

Doss die Antrogstellerin diese Kortierungsonleitungen nicht schon früher holie, konn ihr

ebenfolls nicht vorgeworfen werden. Ansonsten löge eine Diskriminierung zu

brondenburgischen Kortierern vor, die sich schon früher und mehrfoch beworben hoben.

Auch eine intensive Befossung mit einer Leistungsbeschreibung trögt nicht den sicheren

Schluss, ein Unternehmen hötte z.B. die Mehrdeutigkeit einer Leistungsbeschreibung dobei
schon erkonnt,

OLG DÜsseldorf, B. v. 28.02.2004 - Verg 35/03; VK Schleswig-Holstein, 8.v.16.06.201I - VK-SH 07/1i;
VK Südboyern, B. v. 23.11 .2006 - 32-10/06.

lnsbesondere bei S l0Z Abs. 3 Nr. 3 GWB prollen zwei Meinungen oufeinonder, wos

,,erkennbo/'ist :
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objektiver Moßslob: es isl ouf die übliche Sorgfolt und durchschnittliche Kennfnisse

eines Unternehmens obzuslellen,

vgl. VK Arnsberg, B. v. 18.01.2008 - VK l/08, jedoch nöhert sie sich der Gegenmeinung und

ouch deren Folgen, do gleichzeilig konkrelisierend zwischen erfohrenen Unternehmern und

unerfohrenen Unternehmern unterschieden wird; 2. VK Bund, B. v.3l .O7.2006 -VK 2-ó510ó;VK

Boden-Würltemberg, B. v. 28.10.2004 - I VK 68/04; OLG Stutlgort, B. v. 11.07.2000 - 2 Yerg

5/00; NZBoU 2001 , 462ì OLG Bremen, B. v. 02.1 I .2005 - Verg 3/05.

subjektiver Moßstob: es ist ouf die individuellen Kenntnisse des Unternehmens

obzustellen,

vgl. OLG Düsseldorf, B. v. 02.05.2007 - Verg | /O7; 1. VK Bund, B. v. 3l .07.2007 -VK 1-65/07; l. VK

Brondenburg, B. v. 29.05.2006 - 1 YK 17 /06.

Lelztlich konn kein Driller dem Unfernehmer ,,in den Kopf schouen".

Hintergrund der Rügeobliegenheil ist der Grundsotz von Treu und Glouben,

vgl. Nowok in Pünder / Schellenberg, $ 10/ GWB Rn. 51.

Dobei gehl es gerode ouch dorum, ob dem Bewerber eine Erfüllung von Obliegenheiten

zumutbor ist. Zumutborkeil ist jedoch immer eine Froge der individuellen Situotion der

Beteiligten. lst einem Unternehmen dos Bestehen einer Obliegenheit nicht individuell

erkennbor, ist deren Erfüllung nicht zumutbor. Die Vergobeslelle ist der primöre

Normenodressot des Vergoberechls; sie ist in erster Linie geholten, die Normen des

Vergoberechts einzuhollen. Nolionole Ausschlussfrislen und die Art und Weise ihrer

Anwendung dürfen letztlich die Rechte, die Unternehmen noch EU-Vergoberecht bzw.

GWB hoben, nicht proktisch unmöglich mochen oder übermößig erschweren,

EuGH, Urleil vom I I .10.2007 - C-246lOl; OLG München, Beschluss vom O4.O4.2O08 - Verg 4/08.

Beweisbelostet dorüber, doss die Rüge bzgl. ,,erkennbor" nicht rechtzeilig erfolgte, ist die

Vergobestelle, denn der Antrog isl nur unzulössig, soweif (l) eine Erkennborkeit der

Antrogsiellerin vozuwerfen isl; BGH, Beschluss vom 0l .02.2005 - X 7B 271O4, NJW-RR 2005,

1439 = VergobeR 2005,328. Sie muss sich hierouf berufen.

Die Vergobestelle orgumentiert ober noch wie vor, doss jo gor kein Vergobefehler

vorliegt.

Wenn die (wohl ouch nichtjuristischen) Fochleute der Vergobestelle dies so sehen oder

ihre eigenen Texfe mit ,,ggfs.", ,,2.ß.", ,,insbesondere", ,,ca." elc., deren lnholte sie sehr gut

kennen, dennoch onders bewerten, nömlich ols vorob eindeutig und erschöpfend

beschreibbor, wird mon der (nichtjuristischen) Antrogslellerin schwerlich vorwerfen

können, doss ihr ober die Vergoberechtsfehler ,,erkennbor" (objekliv?) woren.

a

a
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Will mon objektive Moßstöbe onlegen, w¡rd mon dies ouch zu bedenken hoben.

M. o. W.: Wenn diese Vergobefehler selbsl der Vergobestelle lmmer noch nicht erkennbor

sind, wird mon der Antrogstellerin nicht vorholten können, ihr wören diese (innerholb

weniger Toge) erkennbor gewesen.

Woren Vergobefehler nicht erkennbor, kommt es ouf den Ablouf der in der
Bekonntmochung genonnten Frisl zur Bewerbung nicht on.

2.4. Enlbehrlichkeit einer Rüoe

Jedenfolls sind die Unklorheiten der Leisiungsbeschreibung, die von der Vergobestelle mil

,,ggfs , beispìelsweise, insbesondere, optimal, Ermessen, Rùcksprache, etc., z. 8., ca."

umschrieben werden, lediglich Dinge, die zu unnöligen Wiederholunosrüqen geführt

hötten. Auch insoweil ist eine Rüge entbehrlich,

vgl. Nowok o. o. O. Rn. 54; Dreher in lmmengo/Mestmöcker, Bd. 2, S l0Z GWB Rn, óó; BGH v.

26.09.2006-XZB 14/06.

Zudem wören weitere Rügen hiezu völlig oussichtslos und sinnlos gewesen, wenn ouf die

Rüge vom 29.07.201l om 03.08.201'l die Mitleilung von der Vergobestelle kommt, mon
helfe (ouch) diesen ongeblich neuen Punkten wie ,,ggß" etc., doch nicht ob,

vgl. hiezu 2. VK des Bundes, 8.v.21.10.1999 -VK2-26/99, NZBou 2000, 108 f.; Nowok o. q. O. Rn.53.

Sinn und Zweck der $ 
.l07 Abs.3 GWB - Regelung Ìst es, unnötige, evll. zeitroubende und

investitionshemmende Nochprüfungsverfohren zu vermeiden und der Vergobestelle

vorob die Möglichkeit zur Selbslkorreklur zu geben,

vgl. Nowok in Pünder / Schellenberg, $ 107 GWB Rn. 5l .

Vorliegend hoben wir ober ohnehin ein Nochprüfungsverfohren im Hinblick ouf zohlreiche

ondere Punkte, die in der Rüge ongesprochen sind, olso oußerholb der S. 7 ff. der

Antrogsschrift. Doher können diese ongeblich (l) neuen Punkte ouch gleich mîlbehondelt

werden, ohne doss der Vergobestelle insoweit eine neue Beschwer entsteht.

Vor ollem hondelt es sich ohnehin nicht um neue Aspekle ouf den S. 7 ff., sondern um

Ausprögungen der immer wieder gleichen Froge noch der vorob nicht eindeutig und

erschöpfend beschriebenen Leistung.

Eine Rüge isl noch Sinn und Zweck zudem entbehrlich,
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,,wenn selbst die E(üllung der Rügeobliegenheit aus bestimmten Gründen nicht zur

Ver hinderung eines Nachprüfungsverfahrens beitragen könnte. ",

vgl. Nowok o. o. O. Rn.52.

Beispiel hierfür sind KennTnisse ous einer Akteneinsicht.

Dos ist im vorliegenden Foll, wenn mon von neuen, do nicht gerügten Punkten ousgehen

will, nicht onders. Wenn schon spöte Kenntnisse ous einer Akteneinsicht eingebrocht

werden können, donn gilt dies ersf recht für Vergoberechlsverstöße, die bereits in der

Antrogsschrift benonnt werden.

Ein Nochschieben ursprünglich nicht erkonnter Vergoberechtsverstöße ist olso ouch im

loufenden Nochprüfungsverfohren möglich,

vgl. VK Sochsen, B. v. 10.0ó.2008 - I /SVK/02ó-08, IBR 2OO8,769.

Noch olledem ist ontrogsgemöß zu entscheiden

Wiesner, LL.M.

Rechtsonwolt
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(lnternoiionol Business)
Rechlsonwoil - Dipl.- Betriebswirl (FH)
Fochonwoll für Bou- und Archileklenrechi
Lehrbeouff rogier FH Moinz

Donielo Riemer
Rechlsonwöll¡n

Michoel Krollo
Rechlsonwoll
Fochonwolf für MieÈ und
Wohnungseigenlumsrechl

JeonetÌe Wiesner
Rechfsonwöllin

ó0329 Fronkfurt o. M.:
Koisersir. 79Bod Kreuznoch. den

29.09.2011

vK32/11

ln Sochen

- Antrogsstellerin -

Verfohrensbevollmöchtigter: RA Michoel Wiesner

gegen

Londesomt für Umwell, Gesundheit und Verbroucherschuiz
- Antrogsgegner -

möchte ich ouf eine küzlich vom OLG Düsseldorf, Beschluss vom 10.08.2011 - Vll - Verg

36/11 getroffene Entscheidung hinweisen, die sich mit der Vergobe von Leislungen

befosst, die die Bereitstellung und Bewerbung von Ncchrichlenmeldungen und die

Bereitstellung von entsprechendem Bíld- und Tonmoteriol betreffen,

Vorliegend geht es zvvor um Biotopkortierung; die Ausführungen des OLG sind ober im

Hinblick ouf vorob nicht eindeutig und erschöpfend beschreibbore Leisfungen von

lnteresse.

Die Ausführungen zu nicht eindeutig und erschöpfend beschreibboren Leistungen unter

liÍter 2.lif. b) erloube ich mir wiedezugeben zwecks Beschleunigung und Erleichterung:

,,Die ausgeschriebenen Leistungen können jedoch nicht eindeutig und erschöpfend beschrieben

werden. Damit ist der Inhalt der Aufgabenlösung gemeint. ...."

Volksbonk Rhein-Nohe-Hunsrück eG BLZ 5ó0 900 00 KIo.-Nr. 2345221
I BAN : DEó75ó090000000234522 I - BIC(SWl FT-Code) : GENO DE5 I KRE

5l Nr.0ó122010418/7 USI-ldNr iDE 1977 26455
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Demnoch kommt es dorouf on, ob die Vergobestelle im Zeitpunkt der Ausschreibung

bereiTs dos Endprodukt der Biotopkortierung, vorob eindeutig und erschöpfend

beschreiben konn. Dies ist híer zu verneinen.

Will eine Vergobesfelle dies hingegen bejohen, músste sie selbst die fix und fertige

Biotopkortierung liefern, die sie eigentlich ersf beschoffen will. Eine obsurde Situofion, do

donn eine Ausschreibung nicht mehr nolwendig wöre.

,,Nicht-Beschreibbarkeit ist in Betracht zu ziehen, wenn der Auftragnehmer aufgrund ihm

zttgestandener Kognitions-, Bewertungs- und Gestalîungsspielrr)ume die Aufgabenlösungen

selbstdndig zu entwickeln hat. Dies bezieht sich insbesondere auf hochqualifizierte und geistig-

schöpferische Leistungen, wie sie hier nachgefragt werden (...). "

Genou dies findet vorliegend stoTl. ÜberTrogen ouf den híesigen Foll ist die

Aufgobenlösung nömlich die m. E. begrifflich zu kuz springende, olso verküzende

Bezeichnung ,,Kortierung" selbsf. Diese Kortierung, olso die Lösung zu erstellen ist míi

großen Kognitions-, Bewertungs- und Gesloltungsröumen seitens der Bewerber

verbunden, bevor dos Ergebnis in eine Korte eíngezeichnei wird.

Dies ist bei der Erslellung von Plönen von Architekten und lngenieuren nicht onders, díe

unzweifelhoft der VOF unterfollen.

Doss hier die Bewerber elwos enlwickeln sollen, unter Nutzung ihres Wissens und ihrer

Erfohrung ist on den zohlreichen Formulierungen wie ,,Çgf.", ,,2. 8.", ,,insbesondere,,

obzulesen. Hiezu sind seitens der AntrogstellerÍn bereits Ausführungen und zohlreiche

Zitoie ous den Vergobeunterlogen erfolgt.

,,Dabei gibt der Aufnaggeber - wie hier - lediglich Zielvorstellungen und einen Leistungsrahmen

vor. Die konlcrete, detaillierte Aufgabenlösung hat hingegen der Auftragnehmer zu erarbeiten

(entweder allein oder atrch im Benehmen oder Einvernehmen mit dem Auftraggeber, vgl. ... ). Eine

Leistung ist danach z.B. dann nicht vorab eindeutig und erschöpfend beschreibbar, wenn eine

noch nicht existierende Lösung für die gestellte Aufgabe gesucht wird ( .,.). "

Die von der Antrogsgegnerin gewünschte Lösung ist eine fochlich einwondfreie

Biotopkortierung, die derzeit noch nicht vorliegt. Die umfongreiche Hinweise in Bond I und

Bond 2 für die Biotopkortierung im Lond Brondenburg geben nur Zielvorslellungen und

einen Leistungsrohmen wieder. Die vorhondenen digitolen Doten ouf Grund früherer

Biotopkoriíerungen und Luftoufnohmen sind lediglich Dorslellungen des noch zt)

beorbeifenden Verfrogsgegenstonds, olso Be- und Überorbeitungsgegenstond.
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,, Dabei mögen zwar einzelne Schritte oder Parameter der Atftragsausführung beschrieben werden

können, die inhaltliche Lösung der Aufgabe, mithin das Ergebnìs der Auftragsausfùhrung, kann

aber nicht ausreíchend konkretìsìert werden, es sei denn, der Auftraggeber nr)hme einen

zumindest wesentlichen Teil der Aufgabenlösung vorweg, loste die Aufgabe also teilweise selbst,

um die Leistung entsprechend genau beschreiben zu können (...).

Die o. g. Hinweise in Bond I und Bond 2 und vorhondenes Allmoteriol ous früheren

Biotopkortierungen ist gerode noch keine Endlösung der Biotopkorïierung, wie sie die

AnTrogsgegnerin wünscht. Es sind ouch keine Teilleistungen, do Flöchen eben nicht

endgültig, fix und fertig, beorbeitet sind, sondern in Teilbereichen nur einen früheren

Zustond wiedergeben und Aufgobenstellung gerode ist, diese Altdoten und weitere

Verdochlsflöchen zu überprüfen. Dies schreibt die Antrogsgegnerin jo selbst in der

Leistungsbeschreibung vom 23.05.201 I c) ,,..,8s handelt sich nicht lediglich um eine

Überprüfung/Überarbeitung bereits fraher erhobener Biotope; yorhandene Altdaten sind aber

auszuwerten und gg[, zu aktualisieren und einzuarbeiten."

,,.... Bei der Frage, ob eine Adgabenlasung eindeutig beschreibbar ist, hat der Aufnaggeber

keinen Beurteilungs- oder Entscheidungsspielraum. Es handelt sich um einen unbestímmten

Rechtsbegrffi der objektiv entweder gegeben ist oder nicht. Dabei isr auf den Zeitpunkt der

Einleitung des Vergabeverfahrens abzustellen. In diesem Zeitpunkt vorhandene subjektive

tatsdchliche oder fachliche Schwìerìgkeiten des Auftraggebers, die Aufgabenlösung eindeutig zu

beschreiben, rechtfertigen nicht, die Lösung in der Leistungsbeschreibung offen zu lassen oder

in ein Verhandlungsvedahren auszuweichen. Kognitions- oder Erfahrungsdefizite hat der

Auftraggeber durch AuJkldrung, gegebenenfalls durch Zuziehen externer sachverstcindiger Hilfe,

nt beseiÍigen, nicht aber darf er sie gewisserma/3en in das Vergabeverfahren "mitnehmen", sofern

nicht die Lösung der Aufgabe im Verhandlungsverfahren geklärt werden soll. "

Doss die Vergobestelle vorliegend Schwierigkeilen hot, die fertige Lösung einer

Biotopkortierung vorob zu beschreiben, entbindel sie nicht von der Pflicht, diese Lösung

dennoch den Bewerbern mitzuteilen. Wenn sich die Lösung von der Vergobestelle im

Zeitpunkt der Einleitung des Vergobeverfohrens ober nicht eindeutig und erschöpfend

beschreiben lössf, donn ist dos eben so und die Konsequenzen sind hierous zu ziehen,

nömlich ein Verhondlungsverfohren noch VOF.

,,Im Streitfall ist eine eindeutige und erschöpfende Beschreibbarkeit der Aufgabenlösung zu

verneinen. Die Lösung der gestellten Aufgaben .,. enlzieht sìch eíner detaìllierten inhaltlichen

Beschreíbung. Hinsichtlich des konlcreten Gegenstands der Leistung und ihrer redahionellen

Gestaltung, 'ùber den Inhalt von Nachrichtenmeldungen und deren Platzierung sowie über den
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Anlass und die Motive der Erhebung von Bild- und Tonmaterial sowie dessen redaktionelle

Bearbeitung lassen sich in Ermangelung jedweder Vorhersehbarkeìt keine abstrakt-

generalisierenden Festlegungen trffin, zumal all dies entscheidend unter anderem auch von Art

und Qualität der jeweiligen Begebenheíten, über die berichtet werden kann, von deren Ahualittit

und Andauer sowie von dem Ergebnis eines in jedem einzelnen Fall anzustellenden

Abwdgungsprozesses hinsichtlich des Ob und des Wie einer Veröfentlichung oder der Erzeugung

eines Bild- oder Tonîägers abhdngig ist. ...."

Wie ím vom OLG Düsseldorf entschiedenen Foll zu journolistischen Leisiungen lösst sich

ouch im Foll der Biofopkortierung ohne eine Vor-Ort-Besichtigung und fochliche

Bewertung, d. h. der Leistungserbringung, dos Endprodukt, eine Biotopkortierung nicht

vorhersehen. Dovon gehl ouch die Vergobestelle ous; denn onderenfolls hötte sie diese

Leistungen nicht ousgeschrieben, um genou solch eine Einschölzung und fochliche

Bewerlung einer in jedem einzelnen Fall der Gelöndeerkundung onzustellende Abwögung

zu erhollen.

,,Folgerichtig ist weder eine solche noch eine Klcirung der Aufgabenlösung im

Verhandlungsverfahren zu erwarten. Mit welchen zusätzlichen inhaltlichen Klarheiten oder

Konlcretisierungen durch Verhandlungen gerechnet werden kann, ist dem Vortrag des Amtes auch

nicht zu entnehmen. In den Vergabeunterløgen und in den Vertragsentwürfen sind infolgedessen

ledÍglìch die Zielvorstellungen und die Rahmenbedìngungen der Aufgabenlösung festgelegt

worden. Im Übrigen sieht der den Vergabeunterlagen beigefügte Entwurf eines Vertrages ... die

Selbstdndigkeit der Ausftihrung durch den Auftrrynehmer vor:

Die von ihm geschuldeten Leistungen erbringt der Auftragnehmer ... selbständig und nøch seinem

pflichtgemdJìen Ermessen. Tdtigkeitsort und -zeit bestimmt im Einzelnen bestimmt der

Auftragnehmer selbst.

lm entschiedenen wie im vorliegenden Foll lösst s¡ch die Lösung, nömlich eine

Biotopkortierung, ouch nicht im Rohmen des vergoberechtlichen Verhondlungsverfohrens

finden, sondern erst im Zuge der Beorbeitung noch Auftrogserteilung.

Die Vergobeunterlogen etc. entholten ouch hier nur Orientierungspunkte, nichl ober die

fertige Lösung in Gestolt einer endgültigen, oktuellen Biolopkortierung, die die Bewerber

fochlich selbstslöndig, noch ihrem fochlichen, pflichtgemößen Ermessen erbringen sollen.

Mongels Vorhersehborkeit der Lösung durch eine noch zu erbringende Biotopkorlierung ist

dementsprechend ouch der domit einhergehende Beorbeitungsoufwond nicht

vorhersehbor und somil ouch nicht kolkulierbor. Dementsprechend ist ouch der fix
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onzugebende Vertroqspreis vorob für die Bewerber nichl ermitlelbor. Eine prözise,

vorherige Angobe eines Festpreises ist doher nicht möglích.

Der Vertrogspreis enfsteht olso nicht ous einem vorher festgelegten Stundenpreis und dem

tolsöchlichen, konkret erforderlichen Stundenoufwond, sondern durch eigene

Einschötzung der Anzohl der Beorbeitungsstunden durch die Bewerber.

Diese zu en¡¿ortenden Stunden konn die Antrogstellerin mongels Vorhersehborkeit der

Leistung ober nicht kolkulieren.

Dodurch wÍrd sowohl gegen dos Weltbewerbsprinzip verstoßen ols ouch gegen die

Choncengleichheit. Denn den Zuschlog erhölt nichÌ derjenige, der die beste Leistung

erworten lösst bei günsïigsTem SlundensoTz, sondern derjenige, der die geringste

Stundenonzohl ongibt und den geringsten Stundensotz, unobhöngig dovon, ob die

,,gerotene" Stundenonzohl für die konkret erforderlich werdende Leistung zutreffen wird

oder nicht.

Doss ols ongeblicher Beleg für die Quolitöt der Bewerber ouch deren

Stundenonzohlschötzung gewertet werden soll, öndert ongesichts der hohen Gewichtung

des Preises ols Zuschlogskriterium níchis wesentliches,

Noch olledem ist ontrogsgemöß zu entscheiden.

\
n/1--'-

Wiesner, LL.M.

Rechtsonwolt
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LAND BRANDENBURG

Min¡sterium lür Wrbchaft und Europâangelegenheiten des Landes Brandenbürg

vorab per Fax: 0671 I 2085
Geqen Empfanq

Rechtsanwälte - Bürogemeinschaft
Wiesner & Riemer
Herrn Rechtsanwalt Michael Wiesner
Kreuzstraße 80

55543 Bad Kreuznach

Potsdam, 15, September 2011

Nachprüfungsverfahren der Firma

.1. Landesamt für Umwelt, Gesundheit und

Verbraucherschutz, Potsdam - OT Groß Glienicke

lhr AZ: / Landesamt UGV Potsdam -791 11 (MW)

Sehr geehrter Herr Rechtsanwalt,

in vorbezeichneter Angelegenheit wird die Entscheidungsfrist gemäß $ 113 Abs. 1

S. 2 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) bis zum

14. Oktober 2011

verlängert.

Die Entscheidungsfrist des am 16. August 2011 bei der Vergabekammer einge-

gangenen Nachprüfungsantrages läuft am 20, September201l ab,

Wegen vorrangig durchzuführender Nachprüfungsverfahren ist die Verlängerung

bis zu dem genannten Termin erforderlich.

Vergabekammer

des Landes Brandenburg

beim Ministeriurn für Wirtschaft

und Europaangelegenheiten

- Der Vorsitzende -
Heinrich-Mann-Allee 1 07

14473 Potsdam

Bearb.: Herr Schumann

Gesch.Z.: VK 32111

Telefon : (0331) 866 - 1617

Fax: (0331) 866 - 1652

lnternet: http:/lwww.mwe.branden bu ro.de

hans-juerqen.schumann@mwe. brandenburq.de

Bus X5, 601, 605, 606, 609, 612, 614, 631, 638,

639, 694, 695 / Tram 91 - 93, 96, X98, 99

Zuo RE 1. RB 20 - RB 22 / S-Bahn 57
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Die mündliche Verhandlung findet voraussichtlich in der 41. Kalenderwoche statt.

Eine Ladung erfolgt mit gesondertem Schreiben.

Mit dlichen Grüßen

n

Vergabekammer

des Landes Brandenburg

beim Ministerium für Wirtschaft

und Europaangelegenheiten

- Der Vorsitzende -
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LAND BRANDENBURG

M¡n¡steriumlùrWirtgchaft und Eurcpaangelegenheiten des Landes Brandenburg

vorab per Fax: 0671 I 2085
Geqen Empfanqsbestätiqunq

Rechtsanwälte - Bürogemeinschaft
Wiesner & Riemer
Herrn Rechtsanwalt Michael Wiesner
Kreuzstraße 80

55543 Bad Kreuznach

Potsdam, 4. Oktober 2011

Nachprüfungsverfahren der Firma

'. Landesamt für Umwelt, Gesundheit und

Verbraucherschutz, Potsdam - OT Groß Glienicke

lhr AZ: / Landesamt UGV Potsdam -791 11 (MW)

Anlage Anfahrt zum Ministerium für Wirtschaft und Europaangelegenhei-

ten des Landes Brandenburg

Sehr geehfer Herr Rechtsanwalt,

in vorbezeichneter Angelegenheit lade ich Sie zur mündlichen Verhandlung

am 13. Oktober20ll

um 10.00 Uhr

in die Vergabekammer

beim Ministerium für Wirtschaft

und Europaangelegenheiten

Haus 6, Zimmer 308 (Dachgeschoss)

Heinrich-Mann-Allee 1 07

14473 Potsdam,

lm Falle des Nichterscheinens oder der nicht ordnungsgemäßen Vertretung kann

ohne Sie in der Sache verhandelt und entschieden werden, S 1 12 Abs. 2 GWB.

Vergabekammer

des Landes Brandenburg

beim Ministerium für Wirtschaft

und Europaangelegenheiten

- Der Vorsitzende -

Heinrich-Mann-Allee 1 07

14473 Potsdam

Bearb.: Herr Schurnann

Gesch.Z.: VK3A11
Telefon: (0331) B6ô - 1617

Fax: (0331) 866 - 1652

lnternet: http:/A¡trww.mwe.brandenburq.de

hans-iueruen.schumann@rnwe.brandenburq.de

Bus X5, 601, 605, 606, 609, 612,614,631, 638,

639, 694, ô95 / Tram 91 - 93, 96, X98, 99

Zuq RE 1, RB 20 - RB 22 / S-Bahn 57



I Vergabekammer
Seite 2 I des Landes Brandenburg

beim Ministerium für Wirtschaft

und Europaangelegenheiten

Nach $ 112 Abs. 1 S.3 GWB kann mit Zustimmung der Beteiligten ohne mündli- -DerVorsitzende -

che Verhandlung nach Lage der Akten entschieden werden, Einverständniserklä-
rungen sind bis zum

7. Oktober 2011, 12.00 Uhr

- gegebenenfalls per Fax-zu übersenden

Sollten alle Verfahrensbeteiligten auf eine mündliche Verhandlung vezichten, wird

dero. g, Termin rechtzeitig aufgehoben,

Etwaige Stellungnahmen sind ebenfalls bis zum 7. Oktober 2011,12.00 Uhr der

Vergabekammer per Fax mitzuteilen ($ 113 Abs, 2 S, 2 GWB).

Auf dem Gelände der Landesregierung besteht keine Parkmöglichkeit. Parkhäuser

befinden sich in den Bahnhofspassagen bzw. Parkstellplätze gegenüber dem

Parkhaus Bahnhofspassagen (siehe Anlage). Die Parkplätze sind qebührenpflich-

lig Es wird empfohlen, den ÖpruV zu nutzen.

Mit freundlichen Grüßen

q4
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Vergabekammer
des Landes Brandenburg
beim Ministerium für Wirtschaft
und Europaangelegenheiten
vK 32t11

Beschluss

ln dem Nachprüfungsverfahren betreffend die landesweite selektive Kartierung von
geschützten Biotopen und FFH-Lebensraumtypen - Los 3 (Oberhavel lll),

Verfah rensbeteil igte :

1.

Verfa h rensbevol I m ächtigter: Rechtsanwalt Michael Wiesner,
Kreuzstraße 80,
55543 Bad Kreuznach,

Antragstellerin,

Land Brandenburg, vertreten durch
das Ministerium für Umwelt, Gesundheit
und Verbraucherschutz, dieses vertreten
durch das Landesamt für Umwelt,
Gesundheit und Verbraucherschutz,
vertreten durch den Präsidenten
Prof. Dr. Matthias Freude,
Seeburger Chaussee 2,
14476 Potsdam, OT Groß Glienicke,

Auftraggeber

hat die Vergabekammer aufgrund der mündlichen Verhandlung am 13. Oktober 2011
durch den Vorsitzenden Ministerialrat Schumann, die hauptamtliche Beisitzerin Ober-
regierungsrätin Rollert und die stellvertretende ehrenamtliche Beisitzerin Trzewik be-
schlossen:

2



2

1.

2.

3.

Der Nachprüfungsantrag wird zurückgewiesen.

Die Antragstellerin trägt die Kosten (Gebühren und Auslagen) des Verfahrens.

Die Gebühr für das Verfahren wird auf 2.500,00 EUR festgesetzt und mit dem
eingezahlten Kostenvorschuss verrechnet.

Der Auftraggeber schrieb im Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union
vom 17. Juni 2011 die landesweite selektive Kartierung von geschützten Biotopen
und FFH-Lebensraumtypen außerhalb von FFH-Gebieten und Großschutzgebieten
nach den Vorgaben der Kartierungsanleitung zur Biotopkartierung in Brandenburg
als Dienstleistungsauftrag im Offenen Verfahren europaweit aus. Es erfolgte eine
Aufteilung in 7 Lose. Los 3 - ,,Oberhavel lll" - ist in der Bekanntmachung beschrie-
ben mit,,selektive Kartierung",ucâ.390 km2 TK-Fläche" und ,,ca. 1200 Biotope". Als
Zuschlagskriterien benannte der Auftraggeber den Preis (Wichtung 50%) sowie die
angemessene Zeitkalkulation der einzelnen Arbeitsschritte (Wichtung 50%), Ztft.
1V.2.1) der Bekanntmachung. Unter Ziff . V1.4.2.1 benannte er die Vergabekammer
des Landes Brandenburg als zuständige Stelle für Nachprüfungsverfahren.

Am 6. Juli 2011 korrigierte der Auftraggeber seine Bekanntmachung. lm Rahmen der
technischen Leistungsfähigkeit forderte er Referenzen zum Nachweis von u.a. Erfah-
rungen mit der Brandenburgischen Biotopkartierungsmethode sowie der Datenbank-
verarbeitung von Biotopdaten/ LRT-Daten (Brandenburgisches Erfassungsprogramm
BBK), Ziff . lll.2.3) der Bekanntmachung.

Die Zuschlagskriterien korrigierte er hinsichtlich ihrer Wichtung (Preis 70o/o - Qualität
30Yo). Das Zuschlagskriterium Qualität erläuterte er nunmehr als ,,kalkulierte Stun-
denanzahl für die Arbeitsschritte".

Schlusstermin für den Eingang der Angebote war der 10. August2011, 10.00 Uhr,
Zilf .lV.3.4) der Bekanntmachung.

Gemäß Aufforderung zut Abgabe eines Angebotes waren mit dem Angebot u.a. ein-
zureichen ein Preisangebot (Angebotstabelle) auf der Basis der geschätzten Gebie-
te, ein Preisangebot für den Leistungszeitraum 1. September 2011 bis 30. November
2011 sowie ein Preisangebot für den Leistungszeitraum 1. Dezember 2011 bis 30.
November 2012.

Den Bietern standen u.a. folgende Unterlagen zur Verfügung:

die ,,Anlage Leistungsbeschreibung" mit den Teilabschnitten Ausgangssituati-
on, Leistungsbeschreibung, Materiell-technische Vorgaben und Grundlagen-
daten des Auftraggebers (LUGV), Zeitraum, Leistungsumfang und Flächen
sowie Anlagen (Anlage 1: Gebíetsliste/ Loseinteilung mit Angaben zu den zu

Gründe

t.
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bearbeitenden TK-Blättern sowie zur Flächencharakteristik; Anlage 2: Ertas-
sungsbögen - unter Hinweise auf eine entsprechende Internetseite; Anlage 3:
Maßnahmenkatalog zur Planung; Anlage 4: Vorgaben für die Fotodokumenta-
tion; Anlage 5: Handlungsanleitung und Digitalisierungsvorschrift),

Biotopkartierung Brandenburg, Band 1 - Kartieranleitung und Anlagen sowie
Band 2 - Beschreibung der Biotoptypen,

fortlaufend geführter Katalog ,,Fragen und Antworten zur Biotoptypen-, Le-
bensrau mtypen kartierung in Brandenburg",

- Hinweis auf die lnternetseite www.luis-bb.de (Naturschut/ Schutzgebietsin-
formationen) - FFH-Gebietsgrenzen und GSG-Grenzen, SA/V DOP-Luftbilder
u nd Cl R-Luftbild interpretation, zur Erleichterung der Kalkulation.

Mit diversen Beanstandungen, betreffend die Lose I bis 7, wandte sich die Antrag-
stellerin am 29. Juli 2011 an den Auftraggeber:

Sie rüge die Wahl der VOL als Grundlage für das Verfahren. Der Auftraggeber habe
ein Verhandlungsverfahren nach VOF durchzuführen. Die nachgefragten Leistungen
seien im Sinne von $ 5 Satz 2 VgV vorab nicht eindeutig und erschöpfend be-
schreibbar. Dies ergebe sich aus mehreren Merkmalen der Leistungen. Nur beispiel-
haft weise sie darauf hin, dass weder die genauere Anzahl, noch die Qualität (Biotop-
typ, früherer Erhaltungszustand), noch die Flächenausdehnung der zu erfassenden
und zu bewertenden Biotope benannt würden und auch nicht benannt werden könn-
ten. Damit stehe die Lösung der Aufgabe vorab nicht fest, sie entwickle sich erst
durch die Leistung während der Projektbearbeitung.

Der Auftraggeber ven¡,¡eise in seiner ,,Anlage Leistungsbeschreibung" auf einen Alt-
datenbestand, welcher hauptsächlich mittels der lnterpretation von ,,ClR-Luftbildern"
und nur in geringem Umfang durch konkrete Geländeerhebungen ermittelt worden
sei. Mittels lnterpretation von CIR-Luftbildern könnten aber lediglich ,,Biotop-
Verdachtsflächen" vorermittelt werden. Der tatsächlich zu leistende Umfang sei damit
offen und erst durch die eigentliche Erbringung der Leistung bestimmbar.

Hinzu komme, dass im Rahmen des Auftrages ... besonders geschützte, sogenannte
,,FFH-Lebensraumtypen" zu erfassen seien. Dazu gehörten auch aufgrund ihrer Flä-
chenausdehnung durchaus kalkulationsrelevante Biotoptypen, die bei früheren Bio-
topkartierungen im Land Brandenburg überhaupt nicht erfasst worden seien. Der
Auftraggeber gebe keine Informationen, welcher Anteil hier einzukalkulieren sei.

Der Auftraggeber definiere nicht und könne auch vorab nicht definieren, was unter
dem Begriff ,,selektive Neukartierung" zu verstehen sei. Der Begriff ,,selektiv" zeige
bereits, dass hier eine sachverständige Würdigung in enger Absprache mit dem Auf-
traggeber zu erfolgen habe. Da die Natur durch die Kartierung in ein Schema zu
pressen sei, sei hier ein hohes Maß an Kreativität erforderlich. Der Begriff der ,,Neu-
kartierung" sei unklar. Es könne einerseits der Eindruck entstehen, dass sich die Bie-
ter ... nur auf ,,biotoprelevante" Ausschnitte der ausgeschriebenen Kartierungsgebie-
te zu beschränken hätten. Andererseits könne aber auch gemeint sein, dass das
Kartierungsgebiet flächendeckend und umfassend begangen bewertet werden müs-
se, dann auch wahrscheinlich wiederholt.
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Die von dem Auftraggeber im lnternet veröffentlichten Biotop-Bestandsdaten beinhal-
teten Ergebnisse aus den aktuellen Biotopkartierungen (2007ff.) in den Landkreisen
Elbe-Elster, Havelland und Märkisch-Oderland. Aufgrund der sehr unterschiedlichen
Flächengrößen von Biotopen würden sich erhebliche Unterschiede bei der Kalkulati-
on des Zeitaufwandes für die Kartierung und Erfassung ergeben. Aus der Angabe
der Anzahl der Biotope lasse sich keine Aussage darüber ableiten, welcher Aufwand
mit der Kartierung und Erfassung eines einzelnen Biotops verbunden sei.

Nach der ,,Anlage Leistungsbeschreibung" seien Absprachen erforderlich, wie mit
einzelnen Biotopen umzugehen sei. Es gebe einen Katalog (,,Fragen und Antworten
zur Biotoptypen-, Lebensraumtypenkartierung in Brandenburg"), der sehr umfang-
reich sei und ,,fortlaufend" fortgeschrieben werde. Der Blick in den Katalog zeige,
dass eine ständige Abstimmung mit dem Auftraggeber auch weiterhin stattzufinden
habe. Dies zeige erneut, dass die Leistung nicht vorab eindeutig und erschöpfend
beschreibbar sei. Hinzu komme, dass die Antragstellerin mit dem jetzt vorliegenden
Stand kalkulieren solle und dann bei der Kartierung der Stand gelten solle zum Zeit-
punkt der Auftragsvergabe. Dies bedeute aber, dass zwingend Auftragsgespräche zu
führen seien, denn die Veränderungen in der Zeit zwischen Angebotslegung und Auf-
tragsvergabe wären ihr darzulegen und zu erläutern, die Veränderungen dann in ei-
nem neuen Angebot zu bewerten.

Die,,Anlage Leistungsbeschreibung" führe aus: ... ,,Es handelt sich nicht lediglich um
eine Uberprüfung/ Uberarbeitung bereits früher erhobener Biotope; vorhandene Alt-
daten sind aber auszuwerten und ggf. zu aktualisieren und einzuarbeiten." Mit der
Formulierung ,,nicht lediglich" sage der Auftraggeber nicht hinreichend klar aus, wie
die Leistung genau aussehen solle. Vor allem die weitere Wortwahl "ggf." zeige, dass
sie keine Kalkulation vornehmen könne.

Die Formulierung: ..." Die Kartierung erfolge zum Zeitpunkt der optimalen Vegetati-
onsentwicklung (2. B.dürfen aquatische Bereiche nicht im zeitigen Frühjahr kartiert
werden, da die Wasserpflanzenvegetation dann noch nicht ausgeprägt ist).".... zeige,
dass der Auftraggeber eine Beurteilung erwarte, wann der ,,optimale Zeitpunkt" ge-
geben sei. Dies könne die Antragstellerin erst endgültig wissen, wenn sie vor Ort die
Begehung durchführe. Hier könne es somit passieren (und passiere auch regelmä-
ßig), dass doppelte Begehungen durchgeführt werden müssten. Diesen etwaigen
Aufwand könne sie nicht kalkulieren.

Kartierungsanleitung, Handlungsanleitung und Digitalisierungsvorschrift würden le-
diglich die Methode der Vorgehensweise (und dies nur unzureichend), d. h. ,,wie"
eine Leistung zu erbringen sei, beschreiben, nicht aber ihr,,ob" oder das ,,was". Zum
Beleg dafür venryeise sie nur beispielhaft auf Anlage 5 ,,Handlungsanleitung und Digi-
talisierungsvorschrift - Biotoptypen- und Lebensraumtypenkartierung Brandenburg":

,,lm Einzelfall ist die Entscheidung ,,Fläche" oder ,,Punkt" (auch bei Biotopen < 0,5 ha)
im Rahmen des gutachterlichen Ermessens fachlich abzuwägen. ... Auftretende
Probleme sind frühzeitig mit dem AG zu klären. Darunter fallen z. B. offensichtliche
Widersprüche zwischen der Lage kartierter Objekte und topografischen Grundlagen-
daten. .lm Regelfall ist bei flächenhaften Objekten, z. B. Wäldern, eine innere
Differenzierung vorzunehmen...; bei linearen Objekten sind i. d. R. neue Abschnitte
zu bilden... . ln jedem Fall sind Plausibilitätskontrollen gegen das DOP vorzunehmen
(insbesondere Vollständ igkeit, Lagegenau igkeit). "
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Hier spreche der Auftraggeber von ,,gutachterlichem Ermessen", ,,auftretende Prob-
leme sind mit dem AG zu klären", von Handlungen, die ,,im Regelfall" vorzunehmen,
die ,,i. d. R. zu bilden oder die ,,insbesondere" zu beachten seien. All diese offenen
Formulierungen machten ihr eine Kalkulation ohne weitere Verhandlungen unmöglich
und zeigten, dass die Leistung nicht eindeutig und erschöpfend beschrieben sei und
auch nicht beschrieben werden könne.

Weiterhin rüge sie die Zuschlagskriterien. Deren Angabe sei nicht transparent. lhr sei
nicht klar, was der Auftraggeber zum Kriterium 2 en¡uarte. Wolle er eine möglichst
schnelle Erfassung, dann würde sie hier wenige Stunden eingeben, denn sie könne
sehr schnell arbeiten, wenn es der Auftraggeber wünsche. Oder wolle er eine hohe
Anzahl von Stunden, dann würde sie viel Zeit einkalkulieren, denn sie könne auch
langsamer und damit auch deutlich gewissenhafter und vertiefter arbeiten. Dabei sei
allerdings nicht erkennbar, was die Anzahl der anzugebenden Stunden mit Qualität
zu tun habe. Sie könne allenfalls ein Indiz für Qualität sein.

Sie rüge auch die Eignungskriterien, die offensichtliche Ausschlusskriterien seien und
in unzulässiger Weise den Wettbewerb beschränkten. Mit dem ausschließlichen Be-
zug auf Brandenburg beschränke der Auftraggeber den Wettbewerb auf Freiberufler,
die bereits Erfahrungen in Brandenburg und das speziell mit der Methode und dem
Erfassungsprogramm des Auftraggebers haben. Dies sei objektiv nicht gerechtfertigt.
Sie könne auch Erfahrungen in anderen Bundesländern mit vergleichbaren Metho-
den und vergleichbaren Erfassungsprogrammen nachweisen. Die in Brandenburg
anzutreffenden, landesweit geschützten Biotoptypen bzw. FFH-Lebensraumtypen
seien auch in vielen weiteren Bundesländern anzutreffen (z.B.Hessen, Bayern, Ba-
den-Württemberg).

Weiterhin rüge sie die gewünschte Form des Preisangebots. Der Auftraggeber erwar-
te eine Aufteilung des Preisangebots im Jahr 2011 und im Jahr 2012. Gleichzeitig
gebe er aber an keiner Stelle Hinweise, wie eine Aufteilung auf die unterschiedlichen
Zeiträume vorzunehmen sei. Er gebe auch keine Hinweise, dass es ggf. ihr überlas-
sen sei, wann sie die Leistung erbringen wolle.

Der Auftraggeber wies die Rüge der Antragstellerin mit Schreiben vom 3. August
2011 zurück.

Die langjährige Erfahrung bei der Vergabe von Kartierungsleistungen habe gezeigt,
dass anhand der Leistungsbeschreibung des Auftraggebers sowie der Anlagen hin-
reichend vergleichbare Angebote abgegeben werden könnten, ohne dass Verhand-
lungen oder Rücksprachen zwischen dem Auftraggeber und Auftragnehmer erforder-
lich wären. Das Zuschlagskriterium ,, Qualität" diene zur Wertung, ob die angesetzte
Anzahl von Stunden zur Erledigung der einzelnen Teilschritte ausreichend kalkuliert
wurde. Hierzu würden Erfahrungswerte der letzten Jahre vorliegen. Die Anzahl der
jeweils angesetzten Stunden für die einzelnen Arbeitsschritte lasse dabei auch Rück-
schlüsse auf die seitens der Antragstellerin erwähnte Bearbeitungsintensität zu. Die
Brandenburgische Kartier- und Erfassungsmethodik unterscheide sich in ihrer Spezi-
fik und Komplexität deutlich von der Methodik anderer Bundesländer. Vorhandene
Erfahrungen würden den intensiven Betreuungs- und Kontrollaufwand durch die
Fachbereiche erleichtern. Die jährliche Planung und Festlegung der Haushaltsmittel
entsprechend der Haushaltsordnung für Brandenburg erfordere eine Preiskalkulation
entsprechend der Haushaltsjahre. Der einzureichende Terminplan mit der Auswei-
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sung abrechenbarer Teilleistungen ermögliche die Vereinbarung von Teilrechnungen
im Werkvertrag.

Mit anwaltlichem Schriftsatz vom 16. August 2011 hat die Antragstellerin einen Nach-
prüfungsantrag bei der Vergabekammer des Landes Brandenburg, beschränkt auf
das Los 3, gestellt.

Zum Zuschlagskriterium ,,Preis" meint sie, anhand der Leistungsbeschreibung bzru.
Aufgabenbeschreibung sei unklar, welche Leistungen der Auftraggeber jeweils ge-
nau wünsche. Sei damit der Gesamtpreis gemeint, sei sie gehalten, bei Annahme
eíner gewissenhaft enruarteten Arbeit eine zu hohe Anzahl an Stunden (Menge) bei
der Bildung des Gesamtpreises in Ansatz zu bringen. Dann laufe sie Gefahr, den mit
70 % bewerteten Preis aufgrund eines zu hohen Mengenansatzes nicht erteilt zu be-
kommen. Nehme man hingegen an, dass der Auftraggeber damit den Einheitspreis
pro Arbeitsstunde meine, komme es auf das zweite Zuschlagskriterium an, so wie es
der Auftraggeber verstehe, nämlich mit dem Ansatz der kalkulierten Stundenanzahl.

Es sei unklar, was der Auftraggeber unter,,Arbeitsschritte" (Zuschlagskriterium Quali-
tät) genau verstehe. Es sei auch unklar, wie die Qualität genau ermittelt werde, wenn
anhand der Leistungsbeschreibung schon unklar sei, welche Leistungen genau er-
wartet werden.

Mit ihrem Nachprüfungsantrag ergänzt die Antragstellerin zudem ihr Rügevorbringen
im Hinblick auf die ,,Anlage Leistungsbeschreibung" sowie Band 1 und 2 der Biotop-
kartierung Brandenburg. Sie führe nunmehr - ergänzend zu den in der Rüge nur bei-
spielhaft aufgeführten Unklarheiten und Unsicherheiten in der Leistungsbeschreibung
des Auftraggebers - alle wesentlichen Unklarheiten und Unsicherheiten auf. Dies
habe erst nach genauerer Analyse des vorliegenden umfangreichen Materials in der
nachfolgenden Genauigkeit erfolgen können. Wegen der Einzelheiten dieses Vor-
bringens wird auf die Seiten 7ff. des Nachprüfungsantrages venruiesen.

Die Antragstellerin beantragt,

1 den Auftraggeber zu verpflichten, die Ausschreibung der Biotopkartie-
rungsleistungen,,Landesweite selektive Kartierung von geschützten Bi-
otopen und FFH-Lebensraumtypen", Los 3, Bezeichnung Oberhavel lll,
gemäß VOF - Vergabeordnung für freiberufliche Leistungen vorzuneh-
men,

hilfsweise den Auftraggeber zu verpflichten, nach der Auffassung der
Vergabekammer auf anderem Wege die gerügten Vergaberechtsverlet-
zungen abzustellen,

der Antragstellerin Einsicht in die Vergabeakten zu gewähren,

die Hinzuziehung des Verfahrensbevollmächtigten der Antragstellerin
gemäß S 128 Abs. 4 GWB für notwendig zu erklären,

dem Auftraggeber die Kosten des Verfahrens einschließlich der Kosten
der zweckentsprechenden Rechtsverfolgung der Antragstellerin aufzu-
erlegen.

2

3.

4.

5.
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Der Auftraggeber beantragt,

den Nach prüfu ngsa ntrag kosten pfl ichtig zu rückzuwei sen.

Der Nachprüfungsantrag sei unzulässig, weil das Los 3 allein nicht den maßgebli-
chen EU-Schwellenwert erreiche. Hinsichtlich des Loses 3 seien dem Auftraggeber
sechs Angebote und insgesamt 21 Angebote zugegangen. Die Durchführung der zu
beauftragenden freiberuflichen Leistung könne im Sinne des $ 5 Satz 5 VgV be-
schrieben werden. Dafür spreche, dass die Leistung in der Leistungsbeschreibung
hinreichend konkretisiert werde. lnsbesondere werde die Durchführung der Leistung
anhand der Kartieranleitung,,Biotopkartierung Brandenburg", der vorgegebenen Er-
fassungsbögen und der ,,Handlungsanleitung sowie Digitalisierungsvorschrift" vorab
eindeutig und erschöpfend beschrieben, sodass die Bieter Angebote abgeben könn-
ten und auch konnten, die ohne weitere Rückfragen und Verhandlungen aus sich
heraus von der Vergabestelle bewertet werden könnten. Das Ergebnis der Leistun-
gen - die Eintragung der gefundenen Biotop- und Lebensraumtypen in die vorgege-
benen Erfassungsbögen sowie die anschließende Digitalisierung - erfordere umfas-
sende botanische Kenntnisse sowie Fachkenntnisse in Bezug auf Kartierungsmetho-
den und Datenverarbeitung, aber keine eigene geistig-schöpferische Leistung. Die
Lösung der Aufgabe ,,Biotopkartierung" entwickle sich nicht durch eine geistig-
schöpferische Leistung bei der Durchführung der Kartierung, sondern sie entstehe
durch die Anwendung des Fachwissens auf die vorgefundenen Biotope und deren
Einstufung nach der vorgegebenen Anleitung zur Kartierung. Erfahrungen der ver-
gangenen Jahre hätten gezeigt, dass Bietergespräche, die nach der VOF vorgese-
hen sind, nicht notwendig gewesen seien, um hinreichend vergleichbare Angebote
zu erstellen. Eine Aufklärung hinsichtlich der genauen Flächenanzahl und der ge-
nauen Flächengröße ließe sich auch im Rahmen eines Bietergespräches nicht errei-
chen. Nach Auffassung des Auftraggebers könne eine Kalkulation mit durchschnittli-
chen Biotopgrößen erfolgen. Die in der Leistungsbeschreibung genannten Angaben
zur Flächencharakteristik würden auf einer ersten umfassenden Auswertung aller zur
Verfügung stehenden Daten im Landesamt beruhen. Erfahrungsgemäß würden die
in der Leistungsbeschreíbung gemachten Angaben - bei Los 3 ca. 390 km2 auszu-
wertende TK-Fläche, ca. 1200 Biotope - eine hinreichend gute Grundlage für die
Kalkulation der Angebote bieten.

Mit Schriftsatz vom 5. September 2011 enruidert die Antragstellerin auf den Vortrag
des Auftraggebers und vertieft ihr Vorbringen. lm Hinblick auf ihr Akteneinsichtsge-
such meint sie, der Auftraggeber möge, da er mit diversen Begriffen leider sehr groß-
zügig umgehe, ausführen, was er darunter genau verstehe. Hilfsweise mögen die
21 Bewerber befragt werden, welche Daten sie als problematisch ansehen. Sie kön-
ne sich gut vorstellen, dass die Bewerber... keine Einwände gegen eine weitestge-
hende Offenlegung haben. Sie rege an, dass diese hierzu konkret befragt werden.

Die Vergabekammer hat der Antragstellerin mit Schreiben vom 5. September 2011
betreffend ihr Akteneinsichtsgesuch sowie die Zulässigkeit ihres Nachprüfungsantra-
ges im Hinblick auf ihr ergänzendes Rügevorbringen einen Hinweis erteilt.

Mit Schriftsatz vom 9. September 2011 hat die Antragstellerin hierzu Stellung ge-
nommen. Die Preise der weiteren Bieter seien von Bedeutung, zumindest ihre Art
und Weise der Kalkulation. Andernfalls vermöge sie nicht sinnvoll auf den Vortrag der
Vergabestelle zu enryidern, dass 21 bzw. sechs Bieter für Los 3 Preise abgegeben
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hätten, mithin die Leistung nach Ansicht der Vergabestelle vorab eindeutig und er-
schöpfend beschreibbar sein müsse.

Die detaillierten Darlegungen im Antragsschriftsatz hätten übenruiegend Beispielcha-
rakter und würden nur das konkretisieren, was in der Rüge ausgeführt worden sei.
Die Antragstellerin habe die Kartieranleitung Band 1 und 2am 14. Juli 2011 bei der
Vergabestelle bestellt und am 26. Juli 2011 wegen der fehlenden Unterlagen nach-
gefragt. Diese Unterlagen habe sie erst am 28. Juli 2011 postalisch am Nachmittag
... mít einem Umfang von über 800 Seiten erhalten.Zum Zeitpunkt der Rüge hätten
die Unterlagen der Antragstellerin erst einen Tag zur Verfügung gestanden. ln solch
einem kurzen Zeitraum seien Vergabefehler nicht erkennbar, auch nicht bis zum
5. August 2011, als das Nichtabhilfeschreiben der Vergabestelle eingegangen sei.
Das, was an weiteren Details und ,,Neuem" in der Antragsschrift im Vergleich zur Rü-
ge vorgetragen werde, sei der Antragstellerin nicht erkennbar i. S. d. S 107 Abs. 3
GWB gewesen. Jedenfalls seien die Unklarheiten der Leistungsbeschreibung ledig-
lich Dinge, die zu unnötigen Wiederholungsrügen geführt hätten. Zudem seien weite-
re Rügen hierzu völlig aussichtslos und sinnlos gewesen, wenn auf die Rüge vom 29.
Juli 2011 am 3. August 2011 die Mitteilung von der Vergabestelle ergehe, man helfe
(auch) diesen angeblich neuen Punkten wie ,,ggf." etc. nicht ab. Vorliegend habe man
ohnehin ein Nachprüfungsverfahren auf zahlreiche andere Punkte, die in der Rüge
angesprochen seien. Daher könnten die angeblich neuen Punkte gleich mitbehandelt
werden, ohne dass der Vergabestelle eine neue Beschwer entstehe.

Mit weiterem Schriftsatz vom 29. September 2011 hat die Antragstellerin ihren Vor-
trag unter Hinweis auf den Beschluss des OLG Düsseldorf vom 10. August 2011 -
Vll-Verg 3611 1 vertieft.

Durch Verfügung des Vorsitzenden der Kammer vom 14. September 2011 wurde die
Entscheidungsfrist nach $ 1 13 Abs. 1 GWB bis zum 14. Oktober 2011 verlängert.

ln der mündlichen Verhandlung am 13. Oktober 2011 hatten die Beteiligten Gele-
genheit, ihre Standpunkte darzulegen.

Auf die Vergabeakten sowie die eingereichten Schriftsätze der Beteiligten wird er-
gänzend Bezug genommen.

il.

Der Nachprüfungsantrag ist teilweise zulässig

Die angerufene Vergabekammer ist für die Entscheidung im Nachprüfungsverfahren
zuständig, da der ausgeschriebene Auftrag dem Land Brandenburg zuzuîechnen ist
(S 104 Abs. 1 GWB).

Das Land Brandenburg ist öffentlicher Auftraggeber nach $ 98 Nr. 1 GWB

Der Gesamtauftragswert für die landesweite selektive Kartierung von geschützten
Biotopen und FFH-Lebensraumtypen liegt über 193.000,00 EUR gemäß $ 2 Nr.2
VgV. Werden Dienstleistungsaufträge - wie vorliegend - losweise ausgeschrieben,
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so gilt gemäß $ 2 Nr. 7 VgV ein Schwellenwert in Höhe von 80.000,00 EUR oder bei
Losen unterhalb davon deren addierter Wert ab 20 % des Gesamtwertes aller Lose.
Ob das streitbefangene Los 80.000,00 EUR erreicht, kann dahinstehen. Selbst wenn
dies nicht zuträfe, ist hier gleichwohl der Anwendungsbereich des 4. Teils des GWB
eröffnet. Der Auftraggeber hat das streitbefangene Los nämlich im Offenen Verfahren
EU-weit ausgeschrieben und als Nachprüfungsstelle die Vergabekammer des Lan-
des Brandenburg angegeben. Dadurch hat er den rechtlichen Rahmen für die Nach-
prüfung festgelegt. Die Wirkung dieser Festlegung besteht in einer Selbstbindung der
Verwaltung dahingehend, dass der Auftraggeber das Los nicht dem 20 %-Kontingent
nach $ 2 Nr. 7 VgV zuordnet, für das das Nachprüfungsverfahren nicht eröffnet wäre
(vgl. für die VOB/A : BayObLG, Beschluss vom 1. Oktober 2001- Verg 6/01).

Die Antragstellerin ist antragsbefugt

Nach S 107 Abs. 2 S. 1 und 2 GWB ist antragsbefugt, wer ein lnteresse an dem in
Rede stehenden Auftrag hat und geltend macht, dass ihm durch die behaupteten
Vergaberechtsverstöße ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht. Diese
Voraussetzungen sind vorliegend gegeben.

lm Hinblick auf das verfassungsrechtliche Gebot der effektiven Rechtsschutzge-
währleistung dürfen an die in $ 107 Abs.2 GWB genannten Voraussetzungen keine
allzu hohen Anforderungen gestellt werden. Ein lnteresse am Auftrag liegt in der Re-
gel vor, wenn der Bieter vor Stellung des Nachprüfungsantrages am Verfahren teil-
genommen und einen Verstoß gerügt hat (BVerfG, Beschluss vom 29. Juli 2004 -
2 BvR 2248103; BGH, Beschluss vom 1. Februar 2005 - XZB 27104) bzw. wenn der
Antragsteller ein Angebot abgegeben hat (BGH a.a.O.; BGH, Beschluss vom 26.
September 2006 -XZB 14106).

Hier hat die Antragstellerin innerhalb der (mit Einreichen des Nachprüfungsantrages
bereits abgelaufenen) Angebotsfrist kein Angebot abgegeben. ln der obergerichtli-
chen Rechtsprechung wird die Ansicht vertreten, dass ein Interesse am Auftrag trotz
fehlender Angebotsabgabe bejaht werden kann, wenn der Antragsteller durch die
behaupteten Vergabefehler an der Angebotsabgabe gehindert ist oder aufgrund der
Vergabefehler keine Aussicht auf Erteilung des Zuschlages hätte (OLG Düsseldorf,
Beschluss vom 14. Januar 20Og -Verg 59/08; OLG Dresden, Beschluss vom 4. Juli
2008 - WVerg 3/08). Beruft sich der Antragsteller hierauf, muss er zur Begründung
eine solche Verhinderung darlegen, d.h. er muss schlüssig und nachvollziehbar an-
geben, welche vermeintlichen Vergabefehler ihn veranlassen, von einer Angebots-
abgabe abzusehen (vgl. OLG Düsseldorf, a.a.O.; Beschluss vom 9. Juli 2003 - Verg
26103). Der in solchen Fällen bestehenden erhöhten Darlegungs- und Begründungs-
pflicht wird der Vortrag der Antragstellerin, der Auftraggeber habe ihr wesentliche
Kalkulationsgrundlagen, ohne die eine hinreichende Preisofferte nicht kalkuliert wer-
den könne, vorenthalten und auch über die Wertungskriterien, nach denen sich der
Bieter bei der Abfassung seines Angebotes richte, im Unklaren gelassen, gerecht.

Die Antragstellerin hat nicht sämtliche, mit ihrem Nachprüfungsantrag geltend ge-
machte Vergaberechtsverstöße unverzüglich bei dem Auftraggeber gerügt, S 107
Abs. 3 Nr. 2 und Nr. 3 GWB.

Die Rüge der Antragstellerin mit Schreiben vom 29. Juli 2011 enthält Beanstandun-
gen bezüglich der Bekanntmachung sowie der Vergabeunterlagen, die sie entspre-
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chend den Anforderungen des $ 107 Abs. 3 Nr. 2 und Nr. 3 GWB bis zum Ablauf der
Frist zur Angebotsabgabe am 10. August 2011,10.00 Uhr, und damit rechtzeitig ge-
rügt hat.

Soweit die Antragstellerin mit ihrem Nachprüfungsantrag, S. 7ff., darüber hinausge-
hende Vergaberechtsverstöße betreffend das Zuschlagskriterium Preis sowie die
,,Anlage Leistungsbeschreibung" und Band 1l 2 Biotopkartierung Brandenburg vor-
trägt, hat sie diese gegenüber dem Auftraggeber nicht bis zum Ablauf der Frist zur
Angebotsabgabe gerügt, S 107 Abs. 3 S. 1 Nr. 2, 3 GWB.

Die zum Ablauf der Angebotsfrist normierte Präklusionswirkung des $ 107 Abs. 3
Satz 1 Nr. 2, 3 GWB stellt darauf ab, dass die geltend gemachten Verstöße gegen
Vergabevorschriften erkennbar sein müssen. ,,Erkennbar" ist das, was sich bei Be-
achtung der gebotenen Sorgfalt erschließt. Dabei muss der Vergabefehler sowohl in
tatsächlicher als auch in rechtlicher Hinsicht erkennbar gewesen sein (vgl. OLG Düs-
seldorf, Beschluss vom 22. Oktober 2008 - Verg 48108; VK Bund, Beschluss vom 30.
März 2010 - VK 3-30/10). Das Zuschlagskriterium Preis war bereits Bestandteil der
Vergabebekanntmachung. Die ,,Anlage Leistungsbeschreibung" sowie die Kartieran-
leitungen Band 1 und 2 sind Teil der Vergabeunterlagen und damit für alle Bieter, die
sich damit im Zuge der Angebotserstellung auseinandersetzen, erkennbar. Vergabe-
rechtliche Kenntnisse waren insoweit nicht erforderlich. Eine positive Kenntnis eines
Vergaberechtsverstoßes ist bei dieser Präklusionsnorm nicht relevant. Bleibt zu be-
rücksichtigen, dass die Antragstellerin aus der ,,Anlage Leistungsbeschreibung" er-
kannte vermeintliche Vergaberechtsverstöße bereits zum Gegenstand ihres Rüge-
schreibens vom 29. Juli 2011 gemacht hatte.

Die Antragstellerin kann nicht einwenden, dass es sich bei den erst mit der Einrei-
chung des Nachprüfungsantrages erhobenen Beanstandungen nur um beispielhafte
Ausprägungen der mangelnden Vorab-Beschreibbarkeit von Aufgabe und Lösung
(S. 23 des Nachprüfungsantrages) handele.

Die Rügeobliegenheit verlangt, dass jeder einzelne (wirklich geschehene oder ver-
mutliche) Vergaberechtsverstoß, den der Antragsteller zum Gegenstand der Nach-
prüfung machen will, gerügt werden muss (OLG Dresden, Beschluss vom 21. Okto-
ber 2005 - WVerg 0005/05). Damit der öffentliche Auftraggeber in die Lage versetzt
wird, die gerügten Mängel abzustellen, muss der Rüge eine konkrete vergaberechtli-
che Beanstandung zu entnehmen sein. Der Auftraggeber muss dabei erkennen kön-
nen, um welchen Verstoß es sich handelt. Es ist zum Ausdruck zu bringen, welcher
Sachverhalt konkret zugrunde gelegt und woraus im einzelnen ein Vergabeverstoß
abgeleitet wird. Zwar genügen laienhafte Ausführungen, doch muss die Rüge kon-
krete Tatsachen nennen, die den Vergaberechtsverstoß begründen. Der Antragstel-
ler muss zumindest tatsächliche Anhaltspunkte oder Indizien darlegen, welche sei-
nen Verdacht hervorgerufen haben, dass es zu Vergabeverstößen gekommen ist.
Pauschale Rügen oder Rügen ohne Substanz genügen diesen Anforderungen nicht
(OLG München, Beschluss vom 2. August 2007 - Verg 7107; Beschluss vom 7. Au-
gust 2007 - Verg 8107).

Demgemäß trägt der Vortrag der Antragstellerin, der Nachprüfungsantrag stelle im
Hinblick auf die vorab nicht eindeutige und erschöpfende Beschreibbarkeit der aus-
geschriebenen Leistungen lediglich eine Konkretisierung der vergaberechtlichen Rü-
ge dar, nicht. Es kann nur Gegenstand des Nachprüfungsverfahrens sein, was die
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Antragstellerin konkret vorab gegenüber dem Auftraggeber gerügt hat. Um dem Auf-
traggeber die Gelegenheit zu geben, aus den Vergabeunterlagen erkennbare Verga-
berechtsverstöße abzustellen, musste die Antragstellerin Unklarheiten bzw. Unver-
ständlichkeiten im Rahmen von Textausführungen konkret benennen.

Auch die Begründung der Antragstellerin, die geltend gemachten Vergaberechtsver-
stöße seien bereits in zeitlicher Hinsicht nicht erkennbar gewesen, überzeugt nicht.
Richtig ist, dass den Bieter keine Pflicht zur sofortigen Prüfung der ihm zugesandten
Vergabeunterlagen trifft. Demgemäß muss auch nicht davon ausgegangen werden,
dass es der Antragstellerin möglich und zumutbar war, die aus den weiteren Verga-
beunterlagen (Biotopkartierung Brandenburg, Band 1 und 2) erkennbaren Vergabe-
rechtsverstöße bereits 1 Tag nach deren Erhalt im Rahmen ihres Rügeschreibens
vom 29. Juli 2011 geltend zu machen. Eine solche Obliegenheit ergibt sich auch aus
S 107Abs.3 Satz 1 Nr.2,3 GWB nicht. Maßgeblich istderTermin zurAngebotsab-
gabe, dies war weder der 29. Juli 201 1 noch der 5. August 2011 (Eingang des Nicht-
abhilfeschreibens des Auftraggebers bei der Antragstellerin) sondern der 10. August
2011.

Eine Rüge war auch nicht - wie die Antragstellerin meint - entbehrlich. Dies ist nur
dann der Fall, wenn der Auftraggeber im Vergabeverfahren eindeutig erkennen lässt,
dass er unter keinen Umständen, also auch nicht auf eine Rüge von Bietern hin ge-
willt ist, einen vorliegenden Vergabeverstoß abzustellen (NiebuhrlKularlzlKus/Portz,
Vergaberecht, $ 107, Rn. 34). Die tatsächlichen Voraussetzungen für ein solch aus-
nahmsweises Entfallen der Rügepflicht sind hier nicht gegeben. Anhaltspunkte dafür,
dass der Auftraggeber mit seiner Entscheidung eine ernsthafte und endgültige Abhil-
feverweigerung verbunden hätte, sind nicht ersichtlich. lm Gegenteil spricht mehr
dafür, dass sich der Auftraggeber für weitere Verfahrensrügen durchaus aufge-
schlossen gezeigt hätte, denn er hat auf die Rüge der Antragstellerin sofort schriftlich
enruidert. Es genügt im Übrigen nicht, dass ein Auftraggeber sich mit aus seiner Sicht
guten Gründen im Vergabeverfahren positioniert und die getroffene Entscheidung im
anschließenden Nachprüfungsverfahren verteidigt (OLG Dresden, Beschluss vom
21. Oktober 2005 - WVerg 0005/05).

Der Nachprüfungsantrag der Antragstellerin ist fristgerecht bei der Vergabekammer
eingereicht worden, S 107 Abs. 3 S. 1 Nr. 4 GWB.

Soweit der Nachprüfungsantrag zulässig ist, ist er unbegründet. Die Antragstellerin
wird durch die Ausgestaltung des Vergabeverfahrens durch den Auftraggeber nicht in
ihren Rechten nach $ 97 Abs. 7 GWB verletzt.

ln Übereinstimmung mit der Antragstellerin geht die Vergabekammer davon aus,
dass die Leistungen, die im Zusammenhang mit der landesweiten selektiven Kartie-
rung von geschützten Biotopen zu vergeben sind, als freiberufliche Dienstleistungen
zu qualifizieren sind. Die Kartierungstätigkeit ist, wenn sie selbstständig ausgeübt
wird, typischerweise freiberuflich (vgl. S 18 Abs. 1 Nr. 1 S.2 ESIG, g 1 Abs.2
PartGG).

Nach der Richtlinie (RL) 2004118/EG wird zwischen vorrangigen und nachrangigen
Dienstleistungsaufträgen, aufgeführt im Anhang ll A und Anhang ll B der RL (bzw.
Anhang I A und Anhang I B der VOL/A), unterschieden mit der Folge, dass beide Ka-
tegorien von Leistungen unterschiedlichen Regeln untenryorfen werden. Dienst-
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leistungsaufträge wie der Vorliegende sind solche des Anhangs I A, Kategorie 12 der
VOL/A (CPC-Cod e 71222 100 / 200 - Kartierung städtischer und ländlicher Gebiete),
die als vorrangige Dienstleistungen bei Überschreitung der Schwellenwerte der kar-
tellvergaberechtlichen Nachprüfung unterliegen.

Nach $ 4 Abs. 1 i. V. m. S 5 Abs. 2 VgV ist die VOF nur bei der Vergabe von Dienst-
leistungen anzuwenden, die im Rahmen einer freiberuflichen Tätigkeit erbracht oder
ím Wettbewerb mit freiberuflich Tätigen angeboten werden. Diese Voraussetzungen
sind erfüllt, es handelt sich um Dienstleistungen freiberuflicher Art, die, falls die An-
tragstellerin sie nicht im Rahmen einer freiberuflichen Tätigkeit erbringen sollte, je-
denfalls im Wettbewerb mit freiberuflichen lngenieuren angeboten werden. Nach
$ 5 Abs. 2 VgV gilt Absatz 1 indes nicht für Dienstleistungen, deren Gegenstand eine
Aufgabe ist, deren Lösung vorab eindeutig und erschöpfend beschrieben werden
kann. Da S 5 VgV mithin für diese Fälle keine anden¡yeitige Bestimmung vorsieht,
bleibt es bei der Anwendung der VOL/A gemäß $ 4 Abs. 1 VgV. Ob die VOF oder die
VOL/A anwendbar ist, hängt also davon ab, ob die zu erzielende Lösung vorab ein-
deutig und erschöpfend beschrieben werden kann oder ob der Auftraggeber gerade
das gestalterisch-schöpferische Potenzial des Auftragnehmers zur Ausarbeitung der
optimalen Lösung braucht.

Maßgebliche Dienstleistung ist hier die selektive Biotopkartierung - die Kartierung
ausgewählter, besonders naturschutzrelevanter Landschaftsbestandteile (vgl. S 32
BbgNatSchc) - im Gegensatzzur flächendeckenden Biotopkartierung. Grundlage ist
in jedem Fal! die Zuordnung des vorgefundenen Landschaftsausschnitts zu einem
oder mehreren vorher definierten Biotoptypen, die in der Regel in einer Kartierungs-
anleitung defíniert und beschrieben worden sind (vgl. Biotopkartierung - Wikipedia).
Die Biotope werden in Karten eingezeichnet und dazu ihre wichtigsten Eigenschaften
und Merkmale beschrieben. Hinzu kommen alle Flächen, die FFH-Lebenraumtypen
(LRT) bzw. LRT-Entwicklungsflächen sind (vgl. hierzu den Hinweis des Auftragge-
bers auf die Beschreibung der Lebensräume und Arten der FFH-Richtlinie in Bran-
denburg). Als Lösung kann das Ergebnis und dessen Bewertung bezeichnet werden.

Der Auftraggeber hat in der Leistungsbeschreibung für den Kartierer anfallende Tä-
tigkeiten im Einzelnen beschrieben.

Vor Beginn der eigentlichen Kartierung werden sämtliche verfügbare Vorabinformati-
onen für das jeweilige Bearbeitungsgebiet ausgewertet. Zu diesem Zweck stellt der
Auftraggeber materiell-technische Vorgaben und Grundlagendaten wie z. B. Topo-
graphische Karten, Luftbilder, digitale geometrische Daten und Landschaftsmodelle
zur Verfügung, die in der Leistungsbeschreibung im Einzelnen aufgeführt sind. Zu-
sätzlich dazu erscheint es angebracht, die entsprechenden Fachbehörden zu den
örtlichen Verhältnissen, zu Pflanzen- und Tierarten zu befragen. Für die Durchfüh-
rung der Biotopen- und Lebensraumtypenkartierung stehen den Bietern u. a. die Alt-
daten des 1. Durchgangs der selektiven Biotopkartierung, die flächendeckende CIR-
Biotop- und Nutzungstypenkartierung sowie die Bewertungsschemata für die Be-
stimmung des Erhaltungszustandes der Lebensraumtypen der FFH-Richtlinie in
Brandenburg zur Verfügu ng.

Die bei der Kartierung anzuwendende Bewertungsmethode ist ein formalisiertes Ver-
fahren, nach dem bestimmte Flächen anhand von Geländebögen beschrieben wer-
den. Dabei werden die Biotope in verschiedene Biotoptypen unterteilt, die sich auf-
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grund ihrer Gelände- und Standorteigenschaften, dem Vorkommen von Pflanzenar-
ten und ihren Lebensgemeinschaften sowie ihrer Entstehung voneinander unter-
scheiden. Hierzu steht dem Auftragnehmer eine detaillierte Kartierungsanleitung
(Biotopkartierung Brandenburg, Band 1 - Kartierungsanleitung und Anlagen, 312
Seiten) zur Verfügung, in der die Kriterien zur Bewertung und Typisierung bereits
vorab im Einzelnen festgelegt sind.

ln einem zweiten Arbeitsschritt erfolgt die Digitalisierung der Kartierungsergebnisse
entsprechend einer Handlungsanleitung und Digitalisierungsvorschrift (Anlage 5 zur
Leistungsbeschreibu ng).

Der dritte Arbeitsschritt beinhaltet die Eingabe der erfassten Sachdaten mit Hilfe des
Biotoperfassungsprogram ms BBK.

Die fertig gestellten Kartierungsbögen und die dazu gehörenden digitalisierten Geo-
metrien, die BBK-Datenbank mit den geprüften digitalen Sachdaten sowie (Foto-)
Dokumentationen gemäß den Vorgaben in Anlagen 4 (Vorgaben für die Fotodoku-
mentation) und 5 der Leistungsbeschreibung werden dem Auftraggeber nach Ab-
schluss der Arbeiten übergeben.

Nach Auffassung der Vergabekammer ist die Vorgehensweise bei der Kartierung hier
so genau beschrieben worden, dass sie Gegenstand eines Offenen Verfahrens sein
kann. Auf Grund der vom Auftraggeber festgelegten Rahmenbedingungen und Ziel-
vorgaben verbleibt dem Kartierer kein Freiraum, der eine eigene kreativ-
schöpferische Gestaltung erlaubt. Die Offenheit des Arbeitsergebnisses ist dabei
nicht von entscheidender Bedeutung. Sie liegt in der Natur der Sache. $ 5 Absatz 2
VgV verlangt auch nicht, dass ein Arbeitsergebnis von vornherein feststeht.

Auch die Existenz eines Katalogs oft gestellter Fragen und Antworten im Rahmen der
Biotoptypen-, Lebensraumtypenkartierung Brandenburg führt zu keiner anderen Be-
wertung. Es handelt sich um ein vorbeugendes Instrument des Auftraggebers zur
Vereinheitlichung von Datenbeständen, um den Zeitaufiryand der Kartierungszentrale
zu minimieren. Wiedergegeben werden Fragestellungen der Kartierer und die ent-
sprechenden Antworten, die sich zum Teil auch aus der Kartierungsanleitung selbst
ergeben. Fragestellungen, die sich für den Kartierer im Rahmen der Durchführung
der ausgeschriebenen Leistung anhand der vorgefundenen örtlichen Verhältnisse
ergeben, verlangen diesen keine kreativ-schöpferische Tätigkeit ab.

Die von der Antragstellerin geltend gemachte Unkalkulierbarkeit der Preise ist nicht
gegeben. Unstreitig war es der Antragstellerin möglich, sich durch Abgabe eines An-
gebots am Verfahren des Auftraggebers zu beteiligen, wie es eine Vielzahl von Bie-
tern getan hat. Dabei kann dahingestellt bleiben, ob der von der Novelle der VOL/A
im Jahr 2009 geltende Grundsatz des Verbots der Aufbürdung eines ungewöhnlichen
Wagnisses auf der Grundlage der Neufassung des S I VOL/A EG anzuwenden ist,
(Kulart/MarxlPortzlPrieß, Kommentar zur VOL/4, 2. Aufl. S 8 EG Rn. 39 ff.), denn im
Streitfall ist der Antragstellerin eine kaufmännisch vernünftige Kalkulation des Ange-
botspreises möglich und zumutbar. Das verbleibende Kalkulationsrisiko beruht nicht
ausschließlich auf Umständen, auf die sie keinen Einfluss hat.

lm Hinblick auf das durch den Auftraggeber zur Verfügung gestellte Datenmaterial ist
nicht entscheidend, ob und gegebenenfalls welche weiteren Daten der Auftraggeber
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den Bietern zusätzlich hätte zur Verfügung stellen können. Es kommt aus vergabe-
rechtlicher Sicht alleine darauf an, ob die zur Verfügung gestellten Daten hinreichen-
de Kalkulationssicherheit gewährleisten.

Die Bieter haben - da die tatsächlicheZahl und Größe der Biotope des Loses 3 nicht
spezifiziert worden sind - bei der Preiskalkulation zu beachten, dass auf einer Fläche
von etwa 390 km'zungefähr 1200 Biotope zu kartieren sind. Daraus ergibt sich theo-
retisch ein Mittelwert von rund 0,3 km2 pro Biotop. Tatsächlich dürfte die Größe der
einzelnen Biotope jedoch variieren. Entsprechende Feststellungen hat die Antragstel-
lerin beispielsweise bei den Biotopen der Kategorie ,,Gewässer in Sand- und Kies-
gruben" gemacht. Sie hat Flächen von 168 m2 und 469.591 m2 registriert und dabei
auf die vom Auftraggeber zur Eingrenzung der Flächengrößen veröffentlichten Daten
- Ergebnisse aus den aktuellen Biotopkartierungen in den Landkreisen Elbe-Elster,
Havelland und Märkisch-Oderland - abgestellt.

Mögliche Konkretisierungen der Leistungen hat der Auftraggeber durch Veröffentli-
chung bestimmter Daten im Bezug auf das jeweilige Los vorgenommen. Neben der
Anzahl und Gesamtfläche der Biotope enthalten die mit Nummern versehenen TK-
Blätter Hinweise zu den ungefähren Anteilen der Kartierung und der Lage innerhalb
der TK sowie lnformationen zur weiteren Flächencharakteristik der jeweiligen Lose.
Darüber hinaus sind bei der hier vorzunehmenden Gesamtbetrachtung weitere kalku,
lationsrelevante Faktoren zu berücksichtigen. Der Auftraggeber hat flankierend zu
den bereits en¡rrähnten Angaben Kartendienste in das lnternet eingestellt (www.luis-
bb.de), die u.a. auch Luftbildinterpretationen der ausgeschriebenen Losgebiete er-
möglichen und den Bietern die Kalkulation erleichtern sollen.

Darüber hinaus wird der Antragstellerin nicht im Einzelnen vorgegeben, in welcher
zeitlichen Reihenfolge die Kartierungsleistungen vorzunehmen ist. Dadurch wird ihr
ein organisatorischer Spielraum zugestanden, der auch Einflussnahmen auf die Be-
grenzung des Kalkulationsrisikos erlaubt.

Die mit der Kalkulation verbundenen Risiken liegen nicht in der Verantwortungs-
sphäre des Auftraggebers begründet, sondern werden durch die im Voraus nicht be-
kannte tatsächliche Größe der Untersuchungsfläche und Anzahl der Biotope hervor-
gebracht. Wenn das so ist, genügt der Auftraggeber seiner Verpflichtung zur Mittei-
lung der kalkulationsrelevanten Umstände, wenn er die am Auftrag interessierten
Unternehmen in den Vergabeunterlagen oder auf andere dokumentierbare Art darauf
hinweist.

Danach ist der Auftraggeber verfahren. Er hat in der Leistungsbeschreibung darauf
hingewiesen, dass es sich bei den Angaben zur vermuteten Biotopanzahl und zur
Untersuchungsfläche um Schätzungen handelt, die auf Basis von Altdaten und Hoch-
rechnungen ermittelt wurden.

Er hat darüber hinaus durch seine Formulierungen in der Leistungsbeschreibung die
- in der Natur der Sache liegenden - Unwägbarkeiten zum Ausdruck gebracht:

So versteht es sich von selbst, dass bereits vorhandene Altdaten bei einer ,,Neukar-
tierung" (vgl. S. 1 der Anlage Leistungsbeschreibung) nur dann - also ,,ggf." zu aktua-
lisieren sind, wenn der Kartierer tatsächlich Abweichungen im Zuge der Erbringung
der geschuldeten Leistung feststellt. Gemäß Zilf . 2.1 (Seite 5) der Handlungsanlei-
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tung und Digitalisierungsvorschrift (Anlage 5 der Leistungsbeschreibung) ist die Aus-
wahl der Geometrietypen ,,Fläche" oder,,Punkt" abweichend von den grundsätzlichen
Festlegungen des Auftraggebers im Einzelfall der fachlichen Entscheidung des Kar-
tierers vorbehalten. Auf Seite 7 der Handlungsanleitung und Digitalisierungsvorschrift
erläutert der Auftraggeber den Regelfall (,,im Regelfall", ,,i.d.R.") einer bestimmten
Vorgehensweise, aber auch in jedem Fall vorzunehmende Handlungen wie Plausibili-
tätskontrollen sowie spezifische Gesichtspunkte wie ,,Vollständigkeit, Lagegenauig-
keit", die dabei für den Auftraggeber bedeutsam sind.

Vor diesem Hintergrund ist der Einwand der Antragstellerin, ohne Verhandlungen
und Absprachen mit dem Auftraggeber lasse sich der Aufiryand, der mit der Kartie-
rung eines einzelnen Biotops verbunden sei, nicht ableiten, nicht nachvollziehbar.
Eine detailgenaue Beschreibung der bei der Kartierung anfallenden Leistungen ist
vorausschauend objektiv unmöglich, weil niemand vorhersagen kann, welche Leis-
tungen bei welchem Biotop im Einzelnen anfallen werden. Dies ist abhängig vom
Einzelfall. Der genaue Leistungsumfang wäre durch keine andere Methode als die
Abarbeitung des ausgeschriebenen Auftrages vorab zu ermitteln gewesen. Die durch
den Auftraggeber gewählte Methode zur Erstellung der Leistungsbeschreibung ist
daher nicht als fehlerhaft anzusehen.

lm Ergebnis ist das noch verbleibende Kalkulationsrisiko hinzunehmen, da zahlreiche
abschwächende Faktoren zu einer beherrschbaren Eingrenzung durch die Antrag-
stellerin führen. Es ist daher Aufgabe des Bieters, dem verbleibenden typischen ver-
tragsimmanenten Risiko - wie z. B. auch den Zeitpunkt der optimalen Vegetations-
entwicklung und daraus resultierende ggf. erforderliche Doppelbegehungen - durch
eine nach Erfahrungswerten vorzunehmende entsprechend angepasste Kalkulation
Rechnung zu tragen, indem angemessene (Risiko-) Zuschläge einkalkuliert werden.
Dabei ist insbesondere zu berücksichtigen, dass die in dem Bereich der Biotopkartie-
rung Tätigen über einschlägiges Erfahrungswissen verfügen oder sich entsprechen-
de lnformationen jedenfalls ohne weiteres beschaffen können, um auf Basis der zur
Verfügung gestellten Daten kalkulieren zu können. So verfügt auch das Büro der An-
tragstellerin ausweislich ihrer lnternetpräsentation über Erfahrungen in der landes-
weiten hessischen Biotopkartierung (,,selektive Kartierung diverser -lK 25 seit 1993
bis 2006"). Die Antragstellerin trägt auch in ihrer Rügebegründung vom 29. Juli 2011
selbst vor, sie könne Erfahrungen in anderen Bundesländern mit vergleichbaren Me-
thoden und vergleichbaren Erfassungsprogrammen nachweisen. Die in Brandenburg
anzutreffenden, nach $ 32 BbgNatSchG landesweit geschützten Biotoptypen bzw.
FFH-Lebensraumtypen seien auch in vielen weiteren Bundesländern anzutreffen
(2. B. Hessen, Bayern, Baden-Württemberg).

Das Wertungskriterium ,,Preis" und vor allem das Kriterium ,,Qualität" sind entgegen
der Auffassung der Antragstellerin nicht intransparent.

Die Vergabekammer hält die nach $ 19 Abs. I VOL/A EG zulässigen Wertungskrite-
rien für hinreichend klar und mithin die auf deren Grundlage abgegebenen Angebote
für vergleichbar. Der Auftraggeber hat jedes Wertungskriterium mit einer entspre-
chenden Gewichtung untersetzt und das in Bezug auf die Leistungsbeschreibung
auslegungsbedürftige Kriterium der Qualität mit der kalkulierten Stundenzahl für die
Arbeitsschritte unterlegt. Damit weiß jeder Bieter, welche lnhalte mit welchem Ge-
wicht eine Rolle spielen. Dabei darf der Auftraggeber sich Ermessensspielräume für
die Wertung eröffnen und erhalten. Ob die Antragstellerin eine schnelle oder eine
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langsamere und damit auch deutlich gewissenhaftere und vertiefte Erfassung der
Kartierung kalkuliert, bleibt ihr vorbehalten, denn die Kalkulation der Preise ist Sache
des Bieters. Wie die Angebotssumme zustande kommt, insbesondere, ob sie richtig
ermittelt wurde, ist für den Auftraggeber grundsätzlich unerheblich. Dem Auftragge-
ber obliegt es vielmehr, im Rahmen der Wertung ein wirtschaftliches Angebot zu er-
mitteln.

Mit der Rüge, die Aufteilung des Preisangebots für Leistungen im Jahr 2011 und im
Jahr 2012 sei intransparent und widersprüchlich, kann die Antragstellerin ebenfalls
keinen Erfolg haben.

Die Antragstellerin übersieht, dass der Auftraggeber bereits in der Leistungsbe-
schreibung unter der Überschrift,,Zeitraum" bestimmte Kartierungsarbeiten für Kartie-
rer/ Büros, die bisher noch keine Biotoptypen-/ LRT- Kartierungen für den Auftragge-
ber durchgeführt haben und zu denen die Antragstellerin zählt, vorgegeben hat, die
spätestens sechs Wochen nach Auftragsvergabe und spätestens bis zum 30. No-
vember 2011 ab Auftragsvergabe zu erledigen waren. Diese Kartierungsarbeiten wa-
ren für das Jahr 2011 unter preislichen Gesichtspunkten durch die Antragstellerin zu
kalkulieren. Spätestens bis zum 30. November 2012 ist die sog. Teilleistung 2 - Digi-
tale Daten, Sachdatenbank, Ausdruck aller Kartierungsbögen und die Fotodokumen-
tation - auszuführen. Die Vergabeunterlagen enthalten zwar keinen vorgegebenen
Vordruck, in welche die Preise getrennt nach Leistungszeitraum separat eingetragen
werden können. Dies hindert die Bieter nicht daran, dem Auftraggeber als Bestand-
teil des Angebotes ein Preisangebot entsprechend der angegebenen Zeiträume zu
übermitteln. Hat der Auftraggeber hierfür keine Vorgaben gemacht, bleibt es dem
Bieter überlassen, in welcher Form er die geforderten Angaben macht.

Es erscheint zweifelhaft, ob der in S 97 Abs. 2 GWB verankerte Gleich-
behandlungsgrundsatz die Berücksichtigung von Erfahrungen mit der Brandenburgi-
schen Biotopkartierungsmethode sowie dem Brandenburgischen Erfassungspro-
gramm BBK verbietet, zumal sich die Brandenburgische Kartier- und Erfassungsme-
thodik in ihrer Spezifik und Komplexität deutlich von der Methode anderer Bundes-
länder unterscheiden soll. Darauf kommt es aber letztlich nicht entscheidend an,
denn nach $ 7 Abs. 5 S. 2 VOL/A EG können statt der geforderten Eignungsnach-
weise andere Nachweise erbracht werden, wenn ein Unternehmen aus einem stich-
haltigen Grund die geforderten Nachweise nicht beibringen kann und der Auftragge-
ber die stattdessen erbrachten Nachweise für geeignet erachtet (vgl. OLG Koblenz,
Beschluss vom 4. Juli 2007 - 1 Verg 3lO7).

Die Unbegründetheit des Nachprüfungsantrages ergibt sich bereits daraus, dass we-
der die Wahl des Vergabeverfahrens noch die Kalkulationsgrundlagen vergaberecht-
lich zu beanstanden waren und die Antragstellerin dadurch nicht gehindert war, ein
Angebot abzugeben. Der Nachprüfungsantrag der Antragstellerin war daher zurück-
zuweisen. Durch die von der Antragstellerin darüber hinaus behauptete Nichtbeach-
tung von Vergabevorschriften können ihre Aussichten auf den Zuschlag weder beein-
trächtigt noch verschlechtert worden sein.
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Iil.

Der Antrag der Antragstellerin auf Akteneinsicht gemäß S 111 Abs. 1 GWB war abzu-
lehnen. Bei der Bestimmung des Umfangs des Akteneinsichtsrechts im Nachprü-
fungsverfahren ist das Geheimhaltungsinteresse der konkurrierenden Bieter gegen-
über dem Rechtsschutzinteresse des um Akteneinsicht nachsuchenden Beteiligten
unter Berücksichtigung des Transparenzgebotes im Vergabeverfahren und des
Grundrechts der Verfahrensbeteiligten auf rechtliches Gehör abzuwägen. Diese Ab-
wägung führt dazu, dass Akteneinsicht in dem Umfang gewährt werden muss, in dem
sie zur Durchsetzung der subjektiven Rechte der Beteiligten - beschränkt auf den
Gegenstand des Nachprüfungsverfahrens - erforderlich ist. Ein Akteneinsichtsrecht
besteht mithin lediglich bezüglich entscheidungsrelevanter Aktenbestandteile (vgl.
zuletzt OLG Brandenburg, Beschluss vom24. Mai 2011 - Verg W 8/11). Ausschlag-
gebend für die Entscheidung der Vergabekammer war der lnhalt der Bekanntma-
chung sowie der Vergabeunterlagen. Diese sind der Antragstellerin bekannt.

IV

Die Kostenentscheidung folgt aus S 128 Abs. 3 Satz 1 GWB. Danach hat ein Beteilig-
ter die Kosten zu tragen, soweit er im Verfahren unterliegt.

Die Höhe der Gebühr bestimmt sich nach dem wirtschaftlichen und personellen Auf-
wand der Vergabekammer unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Bedeutung
des Gegenstandes des Nachprüfungsverfahrens. Für die wirtschaftliche Bedeutung
ist regelmäßig die Summe (brutto) im Angebot des Bieters der maßgebliche Ge-
sichtspunkt. Vorliegend liegt vonseiten der Antragstellerin kein in die Wertung einzu-
beziehendes Angebot vor, sodass auf den objektiven Wert des Auftrages, dessen
Vergabe beabsichtigt ist, abzustellen ist. Hierfür bieten insbesondere die Schätzun-
gen des Auftraggebers einen hinreichenden Anhaltspunkt (OLG Naumburg, Be-
schluss vom 23. August 2005 - Verg 4105).

Entsprechend der Gebührentabelle der Vergabekammern des Bundes vom Dezem-
ber 2009, die zur Gewährleistung einer einheitlichen Handhabung und zur Sicherstel-
lung von Transparenz anzuwenden ist und bei Abwägung des Aufrryandes einerseits
und der wirtschaftlichen Bedeutung des dem Vergabeverfahren zugrunde liegenden
Auftrages andererseits hält die Vergabekammer die Festsetzung der Mindestgebühr
von 2.500,00 EUR für angemessen. Die Gebühr wird mit dem eingezahlten Kosten-
vorschuss in Höhe von 2.500,00 EUR verrechnet.

Gegen die Entscheidung der Vergabekammer ist die sofortige Beschwerde zulässig.
Sie ist schriftlich innerhalb einer Frist von zwei Wochen, die mit der Zustellung der
Entscheidung beginnt, beim Brandenburgischen Oberlandesgericht, Gertrud-Piter-
Platz 11, 14770 Brandenburg, einzulegen.

V
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Die sofortige Beschwerde ist zugleich mit ihrer Einlegung zu begründen. Die Be-
schwerdebegründung muss die Erklärung enthalten, inwieweit die Entscheidung der
Vergabekammer angefochten und eine abweichende Entscheidung beantragt wird,
und die Tatsachen und Beweismittel angeben, auf die sich die Beschwerde stützt.

Die Beschwerdeschrift muss durch einen Rechtsanwalt unterschrieben sein. Dies gilt
nicht für Beschwerden von juristischen Personen des öffentlichen Rechts (S 1 17
Abs. 3 GWB).

Mit der Einlegung der Beschwerde sind die anderen Beteiligten des Verfahrens vor
der Vergabekammer vom Beschwerdeführer durch Übermittlung einer Ausfertigung
der Beschwerdeschriftzu unterrichten (S 117 Abs. 4 GWB).

Die sofortige Beschwerde hat aufschiebende Wirkung gegenüber der Entscheidung
der Vergabekammer. Die aufschiebende Wirkung entfällt zwei Wochen nach Ablauf
der Beschwerdefrist. Hat die Vergabekammer den Antrag auf Nachprüfung abge-
lehnt, so kann das Beschwerdegericht auf Antrag des Beschwerdeführers die auf-
schiebende Wirkung bis zur Entscheidung über die Beschwerde verlängern (S 118
Abs. 1 GWB).

u
Trzewik
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Soforlige Beschwerde und
Anlrog ouf VerlöngeÌung qufschiebender Wirkung

ln dem Vergobenochprüfungsverfohren

- Antrogstellerin und BeschwerdefÜhrerin -

Verfohrensbevollmöchtigter: RA Michoel Wiesner, Kreuzsir.80,55543 Bod Kreuznoch

gegen

Londesomt für Umwelt, Gesundheil und Verbroucherschulz
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- Anlrogsgegner und Beschwerdegegner -

lege ich nomens und in Vollmochl der Beschwerdeführerin und BeschwerdefÜhrerin gegen

die Entscheidung der Vergobekommer Brondenburg vom 13.10.2011, Az. VK 32lll sofortige

Beschwerde ein und beontroge,

l. die Entscheidung der Vergobekommer Brondenburg vom 13.10.201i, Az. VK

32111 ovfzvheben,

2. den Anlrogsgegner und Beschwerdegegner zu verpflichten, die Ausschreibung

der Biotopkortierungsleislungen "Londesweite selektive Kortierung von

Spordo-Bonk Südwest eG - BLZ 550 905 00 - Klo.-Nr. 8024804
IBAN: DE49 5509 0500 0008 0248 04 - BIC(SWIFT-Code): GENODEFIS0I
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geschützten Biotopen und FFH-Lebensroumtypen", Los 03. Bezeichnung

Oberhovel lll, gem. VOF, Vergobeordnung für freiberufliche Leistungen

vozunehmen,

3. hilfsweise die Antrcgsgegnerin zu verpflichten noch der Rechtsouffossung des

Gerichts erneul über die Soche zu entscheiden und ouf onderem Wege die

gerügien Vergoberechtsverletzungen obzusiellen,

4. der Beschwerdeführerin Einsicht in die Vergcbeoklen zu gewöhren,

5. die Hinzuziehung des Verfohrensbevollmöchtigten der Beschwerdeführerin für

notwendig zu erklören.

6. dem Beschwerdegegner die Kosten und Auslogen des Verfohrens oufzuerlegen,

7. gemöß S llB Abs. I Sofz 3 GWB die oufschiebende Wirkung der sofortigen

Beschwerde bis zur EnÌscheidung über die Beschwerde zu verlöngern.

Eine ouf mich loulende Vollmocht hobe ich ols Anloge beigefügl

Beqründunq:

A. Sochverholl

Die Porteien streilen im wesentlichen dorüber, ob die ousgeschriebenen Leistungen der

. VOL, so der Beschwerdegegner, oder der

. VOF, so die Beschwerdeführerin, unterfollen.

Folge hierous is't dobei ouch, wie diese Leistungen zu kolkulieren und zu bepreisen sind.

Der Beschwerdegegner verlongÌ von den Bewerbern eine eigene Kolkulotion des

Stundenoufwondes und die Angobe des Preises pro Stunde, wos zu einem bindenden

Gesomtpreis führf.

Die Beschwerdeführerin ist in der Ansicht, doss die Lösung gemöß $ 5 VgV, nömlich die fix

und fertige Biolopkortierung ols Endprodukt ihrer Leistungen, nicht vorob eindeutig und

erschöpfend beschrieben werden konn, do es nicht vorhersehbor is't, wos ein Bewerber

dírekt vor Ort (!) in den zu untersuchenden Flöchen on Biotopen onlrifft.

Der Begriff der,,Biolopkortierung" verküze die Tötigkeil der Bewerber ouf die

. noch erfolgler Anolyse der jeweiligen Biolope,

. ihrer Bewertung und
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¡ domit einhergehende Empfehlung / Prognose über deren zukünftige jeweilige

weitere Entwicklung und

. insoweit noch zu ergreifende (Schutz)Moßnohmen

auf den letzten Akt der Tötigkeil, nömlich die Niederschrift (Kcrtierung) dorüber, wos in der

Flöche jeweils ongetroffen wird.

Die Vergobekommer ist der Ansicht, doss die Leislung, die von den Bewerbern verlongt

werde, werde durch den Beschwerdegegner hinreichend genou beschrieben werde. ln

der Tot gibl es zohlreiche Unterlogen mit Erlöuterungen seilens des Beschwerdegegners,

siehe unten.

Noch Ansicht der Beschwerdeführerin verkennl die Vergobekommer jedoch, doss die

zohlreichen Erlöuterungen lediglich die Methode der Biotopkortierung dorstellen, nömlich

,,wie" diese Leistungen erbrocht werden müssen.

Es hondell sich begrifflich doher ouch nicht um eine Leistungsbeschreibung, sondern

lediglich um eine Aufgobenbeschreibung, die die Methode und die Ziele der zu

beschoffenden Leistungen umschreibt, vergleichbor bei Architekten- und

lngenieurleistungen, die der VOF unterfollen.

Die Unterlogen des Beschwerdegegners beschreiben ober nicht die gemöß $ 5 VgV

erforderliche Lösung.

Die Lösung, die der Beschwerdegegner hötte vorgeben müssen, wenn er noch VOL

ousschreibt, wöre die fix und fertige Biotopkortierung gewesen (wos eine Ausschreibung

sodonn notürlich erübrigt hö1te).

ln diesem Zusommenhong verneinl die Vergobekommer eine geistig-schöpferische

Tötigkeit im Rohmen der Biotopkortierung.

Dies sieht die Beschwerdeführerin völlig onders, do erhebliche Anolyse-, Kognitions- - und

Bewertungslötigkeilen je noch Ausprögung des jeweils zu untersuchenden Biotops in einer

Flöche erforderlich sind.

Zwor werden die Bewerber hier nichï wie ein plonender Archilekt tötig, der ein Geböude

schöpferisch entstehen lösst, do die Schöpfung der Nolur bereits vorhonden isl; síehe

hiezu ober nöheres unien.

Die zohlreichen Unwögborkeilen bei der Durchführung einer Biotopkortierung ouf der

Leistungsebene hoben dementsprechend ouch Unwögborkeiten bei der Kolkulotion des

von dem Beschwerdegegner geforderten fixen Gesomtpreises zur Folge.
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Nichl unerwöhnl soll bleiben, doss der Beschwerdegegner die gleichen Leislungen cuch

schon noch VOF ousgeschrieben hot.

Er sei hiervon obgewichen, so die Ausführungen in der mündlichen Verhondlung, do die

Verhondlungen vor Auftrogserteilung keine neuen Erkenntnisse gebrochl hötten und

oufwöndig wören.

Dies wurde wohl nichl protokolliert in der mündlichen Verhondlung vor der Vergobekommer, do die

Profokollführerin wöhrenddessen mit geschlossenen Augen om Tisch soß, ohne dies u. o. zu nolieren.

Diese obige Aussoge überroschl die Beschwerdeführerin nicht, do die eigentlichen

Schwierigkeiten im Zuge der Auftrogsbeorbeitung entstehen, nömlich donn, wenn in der

Flöche die jeweiligen Biotope konkre'l zu bewerlen sind, mit nicht vorhersehboren

Schwierigkeiten und domil entsprechend voriierendem Aufwond.

Die Vergobeunterlogen der Beschwerdegegner entholten doher ouch Possogen, doss

donn im Zuge der Auftrogsbeorbeilung Rücksproche mit dem Beschwerdegegner zu

führen sei; die Vergobekommer meinte. dies könne mon letztl¡ch preislich kolkulieren.

Dies siehl die Beschwerdeführerin onders, do unklor ist,

. wonn,

. wie oft,

. beiwelchem Anloss

. über die ohnehin hohe Vorionz des jeweils erforderlichen Beorbeitungsoufwondes

hinous

konkret (l) Rücksprcche erfolgen soll.

lm einzelnen chronologisch:

Die Antrogsgegnerin schrieb om 17.06.201,l zunöchsl unter der EU-Bekonntmochung

201ìlS 115-190341 LeisTungen ,,Londesweife se/ekfive Kortierung von geschüfzten

Biotopen und FFï-Lebensroumtypen" ous. vgl. Anloge Ast. I zum Anirog on die VK

Brondenburg vom I ó,08,201 l.
Es folgte ols EU-Bekonntmochung 2011/5-127-211101 die erneute Ausschreibung der

Leistung ,,Londesweife Erfossung von geschützfen Biotopen und FFH-Lebensroumtypen"

om 0l .07.2011 (V1.5)), die die Bekonntmochung vom 17.06.2011 obönderte, do die

ursprünglíchen Angoben unvollstöndig woren und korrigiert werden mussten, vgl, Anloge

Asl. 2, zum Antrog on die VK Brondenburg vom ló.08.20'l L

Wesentliche Ausschreibungsmerkmole sind lt. Bekonntmochung:

,,11.1.9) der Bekonntmochung lossl keine Vorionten / Alternottvonoebofe zu.

1l.2.2) Optionen sind verneinl.

//,3/ Leisfungszeitroum ist 15.09.201 I bis 30,I1.2012.
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lll.2.l ) Teilnohmebedingungen nennf die,,VOL".

lll.2.3) Technische Leislungsföhigkeif verlongt Ertohrungen mt| der Brondenburgischen

lV.l ).1) Verfohrensort nennt ,,Offenes Verfohren".

lV.2) Zuschlooskriterien nennl dos widschoftlich günsfigste Angebof, wobe¡ Preis mit 70

gewichfel wird und Quo/itöf (= ,,kalkulierte Stundenanzahlfür die Arbeitsschritte") mit 30.

Der Hinweis ouf weilere lnformotionen erfolgte in der erstgenonnten Bekonnlmochung

unter Ziffer 1V.3. Demnoch woren weitere lnformotionen der lnternetplottform

hll p: / / v er go bemorktplotz.bro nden burg.de/VM PCenter/ zu enTneh m en.

Dort sind folgende lnformofionen erhöltlich:

. Angebotsoufforderung.dol

. Leislungsbeschreibung_Moi_20ll.pdf

. Anlogel_Losel ì.pdf

. 3LB_Anloge3Mossnohmen.pdf

. Anloge4Fotodoku.pdf

. Anl5_bbk_digitolisierungsonl_l.04.pdf

. Angebofstobelle20lLdoc

. Bietererklörung.doc

. Angebotsschreiben.dot

. vol0óbewerbungsbedingungen.pdf

. volO8 zvb-bbg,pdf

. Werkvertrog-n-Vergobe-04-201 l.doc

. Kennzeitel.doc

Gemöß der Unterloge im 2. Spiegelstrich ,,Leistungsbeschreibung Moi 20.ì 1", dort lit, d)

Methode, bedorf es der kostenpflichtigen (onders 1V.3.3 der Bekonntmochung)

Unterlogen der Beschwerdegegner, Biotopkortierung Brondenburg Bond I

(Korlierungsonleilunq),2004, und Bond 2 lBeschreibuno der Bioloplvoenl ,2007 .

Dos Vergobeverfohren für olle 7 Lose rügle die Beschwerdeführerin. Der Antrog on die

Vergobekommer richtet sich ollein gegen Los 3. Los 3 ist bezeichnet mil ,,Oberhovel lll"

und betrifft die selektive Kortierung von ,,ca. 390 km2" IK-Flöche mit ,,ca. 1.200 Biotope".

B. Rechtliche Bewerlunq



Rechlsonwölle Wiesnel Riemer Seite ó von 35 der Sof . Beschwerde on OLG Brondenburg iS , v. LUGV vom 27 ]02011

Die sofortige Beschwerde ist zulössig und begründet

Die Beschwerdeführerin wird in ihren Rechlen noch S 97 Abs. 7 GWB verletzt.

l. Zulössiqkeil

Auf S. 10, Abs, 2, túhr| die Vergobekommer ous, doss die im Nochprüfungsonfrog vom

ló.08.2011, S.7 ff,, ongesprochenen Punkie nicht rechtzeitig von der Beschwerdeführerin

gerügt seien. Dcbeigeht es um dos

. Zuschlogkrilerium Preis. die

. Anloge Leistungsbeschreibung und

. Bond 'l und Bond 2 Biolopkorlierung Brondenburg,

somit bis Seile 20 dieser Antrogsschrift.

Zum Kriterium Preis finden sich in der Tol in der Antrogsschrift der Beschwerdeführerin vom

ló.08.201 l, S. 5 f .,5.24 tf ., 40 ouch weitere Aspekte zum Preis im Vergleich zur Rüge vom

29.O7.2011, S. 5 unTen und S. ó unten.

Dies stimmt nichl gonz, denn in der Rüge steht ouf S. 5, unfen:

,, Weiter rügen wir lhre Zuschlagskriterien. Hier führen Sie unter II/. L 1) der Bekanntmachung

aus:

,,l. Preis. Gewichtung 70

2. Qualitat (kalkulierte Sttmdenzahlfür die Arbeitsschritte). Gewichhtng 30"

Diese Angabe ist nicht transpørent. Uns ist nicht klar, was Sie ntm Kriterium 2 erwarten.

lYollen Sie ... .., . "

lm übrigen mocht dos noch meinem Dofürholten ohnehin nichts, do logische Folge einer

intronsporenten weil vorob nichl eindeutig und erschöpfboren Leistung bzw. Lösung ist,

doss der Preis donn ouch vorob nicht eindeutig und erschöpfend beschreibbor ist.

Zur ,,Anloge Leislungsbeschreibung (23.05.2011)" finden sich in der Tot in der Antrogsschrift

der Beschwerdeführerin vom 1ó.08.201ì, S.7 ff, ouch weifere Aspekte im Vergleich zur

Rüge vom 29.07.2011 ,5.2, S. 3 míItig und S. 4 unlen.

Die Punkte in der Antrogsschrift sind ober nicht neu, sondern vertiefen die Rüge. Es

hondelt sich um die gleichen Themen wie in der Rüge, jedoch mit weíteren Beispielen

(,,ggfs.", ,,2. 7.", ,,b^,y.", oder der inholtlich und umfönglich unklore Altdotenbestond).

Entsprechendes gilt im Hinblick ouf o. g.,,Bond'1" und,,Bond 2" Bio'lopkorlierung

Brondenburg.

Höchstvorsorglich nochslehendes
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$ 107 Abs. 3 Nr. 3 GWB loutel:

(3) Der Antrag ist ttnzulässig, soweit ...

3. Verstöfre gegen Vergabevorschrifien, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind,

nicht spdlestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur

Angebotsabgabe oder zur Bewerbttng gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, ... "

Die Vergobekommer führt ouf S. 10, Abs. 5, ous, doss die Rügeobliegenheit verlonge. doss

jeder einzelne VergoberechtsversÌoß gerügl werden müsse. Sinn und Zweck ist, doss der

öriliche Auftroggeber in die Loge versetzt werde, die gerügten Möngel obzustellen. Er

müsse dobei erkennen können, um welchen Verstoß es sich hondele, Der Sochverholt sei

konkret zu benennen. lm weiteren führt die Vergobekommer ous, doss totsöchliche

Anholtspunkle oder lndizien dozulegen seien, welche seinen Verdocht hervorgerufen

hoben. Pouschole Rügen seien nicht zulössig.

Dies ist so, obstrokt, richtig. Jedoch subsumiert die Vergobekommer folsch

1. Sinn und Zweck der Rüqepflicht

Sinn und Zweck der Rügepflicht ist in der Toi, doss der Beschwerdegegner in die Loge

versetzt wird, die gerügten Möngel obzustellen.

Dies ist mit der ousdrücklich beispielhoften Erwöhnung der offenen Formulierungen in der

Rüge der Beschwerdeführerin geschehen.

Wenn die Beschwerdeführerin typische, offene Formulierungen in Vergobeunlerlogen

(,,99fs.", z.8.", ,,etc.", ,,insbes.") rügt, so ist hiermit hinreichend ein lndizdorgelegt, doss der

Beschwerdegegner in Kenntnis seiner eigenen (l) Unterlogen hinreichend Anloss hot,

selbstkritisch ouch weitere Stellen mit solchen offenen Formulierungen zu prüfen.

An dieser Stelle verkennt die Vergobekommer, doss es der Beschwerdegegner isl, der ols

on Gesetz und Recht gebundene öffentliche Hond geholten ist, sich gewissenhoft on

Vergoberecht zu holten.

Mit so ,,spilzen Fingern" muss mon ols Aufiroggeber ein Vergobeverfohren nicht

betreiben, zumol dies dem Beschwerdegegner leichter follen wird, wenn er digitol im

Softworeprogromm Word o. o. Softwore olle seine Texte hot und nur in der Office Windows

Menüleiste unter,,Beorbeilen" den Befehl ,,Suchen" einsetzen muss.

Ein minimoler Aufwond.
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Dies gilt vor ollem in AnbeTrochl eines Umfongs von co, 800 Seilen ollein mit Bond I und

Bond 2.

Die Beschwerdeführerin hot sich dennoch die Mühe gemochl, noch der Rüge weilere

Beispiele der Beschwerdegegner zu benennen.

Diese weiteren, identischen Beispiele (,,t. 8.", ,,ggfs,", ,,etc. ") will die Vergcbekqmmer

ober nicht gelten lossen.

ln der Rüge is'tzum Themo Anloge Leistungsbeschreibung bereils ouf Seite 2, mitlen in Abs.

5, ongefúhrt:

,,Die nachgefragten Leìstungen, ncimlich selektive Kartierungen und Bewertungen yon

. Ntr beìspielhaft weisen wir darauf hin, dass weder die genauere

Anzahl. noch die Oualftat (Biotoptyp, früherer Erhaltungszustand), noch die

Flcichenausdehnuns Sie verweisen in lhrer ,,Anløge Leistungsbeschreibung

(23.05.2011)" orf einen Altdatenbestønd, welcher ..... Der tatsächlich zu leistende

Umføng ist damit oÍÍen .... Sie sprechen yon einer ,,selektiven Neukartierung" .,,, wobei Sie

nicht weiter definieren ... was unter diesem Kartierungsbegriff zu verstehen ist. Der Btgrrî

,,selektiv" zeigt bereits, ,..."

Auch die ClR-Luftbilder sind bereils ouf S, 2, Abs. ó der Rüge gerügl. Enlsprechendes gill

für den Altdolenbestond, der wiederum detoillierter ouf S, I I der Antrogsschrift behondell

wird. lm übrigen sind CIR-Luftbilder ebenfolls AItdoten.

Auf S. 4 der Rüge wird die Wortwohl wie ,,gg-fS", oder ,,nicht lediglich" gerügt; dies

geschiehl ebenfolls in der AnlrogsschrifT cuf den S. 7 ff. Damit sind noch hiesiger Ansicht

olle weileren Beispiele ous den Vergobeunterlogen, wo ebenfolls ,,ggfs." o. o. oufioucht,

ebenfolls gerügt.

Rhetorische Froge: Soll der Beschwerdegegner ernsthoft nur die Stellen mil solchen

offenen Formulierungen öndern, die von einem Bewerber genonnl werden, wöhrend olle

onderen gleichloutenden Stellen in den co. 800 Seiten unverönderl bleiben dürfen,

obwohl bereits in der Rüge mitgefeill wurde, doss es sich um einige Beispiele - stotl vieler -

hondelt?
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Würde die Vergobekommer diese neuen Beispiele demnoch unbeonstondel lossen und

schriebe der Beschwerdegegner unter Beochtung der Rechlsouffossung der

Vergobekommer die Leistungen erneut ous, so müsste die Beschwerdeführerin sodonn

dies konsequenlerweise erneul rügen und zum Gegenstond eines neuen Verfohrens vor

der Vergobekommer mochen, bis in den co. 800 Seiten ouch jedes ,,ÇQfs." oder ,,2. 8." o.

o. gefunden ist.

Dem Beschleunigungsgrundsotz des Vergoberechts wöre dies unverkennbor obiröglich.

2. Spöler Erhqlt der Kortierunqsonleitung etc. . Bd. 'l und 2 und Erkennborkeil

Wie ousgeführt hot die Beschwerdeführerin sehr umfongreiches Dolenmoterial erst einmol

. erholten,

. donn sichlen und sodonn

. bewerten

müssen, domit VergoberechtsversTöße ,,erkennbar" isd S 107 Abs. 3 GWB werden.

Dies erfordert seine Zeit.

Zunöchst isf noch dem Beginn der Rügefrisi zu frogen, in der elwos ,,erkennbor" sein soll.

Den Unternehmer triffi keine Pflichl zvr soforligen Prüfung der Vergobebekonntmochung

oder ihm (früh) zugegongener Verdingungsunterlogen. Fristen dürfen bis zum letzten

Moment ousgenutzt werden. Doss ein Unternehmen wegen der bereiis Übersondten

Unterlogen die obslrokte Möglichkeiï der Kenntnisnohme ihres lnholtes hotle, genÜgt

nicht. Es bestimmt selbst, wonn es sich mit den Angebolsunterlogen inholtlich

ouseinqnderselzf. Es ist nicht verpflichtet, die Angebotsunterlogen unmiltelbor noch Erholt

zu sichten. Ansonsten würde zudem derjenige, der die Unterlogen frühzeitig obfordert,

zunöchsl in Urloub föhrt und diese Unterlogen ersl einige Toge noch Erholl om Tog X prÜft,

schlechter gestellt ols derjenige, der erst spöter Unterlogen obfordert und erhölt und diese

soforl noch Erholl, ebenfolls om Tog X, prüft.

Auf Seile l2 ff. des Anlrogsschriftsolzes wird die Kqrlieronleilung Bond I und 2 themotisiert.

Diese Unterlogen bestellte die Beschwerdeführerin bei der Beschwerdegegner qm

14.O7.2O11. Dorüber hinous hoÌ die Beschwerdeführerin ouch bei dem

Beschwerdegegner, dem LUGV, Frou Stoch om 26.07.2011 kontoktiert und wegen der

immer noch fehlenden Unterlogen nochgefrogt (siehe Emoilschreiben).

Diese UnTerlogen erhielt die Beschwerdeführerin erst om 28.07.201.l poslolîsch om

Nochmittog (co. ,l4.00 
Uhr), miT einem Umfong von bereits erwöhn'ten co.800 (!) Seiten.
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Diesen Text muss mon ouch ersl e¡nmol lesen.

Mon wird der Beschwerdeführerin doher nicht vowerfen können, doss sie diese

Unterlogen ersf so spöt erhiell.

Dos heißt: zum Zeiipunkl der Rüge om 29.07.2011 slonden diese lnformotionen der

Beschwerdeführerin gerode erst einen Tog zur Verfügung und um keine Zeii zu verlieren,

schickle sie die Rüge in der vorliegenden Form ers'Ì einmol ob.

lm Zeitroum vom 28.07.2011 bis zum Versond der von der Beschwerdeführerin bereits

vorbereitefen Rüge lossen sich keine über 800 Seiten vollstöndig prüfen und bewerlen.

ln solch einem kuzen Zeitroum sind Vergobefehler eben nicht,,erkennbor" iSd $ 
.l07 

Abs.

3 GWB, wenn mon denn schon wie die Vergobekommer meini, es hondele sich um

,,neue", noch nicht gerügte Punkte, s. o, unten. Das Gleiche gilt für den Zeitroum bis zum

05.08.201 i, ols dos Nich'Ìobhilfeschreiben des Beschwerdegegners kom.

Doss, wos on weiteren Detoils und ,,Neuem" in der Antrogsschrifl im Vergleich zur Rüge

vorgetrogen wird, wcr der Beschwerdeführerin nicht erkennbor iSd $ 107 Abs.3 GWB.

Die Beschwerdeführerin isl keine Vergoberechflerin, sondern lngenieurin

Ausweislich der Rûge hot síe sich zwor selbsl punkfuell in Fochlilerofur eingelesen, konn

ober nicht sicher beurteilen, wos letztlich unter eine Norm entscheidend zu subsumieren

ist, wqs relevonter und wos unrelevonter Sochverholt ist und wie domit umzugehen ist.

Doss die Beschwerdeführerin diese Korlierungsonleitungen Bond I und Bond 2 nicht schon

früher hotte, konn ihr ebenfolls nichl vorgeworfen werden. Ansonslen löge eine

Diskriminierung zu brondenburgischen Kortierern vor, die sich schon früher und mehrfoch

beworben hoben.

Auch eine inlensive Befossung mi.f einer Leistungsbeschreibung trögt nicht den sicheren

Schluss, ein Unternehmen hötte z.B. die MehrdeutigkeíT einer Leistungsbeschreibung dobei

schon erkonnt,

OLG Düsseldorf, B. v. 28,02.2004 - Verg 35/03; VK Schleswig-Holslein, B. v.16.06,2011 - VK-SH 07/11;

VK Südboyern, B. v. 23.11 .2006 - 32-10/06.

lnsbesondere bei $ 107 Abs,3 Nr,3 GWB prollen zwei Meinungen oufeinonder, wos unter

,,erkennbo/' zu verstehen isl:

. oblektiver Moßslob: es ist ouf die übliche Sorgfolt und durchschnittliche Kenntnisse

eines Unternehmens obzuslellen,
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vgl, VK Arnsberg, B. v. 18.0ì.2008 - VK l/08, jedoch nöherl sie sich der Gegenmeinung und

ouch deren Folgen, do gleichzeilig konkrelisierend zwíschen erfohrenen Unternehmern und

unerfohrenen Unternehmern unlerschieden wird; 2. VK Bund, B. v. 3l .O7.2006 - yK 2-65/06: yK

Boden-Württemberg, B. v.2B.lO.20O4 - I VK 68/04;OLG Stuttgort, B. v. 11.07.20OO-2yerg

5/00; NZBou 2001 , 462: OLG Bremen, B. v. 02.1 I .2005 - Verg 3/05.

subjektiver Moßslob: es ¡si ouf die individuellen Kenntnisse des Unternehmens

obzustellen,

vgl. OLG Düsseldorf, B. v. 02.05.2007 - Verg 1/O7; 1. VK Bund, B. v. 3l ,07.2007 -VK 1-65/07; l. VK

Brondenburg, B. v. 29.05,2006 - 1 VK 17 /06.

Letztlich konn kein Dritter dem Unfernehmer ,,in den Kopf schouen".

Hintergrund der Rügeoblíegenheit ist der Grundsolz von Treu und Glouben,
vgl. Nowok in Pünder / Schellenberg, g t0Z GWB Rn. 5t.

Dobei gehl es gerode ouch dorum, ob dem Bewerber eine Erfüllung von Obliegenheilen

zumutbor ist. ZumuÌborkeif ist jedoch immer eine Froge der individuellen Situotion der

Beteiligten. ls't einem Unternehmen dos Bestehen einer Obliegenheii nichl individuell

erkennbor. isl deren Erfüllung nichi zumutbor.

Der Beschwerdegegner ist der primöre Normenodressqt des Vergoberechls; er ist in erster

Linie gehollen, die Normen des Vergoberechts einzuholten.

Notionole Ausschlussfristen und die Arf und Weise ihrer Anwendung dürfen letztlich die

Rechte, die Unïernehmen noch Eu-Vergoberecht bzw, GWB hoben, nicht proktisch

unmöglich mochen oder übermößig erschweren,

EUGH, Urteil vom 11.10.2007 - C-24ó/01; OLG München, Beschtuss vom O4.04.20OA - Verg 4/08.

Beweisbelosiet dorüber, doss die Rüge im Hinblick ouf den Begriff ,,erkennber" nicht

rechtzeitig erfolgie, isl der Beschwerdegegner. Denn der Antrog ist nur unzulössíg, soweit

(l) eine Erkennborkeit der Beschwerdeführerin vorzuwerfen ist;

BGH, Beschluss vom 0l .02.2005 - XZB 27 /04, NJW-RR 2005, 1439 = VergobeR 2005, 328.

Der Beschwerdegegner orgumentîert ober noch wie vor, doss jo gor kein Vergobefehler

vorliege.

Wenn die (wohl ouch nichtjuristischen) Fochleule des Beschwerdegegners dies so sehen

oder ihre eigenen Texle, deren lnholte sie sehr gut kennen, dennoch onders bewerten,

nömlich ols vorob eindeutig und erschöpfend beschreibbor, wird mon der

(nichtjuristischen) Beschwerdeführerin schwerlich vorwerfen können, doss ihr ober die

Vergo berechtsf eh ler (objektiv? ),,erke n nbor" woren.
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Wíll mon objektive Moßstöbe onlegen, wird mon ouch zu bedenken hoben, doss der

Beschwerdegegner dies noch wie vor nicht ,,erkennt", trotz einschlögiger Soch- und

Fochkunde.

Mit onderen Worten:

Wenn diese Vergobefehler selbsT dem Beschwerdegegner und ouch der

Vergobekommer noch wie vor nichl erkennbor sind, wird mon der Beschwerdeführerin

nicht vorhollen können, ihr wören diese (innerholb weniger Toge / Wochen) erkennbor

gewesen.

Doher wird mon der Beschwerdeführerin zubilligen müssen, dcss sie hiezu eingehender

(Bechts)beroiunq bedurfte. Dies ist in schwierigen Föllen noch der Rechtsprechung

onerkonnt. Erst donoch setzt Erkennborkei'l ein.

Woren Vergobefehler nicht erkennbor, kommt es ouf den Ablouf der in der

Bekonntmochung gencnnlen Frist zur Bewerbung nichl cn.

3. Enlbehrlichkeit einer Rüqe

Jedenfolls sind die Unklorheiien der Leistungsbeschreibung, die von der

Beschwerdegegner mit

,,ggfs., beispielsweise, insbesondere, optimal, Ermessen, Rücksprache, etc., z. 8., ca."

umschrieben werden, lediglich Dinge, die zu unnötigen Wiederholungsrügen geführt

hötten. Auch insoweit isl eine Rüge entbehrlich,

vgl. Nowok o. o. O. Rn. 54; Dreher in lmmengo/Mestmöcker, Bd.2, $ 102 GWB Rn. óó; BGH v.

26.09.2006-XZB 14/06.

Zudem wören weiTere Rügen hiezu vö//ig oussichfs/os und sinn/os gewesen, wenn ouf die

Rüge vom 29,07.2011 cm 03.08.2011 die recht kuz und knopp gehollene Milteilung vom

Beschwerdegegner komml, mon helfe bereits diesen Punklen wie ,,ggls" etc., nichl ob,

vgl, hiezu 2. VK des Bundes, B. v. 21 .10.1999 - VK 2-26/99, NZBoU 2000, ì08 f .; Nowok o. o. O. Rn, 53.

Sinn und Zweck der $ 107 Abs.3 GWB - Regelung isi es, unnötige, evtl. zeilroubende und

investitionshemmende Nochprüfungsverfohren zu vermeiden und der Beschwerdegegner

vorob die Möglichkeil zur Selbslkorrektur zu geben,

vgl. Nowck in Pünder / Schellenberg, $ 107 GWB Rn. 51.
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Vorliegend hoben wir ober ohnehin ein Nochprüfungsverfohren im Hinblick ouf zohlreiche

ondere Punk.te, die in der Rüge ongesprochen sind, olso oußerholb der S. 7 ff. der

Antrogsschrífi. Doher können diese ongeblich (!) neuen Punkte ouch gleich mitbehqndelf

werden, ohne doss dem Beschwerdegegner insoweil eine neue Beschwer entsteht.

Vor ollem hondelt es sich, unobhöngig dovon, doss weilere Beispiele betroffen sind,

ohnehin nicht um neue Aspekte ouf den S. 7 ff., sondern um Ausprögungen der immer

wieder gleichen Froge noch der vorob nicht eindeulig und erschöpfend beschriebenen

Leistung.

Eine Rüge is'l noch Sinn und Zweck zudem enlbehrlich,

,,wenn selbst die Effillung der Rügeobliegenheit aus bestimmten Gründen nicht zur

Verhinderung eines Nachprüfungsvedahrens beitragen könnte. " ,

vgl. Nowok o. o. O. Rn.52.

Beispiel hierfür sind Kenntnisse ous eíner Akteneinsicht.

Dcs ist im vorliegenden Foll, wenn mon mit der Vergobekommer von neuen, do nichl

gerügten Punkten ousgehen wollte, nichl onders.

Wenn schon spöte Kenntnisse ous einer spöten Akteneinsicht eingebrocht werden

können, donn gilt dies erst recht für Vergoberechlsverstöße, die bereils in der

vorh ergehenden Antro gsschrift beno nnl werde n,

Ein Nochschieben ursprünglich nicht erkonnter Vergoberechtsverstöße isi olso ouch im
loufenden Nochprüfungsverfohren möglich,

vgl. VK Sochsen, B. v. 10.0ó.2008 - l/SVK/02ó-08, IBR 2008,

4. EUGH zur Rügepflicht

lch verweise ouf die oblehnende Entscheidung des EUGH vom 28.01.2010 Rs, C-4O6/0Bzvr

Froge, ob der unbeslimmte Rechlbegriff ,,prompily", hier ,,unvezüglich", durch die EU-

Richtlinie gedeckl ist.

ll. Beqründelheil

Die Begründung der Vergobekommer isl folsch
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Moßgeblich ist $ 4 Abs. 2 VgV in der Fossung zum Zeitpunkl der Absendung der

Bekonntmochung om 0l .07.2O11 (vgl. Vl.5) der Bekonntmochung):

,, (2) Bei der Vergabe von Dienstleistungsauftrc)gen und bei Auslobungsverfahren, die nt

Dienstleistungsaufträgenfuhren sollen, müssen Auftraggeber nach $ 98 Nummer I bis 3 und 5 des

Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschrdnkungen folgende Bestimmungen der VOL/A anwenden,

soweit in S 5 nichts anderes bestimmt ist:

1. ...

2. ...

3. ... ."
Der sodonn moßgeblíche $ 5 VgV wird unzutreffend definiert und subsumierT. $ 5 Abs. 2

VgV (om 1.7.2011 güllige Fossung) loufet:

,,(2) Absatz I gilt nichtfiir Dienstleistungen, deren Gegenstand eine Aufgabe ist, deren Lösune
vorab eìndeulig und erschöpfend beschríebenwerden kann.

Die Lösung ist dos Werk des Auflrognehmers, welche dos Ergebnis ous den erforderlichen

Leislungshondlungen ist. ouf die es dem Auftroggeber letztlich onkommt.

Eine vorob nicht eindeutig und erschöpfend beschreibbore Leistung liegl vor, wenn eine

LeisTung im Sinne der Lösung einer Aufgobe nochgefrogT wird,

. deren Resullot im Vorous noch nicht fesïsteht bzw.

. deren Lösung sich erst durch die Leislung entwickelt bzw.

. ohne deren plonerische Umsefzung/vorweggenommene Plonung vorob eine

eindeutige und erschöpfende Beschreibung nicht möglich isl bzw.

c zu deren Reolisierung ein Beurteilungsspielroum gegeben ist.

Vgl. Weyond, ibr-online-Kommentor 201 l, S I VOF Rn. 23.

Zutreffend nímmt die Vergobekommer dobei cn, doss es sich vorliegend um freiberufliche

Leisfungen hondelt,

Sie liegt ober folsch mit der Annohme, doss die Vorousselzungen des $ 5 Abs. 2 VgV

vorliegen.

Seite l2:

Unzutreffend ist, vergleiche S. 12, doss $ 5 Abs. 2YgY verlonge, doss hier

. nicht nur die Lösung vorob eindeutig und erschöpfend beschrieben werden konn,

sondern
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doss über den Wortlout des $ 5 VgV hincus dorüber hinous ouch ein geslolter¡sch-

schöpferisches Potenziol des Auftrognehmers zur Ausorbeitung der optimolen

Lösung erforderlich ist, jedenfolls im so von der Vergobekommer verstondenen

Sinne. Dieser zweite Punkt konn ohnehin dohinstehen, dennoch sollen hier

vorsorglich Ausführungen gemochl werden, siehe unlen,

Die Vergobekommer hot sich nicht ousreichend und letztlich unzutreffend mit der

Biotopkortierung ouseinondergesetzt. Sie vermischt und verwechselt

. Lösung,

. Leistungserbringung und

. Methode.

Wöhrend die Vergobekommer ouf S. 12, zweiler Abs., ousführt, doss es noch $ 5 VgV ouf

die Lösung onkommt, die vorob nicht eindeulig und erschöpfend beschrieben werden

konn, so führt sie ouf der gleichen Seite im vierten Abs. ous, doss hiezu der Auftroggeber

in der Leistungsbeschreibung für den Biotopkorlierer die onfollenden Tötigkeiten im

einzelnen beschrieben hobe.

Dies ist noch meiner Ansichl ein Denkfehler, do $ 5 VgV ollein ouf die Lösunq obstelll,

wöhrend die Vergobekommer die Tötigkeiten, olso den Weg zur Lösung, betonl.

Auf S. 2, Abs. 3, heißt es, nochdem ouszugsweise erlöulert wird, welche Tötigkeit im

Rohmen einer Biolopkortierung erforderlich isï, om Ende:

,,Als Lösung kann das Ergebnis und dessen Bewertung bezeichnet werden. "

$ 5 VgV verlongt jedoch, doss donoch genou die Lösung, nömlich die fix und fertiqe

Biotookortierung. vorob eindeutig und erschöpfend beschrieben werden muss.

Wie in der mündlichen Verhondlung dorgestellt, führt dies, konsequenl weifergedocht, zu

einer obsurden Situotion, do der Beschwerdegegner donn notürlich geholten wöre, die

LeisTungen, die er ols Lösung von den Bewerbern hoben will, den Bewerbern im Rohmen

der Ausschreibung vorob fix und fertig vorob im Rohmen des Vergobeverfohrens

mitzuteilen.

Dies isl ober die konsequente Folge einer typischen VOF-Leistung, die eben dodurch

vermieden wird, in dem der Beschwerdegegner in einem Verhondlungsverfohren einlritt,

do es ihm nicht möglich ist eine Lösung = Leistungsbeschreibung wie bei VOl-Leistungen

zu erstellen, sondern lediglich eine Aufgobenbeschreibung mit der Angobe des Ziels der

Auflroggeberwünsche,

a
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Seite l3:

Die Vergobekommer meinl ouf S. 13, oben, doss die Bönde I und 2 des Londes

Brondenburg, die beschreiben, wie die Biotopkortierung oussehen soll, eine ousreichende

Beschreibung der gewünschten Leistung enTholte. Sodcnn heißt es, dies sei die Lösung,

Dies isl ober schlicht folsch. Die Lösung ist die fix und ferfige Biotopkortierung. Genouer:

Die beiden Bücher des Londes beschreiben nur die Melhode, wie zu orbeiten ist.

Die Vergobekommer meinte im Termín zudem, doss die Beschwerdeführerin sich besser

mehr Zeil mit ihrer Rüge gelossen hötte, um in Ruhe diese zwei Bönde zu studieren. Auch

dies mochT deullich, doss die Vergcbekommer verkonnte, doss die zwei Bönde nur die

Melhode dorslellen, nicht ober die Lösung, nömlich die fertige Biolopkcrtierung.

Die Vergobekommer führt ouf S. 13,5, Abs., ous, doss die Vorgehensweise, olso dÌe

Methode, genou genug beschrieben worden sei. mit der Folge, doss ein Offenes

Verfohrens möglich sei. Dem Bewerber verbleibe wegen der festgeleglen

Rohmenbedingungen und Zielvorgoben kein Freiroum (hiezu spöier, vgl. Anloge 7 des

Anlrogs on die VK), der eine eigene kreotiv-schöpferische Geslollung erloube.

Vergleichbares führt die Vergobekommer cuf S. 13, Abs, ó, mit Hinweis ouf die Existenz

eines Kolologs oufgestellter Frogen und Anfworten ous.

Zunöchsl lösst sich dem Worilqut des $ 5 VgV nicht unmittelbor entnehmen, doss eine

solche geistig-schöpferische Leistung erforderlich ist. Alleiniges Kriterium des Worllouts des

$ 5 VgV ist, ob die Lösung vorob nicht eindeutig und erschöpfend beschrieben werden

konn, Demnoch kommt es hierouf zumindest nichî entscheidend on. Weyond führt in ibr-

online,20ll. S I VOF, Rn.24, hiezu ous:

,,@. Leistungserbringung erþrdert geßtige und schöpferísche Arbeìt im Sinne einer

eigenen Arbeitsorganisation, Arbeitstechnik, Anwendung fachlicher Regeln, Lösttng von

situationsbedingten Schwierigkeiten, so wie eine geistig-schöpferische Leistung in jedem

einntkaufenden Produkt bereits verkörpert wird. ",

mil Verweis ouf OLG Düsseldorf, B. v, 10,08.201 I - Vll-Verg 36111; OLG München, B. v.

28.04.2006 - Verg 6106;YK Düsseldorf, B. v. 30.9.2002 - VK - 2612002 - l).

Mit Weycnd isi doher der Ansotz der Vergobekommer folsch, doss Biotopkorlierer

überhoupt keine geistig-schöpferische Leistung erbringen.

Selbst wenn mon dies onders söhe, unlerliegt die Vergobekommer einer

Fehleinschötzung. Denn sie versteht den schöpferischen Aspekt dohingehend, doss etwos
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geschoffen wird, vergleichbor einem Architekten, der ein Hous schöpferisch entstehen

lösst. lm Foll der Biotopkortierung lrifft der / die Biotopkortierer/in ober bereils ouf die

fertige Schöpfung Notur.

Dies ist ober bedeutungslos, do der geislig-schöpferische Akt sich nicht in einem

Gegenslond (Hous / Boum) zu monifeslieren hot.

Wird dos von einem Architekten geplonte Hous nur ouf einem Plon erslelll und nicht

gebou'f, isl es dennoch ein geisiig - schöpferischer Vorgong. Der geislige Vorgong besteht

dorin, ouf eine Vielzohl von Möglichkeiten eine Lösung zu erslellen und ouszuwöhlen, die

in der vorgegebenen Situotion (2. B. Einbindung in die Umgebung, Einhollung von

Boufenstern oder Boulinien eines Bebouungsplons) opportun und ongemessen ist.

Dos heißt: ouch ein Architekt hol enge Vorgoben für seine geislige Leistung.

Auch ein Anwolt im Rohmen eines Prozesses ho't unbestritten geistige-schöpferische

Leistungen zu erbringen. Dobei störte bislong niemonden, doss der umstritfene

Sochverholl bereits vorgegeben isT, und mon geht ouch insoweit vom

Anwendungsbereich der VOF ous.

Kennzeichnend isi dobei, doss der geistig-schöpferische Aspekt ouf Grund der Vielzqhl

von Lösungsmöglichkeiten, die denkbor sind, zu unkolkulierborem Leistungsoufwond führt,

Die geisiige Leistung mit schöpferischen Aspekten bestehi olso im Kern dorin, im Rohmen

vorgegebener Sochzwönge ous einer Vielzohl von völlig unterschiedlichen

Lösungsmöglichkeiten eine vertretbore, nicht verkörperte, immoterielle Lösung zu ezielen.

Dies ist bei der Beschwerdeführerin im Rohmen einer Biolopkortierung nicht onders, siehe

unten Dorstellung dieser Leistung.

Der Kommentor von Alexonder in Pünder/Schellenberg zu $ 5 VgV loutet zu Föllen der

VOL:

,,In diesen Fdllen fehlt es nrimlich an der schöpferischen Leìstung, die darin besteht, dass

eine Lösung für ein bestimmtes Problem entwickell werden muss, was gerade das typische

der freiberuflichen Leistung ausmacht. "

Die VK Südboyern, B, v. 27.9.2002 - 36-08/02; bestötigt durch BoyObLG, B. v.27.2.2003 -

Verg 25/02 wor der Auffossung, doss eine Untersuchung von

Rüstungsoltloslverdochlsslondorlen im Sinne einer vertieften historischen Erkundung der

Einzelstondorte mit PrioritöTensetzung noch der VOF ousgeschrieben werden musste.

Die hiesige Biotopkortierung ist miT einer Ermittlung von Alllosienflöchen vergleichbor.

Auch dort wird nichts Neues von einem Auftrognehmer geschoffen, sondern der

Auftrognehmer triffi ouf etwos bereiïs vorhondenes, doss er zu prüfen und zu bewerlen

hot.
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Dos heißt:

Selbsf wenn mon wie die Vergobekommer vom Wortlout des $ 5 Abs. 2 YgY obweichi

und wie sie noch einer geistig+chöpferische Leistung frogt, lössT sich dem o. g.

Kommenlor eninehmen, doss dos schöpferische Moment in der Lösung für ein bestimmtes

Problem zu sehen isl.

Es kommt olso nicht ouf die moterielle Schoffung eines ,,Gegenstondes" Geböude oder

Biotop on.

Die Vergobekcmmer, S. 13, Abs.7, isl der Ansicht, doss die Preise kolkulÌerborsind. Es sei

eine kqufmönnisch vernünftige Kolkuloiion möglich und zumulbor. Dos verbleibende

Kolkulotionsrisiko beruhe nicht ousschließlich ouf Umstönden, ouf die sie keinen Einfluss

hobe.

Dies ist folsch:

Zum einen ist dies bereils ous obigen Beispielen der Bioiopkortierung ersichtlich, wonoch

der Aufwond erheblich voriieren konn, Folge ist, dass ouch der Preis nicht kolkulÌerbor ist.

Weitere Ausführungen zum Preis mochl die Vergobekommer weiter ouf

Seite l4:

lm Abs. I führt die Vergobekommer ous, dcss die zur Verfügung geslellten Dcten

hinreichende Kolkulotionssicherheil gewöhrleislen.

Dobei führt sie in Abs. 2 im Weiteren cus, doss es sich um eine Flöche von etwo 390 km,

mit ungeföhr 1.200 Biotopen hondele, wobei die Größe der einzelnen Bio'tope voríieren

könnTen,

ln Abs. 3 wird ouf Luflbildinterpretotionen und TK-Blötter verwiesen, die die ungefohren

Anleile der Korlierung und der Loge innerholb der TK ongegeben würden, u. o. mit

Verweis ouf www.luis-bb.de, etc..

Domíf lögen die mit der Kolkulotion verbundenen Risiken nicht in der

Verontwortungssphöre des Auftroggebers, Abs. 5.

An dieser Stelle behouptet die Vergobekommer dies schlichtweg und belegt es nicht

onhond von Foklen über die Arl und Weise, wie eine Biotopkorlierung stottzufinden hol.

Twor führt die Vergobekommer ouf S. 12, Abs. 3 beginnend, ous, wie eine

Biotopkortíerung stottfinde. Dies ísl jedoch völlig unzureichend. Es ist schlicht folsch, wenn
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die Biotope schlicht nur in die Korte eingezeichnef werden und dozu ihre wichtigslen

Eigenschoften oder Merkmole beschrieben werden.

ln der Antrogsschrifl der Beschwerdeführerin on die Vergobekommer vom ló.08.201 l, dort

S.31, isf ein willkürlich gewöhltes Berechnungsbeispiel ihnen der Anloqe Ast. Z benonnt.

Aus dieser lösst sich entnehmen, welche enormen Schwonkungen im Rohmen einer

Biotopkortierung stollfinde können.

Auf S, 14, Abs. ó, führt die Vergobekommer nöher ous, doss der Beschwerdegegner in der

Leistungsbeschreibung dorouf hingewiesen habe, doss es sich um seine Schötzungen

hqndele, die ouf Bosis von Altdoten und Hochrechnungen ermittelt wurden.

Sicherlich mog es - in der Notur der Soche liegende - Unwögborkeiten geben, Abs. Z.

Hierbei verkennt die Vergobekommer ober, doss $ 5 VgV zu subsumieren isï, wonqch die

Lösung

. vorob eindeutig (!) und

r erschöpfend (l)

beschreibbor sein muss. ln $ 5 VgV stehl eben nichts von Unwögborkeiten, die letztlich der

Auftrognehmer hinzunehmen hobe. Unwögborkeiten gehen zu Losten der

Beschwerdegegner.

Die lösung durch den Biotopkorfierer bestehl u. o, dorin, die vorgefundenen Biotope

systemotisch und oufgrund von Soch- und Fochkunde unter Einsotz und fochlichem

Beurteilungs- und Prognoseermessens ordnungsgemöß zu erfossen.

Dies konn je noch tofsöchlich vor-Ort (!) ouffindborer Situotion gonz unterschiedlichen

Arbeits- und domit Zeitoufwond, der folglich preislich vorob nicht kolkulierbor ist, noch sich

ziehen.

Do helfen ouch keine Verweise der Vergobekommer ouf durchschniltliche

Erfohrungswerte, wenn die Streuung der Arbeilsoufwondes ist einfoch zu groß (onders bei

Loborözten mil vorgegebenen Untersuchungssubstroten in einem Reogenzglos, mit vom

Aufwond her öhnlichen und meisl vorgegebenen Unlersuchungsmefhoden und

vorgegebenem Auflrog (2. B. ph-Werl), vgl. bereits Antrogsschrift u. o. zU OLG

Soorbrücken).

Zwei gleich große Grosflurenbiolope qus der Dolenbonk bk32nf20090717 (downlood, www.mugv.
Brondenburg.de, Selektive Biotopkortierung neu ($32 und LRT oußerhqlb von FFH- und
Großschutzgebieten)
Merkmole des Obiektes in der Dotenbonk:

Nochstehend ein Beispiel zu Grosflurbiotopen
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o) 30.204 qm großer submediierroner Holbtrockenrosen (Mesobromion erecti) LRI 6212
Submediterrone Halbtrockenrosen ouf Kolk (Mesobromion), Mörkisch-Oderlond, Seelow,
Biotoplypen-Code O51 224

b) 32.264 qm große Grünlondbrochen frockener Stondorte mil einzelnen Trockenrosenorlen, LRT

ó212 Submediterrone HolbTrockenrosen ouf Kolk (Mesobromion), Mörkisch-Oderlond, Seelow,
Biotoptypen-Code 05 I 33 I

Leistung: Durchf ührung der Biotoptypen- und Lebensroum fypenkorlierung noch
Korlierungsmefhode Bd.l und Bd.2 Brondenburg

Nochfo/gend fiktive individuelle Berechnungsbeispie/e f ür einen geringen und hohen
Korlierungsoufwond für dìe gleiche Flöchengröße rd.3 ho und gleicher Lebensroumtyp,
verschiede ne Bìotoptypen

3.t

I

2.

I

Arbeilsschritte

Art/Ausprögung des Biotops

Es erfolgt eine Anolyse zur Arl
und Ausprögung

Erfossen Grund en und Vegetotionsbogen.
Zeiloufwond für Pos. I und 2

FohzeiT, Anteilige
Berechnung, Distonz zwischen
zwei Objekten und Anleilige
Hin- und Rückfohrtzur
Unlerkunft

Vorbereitende Arbeilen:
Ausdruck Grund- und
Vegetolionsbogen, Ausdruck
der Bewertungsbögen für
mögliche LRT (ó240, 6120,
6212, ó510), Erstellen einer
Feldkorte und Einïrogen des
Objekles und den Ergebnissen
ous der Vorinformoiion

Es hondelt um eine olte
Ackerbroche, die mit Schcfen
beweidet wird; die reloliv
monoton ousgebildet ist und
einige Trockenrosenorten
oufweist.
Die Zugönglichkeit ist einfoch,
dos Biotop liegt direkl on
einem befohrboren Weg.
Dos Biotop gehört oußerdem
zum LRT 6212,so dqss der
Erholtungszustond noch den
Bewertungskriterien 3.I .l ,

3.1.2,3.1.3 zu bewerten ist.

1,5 h

t,0 h

0,5 h

Geringer Schwierigkeitsgrod/
Kortierungsoufwond
b)

Es hqndelt sich um ein slork
reliefiertes Gelönde mit Mogerrosen
und onderen Grosfluren im
kleinröumigen Wechsel oufgrund
von Substrotunterschieden, Wosser-
und Nöhrsloffhousholl. ln den
Senken finden sich frischere und
nöhrstoffreichere Stondorf bereiche
ols on den Oderhöngen, Die
Nutzung der Flöche isi nicht
einheillich, Brochen, intensive und
extensive Schofbeweidung. Der
Slruktuneichtum ist oufgrund der
slorken Differenzierung hoch.
Die Zugönglichkeit zur Flöche isl
schwierig; es gíbt keinen
befohrboren Wirtschoflsweg. Ein
Fußweg von 0,5 h muss zurückgelegt
werden. Dichte Heckenstrukturen
umgeben z.T. die Flöche, Auch ouf
der Flöche wochsen oufgrund des
N ulzungsmosoiks slellenweise
Dornenslröucher, so doss in

2,5h

l,0h ll. Begehung)
1.0 h (2. Begehung mit AG)

0,5 h
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3.4

3.3

3.2

3.1.3

3.1.2

3,1 .t

Arbeitsschrilte

Einlrogung:
Ausfüllen der Bögen und
Abgrenzung des Objektes

Bemerkungsfeld

Empfehlcn von
Pflege- und
Moßnohmenvorschlöoen

Ermilleln und Bewerten der
Beeinlröchtigungen und
Geföhrdungen

Ermitieln und Bewerten der
Hobilotstrukturen

Ermilteln und Bewerien des
Arteninventors,
Artenreichtums, der
Vorkommen von geföhrdeten
Pflcnzenqrien und Tierorien

Der Aufwond für dos
Ausfüllen des Grundbogen-
und Vegeïotionsbogens ist
gering. Der
Vegetolionsbogen weisi l0
Arten cuf und kcnn zügig
ousgefüllt werden.

Kein Eintrog

Es wcrden Vorschlöge zur
Entwicklung gemochi,

Beeintröchligungen liegen in
Form von Stözeigern vor

Die HobiÌotsTrukturen weisen
ein EnlwicklunosootenTicl ouf

Die Vegeiotion isl sehr
monoton. Es hondell sich
überwiegend um Glcllhcfer-
Grosfluren, die nicht ols LRT

ó510 einzuslufen sind.
Vereinzelt kommen
geföhrdeTe Mc gerrosenorTen
Dionthus corlhusionorum,
Asier linosyrÌs, Veronico
spicoto vor. Dcs Biolop wird
ols Entwicklungsflöche ó21 2
eingestuft.

Geringer Schwierigkeitsgrod/
Kortierungsoufwond
b)

Der Aulwand für dos Ausfüllen der
Grund- und Vegetotionsbögen isl
oufgrund der zohlreichen
chorokteristischen und ouch
geföhrdeten Arten ols hoch
einzustufen, Der Vegetolionsbogen
isl sehr umfossend (co. 90 Arien),
Ebenso oufwendiq isl die Schöizuno

Die gute Ausstottung des Biotops
wird im Bemerkungsfeld vermerkt

Es werden verschiedene Vorschlöge
mit unÌerschiedlicher Dringlichkeit
empfohlen.

Es liegen verschiedene
BeeinTröchligungen in Bezug ouf die
Londnutzung und
Umqebunqseinflüsse vor.

Die HobiTotsirukfuren sind gut
cusoeoröot.

Die Vegetotion ist sehr ortenreich, es
kommen zohlreiche
bemerkenswerÌe und geföhrdete
Arten vor. Aufgrund des
Vorkomm ens chorokteristischer
Pflonzenorlen verschiedener
Lebensroumtypen im kleinröumigen
Wechsel muss fochlich obgewogen
und bewerlel werden zwischen
koniinentolen prioritören
Steppenrosen (LRT ó240),
subkonlinentclen bosenreichen
Sondrosen (LRT ó120) und
Holbtrockenrosen (LRT 621 21. Es

werden ouch Begleitbiotope erfossT.

Der Abwögungs- und
Bewertungsprozess ist im Gelönde
longwierig und dennoch nicht
obschließend leislbqr, so doss die
weilere BeorbeiTung im Büro erfolgt.
Dort findel noch sorgföltiger
gutochterlicher lnterpretolion der
cufgenommen Artenlislen eine
Festlegung des LRT und der
Biolopgrenzen sÌolt. Mil dem AG
wird oufgrund der unterschiedlichen
lnterpretierborkeil der
ErfossungsdoTen ein Gelöndetermin
vereinbort, um die gelroffenen
Entscheidungen fochinhalllich zu
diskuTieren und besTöliqen zu lossen.

Kombinotion mit unterschiedlichem
Gelönderelief, die Begehung der
Flöche sehr zeiloufwendig ist.

Dos Biotop ist cußerdem ein LRT

6212, so doss der Erhollungszustond
noch den Bewerlungskriterien 3.1 .l ,

3.1 .2, 3.I .3 zu bewerten isl.
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Dos heißt: der Arbeils- und Zeitoufwond bereits für ein einziges Biotop konn

. in der einen möglichen Situotion 2,5 h betrogen,

. in einer onderen möglichen Sítuotion l0 h.

Nochstehend 2 Beispiele zu Gewässerbiotopen

Arbeitsschritte

Zeiloutwond f ür Korllerung,
Pos. 'l bls 3 Eesoml in Slunden

Zeiloufwond für Pos 3 gesomT
in Stunden

Zeiloufwond Pos 3,4
Einlrogung in die
vorgegebenen
Erfossunqsböoen

ZeiÌoufwond Pos 3.1 bis 3.2:
Begehung, Erfossen, Anolyse,
Eewerlen, Abgrenzen der
Flöche in der Feldkorle

Zeitoufwond: Pos l.und Pos.2

2,5 h

t,0 h

l0 min

50 min
l.5h

Gerin ger Schwierigkeilsgrod/
Kortierungsoutwond
b

10,0 h

7,5 h

th

0,5 h Fußweg
4,0 h Erfossung
I h Auswerlung Büro
I h Absfimmunq AG

2.s h

des Deckungswertes für jede Ari

Kleines Biotop ous der Dolenbonk bk32nf20090717 (downlood, www.mugv. Brondenburg.de,
Selektive Biolopkorlierung neu ($32 und LRT oußerholb von FFH- und Großschulzgebieten)
Merkmole des Objektes in der Dotenbonk: I ó9 qm Sond- und Kiesgruben-Gewösser (Bioloptype-
Code 02162) im Londkreis Elbe-Elster. Herzberg mii Lebensroumtyp 3i 50
Leislung: Durchf ührung der Biotoptypen- und Lebensroumtypenkortierung noch
Kortierungsmethode Bd.l und Bd.2 Brondenburg

Nochfo/gend fiktive individuelle Berechnungsbeispie/e für einen ger¡ngen und hohen
Korlierungsoufwand f ür dte g/eiche Flochengröße und g/eichen Biofoptypen-Code (Flöchengröße
und Arl idenfisch/

,l

2

Arbeítsschritte

Erfossen Grundbogen und Vegetolionsboqen. Der Gewösserbogen ist nicht erforderlich, do < I ho
Zeiloufwond für Pos. I und 2

Fohzeit. Anfeílige Berechnung,
Distonz nvischen zwei Objeklen und
Anteilige Hin- und Rückfohrt zur
Unterkunft

Vorbereif ende Arbeiten :

Ausdruck Grund- und
Vegetolionsbogen, Ausdruck der
Bewertungsbögen für mögliche LRT

(3130, 3140, 3150), Erstellen einer
Feldkorle und Eintrogen des
Objekfes und den Ergebnissen ous
der Vorinformotion

1,5 h

1,0 h

0,5 h

Geringer
Schwierigkeitsgrod/
Kortierungsoufwond

1,5 h

1,0 h

0,5 h
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3.1.2

I3 .l

3.1

Arbeiisschritte

Ermilteln und Bewerlen der
Hobitotstrukturen

Ermitteln und Bewerlen des
ArÌeninvenlors, Artenreichlums, der
Vorkommen von geföhrdeten
Pflonzenorlen und Tierorten

ArllAusprögung des Biotops

Es erfolgT eine Anclyse zur Arl und
Ausprögung

Die Hobitotstrukturen
sind mittel bis schlechl
ousgeprögt:
Dos Gewösser weisl
Flochufer ouf, die

Die Vegetotion ist sehr
orlenorm mit einer Art,
Schwimmblotlvegetoli
on von Nuphor luTeo
ousgebildet.
Unterwcsserpflonzen
kommen nicht vor. Es

werden keine Role-
Líslen-Pflonzenorlen
nochgewiesen.
Aufgrund des Windes
und leichter Regenfölle
sind keine Libellen
sichlbor. Ein

Teichforsch wird
oufgeschreckt und
springt ins Wosser.

Es hondelt sich um ein
kleines Sond- und
Kiesgrubengewösser
mit wenigen
Hobilotsirukluren, es isl
gul einsehbor.
Die Zugönglichkeit zum
Gewösser ist einfoch.
Dos BioIop ist

oußerdem ein LRT3l50,
so doss der
Erholiungszustond
noch den
Bewerlungskrilerien
3. r .1 , 3. ì .2,3.1 .3 2v
bewerten isl,

Geringer
Schwierigkeitsgrod/
Kortierungsoufwond

Die Hobilolstrukturen sind
hervorrogend ousgeprögt.
Dcs Gewösser weist Flochufer und
Uferobrüche ouf, die Uferlinie ist

vieloestoltic, es kommen

Die Vegelotion ist sehr crlenreich. Es

kommen verschiedene
U nterwosserpf lonzen und
Schwimmblottpflonzen vor,
insgescmt sind es ochl
kennzeichnende
Wosserpflonzenorten, dovon sind
einige Rote-Liste-ArTen, ouch
Moosorlen kommen vor. ln der
Gewössermîiie werden U triculorio-
Arten enlnommen, ouch eine
Chorcceen-Arl wird feslgestellt.
Beide Arten müssen miI Hilfe der
Stereolupe Ìm Büro ncchbestimml,
ein Herborbeleg ongefertigT und
dem AG zu Verfügung gestellt
werden.
Am Uferrond îm Röhrrichtsoum
potrouillieren verschiedene
Libellenorlen.
Auf der Wosseroberflöche werden
zuföllig Koulquoppen mit einem
kugelförmigen, ungesprenkeltem
goldenem Bouch entdeckl. Es

werden Loubfrösche vermulet, die
in Brondenburg vom AussTerben
bedroht sind.

Es hondelt sich um ein kleines Sond-
und Kiesgrubengewösser mit
verschiedenen Hobilotstrukturen,
der Uferbereich ist mit Röhrichten
und Seggen reich struktrurierl, die
Uferlinie und Uferform isl vielgesloltig
mil Flochufer, Abbruchkonten und
besonnlen freien Abschnillen, dcs
Gewösser isl schwer zugönglich
( Eingezöunles Gelönde,
Sukzessionsflöchen, z.T. stork
verbuschl). Für die Entnohme und
dcs Bestimmen der Wosserpflonzen
in der lieferen Gewössermitte (Tiefe
1,5 m) wird ein KrouTonker sowie
eine Wothose benötigl. Diese muss
in einem zweiten Arbeitsschrill ous
dem weiler entfernt obgeslelllen
Fohzeug geholl werden, do dieses
Erfordernis nichl vorhersehbor wor.
Dos BioÌop isl oußerdem ein LRT

3150, so doss der Erhcltungszustond
noch den Bewerlungskriterien 3. I .l ,

3..l .2, 3.1 .3 zu bewerten ist.

Hoher



3.4

3.3

3.2

3.1.3

Arbeitsschritte

Zelloufwond fijr Korllerung gesoml,
Pos.l bls 3 ln Slunden

Zeitoufwond Pos.3 gesomt in
Stunden

Zeitoufwond Pos 3.4: Eintrogung in
die vorq e oebenen Erfossunqsböqen

Zeitoufwond Pos 3. I bri 3.3:
Begehung, Erfossen, Anolyse,
Bewerfen, Abgrenzen der Flöche Ìn
der Feldkorle

Zeitoufwond: Pos Lund Pos.2

Eintrogung:
Ausfüllen der Bögen und
Abgrenzung des Objektes

Bemerkungsfeld

Empfehlen von
Pflege- und
Moßnohmenvorschlögen

Ermilleln und Bewerten der
Beeinlröchligungen und
Geföhrdungen

2,0 h

0,5 h

l0 min

20 min
t,5h

Der Aufwond für dos
Ausfüllen des
Grundbogen- und
Vegetolionsbogens ist
gering. Der
Vegetotionsbogen
weisl4 Arten ouf.

Kein Einlrog.

Do keine
Beeintröchtigungen
vorliegen, sind keine
Vorschlöge zur Abhilfe
erforderlich.

Es liegen keine vor.

Uferlinie isl weilgehend
uniform,
Gewössertypische
Ufervegelolion isl nicht
ousgebildet.

Geringer
Schwierigkeitsgrod/
Kortierungsoufwond

8,0 h

ó,5 h

30 min

230 min
60 min (Hin- und Zurück
Auto,Wothose onziehenJ
70 mtn (Nochbesfrmmen Büro,
Herborbeleg ersfellen, Lief erung on
AG, Rücksproche)

t,5 h

Der Aufwond für dos Ausfüllen der
Grund- und Vegetolíonsbögen ist
oufgrund der Begleilbiotope und
zqhlreichen chorokteristíschen und
geföhrdeten Arten ols hoch
einzustufen. Der Vegetotionsbogen
ist sehr umfossend (co. 40 Arfen)
Aufgrund der Erschwernis beider
Enlnohme von Pflonzen, der
schwierigeren Zugönglichkeit,
Nochbestimmen von besonderen
Arten ist der Aufwqnd hoch.

Díe sehr gute Ausstottung des
Biolops wird im Bemerkungsfeld
vermerkt.

Es werden verschiedene
Moßnohmen mit unterschiedlicher
Dringlichkeit empfohlen. Für den
vermulelen Loubfrosch werden
spezielle Artenschulzmoßnohmen
empfohlen.

Es liegen verschiedene
Beeintröchligungen in Bezug ouf
Londnulzung und Erholung und
Freizeit vor.

verschiedene Vegetotionszonen
(Schwimmblcltpflonzen,
U nlerwosserpf lonzen),
Verlondungsvegetolion mil
Röhrichten und Seggen vor. Dos
Gewösser weisl ouch
vegetotionsfreie und domil
besonnte Ufezonen ouf.
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Dos heißl: der Arbeits- und Zeitoufwond konn je Biotop

. in der einen möglichen Situotion 2,0 h belrogen,

. in einer onderen möglichen Situolion 8 h.

)
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Sehr großes Biolop ous der Dqtenbonk bk32nf20090717 mugv. Brondenbutg,
Merkmole des Objektes:4ó9.59ì qm Sond- und Kiesgrubengewösser (BioToptype-Code 02162)
Leistung: Durchf ührung der Bioloptypen- und Lebensroumtypenkortierung noch
Koiierungsmefhode Bd.l und Bd.2 Brondenburg

3.1 .1

3,1

J.

2.

Arbeilsschritte

Ermilteln und Bewerten des
Arteninventors, Artenreichtums,
der Vorkommen von
geföhrdeten Pflonzenorlen und
Tierorten

Art/Ausprögung des Biolops
Erfossen Grundboqen und Veqetolionsboqen und Gewösserboqen, do Obiekt > lho.
Zeitoufwond für Pos. I und 2

Fqhtzeii Objekt, Anfeilige
Berechnung, Distonz zwischen
zwei Objekten und Anteilige
Hin- und Rückfohrt zur
Unterkunlf .

Vorbereitende Arbeiten:
Vorbereilende Arbeiten:
Ausdruck Grundbogen,
Vegelotionsbogen und
Gewösserbogen, Ausdruck der
Bewertungsbögen für mögliche
LRT (3130, 3l40, 3150), Erstellen
einer Feldkorle und Eintrogen
des Objekles und den
Ergebnissen ous der
Vorinformotion

Muss nicht ermiltelt werden,
do kein LRT.

Es hondelt sich um ein
großes
Abgrobungsgewösser,
dessen Nutzung erst küzlich
stotlfond. Die Uferbereiche
sind doher weitgehend
vegetolionsfrei. Die
Zugönglichkeil ist eínfoch.
Dos Gewösser weist
oufgrund des geringen
Alters keine Wosserpflonzen
ouf. Es hondelt sich um kein
LRT Gewösser, so doss die
Einzelkriterien 3.l .l , 3.1 .2
und 3.1.3 nicht ermittelt und
bewertel werden müssen;
der Erhollungszustond muss
ebenfolls nicht ermittelt
werden.
Die Beorbeilung wird im
Rohmen eines
Gelöndetoges vollzogen.
Dos Gewösser konn om Ufer
gut umloufen werden, es ist

sehr gul zugönglich und
einsehbor,

1,5

1,0 h (l Gelöndetog. I

Person)

0,5 h

Geringer
Schwierigkeitsgrod/
Kortierungsoufwond:

Sehr hohe Ausstottung: lm Bereich
von lrockengefollenen
Gewösserröndern lreten Pflonzen
der Zwergbinsen- und
Strondlinqsqesellschoflen ouf, die

Es hondelt sich um ein großes
Abgrobungsgewösser, dos in
Teilbereichen noch obgebout wird.
Andere Teilbereiche sind schon
lönger ungenutzt. Dos Gewösser isl
leilweise von Auenwold und
onderen Sukzessionsgebüschen
umgeben. Die
Gewösserrondbegehung isT sehr
erschwert. Es werden zugöngliche
Bereiche on verschiedenen Stellen
ongeloufen und begutochtet, Dos
Biotop weíst oußerdem in
Teilbereichen die LRT 31 30, 3 I 40 ouf,
so doss der Erhqltungszustond noch
den Kriterien 3.1.1, 3.1 .2, 3.1.3 zu
bewerlen isl.

6,5

ó h (insgesoml4 Gelöndetoge; l, +
2. Tog jeweils eine Person, 3 + 4 Tog
jeweils 2 Personen)

0,5 h
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3.2

3.t,3

3.1.2

Pflege- und
Moßnohmenvorschlögen

Ermiileln und Bewerlen der
Beeintröchligungen und
Geföhrdungen

Ermifteln und Bewerlen der
Hobilotstrukturen

Arbeitsschritie

Do, doss Gewösser noch in
der Entwicklung isl, werden
keine Moßnohmen

lo

Muss nicht ermillell werden,
do kein LRT.

Muss nicht ermifielt werden,
do kein LRT.

Geringer
Schwierigkeitsgrod/
Kortierungsaufwond:

Es werden verschiedene
Moßnqhmen mit unterschiedlicher
Dringlichkeil empfohlen,

Es liegen vier verschiedene
Beeinlröchligungen in Bezug ouf
Londnulzung und Erholung und
Freizeil vor.

Die Bewertung der
Hobilolslrukturen/Festlegung der
Erholtungszustondes stellt sich
dennoch sehr schwierig herous, weil
der Bedeckungsgrod des
besiedelboren Gewösserbodens
(LRT 3140), die obsolute
Mokrophyten grenze, den
Bedeckungsgrod des besiedelboren
Gewössergrundes mii Choroceen-
Unlerwosserrosen mit den
gewöhlten Melhoden vom Boot ous
nichl zufriedenslellend beslimmbor
ist, so doss ein Tcucheinsotz mit 2
Personen

dem LRT 3130 zuzuordnen sind. Die
Zuordnung zu den LRT-Subfypen
wird schwierig. Es werden die
bestimmboren Rote-Liste-
Pf lqnzenorten und chorokJeristische
Arten notierl. Monche Pflonzenorten
sind noch zu klein, so doss eine
zweite Begehung zu einem spöteren
Zeitpunkt erforderlích wird.
Zum LRT3140:
Es kommen
Schwimmblotlvegetolion und
Unterwosservegetotion
(Armleuchterolgen und ondere
Mokrophylen) vor. Gemöß der
Vorgobe sind Pflonzen zu
enlnehmen. Es erfolgt eine
Erfossung mitlels Boot-, Kroutonker
und Sichtkosten. Die Erfossung der
Vegelotion erfolgi vom Boot mil2
Personen. Die Vegetclion wird vom
Bool ous mit dem Kroutonker
entnommen. Eine Beslimmung der
Arten erfolgl im Büro miltels
Stereoluppe und Mikroskop. Der
Aufwond ist groß, do es
unterschiedliche Armleuchter-Arlen
sind. Die Herborbelege werden dem
AG zu Verfügung geslelll. Es erfolgt
eine Abstimmung und Rücksproche
mit AG



3.4

3,3

Arbeitsschrifte

Zeiloufwond für Korllerung
qesoml. Pos. I bls 3ln Slunden

Zeitoufwond für Pos 3 gesomt in
Stunden

Zeiloufwond Pos 3.4: Eintrogung
in die vorgegebenen
Erfossunqsböoen

Zeitaufwond Pos 3.3; Eintrogvng
tn die vorgegebenen
Erfossunosböoen

Zeitoufwond Pos 3. I bis 3.2:
Begehung, Erfossen, Anolyse,
Bewerfen, Abgrenzen der
Flöche in der Feldkorle

Zeiloufwond: Pos l.und Pos.2

Ausfüllen der Bögen und
Abgrenzung des Objektes

Gewösserchemische
Doten/Sichltiefe

10,0 h

8,5 h

t,0 h

0,5 h

7,0 h
t,5h

Der Aufwond für dos
Ausfüllen des Grund-,
Gewösserbogen isl gering.
Es wird kein
Vegetotionsbogen
ousgefüllt.

Die gewösserchemischen
Dolen liegen nichl vor. es
müssen ph-Wert, die
Kolkhörte, Gesomt-
Wosserhörle mittels
Schnelltesl vor Ort ermiltelf
werden sowie die
elektrische Leitföhigkeil
beslimmt werden. Die
Sichttiefe wird mitlels
Secchi-Scheibe f esloeslelll.

Geringer
Schwierigkeitsgrod/
Kortierungsoufwond

80,0 h

73,5 h

3,0 h

0,s h

I h l. Eegehung
óh 2. Begehung
36 h 3. Booteinsotz mit zwei
Personen,2Toge
4 h (Nochbesfimmen BÜro,

Herborbeleg ersfe/len, Lief erung on
AG, Rücksproche)
I 6 h 4. Toucheinsotz mit zwei
Personen

ó,5 h

Dqs Ausfüllen der Grund-, Gewösser-
und VegeloTionsbögen ist oufgrund
der zohlreichen Begleiìbiolope,
chorokteristischen und geföhrdeten
Arlen sehr ouiwendig. Ebenso die
Moßnohmenplonung oufgrund der
unterschiedlichen Nulzung des
Gewössers sowie
Beeintröchtigungen und
Geföhrdungen.
Der Vegetolionsbogen weist 80
Arlen ouf.

Díe gewösserchemischen Doten
liegen nicht vor, es müssen ph-Werl,
die Kolkhörte, Gesomt-Wosserhörte
miltels Schnelllest vor Ort ermillelt
werden sowie die elektrische
LeilföhigkeiT beslimmt werden. Die
SichtÌiefe wird mittels Secchi-
Scheibe festgestelll.
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Dos heißt: der Arbeits- und Zeitoufwond konn je Biolop

. in der einen möglichen Situotíon 10,0 h betrogen,

. in einer onderen möglichen Situotion B0 h.

Der Beschwerdegegner isl einschlögig erfohren bezüglich der Biolopkortierung und ihrer

Ausschreibung.
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Es wöre jetzt Soche des Beschwerdegegners dozulegen, doss olles dies, Leistungsinholle

und Zeiloufwond, vorob onhond der Vergobeunterlogen und Erlöuterungen, die den

Biotopkortierern zugönglich gemochl wurden,

,,eindeutig und erschöpfend", I 5 VgV,

erkennbor wor. Vorstehendes sind sachliche Fokien, die durch

Sochverstöndigengutochten

belegt werden können, wos hiermil höchst vorsorglich beonTrogt wird

lm B. und somit letzten Abs. der S. 14 und ouf S. 15 wird unter Bezugnohme ouf die

Leistungsbeschreibung der Anlrogsgegnerin miI olfenen Formulierungen wie ,,!g,fi',

,,i.d.R.", Plousibilitötskontrollen etc. hingewiesen, vgl. ouch Antrogsschrifl on die

Vergobekommer vom ló.08.201 L

Solche offenen Formulierungen in der Leistungsbeschreibung (genouer:

Methodenbeschreibung zur Biotopkortierung), die schon in der Rüge der

Beschwerdeführerin benonnt wurden, vgl. dort ob S. 4, belegen, doss im Sinne obiger

Kommentierung von Alexonder a. o. O., doss schöpferisch-gestolterisches Potentiol der

Beschwerdeführerin ols potentielle Auftrognehmerin erforderlich is'l.

Weyond führt o. o. O., Rn.24, ous:

,,Haben sich daher bei der konlcreten Aufgabe die Yorgaben des Auftraggebers der Lösung

bereits soweit gencihert, døss kein Rørtmfür notwendige Verhandlungen verbleibt ury!hat

der Auftragnehmer keìnen kreatiyen Spielruum mehr, um erstmalig dem Aufnaggeber

etwa 21,! beachtende Anfordenrngen mit den dazu in Frage kommenden

planerisch/technischen Lösungen zu benennen, besteht keine Veranlasntng bnv.

Notwendigkeit, die gewünschte Leistung tmter Anwendung der Regelungen der VOF zu

beschaffen",

so Weyond, ibr-online 2011, zu S 1 VOF, Rn.24 mit Verweis ouf OLG Düsseldorf, B. v.

10.08.201 1 - Vll-Verg 36/11; OLG München, B. v.2B.O4.2OOó - Verg 6106:YK Düsseldorf, B, v.

30.9 .2002 - Y K - 261 2002 - L).

Dos Gleiche wird ersl rechl gelten, wenn dorüber hinous dem Bewerber Unklorheiten

noch Verhondlung und Auftrogserteilung verbleiben.
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lst ein schöpferischer, gestolterischer und konstruktiver Freiroum în erkennborem Moß

vorhonden und gewolll, wos z. B.

. onhond der offenen Formulierungen oder

. des ncch der sog, Anloge 5, ,,Hondlungsonleitung und Digitolisierungsvorschrifl",

dorl Seite 5, wegen des vom Auftrognehmer verlonglen

,,gutachterlíchen Ermessensfachlìch øbzuwtigen .... Auftretende Probleme sindfrühzeitig

mit demAG zu klären...." (vgl.Rüge, dorl S.5)

offensichtlich ist, gehi es insbesondere dorum, doss der Auftrognehmer oufgrund seiner

beruflichen Erfohrung und Kompetenz eine eigenstöndige, kreotive Lösung findeÌ, so isl

dos Ziel des Auftrogs beschreibbor, nicht jedoch die dessen Umselzung, OLG München, B.

v.28.04.2006 - Yerg 6/06.

Dos heißt: die Vergobekommer subsumiert folsch, in dem sie die konkret gerügten Punkie

oußer Betrocht lösst.

Seite l5:

ln Abs. 2 führ1 die Vergobekqmmer zutreffend ous, doss eine detoilqenoue Beschreibung

der bei der Kcrtierung onfollenden Leistungen

,,v o r a us s c h ü uen d o bj e ktív unmö g lic h" s ei, wie

,,níemand vorhersagen kann, welche Leistungen bei welchem Biotop im Einzelnen adallen

werden".

Dies sei obhöngig vom Einzelfoll.

Genou dies entspricht der Auffossung der Beschwerdeführerin.

Die Vergobekommer zieht hierous ober nicht die enfsprechende Schlussfolgerung für $ 5

VgV, wonoch die Lösung für eine VOl-Ausschreibung im offenen Verfohren vorob

eindeutig (!) und erschöpfend (!) beschreibbor sein muss, mithin eben deloilgenou.

Diese Ausführungen der Vergobekommer ouf S. l5 siehen ím Widerspruch zu ihren

eigenen Ausführungen

. ob Seile 12, Abs, 4, wonoch der Auftroggeber olle onfollenden Tötigkeiten im

Einzelnen beschdeben hobe (wenngleich es noch Ansichl der Beschwerdeführerin

ouf die Lösung gem.S 5 VgV onkommt) und

o ouf S.13, 7. Abs., wonoch eine koufmönnisch vernünftige Kolkulolion des Preises

möglich und zumutbor sei und,

. S. 14, oben beginnend, doss die zur Verfügung ges'lellten Dolen hinreichende

Kolkulolionssicherheit gewöhrleisten;
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a Schötzungen der Beschwerdegegner, S. 
,ì4, 

ó, Abs,, reichten ous.

Der genoue Leistungsumfong wöre noch Ansicht der Vergobekcmmer durch keine

ondere Melhode vorob zu ermiiÌeln gewesen, so doss die vom Beschwerdegegner

gewöhlte Methode zur Erstellung der Leistungsbeschreibung nicht als fehlerhofl

onzusehen sei.

Diesen Widerspruch in ihrer eigenen Begründung verkennl die Vergobekommer

Ursoche hierfür ist, doss die Vergobekommer

. die Tötigkeit, olso die Leislungshondlung von dem

. Leistungserfolg, der Lösung,

nicht zutreffend lrennt.

Auf S. 15, Abs.3, führt die Vergobekcmmer ous, doss bei dem verbleibenden

Kolkulolionsrisiko insbesondete zu berücksichtigen sei, doss die in dem Bereich der

Biotopkortierung Tötigen über einschlögiges Erfohrungswissen verfüglen oder sich

entsprechende lnformotionen jedenfolls ohne weiteres beschoffen könnten, um ouf

dieser Bosis kolkulieren zu können. Hierbei verweisf die Vergobekommer ouf die Website /
Inlernetprösenz der Beschwerdeführerin, woncch diese Erfohrungen in der londesweiten

hessischen Biotopkortierung hobe wie ouch in onderen Bundeslöndern mit vergleichboren

Melhoden und vergleichboren Erfossungsprogrommen.

Hierous lösst sich ober entgegen der Ansicht der Vergobekommer nichT herleilen, doss

cuch ein Preis kolkuliert werden konn.

Diese Argumentolion ist beliebig sowohl ouf VOL ols ouch ouf VOF onwendbqr, die hier

ober voneinonder zu trennen sind. Es konn olso nicht ouf ollgemein oder sogor speziell

beim konkreten AufTrcggeber vorliegende Erfchrungen mi't vergleichboren Vergoben

onkommen.

Es ist nicht denkbor, doss eine ouszuschreibende Leistung je noch subjektivem

ErfohrungssTond ouf Auftroggeberseite zunöchsl der VOF und mit wochsenden

Erkenntnissen der VOL/A zuzuordnen isl. Die Einordnung muss sich vielmehr onhond eines

objektiven Moßstobs vollziehen, vgl. l. VK Bund, B. v. 07.04.201 I - VK 1 - 23/11.

Siehe ouch obige Ausführungen, wonoch die Beschwerdegegnerin bisher diese Leislungen noch

VOF ousschrieb.

Festzuholfen isl, doss der Aufwond des im Einzelfoll erforderlichen Arbeitsoufwondes nicht

vorhersehbor isl.



Rechlsonwölle Wiesner . Riemer Seite 31 von 35 der Sof . Beschwerde on OLG Brondenburg iS v. LUGV vom 27.10.2011

Diese Bewertung schlögt notürlich durch ouf den zu kolkulierenden Preis.

Der einzuirogende Preis, den der Beschwerdegegner obfrogt, setzt sich zusommen ous

der Mulliplikotion von Menge und Preis pro Stunde.

Enfscheidend ist, doss der Beschwerdegegner hier einen Gesomlpreis verlongt.

lst der im Einzelfoll erforderliche Aufwond höher, sind die Mehrkosten von der

Beschwerdeführerin selbst zu trogen.

lm Termin vor der Vergobekommer führte der Beschwerdegegner ous, doss es durchous

schon einmolzu Nochtrögen köme. Dies weiß die Beschwerdeführerin nicht und konn dies

nur bestreiten. Denn ous den Vergobeunterlogen ergibt sich kein (l) Anspruch ouf

Mehrvergütung bei höherem Aufwond.

Ausweislich der Bekonntmochung, Ziffer ll.l,9) sind keine Vorionten / AlTernotivongebole

zugelossen. Dos heißt: die Beschwerdeführerin konn gor nicht on der Beschwerdegegner

herontreten und stott einer Abrechnung ols Gesomtpreis eine Abrechnung noch

totsöchlichem Stundenoufwond onbieTen. Sie flöge soforT ous dem Vergobeverfohren.

Doher isi die nebenbei gemochte Einlossung der Beschwerdegegner, es kömen ouch

schon einmol Nochtröge vor (wos leider nicht protokolliert wurde, s. o. bereits) ouch ous

dem Grund der Bekonntmochungsvorgoben bedeulungslos. Somit konn ein

Bíolopkoriierer nur ,,hoffen", doss enlgegen der Vorgoben der Bekonntmochung ein

erhöhter Beorbeitungsoufwond auch höher obgerechnel wird. Verlongen konn er es

jedenfolls verf rogsrechtlich nicht.

Domil gehen olle Unwögborkeiten, die sich ous den Biolopen im Einzelfoll ergeben und

dem ebenso nichl vorob zu kolkulierenden Abstimmungsbedorf des Beschwerdegegners,

vgl. Rüge vom 29.07 .201 I , Seite 5 ff ., ollein zulosten der Beschwerdeführerin.

Auf S, 15, leizter,5. Abs., heißt es, doss dos Zuschlogskriterium der Quolitöl nichl zu

beonstonden sei.

Hiernoch gebe die kolkulierte Stundenzohl on, ob ein Bewerber den notwendigen

Aufwond zutreffend einschöfzen könne. Bereits in der Rüge und in der Antrogsschrift on

die Vergobekommer ist von der Beschwerdeführerin bemöngelt worden, doss unklor sei,

welche Leislungsfiefe, olso welche QuoliTöt, der Beschwerdegegner denn genou

wünsche.

Sicherlich mog mon dem Beschwerdegegner mit der Vergobekommer gewisse

Ermessensspielröume für die Wertung der Quolitöl der Bewerber eröffnen.

Unklor is't ober, wos der Vergleichsmoßstob des Beschwerdegegners ist, wos ouch in der

mündlichen Verhondlung von der Beschwerdeführerin themotisiert wurde (und nichl

protokolliert wurde). Der Beschwerdegegner führte im Termin ous, doss mon sich on

Vergongenheitswerten orientiere.



Rechlsonwölle Wiesner . Riemer Seiie 32 von 35 der Sof. Beschwerde on OLG Brondenburg iS v. LUGV vom 27.1O.2O11

Wenn schon in der VergongenheiÌ der Beschwerdegegner von onderen Bewerbern be¡

onderen Ausschreibungen FesTpreise verlongte, ohne doss bereiTs im Vertrog vorgesehen

wor, dcss bei höherem ols dem kolkulierie Aufwond NochTröge möglich sind, ist der

Vergleichsmoßstob für die Bewerlung der Quolitöt folsch.

Denn hiermil werden Fehler ous der Vergongenheit ouf Douer in die Zukunft perpeTuiert,

Hierüber findet sich in der Entscheidung der Vergobekommer leider kein Worl, obwohl

dies im Termin Themo wor!

lm wei'Ìeren führt die Vergobekommer zum Themo Quolitöt ouf S. ló, Abs. l, weiter ous,

doss es der Beschwerdeführerin selbs'l vorbeholten sei, wie sie eine deutlich

gewissenhoftere und vertiefle Erfossung der Kortierung kolkuliere, do die Kolkulation der

Preise ihre eigene Soche sei,

Dem isl enÌgegenzuholten, doss die Vergobekommer hier die Zuschlogkrilerien Preis

einerseits und QuoliTöt ondererseits vermischt.

Es hondelï sich um einen logischen Zirkelschluss. Denn selbstverstöndlich ist die Kolkulolion

der Preise pro Stunde Soche der Beschwerdeführerin. Unter dem Zuschlogkriterium

QuolitöI isl cber doncch zu trogen, welche Quolitöt der Beschwerdegegner verlongt, do

unklor ist, welche Leislungstiefe sie wünsch't. Diese Froge beontwortet die

Vergcbekommer nicht domit, indem sie dos Thema wechselt und ouf die Kolkulotion der

Preíse pro Siunde verweist, wos zum Zuschlogskriterium Preis gehört.

Ebenso folsch ist, S. I ó, Abs. l, doss es für den Beschwerdegegner unerheblich sei, wie die

Angebolssumme zusionde komme. Denn dem Auftroggeber obliege es vielmehr, ein

wirTschoftliches Angebol zu erhclten.

Dies verkennt erneut, doss es sích vorliegend um vorob nicht eindeutig und erschöpfend

beschreibbore Leistungen hondelt. Die Argumenlotion der Vergobekommer greift nur

donn, wenn es vorliegend um vorob eindeutig und erschöpfend beschreibbore und

domil kolkulierbore Leistungen ginge.

Enigegen der Ansichl der Vergcbekommer, S. I ó, Abs. 4, liegl eine Diskriminierung der

Beschwerdeführerin vor. Ausweislich der Vergobeunlerlogen müssen Erfohrungen mit der

brondenburgischen Biotopkorlierung Methode sowie dem brondenburgischen

Erfossungsprogromm bei den Bietern gegeben sein. Hierbei vertrill die Vergobekommer

die Ansicht, doss dieses Krilerium so qemeinl sei, doss es rechtskonform isl, nömlich im

Einklong mil $ 7 Abs. 5 S. 2 VOL/A EG stehe. Hierbei verweisi die Vergobekommer cuf eine

Entscheidung des OLG Koblenz vom 4.7.2007 - I Verg 3/07.
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Konsequenl weiter gedocht bedeutel dies, doss in VOL oder VOB-Vergoben künftig nichl

mehr produktneutrol ousgeschrieben werden müsse und mon ouf den Zusotz ,,oder

gleichwertig" vezichlen könne. Denn dieser sei jo geme¡nl.

Zunöchsi einmol ist dorouf hinzuweisen, doss der Worllout des $ Z Abs. 5 S, 2 VOL/A EG

nicht posst. Denn dort heißt es, doss ein Unternehmen die Leistungsföhigkeit ouch durch

Vorloge onderer,

,,v o m Auftr a gge b er filr g e e i gn e I e r a c ht e I e r B e I e g e n ac ltw e i s en"

konn. Aus den Vergobeunterlogen ist nicht ersichtlich, welche Erfohrungen olternotiv zvr

brondenburgischen Biotopkorlierungsmelhode etc. cls geeigneÌ ongesehen werden.

Doss im Übrigen doneben ouch ondere Eignungsnochweise obgefrogl werden, öndert

hieron nichts.

Hiermil höll der Beschwerdegegner sich neue Bewerber vom Hols, seien sie ous

Deutschlond oder dem EU-Auslond.

lm Weiteren posst der Verweis ouf die Enlscheidung des OLG Koblenz nicht. Dorl ging es

dorum, doss der Beschwerdegegner von Unlernehmen Unbedenklich-

keitsbescheinigungen von Finonzbehörden und Soziolversicherungsirögern verlongte. Dos

Gericht führte ous:

,,Vergabekammern und -senate haben grundsötzlich davon attszttgehen, dass ein

Auftraggeber mit der Forderung nach Eignttngsnachweísen einen Zweck mit einem

normorientierten Sìnn verfolgt. ... ... Zweck der "Unbedenklichkeitsbescheinígung" ist es,

den Auftraggeber darüber zu unleruichten, ob der Bieter in der Vergangenheit seine Steuern

und (Sozial)Abgaben pünktlich und gewissenhaft gezahlt haL Der Auftraggeber kann

daraus entnehmen, inwieweit der Bieter wirtschaftlich leistungsfdhig und ztnerldssig und

somit als Vertragspartner der öffentlichen Hand geeignet ist."

Dos heißt, doss eine Auslegung der geforderten Unbedenklichkeitsbescheinigungen noch

ihrem Zweck möglich ist. Der Worlloul gibt olso für eine dementsprechende Auslegung

eine Anküpfungstotsoche.

ln dem von der Vergobekommer Brondenburg entschiedenen Foll gibl es ober keine

derortige Anknüpfungstotsoche. Der Wortlout isl beschrönkt ouf ,,brondenburgische"

Aspekte. Hierous zu entnehmen, doss vergleichbore Erfohrungen ouch oußerholb von

Brondenburg okzeptiert werden, widersprichi dem kloren, beschrönkten Wortloul. Der

Begriff ,,Brondenburg" lössi sich nicht über diesen Wortlout hinous ouslegen.
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lll. Akleneinsicht

Bezüglich der Akleneinsichl erlaube ich mir ouf die Ausführungen in der Anlrogsschrift vom

ló,08.201 I vollumfönglich zu verweisen.

Der Antrcg der Beschwerdeführerin ouf Verlöngerung der oufschiebenden Wirkung bis zur

Entscheidung über die Beschwerde isi begründet, do die sofortige Beschwerde Aussichl

ouf Erfolg hot, $ llB Abs.2 cWB.

Die noch $ I 1 B Abs. 2 GWB in die Prüfung der Erfolgsoussichten der sofortigen Beschwerde

onschließende lnteressenobwögung föllt zu Gunsfen der Beschwerdeführerin ous.

Der hier geslellte Anlrog ist nur donn obzulehnen, wenn unier Berücksichtigung oller

möglicherweise geschödigten lnteressen sowie des lnteresses der Allgemeinheil on einem

roschen Abschluss des Vergobeverfchrens die nochfeiligen Folgen einer Vezögerung der

Vergobe bis zur Entscheidung über die Beschwerde die domil verbundenen Vorteile

überwiegen.

Eine solche Eilbedürfligkeit des Abschlusses des Vergobeverfohrens lössl sich jedoch nicht

feslstellen.

Dies gilt sowohl ous obigen rechtlichen Gründen ols ouch ous Gründen, die in der Notur

der Soche, der Biotopkorlierung, mil Blick ouf die Vegetotionszeitröume liegen, in denen

eine Biotopkorfierung ín Betrochl kommt.

Denn unobhöngig dovon. wie schnell in dieser Soche durch das OLG entschieden wird,

beginnt der neue Vegefotionszeilroum, in dem die Biotopkcrlierung vozunehmen wöre,

Anfong Aoril2Ol2.

Genouer: die zu überprüfende und fochlích zu beweriende und lelztlich sodqnn zu

kortierenden Biotope und Lebensroumtypen im Los 3 der Ausschreibung sind zwingend on

die Vegetolionsperiode gebunden und können nicht in den nun onsiehenden

Winlermonoten (Ruheperiode) ousgeführt werden.

Die Vegetofionsperiode (durchschnittliche Temperotur > 5 Grod) beginnt in der Regel

Anfong April und endet Ende Oktober.

Anbei die Übersicht der Slotion Nulhetcl in Brondenburg StDV (durchschniltliche

Temperotur Zeitroum 2007 bis 201 1):
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Temperatur

Die Vegetotionsperiode (Synonym für Vegetolionszeit) wird definiert ols derjenige

Zeitroum des Johres, in dem die Pflonzen photosynfhetisch oktiv sind, d. h. wochsen,

blühen und fruchten. Als Beginn der Wochstumszeit wird im ollgemeinen der Abschnitt des

Johres definierl, in dem dos Togesmittel der Lufttemperotur mindestens 5o Celsius (für

verschiedene Pflonzen ouch l0'C) belrögl. Beim Unterschreiten der Schwellenwerte für

die Temperotur bzw. beiTrockenheit triTl Vegetotionsruhe ein.

Noch olledem ist der sofortigen Beschwerde mil den oben gestellten Anlrögen der

Beschwerdef ü hrerin stottzugeben.

Wiesner, LL.M.
Rechlsonwolt
Fochonwolt für Bou- und Archíteklenrechl
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./. LUGV

Antrag auf Verlängerung der aufschiebenden Wirkung nach g 118 Abs. 1 Satz 3 GWB

lm dem Rechtsstreit

./. Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz

VergW 13111

nehmen wir Bezug auf die gerichtliche verfrigung vom 27 .10.2011 und beantragen

den Antrag auf Verlängerung der aufschiebenden Wírkung gem. S 118 Abs, 1 SaE
3 GWB abzulehnen.

Gründe

Der Antrag auf Verlängerung der aufschiebenden Wirkung ist abzulehnen. Der

Antrag düdte zwar zulässig, aber unbegründet sein,

Die summarische Prtifung wird ergeben, dass das Rechtsmittel keine Aussicht auf

Etfolg hat, Zudem wird eine Abwägung ergeben, dass unter Berücksíchtigung aller

möglichenrueise geSchädigten lnteressen sowie des lnteresses der Allgemeinheit

an einem raschen Abschluss des Vergabeverfahrens die nachteiligen Folgen einer

Verzögerung der Vergabe bis zur Entscheidung über die Beschwerde die damit

verbundenen Vorteile überwiegen.

DienslsiÞ:

Seeburger Chaussee 2 14476 Potsdam, OT Groß Glienicke Tel; +49 3320'1 442-0 Fax: +49 33201 442-662

;t**ft riv
EMAS
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l) Die Entscheidung der Vergabekammer des Landes Brandenburg, welche den

Nachprüfungsantrag der Beschwerdeführerin zurückwies, ist nicht rechtsfehler-

haft, Die Beschwerdeführerin ist nicht in ihren Rechten nach g 97 Abs, 7 GWB

verletzt,

1) Weder die Wahl des Vergabeverfahrens noch die Kalkulationsgrundlagen

sind vergaberechtlich zu beanstanden, so dass die Beschwerdeführerin

nicht gehindertwar, ein Angebot abzugeben,

Die Wahl des Vergabeverfahrens war nicht rechtsfehlerhaft. Die VOL/A ist

anwendbar, Nach g 4 Abs. 1 i. V, m. g 5 Abs, 2VgV ist die VOF nur bei der

Vergabe von Dienstleistungen anzuwenden, die im Rahmen einer freiberufli-

chen Tätigkeit erbracht oder im wettbewerb mit freiberuflichen Tätigen an-

geboten werden, Nach g 5 Abs. 2 VgV gilt Absatz 1 nicht für die Dienstleis-

tungen, deren Gegensland eine Aufgabe ist, deren Lösung vorab eindeutig

und erschöpfend beschrieben werden kann, ln diesen Fällen ist gem. g 4
Absatz 1 VgV die VOL/A anzuwenden.

Der ausgeschriebene Auftrag ,,selektive Kartierung der nach S 32

BbgNatSchG geschützten Biotope und FFH- Lebensraumtypen außerhalb

von FFH- Gebieten und Großschutzgebieten (GSG) 2011 -Los 3" wird von

dem Ausnahmetatbestand erfasst, da im vorhinein die Durchführung der zu

beauftragenden freiberuflichen Leistung im Sinne der $ 5 Satz 5 VgV be-
schrieben werden kann.

wie die vergabekammer zur Begründung richtig ausführt, bleibt dem Auf-
tragnehmer bzgl, dieses Auftrages ,,selektive Kartierung der nach $ 32

BbgNatschG geschützten Biotope und FFH- Lebensraumtypen außerhalb

von FFH- Gebieten und Großschutzgebieten (GSG) 2011 -Los 3" aufgrund

der von der vergabestelle festgelegten umfangreichen Rahmenbedingungen

und Zielvorgaben kein Freiraum, der eine eigene kreative- schöpferische

Gestaltung erlaubt, Die offenheit des Arbeitsergebnisses ist dabei nicht von

entscheidender Bedeutung, Síe liegt in der Natur der Sache.

Entgegen des VoÍrages der Beschwerdeführerin wird von Seiten des Be-

schwerdegegners und der Vergabekammer nicht bestritten, dass das Er-

gebnis der Lösung - die Eintragung der gefundenen Biotop- und Lebens-

raumtypen in die vorgegebenen Erfassungsbögen sowie die anschließende

Digitalisiøung - umfassende botanische Kenntnisse sowie Fachkenntnisse

in Bezug auf Kartierungsmethoden und Datenbankverarbeitung erfordert.

Jedoch entwickelt sich die Lösung der Aufgabe ,,Biotopkartierung" nicht

durch eine geistig- schöpferische Leistung bei der Durchführung der Kartie-

Landesamt für Umwelt,
Gesundheit und
Verbraucherschutz
Abteilung Service
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rung, sondern sie entsteht durch die Anwendung des Fachwissens auf die

vorgefundenen Biotope und deren Einstufung nach der vorgegebenen Anlei-

tung zur Kartierung, Haben sich daher bei der konkreten Aufgabe die Vor-

gaben des Auftraggebers der Lösung bereits soweit genähert, dass kein

Raum für notwendíge Verhandlungen verbleibt und hat der Auftragnehmer

keinen kreativen Spielraum mehr, um erstmalig dem Auftraggeber etwa zu

beachtende Anforderungen mit den dazu in Frage kommenden planerisch/

technischen Lösungen zu benennen, besteht keine Veranlassung bzw. Not-

wendigkeit, die gewünschte Leistung unter Anwendung der Regelungen der
VOF zu beschaffen (OLG München, B.v. 28.4.2008- Az.: Verg 6/06),

Die Erfahrungen der vergangenen Jahre haben gezeigt, dass die verhand-
lungsverfahren, welche nach der voF vorgesehen sind, nicht notwendig wa-

ren, um den Auftrag in der notwendigen Eindeutigkeit und Bestimmtheit er-
teílen zu können.

Aufgrund des oben gesagten, können wir die Andeutungen der Beschwerde-

führerín auf Seite 6 in der Beschwerdeschrift nicht deuten.

Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin stellen die zur Verfügung
gestellten Daten eine ausreichende Kalkulationsgrundlage dar, denn die in
der Leistungsbeschreibung genannten Angaben zur Flächencharakteristik

beruhen auf einer umfassenden durch den Fachbereich des LUGV erarbei-
teten Auswertung aller zur Verfügung stehenden Daten im LUGV, Erfah-

rungsgemäß bieten die in der Leistungsbeschreibung gemachten Angaben -
bei Los 3 ca. 390 km3 auszuwertende TK- Fläche ca,1200 Biotope eine hin-

reichend gute Grundlage für die Kalkulation der Angebote, um vergleichbare

Angebote zu erstellen. Anzumerken ist, dass hinsichtlich Los 3 ,,Bezeich-
nung Oberhavel lll" 6 Angebote vorliegen.

2) Das lnteresses der Allgemeinheit an einem raschen Abschluss des verga-
beverfahrens überwiegt,

a) Unabhängig vom Vorliegen der Vegetationsperiode ergibt sich in der hie-

sigen Sache eine Dringlichkeit bzgl, der Zuschlagserteílung.

Die selektive Kartierung der nach g 32 BbgNatSchG geschützten Biotope

und FFH- Lebensraumtypen außerhalb von FFH- Gebieten und Groß-

schutzgebieten (GSG) - zu der auch die Ausführung der Leistung Los 3

im Landkreis Oberhavel gehört - erfolgt im Rahmen einer eng abge-

stímmten fachlichen und haushalterischen Gesamtplanung für Kadier-

und Monitoringarbeiten,

Landesamt für Umwelt,
Gesundheit und
Verbrauchersch utz
Abteilung Service
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Die zu erhebenden Daten (betrifft cä, ein Drittel der Kreisfläche im Land-

kreis Oberhavel) werden für die Vervollständigung des Biotopkatasters

Brandenburg (für den Landkreis Oberhavel liegen entsprechende Daten

nicht aktualisiert vor), für die Aufgabenwahrnehmung der Unteren Natur-

schutzbehörden und der Regionalabteilungen des LUGV - insbesondere

für den Vollzug des gesetzlichen Biotopschutzes, für die Prüfung in Ge-

nehmigungsverfahren, für die Ausweisung von Schutzgebieten - sowie

für die Umsetzung der Europäischen Flora- Fauna- Habitat- (FFH)- Richt-

linie dringend benötigt.

Damit kommt es insgesamtzu Vezogerungen bei der landesweiten Um-

setzung des gesetzlichen Biotopschutzes, bei Planungs- und Genehmi-
gungsverfahren und beider Umsetzung der FFH- Richflinie,

Auch führen Verzögerungen in dieser Gesamtplanung dazu, dass einge-
plante Haushaltsmittel für 2011 verfallen und in den Folgejahren nicht für
die bereits geplante und notwendige Kartierungen zur Verfügung stehen,

b) Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin ist die auszuführende

und ausgeschriebene Leistung des Los 3 nicht zwingend an die Vegeta-

tionsperiode gebunden. lm Bewusstsein dessen erfolgte die Ausschrei-

bung auch über 2 Kalenderjahre, einschließlich der Wintermonate.

Laut Leistungsbeschreibung besteht ein erheblicher, sehr arbeitsintensi-

ver Anteil der Leistung, welcher unabhängig von der vegetationsperiode
zu erbringen ist, aus folgenden Aufgaben:

- Recherche, Sichtung und Vorauswertung vorhandener Kartie-

rungsunterlagen und Geobasisinformationen. Anzumerken ist, dass dazu
die Erstellung von Arbeitskarten ausschließlich am Bildschirm gehört.

- Die Kontaktaufnahme und Absprache mit Ansprechpartnem in

den jeweils zuständigen Behörden (Naturschutzreferate der Regionalab-
teilungen des LUGV, untere Naturschutzbehörden, Forstbehörde) sowie
ggf. mit dem ehrenamtlichen Naturschutz (ehrenamfl iche Gebietsbetreuer)
vor Durchführung der Biotoptypen-, Lebensraumtypenkartierung,

Der Auftraggeber ging bei der Ausschreibung davon aus, dass diese Leis-
tungsbestandteile vor der vegetationsperiode bzw, nach der vegetations-
periode (Dateneingabe, Digitalisierung, Auswertung) bearbeitet werden,
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lnsgesamt ist festzuhalten, dass es sich bei der ausgeschriebenen Leis-
tung um gesetzliche Aufgaben des Landes Brandenburg handelt, deren
Umsetzung durch etwaige Vezögerungen gefährdet ist. Zudem ist anzu-
merken, dass für die weiteren ausgeschriebenen Lose dieser vergabe der
Zuschlag erteilt wurde bzw, die Leistungserbringung begonnen hat.

Nach alledem ist eine verlängerung der aufschiebenden wirkung abzulehnen

lm Auftrag

Landesamt für Umwelt,
Gesundheit und
Verbrauchersch utz
Abteilung Service
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Vere W 13/11 Brandenbureisches Oberlandessericht
VK32lIl Vergabekammer des Landes Brandenburg

Ausf erTi# uliçl

Brandenburgisches Oberlandesgericht

Beschluss

In dem Vergabenachprüfungsverfahren

betreffend: Landesweite selektive Kartierung von geschützten Biotopen und FFH-
Lebensraumtypen - Los 3 (Oberhavel III)

hier: Antrag auf Verlängemng der aufschiebenden Wirkung der sofortigen
Beschwerde gemäß $ 118 Abs. I Satz3 GWB

Beteiligte:

- Antragstellerin und Beschwerdeführerin -

Verfahrensbevollmächtigte: Rechtsanwälte WiesnerRiemer,
Kreuzstraße 80, 55543 Bad Kreuznach,

1
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2. Land Brandenburg, vertreten durch das Landesamt für
Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz Brandenburg,
vertreten durch den Präsidenten Prof. Dr. Matthias Freude,
Seeburger Chaussee 2,14473 Potsdam OT Groß Glienicke,

- Auftraggeber und Beschwerdegegner -

hat der Vergabesenat des Brandenburgischen Oberlandesgerichts

am 10 . November 20ll

durch die Vorsitzende Richterin am Oberlandesgericht Eberhard,
die Richterin am Oberlandesgericht Dr. Schwonke und
den Richter am Oberlandesgericht Hanisch

beschlossen:

Die aufschiebende Wirkung der sofortigen Beschwerde der Antragstellerin ge-

gen den Beschluss der Vergabekammer des Landes Brandenburg vom 13.10.

20lI - VK 32111 - wird bis zur Entscheidung über die sofortigen Beschwerde
verlängert.

Der Antrag der Antragstellerin auf Akteneinsicht in die Vergabeakten des Auf-
traggebers wird zurückgewiesen.

Gründe

Auf Antrag der Antragstellerin ist die aufschiebende Wirkung der sofortigen Beschwerde bis

zur Entscheidung über das Rechtsmittel gemäß $ 118 Abs. 1 Satz3 und Abs. 2 GWB zuver

längern.

Die sofortige Beschwerde ist statthaft ($ 116 Abs. 1 GWB) und auch sonst zulässig, insbeson-

dere form- und fristgerecht erhoben ($ 117 Abs. l,2und 3 GV/B). Das Rechtsmittel erweist

sich nach der gebotenen suÍr.marischen Prüfung ($ 118 Abs. 2 Satz 1 GV¡B) nicht als offen-

sichtlich unbegründet. Zwar dürfte dem Nachprüfungsantrag eine Erfolgsaussicht insoweit

fehlen, als die Antragstellerin in erster Linie begehrt, den Auftraggeber zu verpflichten, die

Ausschreibung nicht im offenen Verfahren nach VOL/A sondem im Verhandlungsverfahren

gemåiß VOF vorzunehmen. Nicht offensichtlich ohne Erfolgsaussicht ist der Nachprüfungs-

I.
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arúrag aber, soweit die Antragstellerin rügt, die Ausschreibung lasse eine hinreichende Preis-

kalkulation nicht zu, weil die Umstände, welche die Preisermittlung maßgeblich beeinflussen,

nicht festgelegt seien. Gemäß $ 8 Abs. 1 EG VOL/A ist die Leistung eindeutig und erschöp-

fend zu beschreiben, so dass alle Bewerber die Beschreibung im gleichen Sinne verstehen

müssen und dass miteinander vergleichbare Angebote zu erwarten sind. Eine in diesem Sinne

erschöpfende Beschreibung der Leistung erfordert, dass für die Bieter voraussehbar ist, wel-

che Leistung in welchem Umfang gefordert wird. Die Antragstellerin trägt im Einzelnen vor,

aus welchen Gründen die Angaben der Leistungsbeschreibung unter Einschluss der Flächen-

angabe des zu untersuchenden Gebiets und der voraussichtlich anzutreffenden Anzahl der zu

erfassenden Standorte eine hinreichende Bestimmung des Leistungsumfangs nicht

ermöglichen und deshalb die geforderte Gesamtpreisangabe nicht kalkuliert werden könne.

Das Vorbringen der Antragstellerin stellt sich nicht als offenkundig unbegründet dar. Vor

diesem Hintergrund kommt auf den Hilfsantrag der Antragstellerin die Anordnung der

Zurückversetzung des Verfahrens in ein Stadium in Betracht, in welchem die in Rede

stehenden Vergabefehler behoben werden können.

Die zusätzlich zur summarischen Prüfung der Erfolgsaussichten der Beschwerde vorzuneh-

mende Interessenabwägung ($ 1 l8 Abs. 2 Satz GWB) gebietet es im Streitfall nicht, von der

Verlängerung der aufschiebenden Wirkung abzusehen. Eine Ablehnung des Antrages auf

Verlängerung der aufschiebenden V/irkung findet statt, wenn unter Berücksichtigung aller

möglicherweise geschädigten Interessen sowie des Interesses der Allgemeinheit an einem

raschen Abschluss des Vergabeverfahrens die nachteiligen Folgen einer Verzögerung der

Vergabe bis zur Entscheidung über die Beschwerde die damit verbundenen Vorteile überwie-

gen. Solche überwiegenden Interessen des Auftraggebers sind im vorliegenden Falle nicht

festzustellen.

Der Antrag auf Einsicht in die Vergabeakten des Auftraggebers ist zurückzuweisen.

Bei der Bestimmung des Umfangs des Akteneinsichtsrechts im Beschwerdeverfahren ist das

Geheimhaltungsinteresse der konkurrierenden Bieter gegenüber dem Rechtsschutzinteresse

des um Akteneinsicht nachsuchenden Beteiligten unter Berücksichtigung des Gebots der

il.
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Transparenz des Vergabeverfahrens und des Grundrechts der Verfahrensbeteiligten auf recht-

liches Gehör (Art. 103 GG) abzuwägen. Diese Abwägung führt dazu, dass Akteneinsicht in

dem Umfang gewährt wird, in dem sie zur Durchsetntng der subjektiven Rechte der Betei-

ligten - beschränkt auf den Gegenstand des Nachprüfungsverfahrens - erforderlich ist (st.

Rechtsprechung des Senats, vgl. Beschluss v. 16.10.2006, Verg W 5/06). Das Akteneinsichts-

recht ($$ lll i.V.m. $ 120 Abs. 2 GWB) besteht mithin lediglich bezüglich entscheidungs-

relevanter Alf enbestandteile.

Unter Berücksichtigung dieser Grundsätze bedarf die Antragstellerin der Einsichtnahme in die

Vergabeakten nicht. Die Rügen der Antragstellerin betreffen ausschließlich den Inhalt der

Ausschreibung und der Verdingungsunterlagen.

Eberhard Dr. Schwonke Hänisch

É,N l; ü ¡)

Ar¡.= .ji,

t?

-î
d,.fì,j'¡

als lJii:¡il'ldrb*r¡¡'iiin
ùí¡

ie



Aøh ez7
Brandenburgisches Oberlandesgericht

Brandenburgisches Oberlandesgericht I l4?ó7 Brandenburg a d Havel

Herrn Rechtsanwalt
Michael Wiesner
Kreuzstraße 80

55543 Bad Kreuznach

,¡pertrud-Piter-Platz t I

14770 Brandenburg
Telefon: 03381 39-90
Telefax: 03381 39-9350
Internet: www.olg.brandenburg.de

Vergabesenat
- Die Vorsitzende -

Durchwahl: 03381 39-9165 (Serviceeinheit)

Aktenzeichen (bei Antwort bitte angeben):

Verg \il l3lll
lhr Zeichen:79/ll

Brandenburg, 10. I 1.201 I

Bitte dieses Schreiben zum Termin mitbringen!

LanUNG zumTerminam

Sehr geehrter Herr Rechtsanwalt,

in dem Rechtsstreit .1. Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz

werden Sie zu dem oben genannten Termin vor den Vergabesenat zur mi.indlichen Verhand-

lung über die sofortige Beschwerde geladen.

Das persönliche Erscheinen der Parteien wird angeordnet ($ 141 ZPO).

Dem Auftraggeber wird aufgegeben, binnen einer Woche dem Senat den Stand des

Vergabeverfahrens betreffend Los 3 mitzuteilen und, soweit weitere Unterlagen -

insbèsondere Wertung von Angeboten, Bieteneihenfolge etc. - vorhanden sind, diese dem

Senat zu übersenden. Der Senat benötigt die Informationen, um zu entscheiden,

welche vom Nachprüfungsantrag in Ihren Interessen möglicherweise betroffenen Bieter zur
'Wahrung ihrer Rechte im Beschwerdeverfahren beizuladen sind.

Der Auftraggeber erhält Gelegenheit, binnen drei \ilochen zù der sofortigen Beschwerde

schriftsätzlich Stellung zu nehmen,

Bankverbindung: Landeshauptkasse - Landesjustizkasse I Konto 16001510 | BLZ 10000000 | Deutsche Bundesbank Filiale Berlin
publikumszeiteñ: Mo.-Do. OS.OO - tZ.OO Uhr und 13.30 - 15.00 Uhr I Fr. 09.00 - 12.00 Uhr und 13.30 - 14.00 Uhr

Verkehrsverbindungen: Straßenbahnlinien 1,2 und 6 ab Hauptbahnhofbis Magdeburger Straße - Oberlandesgericht

Zp 6ig - Ladung der Prozessbevollmächtigten im Berufungsverfahren - Oberlandesgericht - Stand: 08/201 I

u ,aol t

PL

Dâtum

Dienstag, 31. Januar 2012
Uhrzeit

14:00 Uhr
Ort

Saall24
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Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass sich der Auftraggeber vor dem Beschwerdegericht
durch einen bei einem deutschen Gericht zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten
vertreten lassen muss; juristische Personen des öffentlichen Rechts können sich durch Beamte

oder Angestellte mit BefÌihigung zum Richteramt vertreten lassen ($ 120 Abs. 1 Satz 1

GWB).

Mit freundlichen Grüßen

Eberhard
Vorsitzende Richterin am Oberlandesgericht

BUil
Beglaubigt
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LAND BRANDENBURG
a r Umwelt,

Gesundheit und
Verbrauchersch utz
Abteilung Service

Bearb.: Frau Katja Gäbler

Gesch-Z.:LUGV 53-

I 0 421 222+ 2#2099 96/20 1 1

Hausruf: +49 33201 442-105
Fax: +49 33201 442-662
lnterneL www lugv.brandenburg.de

Katja.Gaebler@LUGV.Brandenburg.de
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Landesâmt fÍir Umwelt, Gesundheít und Verbrâucherschutz
Postfach 60 10 61 | 14410 potsdam - ti. 1i,,.' ..,Ì,.J¡l

Branden bu rgisches Oberlandesgericht

Vergabesenat

- Der Vorsitzende -
Gertrud- Piter- Platz 1

14770 Brandenburg

Vorab per Fax: 03381-399350

Potsdam,05 .12.2011

./. Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz

ln dem Rechtsstreit

,/, Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz

Verg W 131 11

beantragen wir die Beschwerde der Ankagsstellerin gegen den Beschluss der

vergabekammer des Landes Brandenburg vom 13.10.2011 - vK J2ll1 - zurück-

zuweisen.

Die Beschwerde dür'fte zwar zulässig, aber unbegründet sein. Die Entscheidung

der Vergabekammer des Landes Brandenburg ist nicht rechtsfehlerhaft. Ein Ver-
gaberechtsverstoß liegt nicht vor, Die Antragsstellerin ist nicht in ihren Rechten

nach $ 97 Absatz 7 GWB verletzt,

l) Die Wahl des Vergabeverfahrens ist vergaberechtlich nicht zu beanstanden,

Um Wiederholungen zu vermeiden, venrueisen wir hinsÌchtlich der Wahl des Ver-

gabeverfahrens auf unseren vortrag im schriftsatz vom 07 .11.2011 sowie auf
unsere schriftlichen Stellungnahmen im Nachprüfungsverfahren vor der Vergabe-

kammer des Landes Brandenburg,

Dienstsitz:

Seebuçer Chaussee 2 14476 Potsdam, OT Groß Glienicke Tel.: +49 33201 442-0 Fax +49 33201 442462

* {<'þ
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ll) Ein vergabefehler nach g 8 Absatz 1 EG voL/A liegt nicht vor, da die Leis-
tungsbeschreibung entgegen der Auffassung der Antragsstellerin die kalkulations-
relevanten Umstände festlegt, welche eine Preisermittlung ermöglicht. Mithin
konnte der Auftrageber enruarten, dass er miteinander vergleichbare und wer-
tungsfähige Angebote erhält, ln der Tat war es 6 Bietern möglich, sich durch Ab-
gabe eines Angebotes am verfahren des Auftraggebers (Los 3 ,,Bezeichnung
Oberhavel lll") zu beteiligen.

Nach $ I Absatz 1 EG voL/A ist die Leistung eindeutig und erschöpfend zu be-
schreiben, so dass alle Bewerber die Beschreibung im gleichen Sinne verstehen
müssen und dass miteinander vergleichbare Angebote zu enruarten sind,

Zwar wurde die Norm - g B Nr, 1 Abs. 2 voL/A 2006 -, welche das Gebot der
Nennung aller kalkulationsrelevanten Umstände benennt, im Zuge der Novellie-
rung 2009 gestrichen, jedoch ist dieses Gebot in das Gebot der eindeutigen und
erschöpfenden Leistungsbeschreibung hineinzulesen (Kulat/ Marx/ Portz/ Prieß,
Komm, zur VOL/A, 2. Auf|.2011, g B EG, Rn. 2Z).

Nach dem Gebot der Nennung aller kalkulationsrelevanten Umstände muss die
Leistungsbeschreibung es den Bietern ermöglichen, ihre Preise sicher und ohne
umfangreiche Vorarbeiten zu kalkulieren, Dazu müssen die Bieter die für die Auf-
tragsdurchführung wesentlichen Begleitumstände kennen oder zumindest realis-
tisch abschätzen können (Kulatzl I'/rarxl porlzl prieß, Komm, zur voliA, 2. Aufl.
201 1, S I EG, Rn. 28).

Entgegen der Auffassung der Antragstellerin bieten die in der Leistungsbeschrei-
bung aufgeführten Angaben zu Los 3 - ca. 390 km, auszuwertende TK- Fläche
und ca. 1.200 Biotope -, eine sichere Grundlage für die Kalkulation, da der An-
tragsgegner alle wesentlichen Begleitumstände genannt hat, lnsbesondere dann,

wenn - wie hier - der Auftraggeber die Leistung beschreibt und dabei alle ihm zur
Vefügung stehenden lnformationen aus der Vergangenheit mitteilt, so dass Höhe

des Risikos und die Wahrscheinlichkeit seiner Verwirklichung für den branchen-
kundigen und edahrenen Bieter ungefähr abzuschätzen und einzupreisen ist, VK
Brandenburg, Beschluss v. 8.12.2005 - VKT21}S -.

Die wesentlichen Umstände für díe Preisermittlung, welche in der Leistungsbe-

schreibung benannt sind, sind die umfassende Beschreibung des Leistungsge-
genstandes, die zu venruendende Methodik (Methodenbeschreibung in den Anla-
gen) sowie eine Abschätzung des Aufwandes als Kalkulationshilfe in Anlage 1 der

Leistu ngsbesch reibun g,

Landesamt für Umwelt,
Gesundheit und
Verbrauchersch utz
Abteilung Service
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1 ) Umfassende Beschreibunq des Leistunqsoeqenstandes

Die Leistungsbeschreibung nennt als Gegenstand folgende Leistung

,,selektive Neukartierung der nach g 32 BbgNatschG geschützten Biotope und

FFH - Lebensraumtypen außerhalb von FFH- Gebieten und Großschutzgebieten
(GSG)2011"

zudem wird dem potentiellen Bieter folgendes Hintergrundwissen mitge-
teilt:

,, ... Der 1. Kartierungsdurchlauf zur Erfassung geschützter Biotope im Maßstab

1:25.000 (Überblickskartierung) stammt übenrviegend aus den Jahren 1gg1-gB

und entspricht nicht den Maßgaben des BbgNatSchG und der Biotopschutz-Vo.

Für diese Flächen ist eine Aktualisierung / Vervollständigung elorderlich, ebenso

die Erfassung ím Maßstab 1:10.000. Die FFH-LRT wurden bisher nicht erfasst.

Die parallele Erfassung der FFH-LRT erfolgt für die Gesamtbestandserfassung

der FFH-LRT als Grundlage frir Monitoring und Berichtspflichten nach FFH-

Richtlinie."

Für diejenigen, díe sich beruflich mit Biotopkartierung i Lebensraumtypenkartie-

rung befassen, wird hiermit der Leistungsgegenstand und Leistungsrahmen bzw.

Leistungsumfang klar und ausreichend deutlich gesteckt. Für jeden potentiellen

Bieter ergeben sich deshalb folgende Leistungsaufgaben, die für die Preisermitt-

lung wesentlich sind:

- es geht um eíne Neukartierung (d,h, Suchkartierung, die genaue Anzahl und die

genauer Ausstattung der konkret zu edassenden Flächen sind im Vorfeld nicht

bekannt)

- dabei sind Existenz und Zustand bereits früher edasster Flächen zu überprüfen

- Aufgabe des Auftragnehmers íst es, die genannten Flächen zu ermitteln (der

Auftraggeber kennt die Flächen nicht im Einzelnen und damit auch nicht ihre

Größe und konkrete Ausstattung)

- mit der Beschränkung auf geschützte Biotope sowie auf LRT- Flächen ist klar,

dass die naturschutzfachlich wertvollen Flächen zu erfassen sind, die im Durch-

schnitt einen vergleichsweise hohen Edassungsaufwand erfordern

- mit der Beschränkung auf die Flächen außerhalb der Großschutzgebiete und

FFH- Gebiete (d.h, untersucht wird die ,,restliche" Landschaft) vergleichsweise

geringere Dichte naturschu2fachlich wertvoller Flächen

Landesamt für Umwelt,
Gesundheit und
Verbraucherschutz
Abteilung Service
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- eine selektive Erfassung bedeutet einen vergleichsweise hohen wegeaufwand

ik tn

Die Beschreibung der Methodik und des Lösungsweges erfolgen anhand der Me-
thodenbeschreibung in den Anlagen eindeutig und erschöpfend. um die Leistung
in guter Qualität und mit einem (für Kartierer/ -innen und den Auftraggeber) wirl-
schaftlich angemessenen Aufwand bearbeiten zu können, müssen die Bieter über
ausreichende Erfahrungen mit Landschaft und Vegetation verfügen. ln der Leis-
tungsbeschreibung sind weiterhin die zu venruendende Kartierintensität (höchste
stufe c, d.h. damit höchster Aufwand) und weitere über das vorliegende Regel-
werk hínaus gehende Vorgaben (2.8, Fotodokumentation, probenahme) beschrie-
ben,

Diese lnformationen und insbesondere die Kenntnis der zu ven¡lendenden Kartier-
intensität ermöglichen den Bietern, über die in Ziffer 1) gemachten Hinweise hin-
aus, den vom Auftraggeber verlangten Auflruand der Kartierleistung ausreichend
abzuschätzen und somit auch entsprechend zu kalkulieren,

Wíe der ,,Aufwand" durch PlanungsJKartierbüros jedoch im Einzelfall kalkulierl
wird, hängt je nach Planungsbüro / Kartierer/in von mehreren Faktoren ab, u. a.
- Efahrung mit dem Leistungsgegenstand

- Erfahrung mit den Landschaftsräumen im nordostdeutschen Tiefland

- Erfahrungen mit der spezifik des jeweils zu kafiierenden Landschaftsraumes

- Erfahrung mit der BB Kartier- und Eingabe/Digitarisierungsmethodik

- Erfahrung, struktur und persönliche Arbeitsweise der jeweiligen planungs-

/Kartierbüros

- Freiheit beí der Festlegung der Stundensätze

- konkreter Fahrtaufwand

tungsbeschreibunq

ln der Anlage 1 der Leistungsbeschreibung werden für jedes Los Angaben zur
Lage des untersuchungsgebietes (Landkreis, Lage im Landkreis, Namen der To-
pografischen Karten) und zum Aufwand der Kartierleistung gemacht,

Landesamt für Umwelt,
Gesundheit und
Verbrauchersch utz
Abteilung Service
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Für Los 3 sehen die Angaben folgendermaßen aus:

(nur innerhalb der Landkreisfläche und außer-
halb der Großschutzgebiete !!!)
24TK, davon 6 mit Flächenanteilen <200/o

(3242s0),

3243N0, 3243SW, 324330,

3244 alle,

3245NW, 3245N0, 3245SW, 3245SO,

(3342NO),

(3343NW), (3342NO),

3344NW, 3344NO, 3344SO,

3345NW, 3345N0, 3345SW, 3345SO,

(3346SW)

(3445NW)

Erläuterungen: TK25-Nummer fett (2,8, 4245):

jeweils alle 4 TK 10 (NW, N0, SW, SO) sind zu

kartieren; TK 10 fett (2. B N0): TK1O-Btatt ist (na-

hezu) vollständig zu kartieren (vollständig bedeu-

tet, dass geringe Anteile (< 20 o/o) nicht zum Kartie-

rungsgebiet gehören können); TK 10 normal ge-

druckt (2.8, NW): TK1O-Blatt ist teilweise zu kartie-

ren (in unterschiedlichen Anteilen von 20 bis 70%,

im Schnitt jeweils ca, 50 % der TK 10; TK 10 (in

Klammern) nur geringer Anteil der TK-Fläche (< 20

%) ist zu kaftierenNSG ohne FFH-Gebietsstatus

sind mit zu erfassen

Entgegen der Behauptung der Antragsstellerin lässt sich der nötige Kaftierauf-
wand durch folgende Angaben abschätzen:

- Nennung von Namen, Anzahl und der zu bearbeitenden TK- Blätter

- abgeschätzter Anteil des Untersuchungsgebietes (Suchraum) an der der zu be-
arbeitenden TK- Fläche

- Angaben zur Lage des Gebietes

- Angaben zu Besonderheiten im Gebiet (2,8. NSG ohne FFH- status, die mit zu

untersuchen sind, vorkommen von Bundeswehrflächen oder Tagebauflächen)

Landesamt für Umwelt,
Gesundheit und
Verbrauchersch utz
Abteilung Service

Los 3

Oberhavel lll
- Süden des LK OHV;

- angrenzehd an NP Barnim;

- einschließlich Teilfläche NSG

Oberes Rhinluch i.V. (Teile au-

ßerhalb FFH-Fläche), NSG

Schwimmhafen¡riesen

Ca. 390 km'TK-Fläche

Ca. 1200 Biotope

- abgeschätzte Flächeng röße des Untersuch un gsgebietes (,,Suchraum")
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- Angabe der geschätzten Anzahl zu enruartender Biotope

Auf dieser Grundlage, dazu zählt insbesondere die qeschätzte Biotopanzahl, ist es
aufgrund Erfahrungen mit vergleichbaren Ausschreibungen in den vergangenen
Jahren und mit der parallel erfolgten vergabe der resflichen Lose 2011 (Lose 1, 2,

4, 5, 6, 7) möglich, eine Preisermitflung vozunehmen.

Entscheidend ist die Perspektive eines fachkundigen und sorgfältigen Bieters, der
mit dem betreffenden Ausschreibungsgegenstand vertraut ist, oLG Schleswig,
Beschluss v. 13.4,2006 - 1 (6) Verg 10/5. Abzustellen ist nicht auf die Sicht des
einzelnen, sondern aller potentiellen Bieter, also des Fachkreises, Müller- wrede
(Hrsg.) verdingungsordnung für Leistungen voL/A,- Komm., 2. Aufl. 2002, g B Rn.

24.Damit besteht die Anforderung an den Bieter, professionalität an den Tag zu
legen und sich mit der Leistungsbeschreibung eingehend inhaltlich auseinander-
zusetzen.

Deshalb ist nochmals darauf hinzuweisen, dass 6 Bieter ein Angebot für Los 3
abgegeben haben, Alle Bieter kalkulierten ihre Angebote auf Basis der angegebe-
nen ca, 1200 Biotope.

4) Eíne Preisermittlung wird auch deshalb nicht unmöglich gemacht, weil - wie díe
Antragstellerin behauptet - die Biotope einen unterschiedlich hohen Kartier- und
Zeitaufwand erfordern.

Nicht bestritten werden kann, dass wenn der Auftragnehmer verschiedene Biotope
darstellt und vergleicht, diese einzeln betrachtet, tatsächlich einen unterschiedlich
hohen Kartier- und Zeitaufwand efordern.
Geschützte und naturschutzfachlich wertvolle Flächen, wie z.B. gesetzlich ge-
schützte Biotope oder FFH- Lebensraumtypen, sind durch eine große Vielfalt ge-

kennzeichnet. Diese Vielfalt drückt sich durch unterschiedliche Naturausstattung
und Flächengröße aus und führt damit selbstverständlich zu einem im Einzelfall
unterschiedlich hohen Kartíeraufwand.

Die langjährigen Erfahrungen des Auftraggebers haben allerdings gezeigt, dass
sich Kartierarbeíten der ausgeschriebenen Großenordnung (etwa % bis 1/3 der
Landkreisfläche, Großschutzgebiete und FFH-Gebiete sind nicht mit zu erfassen)
trotz der Vielfalt und Unterschiedlichkeit des einzelnen geschritzten Biotops / LRT-
Fläche sehr wohl mit miftleren RiotnnnröRon" r r eincm miftlcro nAr tfr¡vand" nrô

Biotoo p lanen, kalkulieren und verqleichen lassen. Dies ist trotz des individuell
unterschiedlich hohen Kartieraufiruandes für einzelne Biotope / LRT- Flächen mög-
lich, denn es gibt eine sehr hohe wahrscheinlichkeit, dass sich die Anzahl der

Landesamt für Umwelt,
Gesundheit und
Verbrauchersch utz
Abteilung Service
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Biotope mit einem extrem hohen/ extrem niedrigen Kartieraufwand und die Anzahl

der Biotope mit extrem großer/ extrem kleiner Fläche ausgleichen.

Zur Angebotserstellung ist es also ausreichend, mit durchschnittlichen r0

ßen zu kalkulieren. auch wenn sich die Landschaft tatsächlich aus unterschiedlich
großen und unterschiedlich komplexen Biotop- und Lebensraumtypenflächen zu-

sammensetzt. Diese Vorgehensweise ist fachlich zulässig und garantiert darüber
hinaus auch einen veftretbaren finanziellen und zeitlichen Aufiruand für Bieter.

Dem Auftragnehmer ist es nämlich zuzumuten, durchschnittliche Werte zu ermit-
teln und durch Überlassung ihm zur Verfügung stehender lnformationen und Zah-
len eine Prognose über das Auftragsvolumen zu ermöglichen (Ziekow/ Völlink,

Vergaberecht Komm. 2011, S 7 VOL/A Rn, 2 Verlag C.H. Beck München
Rn. 3)

Anzumerken ist, dass sich die von der Antragstellerin geforderte Aufklärung zur
genauen Flächengröße (ha), Biotopanzahl und Flächenqualität auch im Rahmen

eines Bietergespräches bzw. bis zur Auftragsvergabe nicht aufklären ließe, da

diese lnhalte den Leistungsgegenstand betreffen.

Für die Preiskalkulation im Angebot auf der Grundlage von durchschnittlichen
Biotopgroßen ist die genaue Flächengröße aber auch nicht eforderlich. Aufgrund
der umfangreichen Angaben ist eine realistische Abschätzung für jeden mit der
Materie vertrauten Bieter möglich.

5) Die im Schriftsatz der Antragstellerin vom 27,10.2011 aufgeführ1en Beispíele

eignen sich nicht, um den Kartieraufwand für die übenrviegende Flächenanzahlzu
illustrieren, lnsgesamt und hochgerechnet auf eine Vielzahl von Biotopen, er-

scheinen die beispielhaft kalkulierten Zeiten überdurchschnittlich hoch. Übertragen

auf die ausgeschriebene Gesamtleistung würden diese Werte zu unrealistisch
hohen (und damit unwirlschaftlichen) Gesamtkosten führen.

Erfahrungsgemäß arbeiten erfahrene Karlierer/ Büros i. d, R. deutlich routinierter
und damit effektiver und erreichen dennoch díe erwartete Qualität. Dies betrifft u,

a, die Kañiervorbereitung, wegeplanung, Bewertung/Maßnahmeableitung und die
Dateneingabe/Digitalisíerung. Beispielsweise erfolgt die Bearbeitung ähnlicher/
benachbarter Biotope zusammengefasst, für Datenvorbereitung und Eingabe/
DÍgitalisierung gibt es effektive Bearbeitungsroutinen (2,8. Artnamen müssen nicht
mit vollem Namen per Hand eingegeben werden; vorgegebenen Codes für Bewer-
tungen, Gefährdungen und Maßnahmen, Kopiermöglichkeit bei Datenbankeinga-
be).

Landesamt für Umwelt,
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Die Behauptung der Antragstellerin - siehe vergleiche auf seite 20 bis 22 des
Schriftsatzes der Antragsstellerin- , eine nicht kalkulierbare Unsicherheit läge in
den möglichen Vor- Ort- Begehungen und Rücksprachen, wird hiermit bestritten.
Vor- ort- Begehungen mit dem Auftraggeber im Rahmen normaler Biotopkartie-
rungsarbeiten sind eher unüblich und wären damit ein extremer Ausnahmefall. Sie
entsprechen nicht der generell üblichen Arbeitsweise und würden als regelmäßig
erforderliche Betreuungsleistung für den Auftraggeber eínen unangemessen ho-
hen Betreuungsaufwand bedeuten, Auftauchende Fragen und probleme lassen
sich üblichenrueise auch telefonisch oder per E-Mail klären.

Selbstverständlich ist es möglich, dass einzelne, schwieríg zu bearbeitende Bioto-
pe einen hohen Zeitaufwand erfordern (Nachbestimmungsaufwand, Zugänglich-
keit), insbesondere wenn nur geringe Erfahrungen mit der Einschätzung eines
bestimmten Biotoptypes vorliegen (dieser Aufwand ist dann allerdings beim
nächsten vergleichbaren Biotop in der Nachbarschaft deuflich geringer),
Allerdings erscheint der Auf,rvand von 2 h für ein 169 m, (= 0,017 ha, Fläche ca. 10
x 17 m) großes Biotop mit geringem Schwierigkeitsgrad/Karlieraufwand über-
durchschníttlich hoch angesetzt, siehe Schriftsatz der Antragstellerin auf Seite 22
bis 24. Allerdings ist es möglich, dass Büros mit wenig / fehlender Erfahrung bei
der Anwendung der Brandenburgischen Methodik und der möglichen Bearbei-
tungsroutinen, die genannte Arbeitszeit benötigen,

Auch der Vergleich auf Seite 25 bis 27 des Schriftsatzes der Antragstellerin er-
scheint selbst bei einem relativ großen see von 46g.sg1 n, (4T ha, Fläche ca.
700 x700 m) mit einer Bearbeitungszeit von 80 h vergleichsweise hoch angesetzt,
lm Rahmen der Befahrung des sees können zeitgleich Daten für angrenzende
Biotope und Begleitbiotope erhoben werden - Beleqe sind nicht einzeln abzulie-
fern -,

3 Stunden zum Ausfüllen eines Erfassungsbogens (einschließlich Gewässerbö-
gen) erscheinen ebenfalls zu hoch.

6) Entgegen der Auffassung der Antragsstellerin führen die restlichen geríngen
unwägbarkeiten, die sich aus den Biotopen im Einzelfall ergeben könnten, nicht
zu einer unabschätzbaren sowie unsicheren Preisermittlung, Dafür spricht, dass
derjenþe, der beruflich mit der Materie ,,Landschaft" arbeitet, ganz selbstverständ-
lich mit der großen Vielfalt, Unterschiedlichkeit, Dynamik und natürlich mit Unge-
wissheiten aller vorkommenden Landschaftsbestandteilen umgehen kann und
muss, Diese Sichtweise bestimmt die professionelle Arbeit von Kartier- und Pla-
nungsbüros, für die Fachleute mit Hochschulabschlüssen in den Bereichen Biolo-
gie, Landschaftsplanung/ -pflege, LandschaftsJ Geoökologie, Landwirtschaft tätig

sind. Zudem beruhen die in der Leistungsbeschreibung genannten Angaben zur
Flächencharakteristik (geschätzte Anzahl der Biotop/- LRT- Flächen) auf einer

Landesamt für Umwelt,
Gesundheit und
Verbrauchersch utz
Abteilung Service



Seite 9 von g

lm Auftrag

Landesamt für Umwelt,
Gesundheit und
Verbraucherschutz
Abteilung Service

umfangreichen Auswertung ailer zur ver-fügung stehenden Daten im LUGV durchfachkundige Mitarbeiter der Berufsrichtungen Biorogie und Landschaftsökolo-
gie/Geoökologie des LUGV.

Kommt der Bieter zu dem schruss, dass die Risiken in Abwägung mit den wirl_schaftlichen vorteiren zu hoch sind, steht es ihm im üorigen rr.i, auf die Teirnah_
me an der Ausschreibung zu vezichten (Kuratzr \ra,"r Þoftzr prieß, Komm. zur
VOL/A, 2. Aufl.2011, S 

g EG, Rn, 3B).

Nach alledem ist der Antrag der Antragssteilerin zurückzuweisen,

7) Abschließend möchten wir darauf hinweisen, dass wir den vortrag der Antrag-
stellerin im Abschnítt,,sachverhart" insbesondere zur mündrichen verhandrung vorder Vergabekammer rechflich nicht deuten können. um eine rechfliche steilung_nahme abgeben zu können, bitten wir um einen substantiierlen vortrag. Einen
weiteren Vortrag behalten wir uns vor.

1
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Bod Kreuznoch - Fronkfurl o. M.

RAe Wlesner. Riemer Kreuzslr. S0 55543 8od Kreuznoch

Brondenburgisches Oberlondesgericht
Gerlrud-Piter-Plolz I I
14770 Brondenburg on der Hovel

Per Fox vorob:03381 - 39 - 93ó0

Unse¡ Zelchen:
/ Londesomt UGV Polsdom 79/11 (MW)

55543 Bod Kreuznoch:
Kreuzstr. S0
Tel: 067 1 /2088
tqx: 067 I /2085
konzlei@wiesner-riemer.de
www.wiesner-riemer.d e

MichoelWiesner, LL.M.
(lnlernolionol Business)
Rechlsonwoll - Dipl.- Belriebswirl (FH)
Fochonwoll für Bou- und Archileklenrecl^
Lehrbeouf lrogler FH Moinz

Donielo Riemer
Rechfsonwöllin

Michoel Krollo
Rechlsonwoll
Fochonwolt für Miet- und
Wohnungseigentumsrechl

Jeonette Wiesner
Rechlsonwöllin

60329 Fronkfurt o. M.:
Koiserstr. 79

Bod Kreuznoch, den
27.02.2012

Verg W l3l1 I

ln dem Vergobenochprüfungsverfohren

- Antrogstellerin und Beschwerdeführerin -

Verfohrensbevollmöchtigler: RA Michoel Wiesner, Kreuzstr.80, 55543 Bod Kreuznoch

gegen

Londesomt für Umwelt. Gesundheit und Verbroucherschutz
Seeburger Choussee 2
14476 Potsdom Oï Groß Glienicke

- Antrogsgegner und Beschwerdegegner -

bitte ich zunöchst höflich um Nochsichl für diesen kurz vor dem Termin 0ó.03.2012

liegenden Vortrog. Die umfossende Beschreibung dessen, wos Biotopkortierung ols vorob

nicht eindeutig und erschöpfend beschreibbore geistig-schöpferische Leislung ousmocht,

ist komplex.

Abschriften gingen den Beigelodenen unmittelbor zu.

Spordo-Bonk Südwest eG - BLZ 550 905 00 - Kto.-Nr. 8024804
IBAN: DE49 5509 0500 0008 0248 04 - BIC(SWIFT-Code): GENODEFIS0I

St.Nr. 0ó122010418/Z USI-ldNr :DE 1977 26455
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lch troge ergönzend vor:

v. LUGV vom 27.02.2012

vot)

Die Antrogsgegnerin verhölt sich widersprüchl¡ch. Einerseits führt sie im Rohmen des

hiesigen Verfohrens ous, doss die VOL vorliegend einschlögig sei, ondererseits schreibt sie

unter ihrem Az. S3-VGll-12ó gem. lV.3.l der Bekonntmochung ,,D-Potsdam:

Umweltplanung 20lI/S 215-350892" vergleichbore Leistungen ous, nömlich gem. ll. l.'l)

dieser Bekonntmochung ,,Managementplønung Natura 2000 fur das Biosphärenreservat

FIu s s I ands c haft El b e" .

Unter ll.l .5) erfolgt eine ,,Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens" .

Dorl heißt es:

,,Die Managementplanung (MP) erþlgt gemä13 dem Høndbuch zur Managementplanung

Naturs 2000 im Land Brandenburg und beinhaltet neben der Gebietsbeschreibung eine

Darstellung der biotischen Ausstattung (insbesondere der Lebensraumtypen und Arten der

FFH-fuL und der Vogelschutz-RL). Die Bestøndserhebuns erfolgt nach dem ím Land

Brandenburg gültigen Kartíerungsmethoden und umfasst auch eine Ana!ry der

Gefiihrdung. Auf der Basis der Bestandsønølyse erþlgt die Bewertuns des

Erhaltungszustandes und der Einhaltung der Kohcirenzl¡riterien. Hieraus werden

Erhaltunss- und Entn'ícklunssziele abgeleitet. Darüber hinsus wird die

Gebietsabgrenzung überprüft und gg[, ein Entwurf fiir eíne Anpassung erstellt. Im

Rahmen der Managementplanung werden konkrete flöchenbezogene Ziel- und

Maßnahmenvorschläge entwíckelt. Weiterhin werden Umsetzangsmöglichkeíten sowie -

konflíkte ønalysíert, dargestellt und die erforderlichen Møfnahmen der Gebietssicherung

vorgeschlagen. Neben der Formulierung des verþlgten Schutzzìels werden auch die zu

dessen Erreichung erforderlíchen Maßnahmen bzw. Restríktìonen bezogen auf die

Nutzergruppen (Forst- und Landwirtschaft, Fischerei, Jagd etc.) heraussearbeítet. Die

MP enthtilt eine Kostenschätzung der erþrderlichengebietsbezogenen

Ma/Snahmevorschläge. Die o.g. Darstellunsen des Gutachtens erþlgen in Text und Karte.

AbschlielSend ist eine Kurzfassung zu erstellen. Il'eiter Informationen zur
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siehe.Managementplanung Natura 2000 im Land Brandenburg

hup : //www.mugv. brandenburg. de/cms/detail.php/bb l . c. 2 2 I 5 7 4.de. "

Die mit o. g. neuer Ausschreibung verlongten Leistungen sind im Wesentlichen die

Gleichen, wie die hier streitgegenstöndl¡chen Leistungen.

Denn die Bestondserhebung erfolgt noch der gleichen Kortierungsmethode des Londes

Brondenburg, Bond I und Bond 2. Entsprechendes gill für die Erfossung und Bewertung

der Lebensroumstypen noch dem Vorgoben des Londes Brondenburg (siehe

http://www.mluv.brondenburq.de/cms/detoil.php/lbm I .c.234908.de.

1.2. Boden-Würtlemberq: Biotopkortierunq qem. VOF

ln der EU-Bekonnlmochung ,,D-Karlsruhe: Landschaftsschutz 2012/S 16-025567" werden

Leistungen der Biotopkortierung noch VOF ousgeschrieben.

Dort heißt es in Ziffer ll.l.5), Kuze Beschreibung des Auftrogs oder Beschoffungsvorhobens:

,,Im Rohmen der FFH-Berichtspflicht werden in den ntichsten Jahren umfangreiche Daten

zum Vorkommen und zur Verbreitung der FFH-Lebensraumtypen &RD in Baden-

lVürttemberg benötígt. Da es sich bei einem Gro/|teil der LRT zugleich um gesetzlich

geschützte Bìotope nach $ 30 BNatSchG handelt, wird eine Verlcnüpfung der beiden

Erhebungen durchgefi)hrt.

Berücksichtigt werden muss, dass neben der Nonuendigkeit die LRT zu erfassen die

Verpflichtung besteht, die durch die Neufassung des BNatSchG hinzugekommenen

geschützten Biotoplypen zu erheben.

Die wtihrend der Pilotkartierungen im Kreis Esslingen 2010 und in den Kreisen Freiburg,

Rastatt und Sigmaringen 201 1 gewonnenen Ergebnisse und Verbesserungsvorschkige sollen

nun in einer dritten Pilotphase eingearbeitet und getestet werden. Dadurch sollen sowohl

die kombinierte Erhebung von FFH-Lebensraumtypen und Biotoptypen als auch die digitale

Erfassung der Sach- und Geodaten optimiert werden sowie die Erhebung der FFH-

Mähwiesen an die Methodik des MaP-Handbuchs angeglichen werden.

2 Kartíerung von FFH-Lebensraumtypen und gesetzlich geschützten Biotopen

Pìlotkartíerung III zur Erhebung der FFH-Lebensraumtypen und Aktualìsìerung der

Bíotopkørtíerung.

Teil A.

- Kartíerung der gegenüber $ 24a NatSchG in $ 30 BNatSchG neu geschützten Bìotope,

- Kørtíerung der sonstigen gesetzlich geschützten Biotope mit einem Vorkommen von

FFH-Lebensraumtypen, somit sind Biotope ohne FFH-Lebensraumtyp nicht zu

kartieren, wie Biotope, die zu 100 % aus Hecken oder bestehen,
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- In den kartierten Biotopen Abschätzung der Flächenanteíle der FFH-Lebensraumtypen,

- Flächenscharfe und mit A, B, C-bewertete Erføssung von LRT 6510 ,,Magere

Flachlsnd-Mähwiesen" und 6520 ,,Berg-Mähwiesen" ìn Erfassungseínheiten nach

MaP-Handbuch.

Teil B.

- Stichprobenartige Erhebung des LRT 3260 ,,Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit

Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitricho-Batrachion ".

Die Kørtierung von FFH-Lebensraumtypen und gesetzlich geschützten Biotopen erþlgt

nøch der Kartieranleìtung ,,FFH-Lebensraumtypen und Biotoptypen Baden-Württemberg"

(in der aktuellen Fassung), dies sowohl die technische Kartieranleitung als auch die

Beschreibung der Biotope nach $ 30 BNatSchG umfasst (Anlage), sowie hinsichtlich der

Beschreibung und Bewertung der FFH-Lebensraumtypen nach dem ,,Handbuch zur

Erstellung von Managementplönen fur die Natura 2000-Gebiete in Baden-14/ürttemberg" (in

der aktuellen Version) (verfugbar unter: http://www.lubw.baden-

wuerttemberg.de/servlet/is/I I I 69/ ).

Die Kørtierung im Gelände erfolgt mít Hilfe von Ortholuftbíldern mit vorher eingefi)gten

Flurstücks daten der Automatis ierten Lie genschaftskarte (ALK). "

Die mit o. g. neuer Ausschreibung in Boden-Würltemberg verlongten Leisfungen sind

vollstöndig identisch mit den hier streitgegenstöndlichen Leistungen.

, l'tll? lìiiccal¡lar4 D r, 
^r 

all tfltt 'l ll ata 'lll l1 1

ln Ziffer 3., o) oo) heißt es zu jurislischen, hier: Rechtsonwoltsleistungen, die ich insoweit für

vergleichbor holte:

,,Im Streitfall hat die Vergabeknmmer nìcht genügend zwìschen dem Erþrdernis der
Beschreíbbarkeìt der Leistung und deren blo/|er Bestimmbørkeit dffiren4íert. Der
Umstand, dass die ausgeschriebene (freiberufliche) Leistung in den Vergabeunterlagen
ihrem Gegenstand und ihrer Art nach beschrieben ist (und werden kann), und dass insofern
die Zielvorstellunsen und Rahmenbedingangen des Auftraggebers angegeben sind (faktisch
allerdings nicht mehr als das dem Auftragnehmer obliegende Arbeitsprogramryt, rechtfertigt
lediglich die Feststellung, dass die Leistung bestìmmbar ist und im Rechtssinn wirksam zum
Gegenstand eines Vertrages gemacht werden kann. Díes sagt freílìch nìchts über den Inhølt
der Aufsabenlösung ctus, die im jeweiligen Einzelfall vom Auftragnehmer zu erbringen ist,
ohne durch Verhandlungen im Vergabevedahren näher konkretisiert werden zu können (vgl.
dazu OLG Düsseldorf, Beschl. v. I0.8.201 I - VII-Verg 36/1 1). Auch sieht der
Vertragsentwurf als Bestandteil der Vergabeunterlagen in $ 5 Abs. 3 ("ìnsbesondere") vor,
dass die genannten Leistungen nicht als abschlielSend zu verstehen sind, sondern dass der
Auftragnehmer zu weiteren Dienstleistungen herangezogen werden kann.

Erneut: der Begriff der Biotop"kortierung" verküzt dos, wos inholllich bei einer solchen

Tötigkeit zu mochen ist.
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3. Tötiqkeit der Biolopkortierunq

Die Biotopkortierung besteht ous

o Erheben dernoturschutzfochlichen Gegebenheiten,

. Anolyse und Abwögung,

. Noturschutzfochliche Bewertung,

o Pflege- und Moßnohmenvorschlöge/Dringlichkeit.

Anders ols ein Bouzeichner, der vorgefertigte Geometrien eines Ploners übernimmt,

entwirft der Biotopkoñierer die Geometrien einer Flöche, die er ous der notürlichen

Umgebung erst herous entwickell. Er lösst dos Biotop überhoupt erst entstehen, in dem er

ous einer ,,chootischen Notur" eine Struktur entwickelt, mit erheblichen

Wertungsspielröumen und Empfehlungen.

Dies ist mit dem vorgehen eines Aztes vergleichbor bezüglich Anomnese - Diognose -
Problembehondlung - Theropievorschlog.

Der Annohme einer vorob eindeutig und erschöpfend beschreibboren Lösung steht

bereits entgegen, doss ein ,,Biotoptypus X" niemols

o ,,rein", exokt ouftritt isl, oder

. identisch zu onderen Ausprögungen des gleichen Biotoptypus X ist,

do Unterschiede in der Zusommenselzung, olso zohlreiche Mischformen, die rechl

schwierig zu bewerten sind, gegeben sind. Es gibt sehr schwierig einzuschötzende

fließende Übergönge zwischen den Biotoplypen die, den Ansotz des Anlrogsgegners

oder des OLG insoweit konsequent zu Ende gedocht, ebenfolls vom Antrogsgegner in

ihrer Lösung exokt vorher eindeutig und erschöpfend beschrieben werden müsste.

Es ist doher ouch eine jeweils schwierig, oufwöndig und je noch opportuner Einschötzung

offen und eben nicht exokt vorhersogbor, wie ein Biotop zu klossifizieren ist.

Dies liegt im wesentlichen ouch on der Prognose, ob und wie es opportun ist, doss sich

eine bestimmte Floro/Founo-Ausprögung om besten entwickelt, gerode ouch mit Blick

ouf umliegende gleichortige / ondersortige / gemischte Biotope.

Denn Ziel der Biotopkortierung ist, doss dos Lond Brondenburg nicht nur festste/lt, wie der

momentone Zustond in etwo ist, sondern ouch nochweisl, doss die Ziele des

europorechtlichen Noturschutzes quontitotiv und quolitotiv oktuell eingeholten sind und

eingeholten werden können. lm Zuge der Verpflichtung noch Artikel l7 der FFH-RL sind die
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Bundeslönder verpflichtet olle ó Johre zum quolitotiven und quontitotiven Zustond der

Lebensroumtypen und Arten einen Bericht vonulegen. Die nöchste Berichtsperiode ist für

2013 onberoumt.

Dies schließt Moßnohmen für die Zukunft - olso ggfs. ouch durch Prognose, Vorwegnohme

der Plonung und Gestoltung - ein.

Die Froge der Geföhrdung erfordert nicht nur eine Einschötzung der dezeitigen

Geföhrdungsloge, sondern ouch eine schwierig einzuschötzende Prognose, wie sich dos

Biotop entwickeln wird und welches Potentiol es hot oder ouch nicht.

Die Regenerierborkeit erfordert ebenfolls eine fochliche Prognose, in dem der

Biotopkortierer in die Zukunft ontizipierl, welche Regenerierborkeit reolistisch ist.

Vorstehendes gehl domit erheblich über den einengenden Begriff der - rein rezeptiven -
Biolopkortierung hinous.

Nochstehend erfolgen doher Ausführungen zur grundsötzlichen Vorgehensweise bei der

Biotopkortierung.

3.1. Erheben der nolurschutzfochlichen Gegebenheiten

Azt: Wos hot der Potient?

o) Ûberblick mittel Abkürzungsverzeichnis

Bevor diese einzelnen Arbeitsschritte genouer erlöutert werden. vorob überblickortig

Vorgoben für die Biotopkortierung im Lond Brondenburg. Es gibt gem. Biotoptypenliste

1095 Bioloptypen in Brondenburg. Dovon sind 478 BiotopTypen noch $ 32 BbgNoÌSchG

geschützt und 370 Biotoptypen sind einem FFH-Lebensroumtyp zuzuordnen.

Ausweislich der ,,Bìotopkørtierung Brandenburg, Liste der Biotoptypen, mit Angøben zum

gesetzlichen Schutz ($ 32 BbgNatSchG), zur Gefiihrdung und zur Regenerierbørkeít, Stønd 09.

März 2011", dortige Seite 2, heißt es:

Erläuterung der Abkürzungen:
FFH-Lebensraum@:
v v o I I s töndi g FF H-Le b e ns raumtyp
pp pars partim, teilweise FFH-Lebensraumtyp
* pri ori t ärer FFH-Le b e ns raumtyp
Schutz:

$ Geschützter Biotop nach $ 32 BbgNatSchG

6) in bestimmten Ausbildungen oder Teilbereiche nach $ 32 BbgNatSchG geschützt

$$ Geschützt nach $ 3I BbgNatSchG (Alleen)
GefrÍhrduns:
RL einzelne Biotoptypen der Gruppe/Untergruppe sind gefiihrdet/unterschiedlich stark
gejìihrdet
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1 extrem gefiihrdet
2 stark gefi)hrdet
3 gejìihrdet
V im Rückgang, Vorwarnliste
R wegen Seltenheit gefihrdet
D Datenlage unzureichend
Reeenerierbør keit (Resl
N nìcht regenerierbar: Biotoptypen bnu. -komplexe, deren Regeneration in historischen

Zeiträumen nicht möglich ist. Hierzu zählen z.B. Biotoptypen, die extrem lange
Entwicklungszeiten aufweisen (t.8. ,,Urwtilder", bestimmte Moortypen usw.),
biotoptypen, deren Standortbedingungen nicht neugeschaffen werden können sowie
Biotoptypen, deren Bestände weitgehend isoliert sind und von Restpopulationen vom
Aussterben bedrohter biotoptypischer Arten bnu. bedeutenden Teilpopulationen davon
besiedelt werden,

K kaum regenerìerbar: Biotoptypen bzw. -komplexe, deren Regeneration nur in
historischen Zeiträumen (> 150 Jahre) möglich ist und dann aufgrund der geringen Zahl
und hohen Isolation der Einzelbestände (mögliche Ausbreitungszentren fi)r eine
(lVieder-)Besiedlung durch typische Arten) nur in unvollständiger Form zu erwarten ist.

S schwer regeneríerbar: Biotoptypen bnu. -komplexe, deren Regeneration nur in langen
Zeiträumen (15-150 Jahre) wahrscheinlich ist; fi)r die (Wieder)Besiedlung durch
bestimmte typische Pflanzen- und Tierarten sindfallweise deutlich längere Zeiträume zu
veranschlagen.

B bedingt regeneríerbar: Biotoptypen bnv. -komplexe, deren Regeneration in kurzen bis
mittleren Zeiträumen (etwa bis l5 Jahre) wahrscheinlich ist; fiir die (Wieder-

)Besiedlung durch bestimmte biotoptypische Pflanzen- und Tierarten sind fallweise
deutlich längere Zeiträume zu veranschlagen.

X keíne Eínstufung sínnvoll: Biotoptypen bnv. -komplexe, bei denen die Beurteilung der
Regenerationsfiihigkeit nicht sinnvoll ist. Hierzu gehören vor allem

- aus naturschutzfachlicher Sicht ,,unerwünschte" Typen (2.8. intensive landwirtschaftlich
genutzte Bereiche, Forste mit nicht autochthoner Bestockung, sich im Betrieb
befindliche Abbaubereiche) und Typen, die belastungsbedingte stark überþrmte
Varianten schützenswerter Lebensraumtypen darstellen,

- nur kurzzeitig existierende Sukzessionsstadien und
- Lebensraumtypen, die aus naturschutzfachlicher Sicht in Abhringigkeit von regionalen

bzw. lokalen Zielsetzungen und Leitbildern sowohl als Ergebnis einer Gefiihrdung
(z.B.Verbrachung eines schützenswerten Halbtrockenrasens) als auch als Ziel einer
Entwicklung (Brachen von vormals intensiv bewirtschafteten Nuty'lächen) angesehen
werden können.

b) Ablouf der Erhebung

Begehen der Verdochtsflöche und Erfossen der Artenousstottung (diognoslisch wichtige

Pflonzenorten der Pflonzengesellschoften, stondortonzeigende Arlen, störungsonzeigende

Arten), Vegetotionsstruktur (vertikole Schichtung der Vegetotion), Relief, Exposition,

Hongneigung, stondörtlichen Gegebenheiten, Flöchennulzung, besonderen

Kleinstrukturen, founistischen Zufollsbeobochtungen sowie Geföhrdungen und

Beeintröchtigungen des Biotopes.

Beidiesem Vorgong werden erst einmol olle notwendigen Sochinformolionen notiert.
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Bei der Erfossung der relevonten Doten ist genoue Beobochtung gefordert. Der Kortie-

rerlKortiererin ist mit detektivischem Schorfsinn (sehen, riechen, hören) unterwegs, um die

relevonten Doten zu erfossen.

Anders ols bei einer Loboruntersuchung durch einen Loborozt, vgl. OLG Soorbrücken,

nimmt der Biolopkortierer ,,olles" ouf, wos sich ihm bietet und stellt es zueinonder in einen

ökologischen Zusommenhong. Der Loborozl erhölt dogegen nur einen begrenzten

Prüfouftrog, noch bestimmten. vorob festgeleglen Anolysemethoden zu suchen.

Geföhrdungen und Beeintröchtigungen eines Biotops sind in der Regel nur on lndizien zu

erkennen, do die Ursoche des Schodens nichl unmittelbor beobochtet werden konn,

sondern in der Vergongenheit liegt. Beispielsweise werden Schöden on der Vegetotion

(2.8. Fohrspuren, storker Verbiss, Feuerstellen, Trompelpfode, Kümmerwuchs, überhöhter

Wuchs, Einsoot, Efoblierung exponsiver Pflonzenorten) festgestellt, die im Rohmen des

zweiten Arbeitsschrittes - siehe sogleich unlen - zur interpretieren/bewerten sind.

3.2. Anolvse und Abwöqunq

Azt: Welches Kronkheilsbild oder bei komplexen Erkronkungen, welche Kronkheitsbilder

können vorliegen? Diognoseslufe L

Für die Entscheidung zu einem Biotoptyp oder FFH-Lebensroumtyp (FFH-LRT) sind die

erfossten Merkmole oder Merkmolskombinotionen ous Arbeitsschritt 3.1 b) ouszuwerlen.

Zunöchst ist bevor die Anolyse und Abwögung beginnt, der Dotenbestond ouf

Vollstöndigkeit und Richtigkeit kritisch zu prüfen. Konnten die für die Diognose wichtigen

Elemente des Noturhousholles ousreichend erfossl werden? lst eine 2. Begehung

erforderlich, weil die zu begutochtende Flöche frisch gemöht oder obgeweidet wor oder

diognoslisch wichtige Pflonzenorten (zum Beispiel Frühjohrsblüher) zu dieser Johreszeit

nicht nochweisbor sind?

Bei Feuchtbiotopen konn ein witterungsbedingt ungewöhnlicher Wosserstond dos Untersu-

chungsergebnis beeintröchtigen oder verfölschen (2.8. Austrocknung von Kleinge-

wössern).

Bei sellenen Pflonzen oder solchen, die on ungewöhnlichen Orten wochsen, isl zu

hinterfrogen, ob die Vorkommen notürlich sind oder möglicherweise ous Ansoot oder

Anpflonzung stommen.

Bei der Beurteilung der Notürlichkeit von Wöldern (nur diese sind kortierwürdig!) muss ge-

prüfÌ werden, ob Vegetotionsbestond und Stondorl zusommenpossen. Gegebenenfolls

müssen ergönzende Recherchen z.B. bei Fochbehörden ongestellt werden.
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ln der Notur weist jede Flöche eigene individuelle Merkmole oder

Merkmolskombinotionen ouf und entspricht selten einem beschriebenen ldeoltypus

gemöß der Kortieronleitung für Biotoptypen (Bond 2/2007 Brondenburg) oder

Beschreibung der Lebensroumtypen Brondenburg (HefÌ 1,2/2002, Heft 312006,

hltp://www.mugv.brondenburg.de/cms/deloil.php/lbm I .c.234908.de).

Oft weisl eine konkrete Flöche Merkmole von z¡tei oder mehreren Biotoptypen

(Mischzonen) ouf (Bsp.: Holbïrockenrosen und Frischwiese / Nosswiese und

Kleinseggensumpf), so doss neben der Anolyse der Doten ouch eine gutochterliche

Abwögung getroffen werden muss.

Bei diesem Arbeitsschritt werden om konkreten Objekt regelmößig mehrere

Lösungsmöglichkeiten gegeneinonder obgewogen (hondelt es sich um einen

kortierwürdigen Biotop und wenn jo, welcher?) und dos Für und Wider einer möglichen

Entscheidung betrochtet. Bei dieser Tötigkeit wird sehr viel Kreotivilöt und

Wissenshintergrund verlongt, do ein konkretes Objekt (Unikot) dem generolisierten Typus

(Biotoptyp oder FFH-LRT) zuzuordnen ist, der dem konkreten Biotop om besfen entspricht.

Dos gleiche Abwögen wie beim Biotoptyp beschrieben, isf ebenfolls bei der

Anolyse/Feststellung von FFH-Lebensroumtypen erforderlich.

Es ist hezuleiten, ob ein Befund / Gegebenheit ouf notürlichen oder onderen Ursochen

beruht. Dobei ist quosi detektivisch zu beochfen, doss folgende lndizien / KriÌerien zu

werten sind:

o Stondortbedingungen des Biotops selbst (Boden, Relief, Exposition, Klimo,

Wosserhousholt),

. Flöchennutzung des Biotops selbst,

. Umgebungseinflüsse (benochborte londwirtschoftliche oder forstwirtschoftliche

Nutzung, Verkehrswege, Siedlungen, Freizeitnutzung. Wondenrrege, Ansooten,

Anpflonzungen, Beschottung, Jogdousübung, benochborte Entwösserung oder

Verbrochung usw.),

. Geföhrdungs- und Schodensursochen,

um spöter (siehe unten) Schlussfolgerungen hierous obleiten zu können.

Die onspruchsvolle Aufgobe ,,Anolyse und Abwögung" setzt fundiertes floristisches.

vegetotionskundliches und stondortkundliches Wissen und Erfohrung ebenso vorous, wie

onolytische Föhigkeiten und komplexes Abwögungsvermögen.

Bei komplexen Abwögungsprozessen, in denen viele Porometer beurteilt werden müssen,

wobei die Auswohl dieser Porometer on sich schon einen Abwögungsprozess erfordert,

konn es zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen.

Demnoch beschrönkt sich die Anolyse nicht nur ouf die ,,Zur-Kenntnisnohme" des

Zustonds, sondern geht tiefer, do die totsöchlichen Feststellungen z. B. ouch in ihrer
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Plousibilitöl und ihren Ursochen zu hinlerfrogen sind. Dies erfordert geistig-schöpferisches

Potentiol bereits bei der Anolyse, do die vorgefundene Floro und Founo ,,hezuleiten" ist.

Abqrenzunq von BiotoÞen

Neben dem Anolyseschritl und Festlegung des konkreten Objektes zu einem Biotoptyp ist

die Abgrenzung des Biolopes ein weiterer Arbeitsschritt. der ols kreotiv geistige Töligkeit

einzuslufen ist. Bei der Abgrenzung geht es dorum, dos in Reolitöt gefundene Objekt

sodonn ouch kortogrophisch dozustellen.

Dobei setzt der Biotopkorlierer die (notürliche) Reolitöt in eine kortogrophische

Aufzeichnung (siehe Abbildung unten) um. Erst durch nochstehend genouer

beschriebenes kreolives geistig-schöpferisches Hondeln entsteht dos Biotop in der

Plonkorle ols Endprodukt einer komplizierten Abwögung.

Vegetolions- und Stondortslypen fügen sich in der Notur durch vielföllige Ubergönge und

Zwischenformen oneinonder:
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Aufgrund vieler möglicher Merkmolskombinotionen sind die Grenzen zwischen den

einzelnen Biotoptypen in der Reolitöl sehr höufig nicht schorf und doher ouch nichl vorob

eindeutig, obschließend und erschöpfend beschreibbor, ohne die ousgeschriebene

Leistung der Biotopkortierung im Sinne einer Lösung der Aufgobenstellung

vorwegzunehmen.

Die in Luftbildern und Korten erkennboren Strukturen bieten bei der Kortierung

Orientierung, jedoch keine Hilfe der ldentifikotion und Feinobgrenzung von Biotoptypen in

der Differenzierlheit, die die brondenburgische Kortierung erfordert, beispielsweise einer

(kortierwürdigen) mogeren Wiese oder von (nicht korlierwürdigem) lntensivgrünlond oder

beider Anolyse und Bestimmung eines Moortyps.

Dorüber hinous unterliegen die Biotope - wie olle Elemenle des Noturhousholtes - einer

roumzeitlichen Dynomik, ousgelöst durch Witterungsoblöufe (trockene - feuchte Johre),

Schwonkungen des Wosserstondes oder ouch wechselnde Nutzungen, die von Johr zu

Johr dos Erscheinungsbild, die Arlenslruklur und die Größe des Biotops onders beeinflussen

können.

Dies gill insbesondere für ephemere (kuzlebige) Biotope, die durch kuzlebige

Pflonzenorten geprögt sind (beispielsweise Schlommbönke in Flüssen, therophytenreiche

Sondrosen).

Hierbei bedorf es ouch der Anolyse, ob Schwonkungen des Wosserstondes notürliche

Ursochen oder ouch ondere Ursochen hoben können.

Follbeschreibung l:

Übergönge von Biotoptypen, in denen die Chorokterorten* beider Biotoplypen

(Mischzonen) innerholb einer Flöche

o gleichmößig verteilt und

. quontitotiv qleich vorhonden sind.
*(Anm: Chorokterorlen = Pflonzenorlen, die einen beslimmlen Biotoptyp kennzeichnen, d.h. es sind

lreue Arten, die fosf ousschließlich nur in dem besfimmten Biotoptyp vokommen.

Die Problemotik besteht nun dorin, doss die Vorgoben der Biotopkortierung des Londes

Brondenburg verlongen, doss eine eindeutige Zuordnung zu einem (!) Houptbioloptyp

erfolgt, obwohl lndizien für mehrere (Houpt)biotoptypen vorliegen. Der Kortierer muss sich

noch einer komplexen Abwögung olso entscheiden.

Beispiel: Übergönge von Frisch- und Feuchtwiesen, in denen sowohl Frischwiesenorten ols

ouch Feuchtwiesenorten vorhonden sind.

Diese Fölle sind selten durch dos rein quontitotive ,,Auszöhlen" von einer Frisch- oder

Feuchtwiese zuzuordnenden Pflonzen lösbor, weil die Anzohl der zuzuordnenden Pflonzen

nicht entscheidend für die Lösungsfindung sind, sondern es ouf quolitotiv-wertende
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Aspekte onkommt. So werden diognostisch wichtige Pflonzenorten gegen mößig wichtige

PflonzenorÌen, die für eine Frisch- oder Feuchtwiese kennzeichnend sind, herousgefiltert

und bewertet. Letztendlich durchlöuft der Kortierende geistig die klossische

Pflonzensoziologie (= Lehre der Vergesellschoftung von Pflonzen, die voneinonder in ihrer

Existenz weitgehend obhöngig sind, sich nicht schödigen, sondern fördern) durch, bis er zu

einer wissenschoftlich belostboren Lösung kommt. Auch seltene oder geföhrdete

Pflonzenorten, die eine Frisch- oder Feuchlwiese kennzeichnen. können bei der Wichtung

eine Rolle spielen.

Ein weiteres Abwögungskriterium in Anbetrocht einer Vielzohl von vertretboren Lösungen

ist ouch der gesetzliche Schulzstotus von Biotoptypen noch g 32 BbgNotSchG.

So konn die vertretbore Lösungsfindung ouch unterschiedliche Einstufung der gesetzlichen

Bedeutung und eine unterschiedliche gesetzliche Vorsorgeverpflichlungen noch sich

ziehen. Kommt der Biotopkortierer noch reichlicher Abwögung zur Lösung. sind die

gesetzlichen Folgewirkungen sehr unterschiedlich:

. Frischwiese Ð kein gesetzlicher Schutz noch $ 32 à kein Zerstörungsverbot,

. Feuchtwiese à geselzlicher Schutz noch g 32 ) Zerstörungsverbot

Dos heißt, es wird ouf Grundloge der Erfohrung des Biolopkortierers einzelfollbezogen

enlschieden.

Dos Ergebnis der Bewertung/Lösung liegt im Ermessen des Beorbeiters und muss geistig

entwickelt werden. Diese Lösung ist vorob nichf beschreibbor.

Follbeschreibuno 2:

Übergönge von Biotoptypen, in denen die Chorokterorten beider Bioloptypen

(Mischzonen) innerholb einer Flöche

. ungleichmößig verleilt und

o quontitoliv ungleich vorhonden sind.

Beispiel: Höufig gibt es Frischwiesen (Biotoptyp l), die sich mit Feuchtwiesen (Biotoptyp 2)

und Wechselfeuchten Wiesen (Biotoptyp 3) eng vezohnen.

Bei einem ,,Durcheinonder" von drei Biotoptypen, die unterschiedlich gut durch

Pflonzenorten chorokterisiert sind, bestehen verschiedenste Möglichkeiten zur

Lösungsfindung (nochfolgend eine Auswohl):

o) Um den gesomten Bestond wird eine Biotopgrenze gezogen, um ihn so gegen

eine eventuell vorhondene lntensivwiese (Biotoptyp 4) obzugrenzen. Die

Einstufung erfolgt insgesomt ols Feuchlwiese. Der Übergong zur Frischwiese wird

nur textlich ols Begleitbiotop erwöhnt.



Rechtsonwölte Wiesner . Riemer Seile ì 3 von 3l der Sof. Beschwerde on OLG Brondenburg ;S lr : .,, v. LUGV vom 27 .02.2012

Lösung = I Flöche mit I BiotoPtYP

b) Drei Bereiche der Frischwiese (Bioioptyp I ) werden gegen kleine Bereiche von

Feucht- (Bioloptyp 2) und Wechselfeuchten Bereichen (Biotoplyp 3), die ober olle

gegeneinonder obgegrenzt werden, einzeln kortierl. Es erfolgt eine sehr kleinteilige

Kortierung on der Grenze der Dorstellborkeit.

Lösung = ó Flöchen mit 3 verschiedenen Biotoptypen.

c) Es wird eine größere Frischwiese (Biotoplyp I ) gegen größere Bereiche, die houpt-

söchlich von feuchteren Wiesen (BiotoptVp 2) dominiert werden, obgegrenzt.

Lösung = 3 Flöchen mit 2 verschiedenen Biotoptypen.

d) Bereiche mit wechselfeuchten Arten (Biotoplyp 3) werden zunöchst obgegrenzt.

Wechselfeuchte Wiesen werden beim Auftreten von wechselfeuchten Arten

kortiert, dos gleichzeitige Auftreten von Feucht- und Frischwiesenorten ist lypisch

für diesen Biotoptyp. Die restliche Flöche wird donn - je noch dem dominierenden

Auftreten von Feucht- oder Frischwiesenorten - oufgeleilt.

Lösung = 3 Flöchen mit 3 verschiedenen Biotoptypen

Dos Beispiel onhond verschiedener Grünlondbiotoplypen zeigt, doss im Rohmen einer

geistig-schöpferisch-kreotiven Einschötzung des jeweiligen Gulochters sehr

unterschiedliche Lösungen/Ergebnissen möglich sind, die dennoch olle

noturschutzfochlich vertretbor sind. Der Bewertungs- und Begutochtungsoufwond bei

obigen Föllen o) - d) ist dobei ouch unter Zeitoufwondsospekten sehr unlerschiedlich, der

vorob nicht sicher einschötzbor ist.
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Die oben ongeführten Beispiele der komplexen Abwögung lreten regelmößig bei der

Kortiertötigkeit im Gelönde ouf und stellen keinen Sonderfoll dor. Es zeigt, doss die Lösung

der gestellten Aufgobe nicht vorher eindeutig und erschöpfend beschreibbor ist, sondern

über Denkprozesse erorbeitet werden muss.

Verollgemeinert lösst sich feststellen. wenn eine kortierwürdige Flöche mehrere

verschiedene Biotoptypen enfhölt - wos in der Proxis höufig der Foll ist - gibt es

verschiedene Konstellotionen, die es obzuwögen gilt und die je noch quolitotiv-wertender

Gewichtung zu unterschiedlichen Lösungen führen.

Zu der Lösung und dem Lösungsweg findet sich in der Methodenbeschreibung

Brondenburg keine Hilfestellung. Dos heißÌ, doss z. B. ongezeigl sein konn, hier mif der

Vergobestelle Rücksproche zu holten; diese Leistung ols solche ist nicht vorhersehbor und

domit ouch nicht kolkulierbor.

Die Grenzziehung einer onolysierten Biotopflöche ist ols eine kreotiv-geistige Töligkeit

onzusehen. Die Möglichkeiten/Lösungen sind vielföltig und liegen im Ermessen des

Kortierenden.

Anhond der Beispiele wird oufgezeigt, doss geistig-kreolive Tötigkeiten wie die

Biotopkortierung Dienstleistungen sind, die nicht zwingend zum gleichen Ergebnis (Anzohl

der Biotope) führen, weil ihr wesentlicher lnholt in der Lösung einer Aufgobenstellung

durch Erbringung geistiger Arbeit besleht.

Wöhrend der Azt in Anbetrocht der ihm mitgeteilten Symptome, die er interpretieren

muss. sich nur für eine (!) zutreffende Kronkheit entscheiden sollte, hot der Biolopkortierer

sogor die Möglichkeii sich für mehrere ,,Kronkheilen", hier: Biotoptypen, unter Nutzung

seines geistig-schöpferischen-kreoliven Potentiols zu entscheiden.

3. 3. Nolurschutzfochliche Bewerlunq

Arzt: Wie schwer ist die Kronkheit oder Kronkheitsbilder? Diognosestufe 2.

Die Bewerlung der ökologischen Werligkeit wird on verschiedenen Slellen obgefrogl, so

im sog. ,,Grundbogen" fúr die Biolopkortierung Brondenburg, Stond 01.07.2003, siehe dort

unter der Rubrik ,,Hauptbiotop" die dorunter sfehenden Beschriftungsfelder

,,Biotopausbildung, Erhaltungszustand, Habitatstruktur, Arteninventar, Beeintrcichtigungen,

Gesamtbewertung" und unter ,,Begleitbiotope" die dorunter stehenden Beschriflungsfelder

,,Biotopausbildung, Erhaltungszustand" und unÌer der Rubrik ,,Beurteilungs- und

Planungsvorschlìige" dos Beschriftungsfeld ,,wertbest. Faktoren" für wertbestimmende
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Foktoren.

Beweis: Grundbogen für die Biotopkorlierung Brondenburg, Stond 01.07.2003, Ast. 8

Die noturschulzfochliche Bewertung ols Bestondteil der Biotopkortierung ist kein rezeptiver

Vorgong, sie ist geistig-kreotiv. Um bei dem Vergleich des Aztes zu bleiben, wird hier nun

die Schwere der Erkronkung festgestellt. Die noturschutzfochliche Bewerlung ist

Gegenstond der töglichen Proxis und ist in zohlreichen Lehrbüchern beschrieben.

. Usher & Ez 1 994 ,, Erfossen und Bewerten im Noturschutz", dort S. l32 tt., 7i11er 7 .2, 2. 8.

ouch 7.2.2, ,,Bewertungsgrundlogen für Noturschutzonsprüche - Rote Listen und

Biotopkortierung". Diese Grundlogen noch 7.2 benötigt der Biotopkortierer ols

Bosiswissen. Dort isl $ I (2) BNotSchG o. F. (1994) - jetzt $ 2 (3) - mit einem

Abwögungsgebot zwischen den Zielen des Noturschutzes erwöhnt, dos ouch bei der

Biotopkortierung zu beochten isl, wenn einzelne konkurrierende Biotope zu bewerten

sind (2. B. Biotop-Übergönge (Mischzonen), sog. Biotop-Komplexe).

Anloge Ast. 9

. Plochter l99l ,,Nolurschutz", S. 180, ,,Noturschulzfochliche Anolyse und Bewertung".

Anloge Asf. l0
. Bostion el ol. l999,,Anolyse und ökologische Bewerlung der Londschoft", S.5ó ff.,

,,Londschoftsbewertung" (klorstellend: die dort ouch genonnte ,,gesellschoftliche

Bewertung" ist kein Bestondteil der Biotopkortierung).

Anloge Ast. I I

Entscheidend für die Bewertung ist die Einbindung in Bewertungsmoßstöbe. Plochter l99l

beschreibt die noturschutzfochliche Bewertung ols Vergleich der gewonnenen

Anolyseergebnisse mit den noturschutzfochlichen Zielvorstellung des Bezugsroumes (siehe

Abbildung unten).

*
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Abbildung: Auszug ous dem Lehrbuch Plochter 1991, Ablouf noturschutzfochliche

Bewertung
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Für die Biotopkortierenden bestehl nun die Anforderung, die verschiedenen

Bewertungsebenen mit unterschiedlichen Bewertungsmoßstöben selbststöndig, geistig-

kreotiv zu beurteilen und zu bewerten.

Es gibt hierfür folgende Bewertungsebenen in der Biotopkortierung Brondenburg

o) Bewertung des Biotoptypes: Die Bewertung des Biotoplypes erfolgt ouf Grundloge

der Vollstöndigkeit der Artenousstottung in Verbindung mit der lntensitöt der Be-

einfröchtigungen und Geföhrdungen; es sind vier Stufen zu unterscheiden:

besonders typisch, lypisch, untypisch und nicht bewertbor. Um diese Bewertung

sicher vornehmen zu können, sind Kenntnisse einer durchschnittlichen Ausprögung

eines Biotoptypes in dem jeweiligen Noturroum unter bestimmten

Beeintröchligungsinlensitöten erforderlich. Die Biotopbewertung ist für olle

Bestondteile einer obgegrenzten Flöche durchzuführen, für Houptbiolope und

Begleitbiotope.

b) Bewertung des Erholtungszusiondes der FFH-LRT:

Zur Feststellung der Erholtungszustönde der FFH-LRT ist eine detoillierte Bewertung

für jeden LRT durchzuführen noch

. VollstöndigkeitdeslebensroumtypischenHobitotstrukturen,

. VollstöndigkeitdeslebensroumtypischenArteninventors,

. Beeintröchtigungen.

Zu bewerten isl in 3 Erholtungssfufen A (sehr gut), B (gut), C (mittel bis schlecht).

Dorüber hinous ist ouch die Erfossung von Entwicklungsflöchen gefordert. Hier geht

es um die Froge, ob sich eine betrochtete Flöche unter bestimmten

Vorousselzungen in einen ökologisch höherwertigen Biotop (beispielsweise eine

mogere Frischwiese, eine Pfeifengros-Wiese, einen Mogerrosen) umwondeln lösst.

Gleichzeitig ist ein Veffohren vorzuschlogen, dos dieser Enlwicklung förderlich ist -

Pflegemoßnohmen wie beispielsweise Mohd, Beweidung mit Rindern oder

Schofen oder Entwicklungsmoßnohmen wie Vezicht ouf Düngung, Schließen von

Gröben, Anhebung des Grundwosserstondes.

ln diesem Arbeitsschritt wird eine Prognose über die Zukunffsoussichten einer

Flöche obgegeben, die fundiertes ökologisches Fochwissen über die

Entwicklungsföhigkeit (Gestoltung) von Biotopen vorousselzt.

Eine Prognose beinholtet immer einen erheblichen Ermessensspielroum,- hier ist

der typische Foll der Kreotiven Schöpfung gegeben. Der Gulochter bewertet ouf
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Grundloge seiner Erkenntnisse und Erfohrungswerte die Zukunftsoussichlen für eine

bestimmte Flöche. Die Lösung dieser Abwögung isl nicht vorob beschreibbor.

9 nicht bewertbar
E Entwicklunosfläche
Z irreversibel oestört
C mittlerer-schlechter Erhaltunqszusta.
B quter Erhaltunqszustand
A sehr quter Erhaltunqszustand

Erha ltu noszusta nd

Auszug Bewerfungsstufen Kortieronleitung Brondenburg

c) Bewertung von wertbestimmenden Foktoren:

Noch der Kortieronleitung besteht die Möglichkeil, Flöchen mit besonderen

Merkmolen durch eine seporote Bewerlung hervozuheben. Auch dieser Schritt

liegt im Ermessen der Biotopkortierenden.

210 Typisch ausgeprägtes Mosaikbild, typische Zonierung

160 Komplexer Wert

180 Besondere Präqunq des Landschaftsbildes

150 Kulturgeschichtliche Dokumente

140 Erdqeschichtliche Dokumente

120 Alte Kulturpflanzen

1 10 Nutzpflanzen-Wildsippen

wertbestim mende Faktoren

Auszug Bewertungsstufen Kortieronleitung Brondenburg

Die Bewertung der ökologischen Wertigkeit ist eine geistig-schöpferische Tötigkeit. Dem

Gulochter wird der Rohmen (Bewertungsmoßstöbe) vorgegeben und nicht dos Ergebnis.

Dies wird ouf die Merkmole und Besonderheiten des Objektes bezogen und individuell

durch Erbringung von geistiger Leistung entschieden. Die Ergebnisse können somit sehr

unterschiedlich sein. Die Lösung ist folglich vorob nicht beschreibbor.

3.4 Pfleqe- und Moßnohmenvorschlöoe/Drinolichkeit

Azt: Problembehondlung: Theropie, Medikoment, Operotion

lm Weiteren weist der sog. ,,Grundbogen" für die Biotopkortierung Brondenburg, Stond

01.07.2OO3 ouch eine Rubrik ,,Beurteilungs- und Planungsvorschlcige" ouf. Dieser unlerleilt

nicht3 besonders

9 nicht bewertbar
1 sch
2 ch n

usbilduB
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sich in ,,GejÌihrdungu. Beeinträchtigung", ,,Pflege- u. Mafnøhmenvorschläge", ,,Dringlíchkeit"

uf\d,,wertbestimmende Faktoren" .

Die im Rohmen der Biotopkortierung getroffenen Pflege- und Moßnohmenvorschlöge

geben eine erste Einschötzung dozu, in welchem Umfong die obgegrenzten Biotope zu

erholten und / oder zu enlwickeln sind. Dobei sind die Erholtungs- und

Enlwicklungsvorschlöge biotopspezifisch und konkret ouf die totsöchlich vorgefundene

Flöche zu beziehen. Dieser Arbeitsschritt ist zukunftsgerichlel. Noch der Kortiermethode

des Londes Brondenburg, Bond l, S. 4'l sollen die Vorschlöge zur Verbesserung der

Lebensbedingungen innerholb eines Biolops führen oder zur Abwendung von Gefohren

notwendig sein.

Die Entwicklung von Pflege- und Moßnohmenvorschlöge sowie die Angobe der

Dringlichkeit der Umselzung umfossl ouch plonerisch-gestolterische Elemente mit

Prognosen über dos Entwicklungspotentiol und der Erholtungsmoßnohmen. Dos heißt,

doss bei der Biotopkorlierung nicht rein rezeptiv georbeitel wird. sondern ouch geistig-

schöpferisch mit einem problemlösenden Ansotz, sowohl bei3.l bis 3.4. Nur mit kritischem

Blick lossen sich die Anforderungen und Ziele des Noturschutzes einholten.

Beweis: Grundbogen für die Biotopkortierung Brondenburg, Stond 01.07.2003, Ast.8

Auch wenn die Vorschlöge ous einem vorgegebenen Kotolog zu entnehmen sind und

nicht den Anforderungen eines Pflege- und Entwicklungsplons noch S 3l HOAI

entsprechen, werden on dieser Stelle dennoch die grundlegenden Entscheidungen für

dorouf oufbouende Plonungen getroffen.

Beweis: Kuzschlüssel Biotopkorlierung Bbg Grundbogen / Vegetotionsbogen, Ast. l2

Mit der Angobe der Dringlichkeif wird sogor die Prioritöt der Aufgobenerledigung für die

zustöndige Behörden dorgelegt.

Auch hier ist die Lösung nicht vorob eindeutig und erschöpfend beschreibbor, denn der

Biotopkortierer enlscheidet sich für bestimmte Pflege- und Moßnohmenvorschlöge mit

entsprechender Dringlichkeit ouch ouf Grundloge seiner vorongegongenen, durch eine

Vergobestelle nicht vorhersehbore und domit nicht vorob eindeutig und erschöpfend

beschreibbore Anolyse und Bewertung.
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4. Beschluss des OIG Brondenburq vom l0.l1.201I

Dos OLG führt mit Blick ouf die VOL/A im Beschluss vom 10.'l I .201 I ouf S. 3 ous:

,,Eine in diesem Sinne erschöpfende Beschreibung der Leistung erfordert, dass fur die Bieter

voraussehbar ist, welche Leistung in welchem Umføng gefordert wird.",

unter ollgemeiner Bezugnohme ouf den hiesigen Vortrog der Antrogstellerin.

Do vorliegend ouch noch Ansicht des OLG problemotisch ist, doss bereits bei

Angebotsobgobe ein Gesomtpreis onzugeben ist, köme noch dem OLG hier wohl $ 3
Abs.3lil. b) EG VOL/A in Betrochl:

,,Die Auftraggeber können Aufträge im Verhandlungsverfuhren mit vorheriger öffentlicher

Aufforderun g zur Teilnahme (Teilnahmewettbew erb) ver geben, w enn

a). ,

b) es sich um Aufträge handelt, die ìhrer Nøtur nach oder ,eegen der damít verbundenen

Rísìken die vorherise Festlesuns eines 9ggg!@.nícht zulassen,

c) ...

Dos heißt, doss für die Anwendung der VOL die

. Lösung einer Leisiung ols solche vorob eindeutig und erschöpfend beschrieben

werden konn,

o nicht ober ihr Mengenonsolz.

Der vorlöufigen Ansicht des OLG gem. dessen Beschluss ist hinsichtlich des unkloren

Mengenonsotzes zuzustimmen, nichl jedoch bezüglich der vorob eindeutig und

erschöpfend beschreibboren Lösung der ousgeschriebenen Dienstleistung.

Die Antrogsgegnerin sieht noch wie vor die VOL/A ols einschlögig on, jedoch ohne VOL-

Verhondlungsverfohren. Wöhrend $ 5 Sotz I VgV wird die Anwendborkeit der VOF bei

freiberuflichen Leistungen bestimml, mocht SoIz2 eine Ausnohme:

,,Dies gilt nichtfi)r Dienstleistungen, deren Gegenstand eine Aufgabe ist, deren Lösuns vorab
eindeutþ und erschöpfend beschrieben werden kann,"

Liegen die Voroussetzungen des Sotz 2 nicht vor, isl die VOF onwendbor

Liegen die Voroussetzungen des Solz 2 vor, isl die VOL/A onwendbor.

Aus nochstehendem wird erkennbor, doss proktisch keine eindeutig und erschöpfende

Vorob-Beschreibung durch die Vergobestelle möglich ist:

Iheorefisch denkbor ist on sich, jedes einzelne Biotop oder jede einzelne Biotoport vorob

durch die Antrogsgegner zum Zwecke der Preiskolkulotion zu beschreiben, unter

Berücksichtigung der hiezu erforderlichen Kognitions-, Bewertungsvorgönge,
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Abstimmungen mit dem Auftroggeber und Prognosen über die Wertholtigkeit jedes

Biotops ouch im Hinblick ouf dessen zukünftige Entwicklung.

Dos heißl: beschreibt die Antrogsgegnerin wie vom OLG gewünscht, welche Leistung und

in welchem Umfong erforderlich ist. isl die ousgeschriebene Biotopkorlierung bereits

erbrocht.

Diese Beschreibung seitens der Antrogsgegnerin müsste exokt, eindeutig und erschöpfend

erbrocht werden. Denn wie in der soforligen Beschwerde vom 27.10.2011, Seite l9 ff.
ousgeführt, kommt es bei der groben Angobe ,,Grosflurbiotop" zu erheblichen

Unferschieden im zeitlichen Aufwond (Umfong).

Biotope sind keine stotische und unobönderliche, sondern dynomische Gebilde, do sie

sich johreszeitlich veröndern und von Johr zu Johr entwickeln oder bei mossiver

Beeintröchtigung zurückbilden.

Dos heißt: Wenn dos OLG in seinem Beschluss eine Beschreibung des Umfongs der

Leistung (zutreffend) für erforderlich hölt. domil die Leistung einer Biotopkortierung vorob

eindeutig und erschöpfend beschrieben ist, so ist dies zum Zeitpunkt der spöleren

Leistungserbringung durch einen Biotopkortierer unter Umstönden nicht mehr zulreffend,

do sich dos Biotop verönderl hot und durch einen gonz onderen Biotoptyp zu erfossen ist

oder weil zerstört, gor nicht mehr vorhonden ist.

Wir möchten dies zum Menqen- und Leistunqsumfono nöher erlöutern

Vorliegend sind 478 Biotoptypen (Foll oo) relevont, die einen Schutzstotus vollstöndig noch

$ 32 BbgNotSchG oufweisen bzw. bestimmte Ausbildungen oder Teilbereiche den

Schutzonforderungen entsprechen.

lnsgesoml 37O Biotoptypen (Foll bb) werden den FFH-Lebensröumen bzw.

entsprechenden Entwicklungsflöchen zugeordnet. Dovon weisen 340 Biotoptypen beide

Schulzgründe ouf (Foll cc). 30 Bioloptypen weisen demnoch nur den olleinigen

Schulzstotus noch FFH-RL ouf:

oo) Biotoptyp mit geschütztem Biotop noch S 32 BbgNotSchG, in bestimmten

Teilbereichen oder in bestimmten Ausbildungen,

bb) Biotoptypen mit einem FFH-LRT oder LRT-Entwicklungsflöche noch FFH-Richtlinie.

cc) Biotoptypen mit geschütztem Biotop und FFH-LRT oder LRT-Entwicklungsflöche.

Websile Brondenburg, Excel Dotei Biotoptypenliste

http://www.muqv.brondenburg.de/cms/detoil.php/lbm ì .c.2220ó2.de

Beweis:
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lm Rohmen eines VOL-Verfohrens müsste die Vergobestelle nun hoorgenou ouf

Grundloge der Vorkenntnisse für die Biotop- und Lebensroumlypen die im Kortiergebiet

vorkommen könnte, eine Preisobfroge storten.

Wie in der Sofortigen Beschwerde vom 27.10.2011 ousgeführt, Seite 19 ff., konn der

Leisiungsumfong bei Grosflurbiotopen enorm schwonken im Hinblick ouf den dort

ousgefÜhrten geringen oder hohen Schwierigkeitsgrod mit Auswirkungen ouf den

unterschiedlichen Arbeits- und domit Zeitoufwond.

Weiterhin können Grosflurbiotope oder jegliche ondere Biotope jeweils mol klein- oder

großflöchig sein.

Soll die Antrogsgegnerin noch Vorgobe des OLG den Leistungsumfong vorgeben, so

müsste sie der Antrogstellerin für Los 3 vorob oußer den

l. zohlreichen, verschiedenen Biotoptypen

2. diese ouch noch unterschiedlichen Schwierigkeitsgroden differenzieren

3. und weiterhin eine Angobe zur jeweiligen Flöchenousdehnung mochen.

Demnoch göbe es für eine Beschreibung des Leislungsumfong 3 Achsen, olso nicht nur

eine X- und Y-Achse (Koordinotensystem), sondern eine dreidimensionole Motrix ollein für

die zutreffende Vorob-Leistungsbeschreibung

lm Einzelnen isl u. o. erforderlich:

a Erstellen eines umfossenden Leistungskotologs für olle Leistungen. Dies sind die

relevonten Biotoptypen des ousgeschriebenen Kortierungsgebietes. Hinzu komml die

Leistungsbeschreibung der ,,Zusornmenstellung der Ausgongsbedingungen" (siehe

Begriff unten in Tobelle), die ,,Digifolisierung der Korlierungsergebnisse" (siehe Anloge

Leistungsbeschreibung der Antrogsgegner, Seile 3, lit. e)), die ,,Eingobe der erfossten

Sochdofen" (siehe wie vor, Seite 3, lit. f)), die ,,Anferfigung einer Fotodokumentotion"

(siehe wie vor, Seile 2), die Erstellung der fix und fertigen ,,Unterlogen" (siehe wie vor,

Seite 3, lit. g), Abgobeversion.

Dos Leistungsvezeichnis wöre sodonn für olle geschützten Biotoptypen und FFH-

Lebensroumlypen - dies sind bis zu 478 Stück - vorob eindeutig und erschöpfend zu

beschreibenl Bei der Abfroge von Preisen für unterschiedliche Biotopgrößen. ergeben

sich bei '10 Größenklossen und 478 Biotoptypen, somit bis zu 4J80 Einzelposiiionen.

Hinzu kommen noch z. B. drei Schwierigkeitsklossen (gering/mittel/hoch), so doss es

insgesomt bis zu I 4.340 Einzelposilionen sein können für Los 3. Diese Anzohl von nohezu

14.500 erforderlichen Einzelpositionen zeigt, wie unsinnig eine VOl-Ausschreibung für

Auftroggeber und Auftrognehmer wöre.

a
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Nochfolgendes Beispiel zeig|, wie die Anlrogsgegnerin die LeisÌungstötiqkeiten

beschreiben könnle - im Sinne einer VOL-Anwendborkeit - wenngleich die Lösung ous

dieser Tötigkeit hierbei schlicht offen bleibt, do vorob nicht möglich. Die

Einheitspreisfelder (s. u.,,Betrag [€]") sind vom Bieter ouszufüllen. Dos Beispiel stellt nur

einen sehr kleinen Auszug dor, do nur exemplorisch ouf 2

Lebensroumtypen/Biotoptypen eingegongen und nicht ouf 478.

a

2

1.XY+2

1.XY+1

1.06 bis
1.XY

1.05

1.04

1.03

1.02

1.01

1

Pos.

Durchführung der Kartierung

Summe LB I (Netto):

Fahrtzeiten Leistungsbeschreibung 1

lnsgesamt 10 h
Ein Mehraufwand an Stunden wird separat
verqütet, sreñe Pos. 1.000xv

Erstellung einer Zeitdokumentation mit
Datum, Tätigkeit differenziert nach allen
Positionen in der Aufgabenbeschreibung,
Anzahl der Stunden, Stundensatz und
Bearbeiter.
Abgabe in digitaler, tabellarischer Form
(MS-EXCEU.

Weitere Vorbereitende Arbeiten

Vorbereitende Arbeiten, Ausdruck
Waldbogen
200 Stk. (Stückkosten inkl. Arbeitszeit)

Vorbereitende Arbeiten, Ausdruck
Gewässerbogen Standgewässer
200 Stk. (Stückkosten inkl. Arbeitszeit)

Vorbereitende Arbeiten, Ausdruck
Grund bogen, Vegetationsbogen
1000 Stk. (Stückkosten inkl. Arbeitszeit)

Kontaktaufnahme und Absprache mit
Ansprechpartnern in den jeweils
zuständigen Behörden

5 Behörden, 4 ehrenamtliche Betreuer
lnsgesamt 9 Termine je 2 h.
Ein Mehraufwand an Stunden wird separat
vergütet, siehe Pos. 1.000xv

Recherche, Sichtung und Vorauswertung
vorhandener Kartierungsunterlagen und
Geobasisinformationen.

Der AG stellt die relevanten Unterlagen dem
AN zu Verfügung. 8 Stunden Auswerlung durch
den AN
Ein Mehraufwand an Stunden wird separat
verqütet. slehe Pos. 1.000xv

Zusammenstellen der
Ausqangsbedinqunqen

Leistungsbeze¡chnung

Tech. Mitarbeiter

Wiss. Mitarbeiter

Auftragnehmer:

Tech. Mitarbeiter

Wiss. Mitarbeiter

Auftragnehmer:

Stk. oder
Zeitstunden

stk

stk

stk.

Tech. Mitarbeiter

Wiss. Mitarbeiter

Auftragnehmer:

Tech. Mitarbeiter

Wiss. Mitarbeiter

Auftragnehmer:

Zeitaufuiand,
Stundensatz

37,00

10.00

1,00

20,00

200,00

1000,00

18,00

1,00

4,00
3.00

Zeitautuiand [h]
Vorgabe durch

AG

0,00

Betrag [€l



3.10

2.10.0116

bis
2.10.4178

2.10.003
bis
2.10.0115

2.10.0002

2.10.0001

2.10

Pos.

Weitere Leistu ngsbereiche

Summe LB 2 (Netto):

LRT 3140: Oligo- bis mesothrope
Gewässer, Biotoptyp 02162 (Gewässer
in Sand- und Kiesgruben)
Begehungsfläche 50 ha (Größenklasse 10,
hohe Schwierigkeitsstufe). Einmalige Begehung
in dem Monat: _2012,
Gewässerchem ische Daten/S ichttiefe,
Booteinsatz oder Taucheinsatz wird separat
berechnet, siehe Pos. 2.1 ..... bis 2.1....
Die entworfene Biotopabgrenzung ist in die
Arbeitskarte einzutragen.
Die digitale Eingabe ist in dieser Position nicht
enthalten.

LRT 651 0: Magere Flachlandmähwiese
Biotoptyp 051121 (Frischwiese,
artenreiche Ausprägung)
Zusammenhänge Begehungsfläche 50 ha
(Größenklasse lV, geringe Schwierigkeitsstufe)
. Einmalige Begehung vor der ersten Mahd im
Mai 2012. Die entworfene Biotopabgrenzung ist
in die Arbeitskarte einzutragen.
Die digitale Eingabe ist in dieser Position nicht
enthalten.

LRT 6510: Magere Flachlandmähwiese
Biotoptyp 051 121 (Frischwiese,
artenreiche Ausprägung)
Zusammenhängende Begehungsfläche <10 ha
(Größenklasse l, geringe Schwierigkeitsstufe) .

Einmalige Begehung vor der ersten Mahd im
Mai 2012.. Die entworfene Biotopabgrenzung
ist in die Arbeitskarte einzutragen.
Die digitale Eingabe ist in dieser Position nicht
enthalten.

Durchführung der Erfassung und Bewertung
der Biotoptypen- und Lebensraumtypen
Brandenburg.
Die Erfassung und Bewertung erfolgt nach den
Vorgaben der Kartierungsanleitung
Brandenburg.
Die Foto-Dokumentation der bearbeiteten
L RT/B iotoptypen (cha rakteristische Bestände
und besondere Ausprägungen sowie ggf.
Beeinträchtigungen) ist eine separate
Leistunqen. siehe Pos. 2.1.5059.

Leistungsbezeichnung

Tech.
Mitarbeiter

Wiss. Mitarbeiter

Auftragnehmer:

Tech. Mitarbeiter

Wiss. Mitarbeiter

Auftragnehmer:

Tech. Mitarbeiter

Wiss. Mitarbeiter

Auftragnehmer:

Zeitaufuiand,
Stundensatz

xy,00

23,00

12,00

3,00

Zeitautuiand [hl
Vorgabe durch

AG

0,00

Betrag [€]
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Abbildung : Anwendungsbeispiel Auszug
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Zusommengefosst:

Der Arbeitsoufwond für die Erstellung des Leislungsvezeichnisses und dos Ausfüllen der

Bieler komml dem Aufwond der Kortierung gleich. Domil steht der Aufwond der

Ausschreibung in keinem Verhöltnis zur Auftrogserledigung.

Für eine VOl-Ausschreibung eine schier unlösbore Aufgobe. die zudem wirtschoftlich

sinnlos wöre. Denn die Beschreibung der Leisfungshondlungen für die Biotopkortierung

komml dem Aufwond der Biolopkortierung gleich, ohne doss die zusötzlich zu vergütende

Biotopkortierung ols Leisfungserfo/g bereits gemocht ist.

Mon konn ouch die jurislische Subsumlionstechnik ols Vergleich bemühen, die keine

vorob eindeutig und erschöpfend beschreibbore Leistung ist.

,,Do mihifocto, dobo tibi ius" posst onolog ouch ouf den Biotopkortierer, wobei ,,ius" die

normoliv vorgegebene Biotoptypkotegorie ist, z. B. Mischwold, onhond der detoillierten

Vorgoben des Londes Brondenburg.

Ein Strofrechtler hot ebenfolls einen konkreten Sochverholl zu prüfen und zu ermitteln, ob

ein bestimmtes, strofrechtlich zu prüfendes Verholten unter die eine oder ondere

Strofrechtsnorm zu subsumieren ist. Wos für den Strofrechtler der zu prüfende und / oder

obzugrenzende $ 2ll StGB, Mord, S 212 StGB, Tolschlog,9 226 StGB, Körperverletzung mit

Todesfolge oder $ 249 SIGB, Roub. S 255 StGB, Röuberische Erpressung ist, ist für den

Biotopkortierer die Abgrenzung verschiedener Biotope entsprechend den ,,biologischen

Normierungen" für die Biotopkortierung onhond der Vorgoben des Londes Brondenburg.

Vergleichbor dem Slrofrechtler trifft der Biotopkorlierer ouf eine ,,wuselige" Londschoft mit

ollen ihren individuellen Besonderheiten, die er in normotive Kotegorien pressen

(subsumieren) muss.

Sowohl der Strofrechtler ols ouch der BiotopkorÌierer bedorf hiezu erheblichen Kognitions-

und Bewertungskönnens, um eine zutreffende fochliche Subsumtion vozunehmen. Der

Biotopkortierer rnuss sich dobei für einen Biotoptyp entscheiden und konn nicht einfoch

offen lossen, wos für ein Biotoptyp gegeben ist, öhnlich einem Strofrechtler / Richter.
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Beiden Berufsgruppen ist gleich, doss ein bestimmtes Verholten bzw. hier ein bestimmtes

Biotop bereits ex¡sfiert, olso nicht neu schöpferisch geschoffen wird, sondern fochlich

zutreffend subsumiert werden muss. Doch ouch diese fochlich zutreffende Subsumtion

eines vorgefundenen Sochverholtes / Biotops ist ein geisfig-schöpferischer Akt des

Anolysierens, Bewerfens, Abwögens unfer quontitotiven vnd quolitotiven Aspekfen und

gesfo/terischer Empfehlungen f ür die Zukunft.

6. Schrittsotz der Antroqsqeqnerin vom 05.12.201I

Auf Seite 2, 7. Absotz, führl die Antrogsgegnerin unter Bezugnohme ouf eine

Kommentierung on, doss die Unternehmen die wesenllichen Begleitumstönde kennen

oder reolistisch obzuschölzen können müssen. Nochfolgend führt sie donn ous, doss dies

geschehen sei.

Genou dies ist hier zu bestreiten

Die Antrogsgegnerin bleibt im ollgemein-obstrokten slecken, ohne ouf die Eigenorl der

Biotopkortierung einzugehen.

lm Übrigen stimmt es nicht, wos ouf Seite 2, B. Absotz, ousgeführt wird unler Bezugnohme

ouf deren Angoben zu Los 3.

ln dieser Ausschreibung werden sehr viele Einzelleislungen verlongl, siehe

Leistungsbeschreibung o) bis f), ohne sie hinreichend genou zu definieren, im Umfong und

in der geforderten Quolitöt zu benennen.

Es liegt kein Leistungsvezeichnis vor, doss ein Auftrognehmer ohne große Rechercheorbeil

ousfüllen konn. Die Vergobeslelle frogt lediglich Endpreise zu großen Leistungsgruppen

ob. Die Vergobeslelle fordert im Ergebnis einen LOS-Preis ohne genou die geforderten

lnholle zu beschreiben. Um einen Preis zu kolkulieren müssen die Leistungen ober klor

definiert werden.

Entgegen dem Vortrog des Antrogsgegners ouf Seite 2, 5. Absolz, liegt keine umfossende

Beschreibung in der Leislungsbeschreibung etc. vor, do

o die Vergobestelle sehr dürftig die Melhode der geforderten Tötigkeit in Bd. I

Biotopkortierung Brondenburg beschreibt. Die Kortieronleitung bezieht sich zudem

nicht explizit ouf die hiesige Ausschreibung ,,Selektive Biotopkortierung", sondern

bezieht sich ouf flöchendeckende Biotopkortierungen, siehe Seite 22, Bond I



Rechlsonwölfe Wiesner . Riemer Seite 2ó von 3l der Sof. Beschwerde on OLG Brondenburo v. LUGV vom27.O2.2Ot2

Biotopkortierung. Somil hot dos Methodenhondbuch ein ollgemeines, größeres

Anwendungsspeklrum und ist nichT speziell ouf die ousgeschriebene Leistung bezogen

und onwendbor,

die Methodenbeschreibung nur dos ,,wie" ist, nicht ober die vorob eindeutig und

erschöpfend beschreibbore Lösung der jeweils im Gelönde vozunehmenden

Biotopkortierung,

die Kolkulotionshilfe in Anloge I unzureichend ist. Weiteres unten zu Seite 5 der

Antrogsgegnerin.

Die Totsoche, doss die Leistungshondlungen bestimmbor sind, führt noch nicht dozu, doss

die Aufgobenlösung in ihrem lnholt vorob beschreibbor ist, vgl. oben, OLG Düsseldorf, B. v.

02.01.2012 - 7 Yerg 70/11 , siehe oben üffer 2 dieses Schriftsolzes.

Die Ausführungen der Antrogsgegnerin ous Seite 3 und 4, wonoch eine umfossende

Beschreibung des Leistungsgegenstonds gegeben sei, trifft nicht zu. Selbst für eine

Leistungsbeschreibung im Sinne der VOL isl der Leislungsgegenstond nichl ousreichend

beschrieben. Die ongegebenen lnformotionen sind ols grober Rohmen der

Aufgobenbeschreibung zu verstehen, ober schon nicht für eine Bepreisung ousreichend.

lm Weiteren ist im Sinne der VOF die Lösung vorob nicht eindeutig und erschöpfend

beschreibbor. Die Vergobestelle müsste die Lösung im Sinne einer fix und fertigen

Biotopkortierung (fiktiv?) vorwegnehmen und beschreiben. D.h. die Vergobestelle müsste

jeden Leistungsschritt (fiktiv?) vorousbesiimmen und eindeutig und erschöpfend dorlegen

und beschreiben, wie es bei Kouf- und Bouleistungen ouch der Foll ist. Der Aufwond der

Ausschreibung stünde donn im keinen Verhöltnis zur Auftrogserledigung.

Siehe hiezu bereits obige Ausführungen in Ziffer 4.1

Zu Seite 5:

Die dortigen Angoben sind völlig unzureichend. Der Aufwond ist mit den Angoben nicht

im Geringsien obschölzbor. Die Angoben der Vergobestelle sind zu unprözise für eine

Kolkulotion:

. Es fehlt die röumliche Abgrenzung des Kortierungsgebiets bezogen ouf dîe

Londkreisflöche Oberhovel, Oronienburg. Die Aussoge von 390 kmz ollein ist zu

ungenou.

. Wie wird dos Kortierungsgebiet genuÌzt? Auch hier ist wieder donoch zu frogen:

Welche Flöchenonteile Wold, Ackerlond, Grünlond, Wosserflöchen, beboute Flöchen

liegen vor?

a
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Welcher Schwierigkeitsgrod ist im Gebiet insgesomt zu erworten? Wie sind die

Kortierungsflöchen erreichbor? Die Vergobestelle müsste hier eine Beschreibung selbst

vornehmen; dies ist nicht Soche eines Bieters.

Für den Bieter muss der Bezugsroum eindeutig erkennbor sein; dies ist nicht der Foll.

Gebiete, die nichl zum Suchroum der Kortierung zöhlen sind ouszugrenzen, z.B.

Siedlungslogen, Großschutzgebiele und FFH-Gebiete. Diese ist nicht dorgelegt.

Die Angobe der TK l0 mit sehr groben Schötzklossen, doss 20 bis 70 % zv kortieren sind,

isl zu ungenou zwecks Kolkulotion.

Die TK 3342 NO isl doppelt oufgeführl, dofür fehlt die TK 3343 NO. Will die

Vergobeslelle dos TK Blolt 3342 NO zweimol kortiert hoben?

(Anm:TK = Topogrophische Korte)

Zu Seife ó:

Die Abgobe von Angeboten durch ondere Unternehmen ist kein Beleg, vgl. Absotz l, doss

dos richtige Verfohren gewöhlt wurde. Oben ist ousgeführl, doss dos Lond Brondenburg

und Boden-Würltemberg die gleichen Leistungen ouch noch VOF ousschreiben. Dort

werden ouch Angebote obgegeben. Welche Schlussfolgerung zieht die Antrogsgegnerin

hierous?

Die Aussoge der Antrogsgegnerin in Absolz 2 ist im Zusommenhong mit ihrer Aussoge ouf

Seite 2, Absotz 4 zu sehen. Donoch müssen Bieler die Begleitumslönde kennen /
obschötzen. Abzustellen ist dobeisinngemöß ouf einen durchschnittlich erfohrenen Bieter,

sinngemöß einen objektiven Bielerhorizonl. Die Antrogsgegnerin versucht on diesen 2

Stellen ober einen logischen Zirkelschluss in dem sie Leistungen ols ordentlich beschrieben

oder einschölzbor onnimmt, wos ober nicht gegeben ist.

lm Weiteren stellt die Antrogsgegnerin Behouptungen und letztlich Wertungen in den

Roum, ohne dozu genoue Angoben ous ihrer Leistungsbeschreibung zu mochen. Sie gibt

noch nicht einmol on, wie groß durchschnittliche Biotopgrößen sind oder wie hoch der

durchschniÌtliche Aufwond pro Biotop ist. Sie teill selbst noch nicht einmol hinreichende

Schötzgrößen hiezu mit, um sicher kolkulieren zu können. Biotope können ober derort

unterschiedlich sein in ihrer Flöchenousdehnung und Quolitöt, doss der Aufwond ouch

sehr unterschiedlich ist.

Es geht bei der hier von der Antrogsgegnerin geforderlen Einschölzung nicht um die 5.

Stelle hinler einem Kommo, sondern um große Einschötzungsrisiken zu Losten der

Unternehmen.

a

a

a
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Wenn dos olles so einfoch ist: Wesholb gibt die Vergobestelle nicht selbst eine

durchschnittliche Biolopgröße und -ort on, domit olle von gleichen Voroussetzungen

ousgehen?

Hier dröngÌ sich eine Porollele zur technischen Honorozoneneinschötzung in Föllen der

HOAI ouf. Dies muss dorl ebenfolls die Vergobestelle mochen, einheitlich für olle

Bewerber, die den Plonungsouftrog olle gleich verslehen sollen. Dies erforderl der

Gleichbehondlungsgrundsolz.

Es ist schon zu bezweifeln, ob eine durchschnittliche Biotopgröße quosi pouschol zu

ermitleln isl. Dozu wören hinreichend genou Schötzgrundlogen nochvollziehbor zu

benennen, um die nötige Tronsporenz sicher ^) stellen. Dies erfordert dos

ïronsporenzgebot. Sollte sich diese noch Ausführung der Biotopkortierung ols nicht

zutreffend erweisen, wören die Bieler von unzutreffenden Schölzgrundlogen

ousgegongen und hötten ihre Kolkulolion hierouf fehlerhoft ousgebout. Die mongelnde

Tronsporenz durch die Vergobeslelle dorf ober nichl der Schoden der Bieter sein; es

müsste sodonn zumindest onhond totsöchlicher Leistungserbringung obgerechnet

werden dürfen.

Zu Seile Z Absötze 4 ff. ist zu erwidern:

Bei einer VOl-Ausschreibung ist die Leistung vorob exokt zu beschreiben. Wenn die

Vergobestelle dies nicht konn, hot sie dos folsche Verfohren gewöhlt.

Die Angoben in Absotz 5 ff. sind nichl ousreichend, um eine Kolkulotion hierouf obgeben

zu können; siehe bereits obige Ausführungen. Es wird nur behouptet und gewertet, ohne

dies konkret zu begründen onhond von Belegen oder dies nochvollziehbor zu mochen.

Wer seine Meinung nicht begründet, ist nicht zu widerlegen!

Die Antrogsstellerin holte diese fiktiven Berechnungen erstellt, um den unterschiedlichen

Kortierungsoufwond je noch Größe in Kombinotion mit dem Schwierigkeitsgrod

dozustellen. Es sollte oufgezeigt werden, doss die Aufgobenbeschreibung nicht

ousreichend ist, um den Aufwond sicher obzuschötzen. Die Beispiele beziehen sich ouf

den Kortierungsoufwond ollein im Gelönde; dobei ist die Doteneingobe und

Digitolisierung noch nicht berücksichtigt.

Die Antrogsgegnerin gibt in der Ausschreibung keine Anholtspunkle wie

Beorbeitungsroutinen in die Kolkulotion einfließen sollen. Dos sind seitens der

Anlrogsgegnerin nur Allgemeinplötze. Selbstverstöndlich sind noch Kenntnis

Beorbeitungsroutinen möglich, wie bei jeder Arbeilstöligkeit. Die Nutzung von

Beorbeitungsroutinen setzt ober die Kenntnis vorous. wo diese - ouf Bosis einer vorob

eindeutig und erschöpfend beschriebenen Lösung - zum Einsotz kommen können.
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Mongels hinreichender Beschreibung der Leistung konn ouch nichl kolkuliert werden, wo

diese Beorbeitungsroutinen möglich sind. Hierouf konn doher nicht prözise erwidert

werden.

Zu Seite 8:

Zu Absotz l:

Vorort-Begehungen mit dem Auftroggeber sind nolürlich nicht die Regel, kommen ober

bei schwierigen Föllen vor. Bieter müssen donn mil dem Auflroggeber die Flöche z.B.

erneut und mil onderen Vorgoben (des AG) begehen. Dies konn ober nicht vorob

kolkuliert werden, do die Vergobestelle einen Fixpreis für etwos hoben möchte, wos sie

vorob nichl beschreiben konn.

Die Rücksproche mit dem Auftroggeber ist von der Antrogstellerin bei dem fiktiven

Berechnungsbeispiel mit hohem Schwierigkeitsgrod bewusst mit I h gewöhlt worden.

Proktisches Beleg für deren Notwendigkeit ist, doss in der Kortieronleitung im Bd. 2 ouf S.

l98 ouf die Besonderheit und Sellenheit des Biotoptypes ,,Subrnediterrone

Holbtrockenrosen" in Brondenburg hingewiesen wird und dos in der Regel keine

Kortierung ols Houptbiotop erfolgen soll.

Die Antrogsstellerin möchte sich ols routinierte, erfohrene und gewissenhofte Kortierende

gerne beim Auftroggeber dorüber informieren, doss hier eine Ausnohme der

Regelonnohme vorliegt um spötere Rücksprochen bei dem relotiv großen Mogerrosen-

Biotop von 3,0 ho zu vermeiden. Wenn der Auftroggeber eine lelefonische Klörung, die

notürlich ouch Zeit koslel, für ousreichend höll, ist der Zeitonsotz von I h trolzdem

beizubeholten inklusive Vor- und Nochbereitung ouch zu solch einem Telefonot.

Zu Absotz 2:

Die Antrogsgegnerin übersieht, doss die Kortierungszeit mit 20 min kolkuliert ist und l0 min

für dos vollstöndige Ausfüllen der Kortierungsbögen. Der Aufwond von 1.5 h bezieht sich

ouf die Fohzeil (Hin- und Rückfohrt) mit 1,0 h und den vorbereitende Arbeiten mit 0,5 h.

Bei kleinen Biotopen isl dieses Verhöltnis notürlich ungünstig. Die Antrogsgegnerin mocht

Behouptungen (,,...erscheint ... überdurchschnittlich hoch angesetzt") ohne eigene Angoben

ihrer Kolkulotion vozulegen. Soll die Antrogstellerin oder dos OLG jelzt ,,roten", wos

ongemessen ist? Wie soll ouf Wertungen, zudem ohne Zohlenongoben, vorgefrogen

werden können?

Zu Absotz 3:

Zur Befohrung des Sees und Begleitbiotope: Die Antrogsgegnerin mocht Behouptungen

ohne eigene Angoben der Kolkulotion vozulegen. Die Angobe, es müsse irgendwie
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weniger ols B0 h ist unsubstontiiert. Dobei isl sie es, die die Leistung eindeutig und

erschöpfend beschreiben muss, nichl die Antrogstellerin.

Wie willdie Antrogsgegnerin wissen, welche und wieviele Begleilbiotope onzutreffen sind?

Noch der ,,Anloge Leistungsbeschreibung", Seite 3, sind olle verschiedenen Arten der

Armleuchter-Algen zu belegen. ln dem fiktiven Berechnungsbeisp¡el sind die Belege

gesommelt und in einem Arbeitsschritt dem Auftroggeber zu Verfügung gestelll.

Zunöchst geht es hier um Synergien bei der Befohrung des Sees. Synergien können ober

nur kolkuliert werden, wenn die Begleitbiotope bei Befohrung des Sees ebenfolls

hinreichend eindeutig und erschöpfend beschrieben sind. Begleilbiotope können

geringen oder hohen Aufwond verursochen. Dies übersieht die Antrogsgegnerin.

lm Weiteren reicht oufgrund der zohlreichen Begleitbiotope ein vom Biotopkortierer

ouszufüllender Grundbogen ober nicht ous. Bei dem Berechnungsbeispiel der

Antrogslellerin werden Grund-, Gewösser und Vegetotionsbögen ousgefüllt. Aufgrund der

vielen Begleitbiotope reichen die ó Felder in einem Grundbogen nicht ous, so doss

weitere Grundbögen ongelegt werden müssen. Die jeweiligen Bögen werden sehr

sorgföltig ousgefüllt, domit keine Verönderungen mehr in den onologen Bögen bei der

Dofeneingobe in dos Eingobeprogromm mehr notwendig werden, Sie sind fix und fertig

ouszufüllen. Der Ansotz ist doher nicht überhöht.

Noch dem Kotolog oft gestellter Frogen und Antworten im Rohmen der Biotoptypen-,

Lebensroumtypenkortierung Brondenburg Seite 7 (Kololog ouch unter Methode der

Leistungsbeschreibung. siehe Anloge Ausschreibung) wird ouf die identische Ausführung

der digitolen Eingoben und onologen Bögen verwiesen. Beide Unterlogen sind dem

Auftroggeber vozulegen. Bei Unstimmigkeiten müssen die onologen Bögen

nochgeorbeitel werden. Diese Abweichungen will ein Bieler im Vorfeld notürlich

vermeiden.

Zu Absotz 4:

Es hondell sich um Wiederholungen der Antrogsgegnerin, zu denen bereits vorgetrogen

ist; hierouf wird ergönzend verwiesen. Um den Kortierungsoufwond obzuschötzen, sind die

gelieferten Unterlogen nicht ousreichend. Die Angobe der Website www.luis-bb.de deckt

nicht dos große Defizit ob, doss die Vergobestelle sich nicht bemüht, vorhondene Doten

losbezogen ouszuwerten und sie den Bietern zu Verfügung zu stellen. Die Bieter erhiellen

im Ausschreibungsverfohren keine umfongreichen Auswertungen.

Seile 9:

7u Absolz2:

Bei der Antrogsstellerin hondelt es sich um ein oufstrebendes und einschlögig erfohrenes

Unternehmen. doss in Brondenburg ouch die Beorbeitung von Auftrögen mit Schwerpunkt

BioÌopkorlierung onstrebt. Die Antrogsstellerin hot ouch kein Angebol obgeben, do die
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Risiken ^) hoch sind. Sie möchte gerne bei zukünfligen Verhondlungsverfohren

teilnehmen.

lm Übrigen verkennt die Antrogsgegnerin, doss die in der Fundstelle benonnten Risiken qus

Kulortz pp., S I VOL/A EG, Rn.38. ondere Risiken sind, ols die, die die Antrogstellerin meint.

Denn die Leistung ordnungsgemöß und kolkulotionsbereit zu beschreiben ist ihre Pflicht,

nicht der sich bewerbenden Unternehmen, denen in Anbetrochl der Aufgoben- /
Leistungsbeschreibung nur morginole Restrisiken zumutbor sind.

Die Anlrogsgegnerin verkennt, doss ihre mongelhofte Aufgoben- bzw.

Leistungsbeschreibung ^J einem weithin zu beobochtenden Phönomen der

Selbstousbeutung von freiberuflichen Hochschulobsolventen bei der Biotopkortierung

führt, die der Untezeichner persönlich ols erschreckend empfindet.

Noch olledem ist der soforligen Beschwerde mit den oben gestellten Antrögen der

Beschwerdef ührerin stotlzugeben.

Wiesner, LL.M.
Rechtsonwoll
Fochonwoll für Bou- und Architektenrecht
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7,1 Anfänge und Entwicklung von
Erfassungs' und Bewertungs-
aufgaben

scl rr.iîlende Bäunre' Slrätrcher I rncl erratische

ár¿'lxr i^ der Provinz oslpreußen" auf der Ba-

sis von Fragcbogen aus' S¡e isi 
"vahlscnelnllcn

áì" *óttnti"hsiã Gruncllage sowoìl frlr.den

O"fri"i" trncl Landcchrlftsschutz (Finrichtung

uri S"nr',ttgebieten, Lanclschaf tsàsthetik'

rlãu,risch'-,tz L¡'a') in praktischer trnd rechlli-

ãir.i rri,'tt¡"t't (Enz 1980) rn Deuischland a.ls

aUch filr clìe lnsiiiutionalisìerung des slââlll-

äÀtn un.l r¡;issenschaftlìchen l'latr-rrschutzes

i.i oti Siaatlichen Stelle fLir l'laturdenkmal-

ofleoe it't l)reußen vo'r'1906)'
' ru-eOerl del El ìtw;cklung cinet e¡ntecnen

Konze¡liion, Typologie und Belvertungsvor-

;;; ;;; in cäi nrueit von JrNrzs*t rnít Be-

ã rr-ì ncluno cles,'wissenschaf tlichen lnteresses"

ãie astnãtiscrre urrd ethisclre Molivalion' von

;;; ù.; der Bomanlik nrit denr RÚckblick in die

Veroarloenheil bestirnmt, bemerkcnsrvert'

D"iesJ romantischen Grundeìnstellungen mlt

cluu r<i,iori.n <ler Asrl rYtìh und der Ethik sìnd als

Bruuertrngrgtundlagen auch heute noch prä-

gã,1,i, ocñ ãomirrantesten Einlluß auf Beler-

iunrjsuorg"o.n lÜr clen Gebìelsschutz in dieser

Hinil.t'L ú¡te CoNwt"'z (1904) mil einem Gut-

achtcn Über den Feservatssctrtltz aus' Ûas

lumentscnei¿enden Ansatz firr rechtliche' wis-

senscflaÍtliche und praktìsche Lösungen des

óéOiðr.- und Bìolopschul¿es tris in die 60cr

uncl 70er Jahre (EFz 1990) .'vurde.

Érsl etwa ab Miile bis Ende der 60er Janre

vrurclen lÜr Erfassungs- und Bewertungsauf-

f"t "n 
i,.r Nalurscnutz und Larìdbul.raftspflege

iãnoar¿is;erle und auch erste quantifizierte

Xont"pte und Methoden entwickelt' Oìes ge-

t.r'ãÀ uot allem in VerbindLrng mit der Land-

."f'àtttpì".u'rg (vgl, u'a' BFANL 196ô' BEcH-

ri*l, riizTl ooãr iur cen danrals stark diskutier-

irÀ etJ"ri, der lanclschartsbezogenen Erho-

iunqtpi.nrng (vgl. ins'oesondere Kt¡r'l6reor

19ô7). Die Ber,verlurrgsfrage wurde eIW¿l. ¿ur

gLì"i'"" Zetr iitr die Alrsr'vahl r'rnd Beurteiltlng

heuie.
Die erstc rTìit wissenschafilichen Argumen-

ten vorgenorlrlene Erhcbung und Bewerlung

iü' t,Jalttr¡ohlrtzzwocke sternmt wohl von

¡i¡lzsð¡r (1900i. Er fúhrìe von 1896 bis 1898

eìne SttlcJie iìl¡cr,,beachtenslverte uno zu
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von Neturschutzgeb¡eterì iniensiver ercrtert

(hierzu eiwe: Bnura 1968, 1970' Bonrso"v 
.1970,

BFANL 1971) urnd sohließlici-r clann in¡ Hinblicl<

anf rJie Erstellung von Roten Lisien und Arten-

sc 1972).

tung von Eingrifíen

in m Sìnne cles 1976

vprkiì n.lef en BL t ndesn a'ru rsc h'rtzqesetzes (S B)

yrurde schot.l zuvor mit dem Aufgreifen der Pro-

blême von LandschaÍlsschäden uno -beia-

slungen aus cien Konzepten der Landschafts-
planrtng entv'¡iekoll (r¡ol' hierzu u e' A¡BElrs-

i<¡els L¡'.loscr-lAFÍsscii¡iorll . ', 1971, SIec¡Ri

Bewertungsverfahren fÙr die Fachplanrtngen

dcs Str:rßer-ìbaus, Cer Flirrbereinigung. der

Wasserwirtschait uslv.) schließl sich als nerte

Aufg
lung
fung

Di

iorderung an Erfassungen und Bëwertungen

aLlch fùr den Naiurschutz dar'
Seit êtwa 25 Jahron hat somit die Phase ra-

tionaler, wìssenschaftlicher, entscheidend vcn

der Lanclschaltspiantlng, den Fachplanungen

und neuer'dings von der UVP mii einem hohen'

spezifizierten und teilwcisc s!e'ndardisierten

Datenbedarf besiimrnler Eriassungs- u¡d Be-

Énz 1978). Gleichzeitìg kam marr im Bereich des

Ciologlscherl Natursclrut¿es rnehr utrd mchr

von dLn zu'¡or fast rein qualìfízierenden Beur-

teiluDgs- und Bevrertungsverfahren ab und be-

nutzle versch¡edene mathematische Verfahren'

cjie vor ailem aus den Tlteorìerr urrd Konzeplen

von SH¡r¡¡Noñ & Wã^vÉR (1963) und vor allem

von MncAaruus (1965) und Mr"cARTHua & !t/ll-

soì.r (i963, 1967) beeinliuBl r¡¡orden sind (KAULE

198b, 1991, PLACHT:H 199 l)

Bewerten uncl Erfasserl lÛr den Naturschulz in Deutschland

fùr ihre Ver-
rnenien gibt
le uticllLigsle
- und Bewer-

BeclarÍ f ùr Be'lertungen arrgegeben

7.2 Grundzüge der Bewertut'rgs-
und Erfassungsanforderungen
nach dem Bundesnaturschutz-
gesetz

Die Gesetzgeburrg ist ím Fluß mii den Trends

(1) in imnrer stärkerer¡ Maße Sachverhalie

aufzunehmen, die V/ertzuordnungen erfor'-

dern uncl auclr relati'.¡ daien-extensit/ 3inc1

d.h. größere Erfassungsprogratnme uncl

Datenvorhaitungen nach sich ziehen (z B

wird dies in cfer NeuauÍnahme des ,'beson-

deten Biotopschulzes" rrach S 20r:

BNlatSchG cleuilich, in oeabsichligten Et

we Grunrj gr¿i

ph ingriffs- -Fe

ge def Au ì/urr

Kri zu EG- un(l

zu iniernationaien Übereinkommen);
(2) in genauer geregelten Vcrgaben fÜr Art' 

unJ Unrlang von Bewellungen (z'B '¡rir(l

dies im BNalschG durch die Au¡lnahme voir

Darstellungs- und Bev¡ertungsaufgaben ir"

Dei der letzten Novellierung eingefÜg[er'

$ 20 b ersichìiich oder aus der Fichllinie clt;r

EG frt den Biotop- uncl Arienschutz, cI'r

sog. FFH-RichÌlinie)

Der in $ 1 BNatSchG enlhaltene Zjelrahni';'

gibt auch die Orientierung lür die Arl der zu irr

iassenden und bev,¡ertenden lnlormatiortt';r
Die Absäl¿e 1 und 2 flee$ 1 lauten:
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z ìn Deutschland

'ertungs-
rrderungen
¡turschr¡lz-

en fúr ihre Ver-
rrumçnten gibt
die wichtigste

çs- L¡nd Bewer-

?tz (Bi\alschc)
ì Cen Ländern
' kcnkretisieri
*-i abgeleitete
/eitere, teilweise
rgen an Efas-
en.
onalen Fìeclrts-
rlrlz und vot al'
schen Gemein-
¡se ar'ìgezeigier,
eben

ríl de!'ì Trerìcls
e Sachverhalte
ldrìungen erfor-
!n-extensiv sind,
rogramme unal
;ich ziehett (z B.

rne des ,,beson-
nach $ 20c

absicht¡gi'en E!"-

:lsäÌze -Paragra-
-Ausgìerchs-Re-

'beitung von
., -hilinietì uncJ
(ommen)j
rrgaben fijr Art
ngen (z B. wird
e Ar-¡ínahme von
rgsaufgaben im
ng eingefLlgten
ler Ric¡ilinle der
\rïenschuiz, der

tcnc Zici:'ahmcn
die Art der zu er-
r lnÍorrrrationen
rÌen:

Grundzûge der Beì,verlungs- ulrd Erfassungsanfcrderungen nach Cem BNatSchG

,Ziele des i.latlrschutzes und dçr Lancl-
schailsplle ge
(l) i\laiur und La.ndschaÍï sind im besiedeir'e¡

Lrnd r.rnbesieCeilen Bereich so zu schüTzetr,

zu pflegen und zu entv"ickeln, cafl
1. die LerstungsfAh¡gkeìt des l\Ialuíhaus-

halis.
2 die lrlulzungsíãhigkeit der NaìutgÜte:,
3 die Pílanzen- ur¡d Tier'¡lelt sotvie
4. dÌe VìÈlialt, Ëtgenari und SchÔnneit von

Nia tr-rr ri nci Landschaft
els Lebensgrundlagen des i\rlenschen und
als Vcrausse:zung fÛr seine Elhoiung in

Nalur uncl LanCschafl nachheltrg geslcnert
sincl.

(2) Die sich als Absatz 1 ergebencJen Anforcie-
rL¡nge n sind untereinander und gegen die

sonstigen Anforcierungen der Allgemein-
heit ân Nalr¡r unci LanCschaft abzr-
\¡/ägen."

7.2.1 Bewerlung von innerfachlichen
N aturschutzko nf I ikten

Aus c'em ,,Abvrägungsgebot" des Absatz 2 er-

gibt sich z-vrangslättfig die lr.lotv'¡encjigkeìt, die

verschiedenen Zielvorstellungen des Gesetzes
bei ihrer \/erwi¡'kf ichr-tng zu bewerign, urû

(1) ínrreriachliche \/or- uncl Nachrangigkeiien
cies ilaturschuìzes und der Larldschafls-
pf Iege iür Schutzobiekte, SchutzgÙter,
Schutzziele, Förcle'maßrlahrnen u a. l-n. un-
iereinander festzr,r legen,

(2) fiir dje AuseinandersetzLlng rles l'laiur-
schuizes mit anderen NutzungsansprÛ-
chen ocier EingriÍfen in der Landschaíi be-
grünCete Argtrmente und \rVertorienlierun-

gen zu liefern.

Ein BeÌspiei fur den ersten Fall isì clie Klärung

dcr FÂge, ob in einem l'rloor-Naîurschutzge-
biei clie ungestörte Entvricklung ,,des Nalur-
haLrshalts'' mii der starken Ansiedlunq dort
brúiender Lachmö',ven vereinbar ist, ciie zu

einer Hyperlrophìerr-:ng uncl damit zu einer

Zêrslorung des oligotrophen liochmoor-Öko-
systems íùihren (Scur,^rÒppF el al 1988) Ein an-
cierer Fall solcher inneríachlichen Ab'/i'águl'ìg
isl die Enischeidungsfindung Ûirer Verträglich-
ke¡ien 1.,on Tierarìe nschulz und ,,Er"holr-;ng in

I .JJ

Nairr ur-:d LarlcJschaÍt' drli'ch V\/asserspori in

<ier Wattenrrleer-l'lationalparken (Blcreai
1988, ScgclsPort 1986)

ALls beiden Beispielen rvird schcn ofïtnkun
dig, welche weifreichende BeCeulung Berver-

lungsaLifgaber r (tJie sicl-r selilsirrerstänclich auf
solides, unrfangrelches und akluelles Dalen-
mater¡al stÚizen missen) bereiis Í''tr LÖsungen

'¡on Kcnfriklfällen innerhalb çemeinsamer An-
l¡egen aUS cleflì iiatursc!ìut¿gesEtz ìraben kön-
nen. (Beicie Fallbeìspieìe sind im Ûbrigerr bisher

nicht hinreichend gef öst.)

7.2.2 Bewertun gsgrundlagen für
NaturschutzansPrüche - Rote
Listen und B¡otoPkarlierung

[]ocn wtchl¡ger íÜr den Naturschutz sirrd aber

A.useinanderselzungen uber ¡\nspriche des

¡lalurschutzes mit denen der Wìrtschafi, cjes

\¡þrke hrs, der Stacjtplanung u v a.m. unC Be-

lveriungen lur die Siche¡unc \/on gefâhrceten

Tìer- und Pflanzenvorl<ommen oder besonders

schutzwÛrdigen Bioiopt¡'pen. Die Belvertungs-
konzepte der Roten Lisien geiährdeter Tier-

und Pflanzenarten (vgl BL¿s 1985' Kcax:cx &
SuKopP 1988. SuKcPP, Ts¡u-¡¡','t¡¡l¡l & Kon¡lrcrc

i978, dort ieweiis',"reitere Li!eraturangaben)
oder von Ptlanzengesellschaf ten utrd tsiotopen
(BFAi\lL lgBO) haben 'ron Anbeginn ihrer Auf-

stellung an mii ihrer Tunahne (';gl Verzeichnis

bÊì BLAB & Nc!','AK 1984, S. 190- 198' aktualisíert
von lrlo,¡l¿ix 1989) den Artenschr-rtz in atl[3erge-

lvöhnlichem MaDe sot¡ohl in der Durchseizung

von Ansprüchen wle dr-rrch Akzcpianz 'n der

Öf lentliclrkeit gef ordert.
Eìne âhnliche, wenn auch niclil gleìchrangt-

ge Bedeutun=î fur die Durchsetz'-rng von i'latur-

schitlzzielen att| der Fläche haben clie Ergeb-

nisse cler BÍotopkartierung eriangl, rnit der seil
ñ1iìle der 70er Jahr'e (Suxorn' T¡,¡g1¡tr'rtN &

ScH¡rLueR 1979) in den melsterl Bundesländern

eine lnveniarisierung und Be',vsrtung der mei-

slen, vor allem naturnahen Biotoptypen ge-

lanq (\¡gl ¡leîhodik und Übersichi t¡er K¡\uLS

1S86, 1991, Preo.rra 199.1)

So''vohl die Erge'onisse cler Boteíì Listen

3eÍâhrrleler Tiere und Pflaazen '¡¡ie die der
Rote-Listei't-Ansätze vQn Pflanzengemeìn-
schalten und Bictcpen sor'rie die Befunde der

Biolopkartierung haben eirten Niederschlag in
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1U Bewerten und Erfassen lür den Naturschutz in Deulschland

der Verbesserung rechllicher Vorschriíten ge- LandschaÍtspianung eine keineswegs unge-

funcion: wíchtige Rolle sPielen -Dafl Naturschulz ¡n Form der ,,Sladtökolo-
gie" (oder der ,,ökologischen Stadtplanunq")

m¡t Oèr Stadtbiotopkartierung als Wertungs-
r-rncl Frfassungsgrundlaqe durch dìe Zielset-

zung des BundesnaturschLltzgesetzes aus-

Orüclt<l¡cn legitimiert ist (',Natur und Landschaft

im besiedehãn Bereich ..."), sei hier angemerkt'
Híerfür isl inzwischen fÜr den Bereich der Bun-

desrepublik (mit schnell um s¡ch greifenden

Ansäizen in der ehemaligen DDB) ein umfas'

sendes Erfassungs- und Bewertungssystem

entwickelt worrcen (Aonu 1988. AReEtrsonupp¡

,Met¡roolr oen BloropxnnrlERUNG lM BESIËOELTEN

BER€rcH" 1986, dort weitere Literalur), nach-

dem der Naturschutz zuvor (mit Ausnahme der

Grünflåchenplanung) tlrbane Ökosysteme'

EinfluBnahme auf die Stadlplanung -oder gar

Biotop- und Artenschutz in Stádten in den er-

sten 80 Jahren seiner Entwicklung kaum be-

achtct hatte.

- die Roten Listen gefährdeter ArÌen in der

Abfassung der Bundesartenschutzverord-
nung (dicc war auch in der Artenschr-rlzbe-

stimmung vorn 1. Oktober 1984 in der DDR'

It WE|N|TSoHKE 1987, der FalL dorl wurden
sogar die Schutzkategorien an die Gefähr-
dungskategorien dcr Roten Liste der Pflan-

zen, BnuscHeRT et al, 1978, angelehnt);

- die Befunde der B¡otopbewertung in der

Aufnahme des $ 20c (Schutz bestimmler
Bistoptypen) bei der fJovcllìorung des

BNatSchG.

Damit sind Bewertungsergebnisse des Arten'
und Biotupschutzes zur Rechtsnorm gcwor-

den.

7.2.3 Allgemeiner Anforderungsrah-
men funkt¡onaler Bewerlungen

Als Aufgabenrahrnen von Naturschutz und
Landschaftspllege (oder als,,Ar.rsprÜche" an

Natur und Landschaft) legt das Bundesnatur-
schutzgesetz mit $ I

(1) Nutzfun ìerr,

(2) Schutzz schaft,
(3) Vermeid gsstrategien

fest. Hierdurch sind Zweckþeslimmungerì fÛr

Bewertungen gegeben, an denen sich diese

auszurichten haben.
Es zeigt sich hier, daß die Aufgaben der Be-

wertun g ti ber das klassisch-tradillonelle Natur-

schutzverst¿ind nis hinausgehen.
Es mag zunächst verwundern, daß der Na-

turschutz auch die Sicherung der Nt ttzfähig-
keit von Naturgütern sowie der Landscnafl 1Úr

die Erholung betnhaltet, während emotionale
Schuizinhalte wie Eigenart und Schönheit als

Kriterlum von vornherein selbst'/erständlich
(vreil aus den Wurzeln des Naturschutzes be-

greifbar) erscheinen. Tatsache isi aber, daß

ôkonomische lrlutzlunktionen, ästhetischer
Landschattsbíldschutz und Erholungseignung
be¡ den Auswahlkriterien fÜr die verschiedenen
Schutzgebiets-Typen und bei Beurteilungen
von Pflegemaßnahmen, erst recht aber Þei der

7.2.4 Ethische Bewertungsnormen im
Naturschutz

Neben den genannten drei Aufgaben- hztu'

Anlorderungsbereichen für den Naturschulz
bzw. an t'latur und Landschaft zeichnet sich

noch eine vierte Dimension ab, die lur Frage'

stellunge ondere Her-

ausforde iese Dimen-

sior irrr ungsProble-

rnen, zumindest unber'¡ußt, auch bisher schon

eine bedeutsame Rolle spielt); die Berücksichti-
gung ethischer Normen.- In e¡rtertt (gescheiterten) Novcllicrungsan-

satz zum Bundesnaturschutzgesetz von 1989

wurde die slark utilitaristische (anlhropozentri-

sche Zielauslichtung des geltenden Gesetzes

in Rlchlung auf eìrre ,,Ökologisohe Ethil<" (abor

noch nichi ,,ökozentrische Ethik") hin umfor-

muliert: Naturschutz wäre danach ,,aus Ver-

aniwortung des Menschen für die natürliche

Umwelt" und zur Siclterung der ,,1'ebens-

orundlaoe fÛr ... ktinfÌiger Generationen' zu

Éetreibeñ. Eine solche Zietformulierung würde

auch für Bewertungsaufgaben, vor allem irÏl
Artenschutz ahnllch wfe lm Reclllsl¡ereich cles

Tierschulzes, neue Ìvlaßstäbe vorgeben (vgl'

ALTNER 1985, Gmsile¡ 1987, ZwANzlG 1987)'
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Ta¡t 7.1:Dillercnzierung zwischen uiissenschafllicher OkologÍe, Nalurschutz und Naturschutzforscnung. (Aus
Erz 1986.) - Díe iJbersicht vercfeutlicht die Unlerschíede zwischen der Ökologie als obþktiv-wissenschalt-
licher und dem Naturschutz als wertend-lechníscher Dísziplin. Naturschutzlorschung ais Synthese aus beí-
den (und anderen, hier n¡cht genannten) Bereichen hat daher als anvvendungsorienlíerle bzw. angewandte
Wíssenschaft u. a. auch die Aufgabe der Ermitllung von Werlen, Wertkr¡ter;en usw. und der Anwendung von
Bewerlungen (und ísl daher auch nur teilweise , angewandte ökologie").

oiíferen¿erungs- Nalurschutz òkologische Naturschutzfor-
schungr) (angevJandte Natur-
schuÞ-Ökolos¡e)

Erholiung, Pflege und Wis.senechqltliche Löoung von
Entwic¡(lung von Nalur Problemen des NaturschuÞes
und Landschalt unter (objektivierte Erkennlnis und
ökofogischen Gesichts- Lösung von Proþlemen sowíe
punklen und nach gesell- subiektív aktualisierte Erkennl-
schafllichen Bedürfnissen nisse lûr gedankliche und ge-

Oenståndliche Tåtigkeiten)

Gewinnung, Verarbei- Vermeidung und Steue- Ermíttlung und Bewerlung von
lung urrd Verrníttfung tung von dle Toteranz SlÖrungen in Okosystemen und
von Erkenntnissen über (Belastbarkeit) von Öko von ökologischcn Mcthodenll,
Fakten und gesetzmä- syslemen ùberschreiten- ihrer Vermeíc.lung und Sleue-
ßíge Zusammenhänge den Nulzungen und tech- rung
der nhjaktíven Realiiät níschen Eíngriffen

Aus wissenschaftfichen Probleme in den Wechsel- Problemslellungen des NatuÊ
Zusammenhängen sích bezíehungen zryischen schutzes (gesellschaftlicher An-
ergebende Erkenntnis- Natur (Umwelt) und Ge- forderungen an die Natur)
delizile sellschaft

Kulturelle (2. B. morali-
sche) und ökonomische
Bedûrfn¡sse der Gesel[-
schaft gegenüber der
N¡atur

Rationale Lôsungen gesell-
schaftlicher Bedûrfnisse gegen-
über Cer Natur

'" .rungsan-
, .,ion 1969
hropozentri-
0n Gesetzes
lìthik" (aÞer
) hln umfof-
h ,,aus Ver-
n natiirliche
rr "Lebens-
tt¡onen " zu
)tung würde
or aflem im
lbereich des
lçJeben (vgl.
t r987).

Basfsrnernocilk

Basiselemente Fakìen

Basísstrukturen

Werte. Normen

Wertbezogene Hand-
lungssysleme

Normierle Faklen

Ha ndiungsorienlíerte Erken n t-
nis- und Erfahrungssysteme

(wert-)freie Erkenntnis.
systeme

Hypotnesen- uncl
Theoríenbildung und
deren experimentelle
Überpruifung

AufStellung gesellschall!r- Berertstellung weftþezogener
cher Normen und geseil- (soz¡albezogeoer) Hypothesen
schaltliche Willensbifdung und Theorien

Handlungsformen Abstrahieren Fealisieren

I chîe szials¡s€nschal!liG¡ìs,gebteswbsenscbeltlic¡e uñd phitosoph;schè Cls¡rptinen

7.2.5 Ökolog¡e oder Naturschulz?

Aus den Aufgaben der Bewertung ästhetischer
und landschaftsgeschichtlicher Merkmale
(Eigenart und Schönheit), aus der Erholungs-

Konkretisieren, Generalisieren

vorsorge und künftig v/ohl auch der Erfüllung
ethischer Verpflíchtungen wird deullich, daß
hier zwischen AnlÍegen und Kompetenzen von
Naturschutz und Landschaftspflege (ais wert-
bezogene Handlungsdisziplinen) und Aufga-



13ô

ben der Ökologie (als Wissenschaíi) zu tren-
nen ist.

Vielíach wird dlese Diffe¡ert¿ierung zwischen
Ökologie und Naturschutz (EBz 1989), die in
Tab. 7.1 verdeullicht wìrd, nicht gesehen, und
Bewerlungen für Naturschulzzwecke werden
mit,,okologrscher Bewerlung" glelchgesetzt.

Díeser lrrium wird in Begriffsbildungen wie

,,ökologfsch wertvolÍ" bzw.,,ökologisch beson-
ders wertvoll" als Attribute fÜr Gebiete, Biolope
oder gar ftìr T'ier- und Pflanzenarten cleutllch.
Demgegenüber unlerscheidet PLAcffiER ( 1900)

zwischen,,biologischer Analyse" von Unl€rsu-
chungsergebnissen und,,naturschuÞfachli-
cher Bewertung" mit best¡mmten Wenzanlen
oder -maßstäben (vgl. Abb. 7.11, die ziel-'
zweck- oder problembezogen angewandt
werden,

Bewerten und Erlassen für den Natulcchutz ìn D€utschtând

7.2.6 Anforderungen aus lnslrumenten
und Handlungsschemata des
Naturschulzgeselzes

Während sich aus den Zielbestimmungen des
Bundesnaturschulzgeselzcs zwor klar orkenn-
bare, aber noch zu allgemeine Vorgaben fÚr

Bewertungen ergeben, lassen sich aus den für
die Umselzung dieser Ziele im Gesetz genann-
lerr lilstrumenten und Maßnahmen l<onl<rctcrc

Anforderungsprofile an die Bewertung (und
z.T. auch an Erfassungen) ablelten; oder sie
sind bereits angegeben. Die dafür bedeutsa-
men Merkrnale urrd Obiekte sind Ín lab. Z2 (in
der Reihenfolge vom Arten- und Biotopschutz
über die Landschaftsplanung, den GeÞiets-

schutz bis zur Eingrifls-Ausgleìchsregelung,
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7.2.7 Difle¡enzierung zwischen
Naturschulz- uñd Landschatts-
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_ Hierauf beziehen sich die Er.fassungs_ und
Bewertungsverfahren konkret; als a6strJ,tã
Objekte und Ziele dann aber au Í

r langfristige Sicherung wichtÍger Funktionen

fÜr auch jeweils gemeinsâme Kriterionoyctcme
und entsprechende Bewertungs- und Erfas-
sungsverfahren zu entwÍckeln sind.

Entsprechend der Ausríchtung dieses Buchs
konzentriert sich auch dieser dcutcchc Beitrag
überwiegend auf

(1) Auîgaben und Anforderungen des Teilge_
biets Naturschutz,

(2) Eeiträge des Naturschulzes zu ger.neinsa_
men und einan
von Naturschu
insbesondere
Eingrif fs-Ausgle
weltverträglichkei tsprû f un g_

7.2.8 Probleme für die Realisierung
der gesetzlichen Nalursch uEl
aufgaben

Das Bundesnaturschutzgesetz nennt verbind_
lich Ziele und Aulgaben des Nafurschutzes,
gibt aÞer nur in wenigen Fällen eualitâtszÌele
oder gar Qualiiåtsslandards für don Zustand
von Natur und Landschaft vor, cier mit dem
Gesetz angestrebt werden soll. Daher beste-
hen nur die genann r_
bincJliul I ge, taltenen t_
tungs- und (davon ï
gaben.

ergeben sich die in Taþ. ZJ dargestelflen An_
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nufzungsorientierten ziele, die bei einer óiffe.
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:r19 lqndsghaftsplese. (v¡t. ERi tgeoi dm
Teilgebiet der Landschaftspltege .rrror¿*n
sínd.
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lab. 7.2:E¡îordernísse der Bewertung von Naiur und Landschali aüfgtund des Bundesnaturschufzgesetzes
(BNatSchG) (gie¡chzeilig Vorgaben lür sog ,,fachgeseizl¡che Beurlei!ungsmaBstâbe" nach clem t IVP-Gesetz)

Merkmale von
Érfassung und Eìewer:ung

Objekte fút

Landechalt, BloloPe

1. Eedeutung (Schutzwürdig- Biotope
ke¡t)

1.1. Alfg. Bestandsgefähr-
dung

11.1, Eesondere scnuÈ-
erfordgrnisse hin.
sichtlich Zugrílfsre-
levanz-

I 1.2 Aussterbe-Staius

2. Relevanz im Bahmen der
Lendgchá fteplqnung
(Schulz und Pilege)

3. Bestimmte (= seltene oder
gelàihrdete) Biotope

4. Relevanz lúr Schutzgebiels-
ausv/e!sungen (schulzbe-
dúrftìgkeil)

4.1. NaiuÌschutzgebíete und
Nationalparke

4.2. Laadschalìsschutz-
gebaete

4.3. Naturdenkmale

4-4- Geshützte Land-
schaf tsbestand teile

4.5 Nalurparke

Arten
S-W

Biotope
M-(K)

Biolope
(neue Erfassung)

Biolope
s-w

Nalur und Landschail
Nâlurhaushalt (Leistungsláhig keit)
Naturgüter (Nutzungsläh¡g keit)

Habitate
gefâhrdeter Arten

Nist-, Brut-, Wolru- und Zu-
fluchtstätÌeî gefáhrdeter Arten

Landschattsbìld
Erholungseignung
O-S-W-M

Einzelschöpfun gen der Natur

Nelur und Londgchôft

Landschaftsbestandleile
Orts- und Landschaltsbíld
0-s-ut
Besondere Erholungseignung
der Landschalt
(zusåtzl¡ch ¿u NSG und NSG-
K¡iterien)
ö-s-w-tvt

20c(1)

17

10

tb

13

r4(1)

f5

6(2)

æb(1)

20b(1)

zoe(l)
æt(r)

æe(1)
20r(21

I

BNalSchG

Arten
(Lobon€gemoirìecho fton)
insbes. besonders ge-
schúlzte Arten
M-(K)

A¡ten
Populationen und Lebens-
gemeinschaflen

Gelåhrdete Arten
Populationen und Lebens-
gemeinschaflen

Gefânrdele Arlen

Getährdete Arten

Tierc und Pllorrzcn
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Forisetzung von Tab 7.2.

Oblekìe lÛr
Merkmale von
Êrlassung und Bewerlung

5 Vcrme¡dung orjer Ausgleich

bzw. ErsalzmaBnahmen bei

Elngrlffcrr (im S¡nnc doÊ

BNalschG) (Eingrif fsrele-

vanz)

1. Naturschutzbedeutung
1.1. SchutzwÙrdígkeit
1.2. Schutzerfordern¡s

2. GefährtJuttg

3 Erforderlìchke¡t und Eignung

von Handiungen
3.1, Positìv-Handeln:

Schutz, Pllege, Enhvicklung
3.2. Negativ-Hanõeln:

Abwehr oder Minimierung
vorl Nuìzungen, Eingriffen'

n usw,

Natur und Landschafl
Ñaiur¡ausnatt (Leistungslähigkeit)

NalurçÜter (Nutzungsl¿ih¡gkeit)

und

Larrdschaltsbtld
0-s-w-M

L,terknaie ¡!sô!zlioh eul im

n (K) * r
o = útunguo¡
si

fab. 7.3: Generellc lypologic dEr Naturcchutzbewêrlt tng I e S. nach CeÍì Bundesnaturschulzgesetz fohne

NaturgÙter- und Landschaff sbildschulz' ErhoiungsPlanung usw').

Erfassungs- und Bewertungsebenen

Erfassungs- und Bewertungs-

zwecl(o
Obiektebenen:

Biola Abiola
Populalìon Landschaltselemenl
Art Biolop
Zônose BiotoPtYP

Ökosystern Landschaft
Râumliche Ebenen:

lokal
legiolìal
naüona!
internâlional

:.

i '-j.i

a :t
oolitische (slrâtegische) Ebcne
'-icãttrrò"' Prõgrammebene usrv )

instrumentelle Ebene

Planungsebene

Maßnahmenebene

Statt dessen herrscht, wie es der Bal von

Sac-n*rstano¡gen f ür Urnweltfragcn (RsU

iSBàl in seineñ Urnweltgutachten i987' FuRsr

A--ñlzusreor (f Sæ) in e¡ner Studie Üþer

Ümweftquaftatsziele tÛr die ökologische P-la.-

;"ö;¿ã¡ kn¡nuen (leee) irr eitrein ubcrblick

über Oualitätsanforderungen der Umweltver-

träolirìhkeitsprÜfung feststellen, auch im óun-

äãJn"turt"nutzgesetz eíne verwirrende vleltall

,iËå.i¡ttr"i, oln. rur iede lnterpretation ofre-

nei Aegritte. Daraus ergeben sich auch ìie
,,r.e'.'lhil"t " Vietfalt und unterschiedlichen

BNatSchG

8

Tìere und l-,llanzen

Method¡sche Ans¿itze

- Erlassung'
- Bewertung,
- Monitoríng
vielfälliger Merkmale

Erfassung und Bewetlung von

- Zustånden
- Zustandsentwicì(lungen

problemþezcgen
lallbezogen
objektbezogen

- Effektivilät

Prognosl¡k

rg

l-
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Deíinilionen'' für Bewer',ungsmaßstãbe; und:

,,... man kann sich des Ëindrucks nichl er!'/eh-
ren, daß auf dem Gebiei der ökoiogischen Pla-

nung ständig neue Nomenklaturen geschaffen

oder erfunden werCen, wenn man einen Blick

auf in jüngster Zeit erstellte oder in Arþeil þe-

findliche Pianungen wirfl" (FtiFsr & Kt¡lvlsl'eor
1989, S. 8).

Dieses auf die ,,Ökologische Planung" bezo-
gene Bild wird für die im Naturschutz angebo'
tenen Bewertungsansätze vollauf (und man ist

geneigt zu sagen: in erschreckender Weise)

óestätigt, wenn in Übersichtswerken (2. B. K'ru-

r-E 1986, 1991, MùHLENeene 1993, PtAcHTEB

Patartictern usw. kann keine Rcdc scin-

Bei der Durchsichl der genannlen Über-

sichtswerke oder auch von Symposiumsbe-

richten zu diesem Thema (2. B. bei REcKEN 1990

mll 16 Elnzelbeitrågerr) ergilrt sich terner, daß

in den angebolenen Bewertungsverfahren Kri-

terien fûr Beobachtung, Messung, Kontrollo,

Überwachung usw. der aktuellen ,,ökologÊ
Scnen Sltuallon' (von tJer Popr-rlatìons-fbene

,

Taþ. 7.4:Bewerlungssiufen für eíne tlächendeckende Bewertung lÛr Befange des Arlenschulzes (Übersicht)

(Aus K¡u¡-e 1986 )

Bewertung KrÌlerien und EeispÌele

o Gebietemil¡samtstaalllcherBedeutung(NSGoderNP).Selteneundre-
präsenlalive v genutzte Ökosysteme. ln der Regel alte und/oder oligotro-
'pnäOf.ól'.t eigote ttsre, gertnge Stúr urrg, scweil vom Typ möglioh gro-

ße Flächen.
wäide( Moore, seen, Auen, Feisfluren, elpine Ökosysteme, KÜslenökosysteme Heiden, Mager-

fasen, Streuwiesen,
Acker, Ctadtb¡otopo mil horvorragender Altenâussleltl lnO

oÉ
9, "gãb.eõ
=caúc
-x i(Ú

e*Eo9
-¿ñ:a c(ftu ôr

Eg
cã

o
ho
Þ€
5 -9)
61

-o.S

È39cn.9c
-cQPo50
6 'n'õ Ë;:9

E PÊ

EgÈ
coãoi= cÞ *ó'õ
5;=

Gebiete m¡l besonderef Bedeutung auf Landes- und Regionalebene (NSG/ÑDJ' Wie 9' iedoch

weniger gul ausgebildel, vorrangig auch zurückgehende waldökosysteme und waldnutzungs-

formen, exlênsrve K¡t¡rrrõkosysl"ñ. unO Bracnãn, Komplexe mit bedrohten Arten, diê einen

gröBeren Aktionsraum bcnôtìgen-

Gebiele mit örtlicher und reg¡onalef Bedeutung, LSG oder geschtllzler Landschattsbestandteíl

den.

Klcinere Ausgleìchsfláchen zwischen Ntltzökosyslemen (Kle

komplexen LSG, tn der Regel kein spezieller Vorschlag zut U

ler Lândschaftsbestandteil. Unterscheidet gich von 7 durch

traphenten Arlen und Flote-Liste-Art€n. Bedeuiend für Arten

r mil hohem Fiohtenantell, HecKen, Felogelrol¿u rrril wenig regio-

Wiesen, ìn cfenen noch stândorlspezifische Arìen vorkommen;

Släoten, alÌe Gärten Lrrìcl Kieingartenanlagen'



Grundzúge der Bewertungs- und Erfassungsanlorderungen nach dem BNatSchG t4l

Fortselzung von Tab 7'4.

Bewertung Krilerien und Beìspiele

Nuizllâchel, ìn denen nur noch weniç slandortspez¡f ische Arten vcrkommen. Die Bewirtschaf -

tungs¡nlensitål überlagert die natûrl¡chen Standorteigensctrâiìen Grenze der,,ordnungsge-

mäßon' Land- und Forstwirtscnafl: ÀcRer urrd $/iesetr oh¡rc epezifische Flôrâ und Fauna, slark

belastete Abstandsf lächen, F¡chTenforste, Sied lungsgebiete mil inlensiv gepílegten Aniagen.

Nul¿flàchen, in denen nur noch Arten eutropher Einheitsslandorie vorkommen bzw' dìe Ubr

qu!slelr dur Siedlungen odor die widerslendsfä h¡gsten Ackerunkräuter

Rândl¡che Flåchen werden bee¡nlrächllgl.

Acker und lnfensivwiesen' Aufforstungen ìn schutz!vÙrdígen Bereichen, Fíchtènforsle auf un-

geeigneten Slandorten (enlsprechend senr ar ienarm), ciichl bebaute SiecJlungsgebiete mit we-

nioen p:lensiv qenutzlen flestllåchen.

Nur iùr sehr wenige Ubiquisten nulzbare Flåchen' slarke Irennrvirkung' sehr deutlich Nâchbar'

'i
;

+

4

en fÙr andere Ökosysteme von hìer ausgehend Gülle-Ent-

ñäri, .*tté. enge Fruchtfolgen uno hoclì5tä-clemrccin

nlagen, Aulforstungen in hoãhwertigen Lebensräumen' ln-

lensiv-ForstPlan tagen.

lür ândere Ökosysteme
VegetalionsÍÍe¡e Flächen DuÍch Emisslon"'¡ 5slrt- slarke Eclaclungen

von hier ausgehend'
ln nenslädte. lndustriegebiete fast ohrìe FÌesillächen' Hâupnrerkehrsstra ßen

Le¡tbild

þis zur komplexen Landschaftsebene) in Form

ãiiukr t"gburer Parameter, e¡nzelner lndikato-

ián o¿ur gar lndikalorensysteme' Matrices uvw

überreichlich vorhanden sind'"-ðì" 
óó.¡nanz theoretischer' ökologisch-

wissenschaftlicher gegenüber naturschutz-

oraktischen Bewertungsverfahren im Natur-

5"-nrìi n".t"r't auch in anderen Ländern' wie

ãiá uers"r,ieoenen Beilrãge dieses Buchs er-

kennen lassen.-- 
Ès ze¡gls¡ch vor allem ein Mangel an praxls-

oeiãõenËn,,Qualitätssiandarcls'' mìt klare-n

lscñitttrr¿,skeits- und Gefährdungsprofi-

iirï; frìls'ii 1 esä) tû r,, f ac hl ic h-wisse nsc h af t li c h

¿-"i¡"'"ått" Ouatitaten' von Natur und Land-

schalt bzw. Teilen davon'--Väi"*l 
fur Qualitälsstandards im Bereich

oes aiotopschutzes hât Krur-r (1986' 1989)-zu-

rãÃm"nci"trellt (Bcispìele: Tab' 7'4 unó Abt>'

7:). f'uräut von Fuesr & Ktrusr:o'r (1989) ge

forderte hierarchische System von

Leillin¡e
I

Umweltqualitäisziele
.t

Umweltq uâl¡iätsstandards

'., :'..: t: ; :. :,.l.'ir. a¡' :: + a':: : .a:r :r aa.- : :;: .:
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schrillen. Tab. 7.5 zeigi den von HEYoel'lnru¡.t

(,l983) errechneten Flãchenbeda;'f für ein ,.ln-
tegriertes Biotopschutz-Konzept" im Berelch
der damaligen Bundesrepublik Deulschland
(westliche . Alt" -Lände4.

fm Bundesnalurschutzgeselz isl ein solches
Leitbild-Qualitätsstandard-System nírgendwo
erkennbai: Daher bleiþt die sonsl eigentlich lür
fast alle Belr,ertungs- und Erfassungsaufga-
ben in Deutschland bedeutsame Vorschrift des

S20b BNatSchG unverbindlich und ist auch
bisher in Deutschland nirgendlvo hínreichend
verwirklicht worden.

Der $ 20 b BNatSchG lautet:

,,Allgemeine Vorschriften fùr den Añen- und
Biotopschutz
(1) Zu( Vorbereiiung, Durchfûhrung und Über-

wachung der Aufgaben nach $ 20 Aþs, 1

treffen die Länder geeignete Ma0nahmen
'l- zur Darstellung und Bewertung der

unter dem Gesichtspunkt des Arten-
schr¡lzes bederrtsamen Populationen.

Bewerten und ErÍassen für den Naturschutz ¡n Oeutschland

Lebensgemeinschaften und Biotope
uvìldlebender Tier- und Pflanzenarten,
insbescndere der in ihrem Bestând ge-

fährdeten Arten,
2. zur Festlegung von Schulz-, Pflege- und

Entwickiungszieten und zu deren Ver-

urirklichung."

n im $20b
n allgemei-
chutzes, ln
er Anlolde-

rung fúr,,Maßnahmen zur Darstellung und Be-

wertung" wäre eine ,,Technische Anleitung Ar-

ten- und Biotopschuiz" (oder Vervraltungsvor-
schrift) mil der Vorgabe von Leitfinien, Zielen

und Standards fr.lr Bewertungen und Erhebun-
gen angebracht, ähnlich wie es im UVP'Gesetz

fur Bewertungs-, Erfassungs- und Darstel-

lungsverfahren vorgesehen ist.

Dãmit könnte Systematisierung,' Standardi-
sierung, Transparenz und Vereinfachung die-

ser Verfahren ebenso erreicht werden wie Fest-
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Abb. /.2: lJev/ertungsaþlaul lof elne fläL;lleildcukuildc Be'/urlung der Larrclschafl (Dcwertungcõtufcn fÜr dio

Einzelbewerturg s IaÒ. 7.4)."s¡oÍern hoher bewertel, ier,veils linke Spalte. (Aus K¡ule í986). rll

8-9

NSG-Bestand und
-Vorschlåge

Wälder. ForsteBiotope der
Nulzökosysteme

lnsgesamt blologisch hochwertige Lândschâfts-
komÞlexe, díe als Einheit betrachtet werden müssen.
Höherbewertung des gesamten Komplexes

6-8 4-6' 2-6'

Landw, Flächen:
Wesen,
Weiden, Acker

Abgrenzung und Bewertung größerer homogener
Landschâftse¡nheiten

- [¡ber pBkrtopdichte..

- üb€r Ante¡l lntens¡vfläche
- Ùber T¡eràrten m¡t grÖßerem Aktions¡adius

1-5'

Sledlungen,
lndustrie,
Verkehr

1 -5"

Sonderflächen
Deponlen
lìalden, Abbou

Eeso¡ rrlurs schutzwthdþc Eiotope'
nicht oder sehr exlenslv genutzt

Nulzflächen

Dazwischen líegt d¡e durchschnittliche ordnungsgemäß bewinschaftete Landschaft - Kulturlandschaft

B¡olog¡sch verarmte Gebiete:

Nutzflächen und Reste schutzwürdiger Blolope,

letztere slnd die Ausgangspunkte füf eine San¡erung,

dâher troE niedriger Bewertung hoher Schutã¡ièn
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EntwicNlungsråumenln abgegrefiztenB'rcloPentwicklungzut quanlitativenAussagenm¡tBiotopentwlcklungsråumef\afte:
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Tab. 7.5: Flächenbedarf lür ein ,'lntegrierles Bioiopschuiz-Konzepi.. in defl ,/vestlichen ,'Alt"-Ländern der

Bundesrepubiik Deu tschf and. (Aus HÊYoÉMANN 
.1983.)

uie tsêrechnung gehl von dem künkreten Beispiel s au3' Hicr wurden dìa noch vorhande-

nen Flãchen besonders geÍährdeter und seltenef (: Biotoplyp Al sowie von naturnahen

und nur exlensiv genutzten Ökosystemen (Biotogtyp sìelll und auf d¡e Gesamtflâche der "al-

Herkunít der Flächen

A) Vorranggebíele ltir den Naturschutz

.1. Bisher ungenutzle terreslrìsche Fiåchen (incl. eìnes Teils der abgebaulen ca 3,2Vo

Rohstoff-En tnahmesiellen)

2. Brachland (jetzt schcn vorhandene Flächen und ¡n den nåchsten Jahren ím ca. 4,0To

landwirtschaitlichen Bereich voraussichtlich anla¡lende Fl¿iche

3 10vo der u/aldfláchen, die îm Besitz der ötfentlichen Hand sind; sie sind zu ca 1,6%

naturnahen Waf dökosysiemtypen zu entwickeln

4. a) æ% cter Ger¿ässerlläche (incl der Weiher und TÙmpel)

b) Uferrânder

S- 75% der WailenmeeroÞerlläche und eines Teils cles flachen Ostseeslrandes ca' 1,4Yo

Zusammen: ca.11,4o/o

B) Ausgleichsflåchen

len " BundesrePublik ùbertragen

Zusammen:

legung der Minirnalinhalte an Kriterien und ln'
strumentarÌen (2, B. Einrichtung von lnforma-

lionssystemen, Kâtastern und Datenbanken
für dcn Biotop- und Artenschutz)' Schließlich
würden so dringliche wie notwend¡ge Aufga-
ben wíe tvlonitoring oder Effektivitålskontrolle
in koordinierter Welse durchgeftihrt und aus
gewcrict, und ouf oinor eolohen gesetzlichen

Basis kônnte die clafür erforderliche Finanz-,

Personal- und Sachausstattung Þereitgestellt

Prozentsatz bezogen
auf die Gesamlfläche
de!',,allen" BFID

ca.3-5%
(ciurchsch n ¡ltiich

4o/ol

ca ?,QYo

ca. 7,2o/a

welden. Forderungen und Empfehlungen 1ür

ein solches umfassendes und systematisches

Vorgehen fin
Darstellttnge
fassungs- u
ABN 1974, 1

PROGRAMM BENUI¡I 1984, BUCHWALÐ & E¡IEEI-

HAFor lq78 -1980, I llz 1990. RlecxEt'l 1990) und

in wissenschattlichen wie fachpolitischen Na-

turschutzprogrammen (am besten ookumen-

ca OIVD
ca 05%

.1. saumbiolope (Hecken, StraßgnränCer. Wþgrânder, Bóschungen von Bahnli- ça' 1,2o/o

nien und Kanäien): sie sollen u.a. ais ,Geschútzte Landschailsbeslandleile"
ausgewíesen werden

2 Vefnelzungsfláchen unci Kleinbiotop€ ¡m ¡andwirtschaiÌlichen Raum und ex-

tensiv geni.rtzle Areaie in diesem Bereich = 6- l0 % der landlvirlschafìiichen

Nutzfläche

3. Ausgleichsflächen im urban-ÍndusÌríellen Baum (Parkanlagee, GrÜnllâchen

u a,)
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7.3 Grundlagen zu B¡otop- und
Artenschutzpf oglammen

- in verstärktem tulaße BiotopsicherulS "l:
ßerhalb der nach dem Naturscrìutzrecnt

ä;ËËot." Gebietskalegorlerr' rJ'h' úber

o-"-Åïãi¡tion"llen Flä henschulz hinausge-

hend, zu betreiben'

- ;;;;iãch nicht nur t(onzentriert seilene

Ëäãt toìï u"sondere Biolope otler Lebens-

]t,iti* ot"onderer Tier- und Ptlanzenarten

iu 
'¡erÜct<sichtigen, 

sondern auch^ durch-

,àf'n¡rtti"f'" Biotope und auch die Gesarnt-

uiái"nârt .u eifassen ("Ganzrläohenna-

lurschutz"),
- #;ä-:-diege- uno Enlwicklungsvorstel-

ñ;äÃ'unJ -"maßn"hmen in andere Nu.t-

;i;õ- uino ¡n pl"nunssb-elercry 
?Yu:'tl1:o

ããs" uatutt"nutzes zu integrieren ("lnle-

arierter Nalurschutz" ),

- ;;;h übergeordneten Konzepten Y*u.s"'
Yon Arten- und BiotuP-

die
der

ål:
wertungen zu stÜtzen'

sicl-
Wirl
zu\

a

Grundl¿

Von d
Erfass

(1)Arr
(2) Sc

scl
(3) Pfl

ge

habet
ihren
lnforr
íassu
deck,

7.3.1 Ausgangslage - Übersicht über
SchulzProgramme

LANDST|F l uNc HEssrN ( .l987)'

I

I

Àt

ur
l.)r
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è. 7,

,1.'l Zielbeslitìnr;nC lB1

4 Naturschutzfachliche Analyse und Bewertung

4.1 Zielbestimmung

Sclnem gcsellschritlichr:n AuÍrrag entsprechcrd (rvic cr in tlen Nirrurschurzgt-
sclzerì r"ciuefl Àus(l¡uck tìndctl sa)ll def NtitrrsËhurz be:tlnrt¡ltc Zusräncl¡: iler
'oelebtcn nnd unbclelrrcn t.jnlrvcll e'rh¿lten und bestjrnrnre lrnviciilungcn för-
tJerr. a:rdercn dagugcn entgegerrl,irkcr: b¿u'. sie r.erhindc,rn. Die rirrze!nen

rçi¡r{erunr
:itcr ir,gl.
und 2 tlcs
rnillrrrg;-
('n ¡.irìzúl-

rJrr Sichcrurg der yerblicbcncn ¡r¡rürliche:t Zusrindc urrl lunkri;rnen ¡riissc,r <Lr¡n
s.sirerc trm so lncht hinzuti(tc¡t. ic s¡irkcr die L.tr:ci:ch.rlisye¡:indcilt!)ßÈn L)crci(s foß!c-

Fiir di.' mirteleLrropiì-rchen Kul:url¡uclseh¿ircn el¡enso rvie fiir alic iibrigen
I n(ìLrsrriesraate' sorvie {ü¡ dic meisteo ¿lren Kul ru¡zentrerr cle.r Erde crrvei¡t sich
eitì rùrlicirkeitsgr:r
sch . Zulníndest ni
tlci nschluß riíuml
rler n) untl d¡rf kei
VÈg.i¡tionsverhtlrûisr-c :m 5¡nne .ler plìrrzcr:soziolo.qic, beschrãnkr [_.leihen.

r.iniren lieibt-
sränJigkcir,rrf
rrrlc zurn nRe

bzry. çiûd_ Iiir
sl-5 ßiltl unse¡c¡ l-rr:d-
La h erhn¡ict \roll..n.
nJ rlc¡ li.i¡u¡schlt¿cs
ìun riiich bis hr'¡¡c i¡r

- die EnrwickìLrrrg s¡chlich diflercnzicrrer Ziulsystr,ure rncl
- dir- RegíonalisierLru diescr Zieie.

Landespllnung erfirlgr gex,rihnlich in 4 A¡beitsschr:incn (Oischorrv .l 97g b):

i

l
t

t

¡
I
;1

.1

+
7.
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'182 .l Analy* unC Bowertung

.4,bb,.1.1¡.\i,l¡ufdsnaru¡*.*¡utzíu¡Elichcnßslcnungr"crfriucrrs{,ruspl¡etrc¡ l9S9c).

- Erhebungron Dltcn,
- Anclvro derl)atcn,
- 8ss'ettung,

- Festlegungvon Zelen und llal3nahmen.

4.2 Bloindikation bei der Gebietsbewertung

Organismen werden als Bioindiktþm ¿ur Bcob{chnrng stofllicher Belasrun-
gen der Unrrvelr yerbreiter hcrangezogen (ygl. Abschn,2.6). De¡ Vorrcil dcr
Fjnsatzes yon Bioindikamrcn in diescm Bereich bsteht darirr, Caß cine gleich
gute Jvfrsung der Belastungssitrarìon cins odu rnehrcrcr Sch¿dsroffi aui
in n odcr cher
un åußcrrlem
un iiber die W
Organismen.

lu
t^
(B

4.2 Bbindftation be¡<føGebietsbewerlurg 183

trttrD

meis
(vgl.
men

Eiæ vollstìndige kaus:le â.naly* ron Ökosysrcma, ihs cin¿clnm Glie¡lc¡ und
Funkrimbläufe, isr rufuru rie¡lichl¡ei¡
nichr rnírglich. Sclbcr groß üsm sich
rlçhalb aul d¡e BËhõndlung p:nxj¡ dq
B*wcmng ùn Narurxhurr s

- 8ei der Eioindikation zur Sdr¿dstofíbelætung betehen strmg kausalc Zu-
:ammøläagc zyí:chc¡r üc¡ ¿q u¡cff¡rdu GrÖËc und der 

-Ruktion 
des

pflanzlíchen odcr tisischen Organísmur lm Crundsarz handelr es sich um
bíol dagegcn
i.d. .n.Kãu-
sâle wcdm.
Oft

Jm Sinne eíner eindcutigen Tuminologlc r+crden Bioindikaroen zu Gc-
bictshcwerrunghier als "Zeigerorgaoirmeno. errspræhende anderc ökos¡rre-
marc G¡ö&n ¡[s <Zcigcrpammereo bczeichner.

Leir¿ru ode¡ Cr¡¡¡akrerâfttr, vie íe die Soziologie zur Ànspnche vor pll¿næn- und'fiergcellsduften reruendcq erfüllcn zw:u ebenf¡lls die Dcfir¡iìion von Bioindik¡mro.

i
wernrng hcangczogn rvcnlm, *rnn dieSchurzbcrlùrfrìgkcirund clamirdaun¡schur'il
hchlichc Wcn dq cí¡zclnen Gsellsch¡iren tìsrgclcgr isn Demnigc Vunuweìungen
frhlcrr heorc allcrrlirrp rqh ¿u e¡nm erhcbltdrmTcil.
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29 Landrch¡fttbewerunt 57

56 ì f3cgr rñe unC methodisch. Pr iniiPrcn

Kenntnis ókologrscher Wirkungszuslmmelhingc hat spürbare Konsequer

l,ììi,,ì ". *.'å.t,inrnrre grcLvcrhaltc ver'bal zu heschreiben' h]¡ìc:ge1.

il,,i;;;;;. bì. P¡lerce der zurvelügung srehenden lnformationen rst

;l:,*;; ; ü;;"r' unvorkËind¡s, .ie,ilt'åffiä'r:LiïI;.'lli"ä
l)eten. darunÌer ge,nessene oder 8(

äË ñä;,.¡å;chnete primâr; und Sekundärda(er¡ ¡ow¡c ¡ntuitrve Erfrltruns:-

;ä"'i-:;.;;! k.;n"n u u' *t"uoli"'-sein als Meßdaten' die nìcht unbeciingt sttch'

t":;;";;;;;;,""","'"liilï"-î:;l:',"1,;n:U,';i".Li:Y"ïLît^ï;:15:
sind. Die Inlorm¡rlonssuche dafr nr

ìiit t!,*t*"!] Jãt-it't'iig* rnø'À"iiàn"n qi'anrifìzi"ron lassen Das Nich(beachren

ðurliB(¡wr s¡chverh"l,o ""t"ngt 
unnãiig"'-"1"-aen etitk 

"uf 
die-R-ealiEit (s 2 9)

ìlil'i"i'.""-äi. 
"' 

lrtlogl..heir B"tui:?'ng'uetf"l'r"n verwenccren prìmärcn (analy'

il:üii;l ;ì";ori.¡",ån tn¿iutá' tn iuo?"u - '"¡" nu'h vorangegatrsener exak-

:;; ü"Ï;;; ;;;; s.Litzuns - ìn ôiJinul'tol"" (Rantsturen) übeltihrt KontPlexe

Aussaqen, wie z.B. zum Bio(opwerr tI. ¿,+.i1, r".'"" dieVerknüpfung der eìnzehten lrt-

;äi:äl ;;;;;lnteg'ì"n'cr'onJïÀ'n" Hteru"i gub' ruchlìcheVerf¡hren sind u ¡

:ää'.î;i;il;; oaL"ung"*itt't"'u l'lultiplikacionlcr Einzclmerkm¡le Nuewerc-

analvse und ökologischeVerltech.";r;;;iL" (s.4.4.ó u.4.ó.1),.ókolo8¡sche R¡s¡ko-

lÏîiír""-i+.ö. rrî. Attrctâtion -ni'"'o' ln'l¡k'toren zu einer komplexen Gesamt-

tiiri" iì, À",rt.i't.t alìã'dl-ng' umsttitt"n (s 2 9 u'4'4 6)'

2,9 Landschaftsbewertung

iede Bewcrtung isr d¡her das Lcitbild (s 5 2)' welches-iene Elenìenre und.ienen Prdzi-

ä;;;;;;d "i.;ã;n 
trrull, det ei¡re d'*"ru'ng 

'l"s 
sichvcrhaltes auch zulißr (Heidt

und Plachter 1 996)

l"'¿"tii"r","t *ï¿ der Begr iff ''Bewertung" tnehrdeucig gebrauch( (wiegleb 1997)'

d h im Sinne von

. ,,Aràl ng" von Daten. eig 8")'

'os¡on duthvvsser ¡st hGh'sie betråBt 20Ton-

ili lli , Ñiiìñ'ni'"¡tt,'u Àcken cntsPricht der stufe

;ì;,# und ¡st drnrlr niedr ( hier "mi( eine¡¡ (ãhlcn-)

..,Beurteilung",

r.B.- oie hohc eo¿"n"rorion is( sahärili'h íÜr dre E(hhal(iEe Êrn agsËhigkeit des Ackers Oder :.D.;;;;; 
Ñ*;lì.il "ii,g"'l 

inai'it" unglnstìgc Lebensbecinaungeh fÛrAckerwrldPtl¡nzcn'

.,,Reihung" {,,rclariverVergleich")'
z.B.:le hahJr cre Bodenero5ìq,. desro 

i:i."ïïì';#:,:1",:lî,:i:Åïllli'å:5;,lJiii:i"åOdei:ie geringar der Nr¡Ütii(hkêrGgràd
.lùuna,

' ,,Soll-l¡t-ZusÞn¿svc16lcì<h" (Bewer:ung i e S-)

z.B.:\ô/¿nn die Botl¿nero5ion 'o 
hoch ist belteht dringencer HandlÚ.n¿sbedrrf ìn bezug ¡Ùf Erc-

il;üi;;;;ß,;;;;rr. oder: Der niedrige Narúriichkeirsgr:d dervegcratíon zc¡sf Exr.!ìsivie'

rrn8sberlaler



58 ) Aa¿rrle end mcrhodische PrinziP¡ao

(ru lb¡.nl

Analyse

Entscheitlitrg

Hund!ung

'lK ríoî

û¿iu í. J

und ¡n ¡hr ablaulender ökologischer Prozesse ìn ihrer gesellschaftlicher Ausnrkung

¿uriickl

' ókologiiche Eignungsbewercuag (Ei'nt'ñó rcn Okosvsremen und l¡ndsch¿fter¡ Èr

il]J¡,,Íáì"i".,i,ìl.i"ftricrre Nu-rzunlsaniprùche, z.B. Errasllih¡skeiÈ der Bóden --

i¡,k¡:r Í¡hren kónnen - s-4.6 2)'

: ,, i I ì r¡ ir r:lhlllß rler Endel gebn¡sse'

Abb. 2-9-1 : Mehr:tutgcs 9eÁefrun¡srft¿¿il
(îus Båsriãn l997l))-

isr zumindes! cl¡nn der F¡ll, wenn Sachinform¡rionen und Wercmaßscibe.offen g"'

;ì'; ;;;';r "y;;;;i.chc 
wpisê, d-h. m¡ûels definreruer Bwertungsvcrídhrerì' m;t-

einrnder verknÛpíc werulen (Bechnrann I 995)

Anl¡æên einer úkolosischen Bewertung ist es' ñiumli<hc 5lruktul en' NUEUnS€n'

;ftiå,*i';;iÉ;,:t"i"u iã lr¡*l¡.1 *rães Leis((ngsvermdsen des..Nrturhaush¡i'

rä; ;"ì;¡È". òer Begriff,,ökologische BcrertunS scll keirrc5rùlls 5ut6êr¡crcn'

åaß aus ökolcsischeo Erkeniltnissen unmirrclb¡r Bewertungen folS¡n.(die quasr nãtur

;:";;ñ;ii';-k;* iiC""l. '.n¿""' 
er solt ver<icwll<ñen' daß ökologische Saclr'

i;;;;i; ;ì;.;;;"riu,'g 1,r.i.r, dcn Mcn¡chcn) unlerzõs?n wrrien D.as heißt' sie

riraä i" !"."rft.r'aru¡c'¡ tnUare Größen übersetzt (uznsfcrtniert - Neel 1969)'

i.ndr.¡.r*Ë"*".rungen dienen eincne¡ts dcr PrÙfung von EingrilTcn des Menr'hctt

',r 
¿o L"¿'.¡'n.¡irchalr' andere¡seics der Erlasung der Landschaftætrssottun¿



Kuzschlüssel Biotopkartierung Brandenburg Grundbogen / Vegetationsbogen

C wieB+Zusatzböqen
B flächendeckende terr. Kartierunq

stichpunktartiqer terrestr. Konkolle

A CIR-Luftbildinterpretation mit

Kartierintensität

9 nicht bewertbar

1 untypisch (gestört)
2 typisch (gering gestört)
3 besonders typisch (nicht qestört)

Biotopausbildunq

3 langfristio

2 mittelfristio

1 kurzfristiq
Drinqlichkeit

160 Komplexer Wert

180 Besondere Präqung des Landschaftsbildes
210 Typisch ausgeprägtes Mosaikbild, typische Zonierung

150 Kulturgeschichtliche Dokumente

140 Erdqeschichtliche Dokumente

120 Alte Kulturpflanzen

110 Nutzpflanzen-Wildsippen
wertbestimmende Faktoren

9 nicht bewertbar

E Entwicklungsfläche
Z ineversibel qestört
C mittlerer-schlechter Erhaltunoszusta

B guter Erhaltunqszustand

A sehr guter Erhaltunqszustand

Erhaltungszustand

9410 Fichtenwälder (-=prioritärer LRT)

91U0 Kiefernwälder der sarmatischen Steppe

91T0 Mitteleuropäische Flechten-Kiefernwälder

*91G0 Pannonische Wälder mit Traubeneiche u. Hainbuche

91F0 Hartholzauewälder

*91E0 Auen-Wälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (incl. Weidenauwälder)

-91 D2 Waldkiefern-Moorwald

-91D1 Birken-Moorwald

*91D0 Moorwälder

9190 Alte bodensaure Eichenwälderauf Sandebenen

*9180 Schlucht- und Hanqmischwälder

91 70 LabkrautEichen-Hainbuchenwald

9160 Subatl./mitteleurop.Stieleichenwald oder Hainbuchenwald

91 50 0rchideen-Kalk-Buchenwald

9130 Waldmeister-Buchenwald

9110 Hainsimsen-Buchenwald

7230 Kalkreiche Niedermoore

*7210 Kalkreiche Sümpfe mit Cladium mariscus...
*7220 Kalktuffquellen

7150 Torfmoor-Schlenken

7140 Ubergangs- und Schwingrasenmoore

6510 lvlagere Flachland-Mähwiesen

6440 Brenndolden-Auenwiesen

6431 Feuchte Hochstaudenfluren mit Vorkommen von Stromtalarten

6430 Feuchte Hochstaudenfluren

6410 ffeifenqraswiesen
6240 Subpannonische Steppen-Trockenrasen

6230 Artenreiche monlane Borstgrasrasen

f\6214 Halbtrockenrasen sandiglehmiget basenreicher Böden (Koelerio-Phleion phleo.)
f\6212 Submeditenane Halbtrockenrasen (Mesobromion)

(-)6210 Naturnahe Kalk-Trockenrasen u. Verbuschungsstadien (-mit Orchideen)

*6120 Trockene, kalkreiche Sandrasen

51 30 Juniperus communis-Formationen auf Zwergstrauchheiden oder Kalklrockenrasen

4030 Trockene europäische Heiden

4010 Feuchte Heiden mit Erica tetralix

3270 Flüsse mit Schlammbänken m, Veg. d, Chenopodion rubri u. d. Bidention

3260 Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Veg d. Ranunculion f. u. Callitrich.-B

3160 Dystrophe Seen und Teiche

3150 Natürliche eulrophe Seen mit Veg. d. Magnopotamions od. Hydrocharitions
3140 0ligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit Armleuchteralgen

3132 mit Vegetation der lsoeto-Nanojuncetea

3131 mit Vegelation der Littorelletalia

3130 Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit Vegetation der Littor. u/o lsoeto-N,

2330 Dünen mit offenen Grasflächen mit Corynephorus u. Agrostis

2310 Trockene Sandheiden mit Calluna und Genista (Dünen im Binnenland)

*1340 Salzwiesen im Binnenland

FFH-LebensraumtvDen

73 Vollform (2, B. Düne, Damm u. ä.)

71 Geschlossene Hohlform (Soll, Kessel)

72 Gestreckte Hohlform (Rinne, Mulde)

60 Becken

50 Tal (undifferenziert)
41 Hügelkuppe

40 Hügel (undifferenziert)
34 Hanq horizontal qestuft
33 Unterhanq

32 Mittelhang

31 Oberhano
30 Hanq (undifferenziert)
23 Platte kuppiq

22 Platte wellis

21 Platte eben/flach

20 Platte(undifferenziert)
10 Ebene

Relief

0 nicht exponiert
9 mehrere Richtunqen

I Nordwest

7 West

6 Südwest

5 Süd

4 Südost

3 Ost

2 Nordost

1 Nord

Exposition

7 sehr schroff
6 schroff
5 steil

4 stark qeneiqt
3 mäßiq qeneiqt
2 schwach geneigt
1 eben

Hanqneiqunq

5 lndividuenzahl beliebig, Deckung 76 o/o- 100 Io

4 lndividuenzahl beliebig, Deckung 51Yo-75Yo
3 lndividuenzahl beliebig, Deckung 26%-50o/o

1 6-50 lndividuen mit geringer Deckung oder weniger reichlich mit Deckung < 5 %

2 Sehr reichlich, > 50 lndividuen und Deckung < 5 % oder Deckung 5-25 %

+ 2-5 lndividuen, sporadisch, Deckung 1 - 5 %

Deckung Vegetation
r 1 lndividuum, vereinzelt, rar, sehr sporadisch, Deckung < I %
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VK32|I1 Vergabekammer des Landes Brandenburg

Verkändet am 27 .03.2012

Kupferschmied
Justizbeschäftigte
als Urkundsbearntin der Geschäft sstelle

tseglaubigte Abschrifl

Brandenburgisches Oberlandesgericht

Beschluss

In dem Vergabenachprüfungsverfahren

betreffend: Landesweite selektive Kartierung von geschützten Biotopen und FFH-Lebens-
raumtypen - Los 3 (Oberhavel IIf

Beteiliete:

- Antragstellerin und Beschwerdeführerin -

Verfahrensbevollmächtigte: Rechtsanwälte Wiesner Riemer,
Kreuzstraße 80, 55543 Bad Kreuznach,

Anlage zum Protokoll
vom27.03.2012
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2. Land Brandenburg, vertreten durch das Landesamt für
Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz Brandenburg,
vertreten durch den Präsidenten Prof. Dr. Matthias Freude,
Seeburger Chaussee 2,14473 Potsdam OT Groß Glienicke,

- Auftraggeber und Beschwerdegegner -

5

6.

J

4

7

8

Beigeladene

hat der Vergabesenat des Brandenburgischen Oberlandesgerichts auf die mündliche Verhand-
lung vom 6.NIärz20l2 unter Mitwirkung

der Vorsitzenden Ri chterin am Ob erl andes geri cht Eb erhard,
der Richterin am Oberlandesgericht Dr. Schwonke und
des Richters am Oberlandesgericht Hänisch

beschlossen:

Auf die sofortige Beschwerde der Antragstellerin wird unter Zurückweisung
des weitergehenden Rechtsmittels der Beschluss der Vergabekammer des

Landes Brandenburg vom 13. Oktober 2011 -VK32ll1 - abgeändert:

Der Auftraggeber wird angewiesen, das Vergabeverfahren betreffend die lan-
desweite selektive Kartierung von geschutzten Biotopen und FFH-Lebens-
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raumtypen - Los 3 (Oberhavel IIf - aufzuheben und bei fortbestehender
Vergabeabsicht unter Beachtung der Rechtsauffassung des Senats neu
durchzuführen. Im übrigen wird der Nachprüfungsantrag der Antragstellerin
zurückgewiesen.

Die Gebühren und Auslagen des Verfahrens vor der Vergabekammer haben
der Auftraggeber zu 314 und die Antragstellein zu 714 zu tragen. Die zur
zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendigen Auslagen der Antrag-
stellerin fallen dem Auftraggeber zu 314 zur Last, diejenigen des Auftrag-
gebers hat die Antragstellerin zu ll4 zu tragen. Im übrigen findet eine Kosten-
erstattung nicht statt. Die Hinzuziehung des Verfahrenbevollmächtigten der
Antragstellerin im Verfahren vor der Vergabekammer wird für notwendig er-
klärt.

Die Kosten des Beschwerdeverfahrens sowie diejenigen des Verfahrens nach
$ 118 Abs. 1 Satz 3 GWB jeweils einschließlich der notwendigen Auslagen
der Antragstellerin und des Auftraggebers haben der Auftraggeber zu 314 und
die Antragstellerin zu Il4 zu tragen. Im übrigen findet eine Kostenerstattung
nicht statt.

Gründe:

Der Auftraggeber schrieb im Supplement ntm Amtsblatt der Europäischen Union vom 17.06.

2011 die landesweite selektive Kartierung von geschützten Biotopen und FFH-Lebensraum-

typen außerhalb von FFH-Gebieten und Großschutzgebieten nach den Vorgaben der Kartie-

rungsanleitùng zur Biotopkartierung in Brandenburg als Dienstleistungsauftrag im Offenen

Verfahren europaweit aus. Gegenstand des Auftrages ist die Neukartierung im Maßstab

1:10.000. Dabei sind die zu erfassenden Flächen zu ermitteln (Suchkartierung), wobei vorhan-

dene Daten irn Maßstab 1:25.000 aus dem ersten Kartierungsdurchlauf (1991- 1998) zu pni-

fen und zu aktualisieren sind.

Der Auftrag ist in sieben Gebietslose aufgeteilt. Die einzelnen Lose sind in der Bekannt-

machung durch ,,ca.-Angaben" dos zu bearbeitenden Gebiets der topographischen Karte in

km2 und der Gesamtanzahl der zu erwartenden Erfassungsgebiete (Biotope) beschrieben. An-

gebote konnten auf ein oder mehrere Lose abgegeben werden. Als Zuschlagskriterien nennt

I.
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die Bekanntmachung den Preis sowie die angemessene Zeitkalkulation der einzelnen Arbeits-

schritte jeweils mit einer Gewichtung von 50%,

Am 06.07 .201 1 veröffentlichte der Auftraggeber eine korrigierte Bekanntmachung. Neben cler'

Streichung der Zulassung von Varianten/Altemativangeboten änderte er die Angabe der Zu-

schlagskriterien in ,,Preis und Qualität (kalkulierte Stundenanzahl für die Arbeitsschritte) bei

einer Gewichtung von 70o/o und 30Yo" (Ziff. IV.2.1 der Bekanntmachung). Ferner forderte der

Auftraggeber im Rahmen der technischen Leistungsfühigkeit Referenzen zum Nachweis von

Erfahrungen mit der brandenburgischen Biotopkartierungsmethode und dem hiesigen Erfas-

sungspro gramm BBK (nfî. [I.23 der B ekanntmachung).

Die Bieter sollten ein Preisangebot auf Basis der geschäfzten Erfassungsgebiete unter

Verwendung einer sog. Angebotstabelle einreichen. In die Angebotstabelle waren firr die

Leistungszeiträume ,,01.09.2011 - 30.11.2011" sowie ,,01.12.2011 - 30.1I.2012" jeweils un-

terteilt für einzelne Arbeitsschritte die Stundenanzahl und der Preis je Stunde einzutragen,

ferner war der Gesamtpreis anzugeben.

Zur Angebotserstellung und Kalkulation stellte der Auftraggeber den Bietem neben einer

,,Anlage Leistungsbeschreibung" mit weiteren Anlagen und den Druckr,verken ,,Biotopkar-

tierung Brandenburg" Band 1 und 2 sowie einem fortlaufend geführten Katalog ,,Fragen und

Antworten zur Biotoptypen-, Lebensraumtypenkartierung in Branclenburg" sämtliche ihm

vorliegenden Daten und Informationen zum Untersuchungsgebiet (vorhandene Kartierung,

Luftbilder etc.) zum Abruf auf einer Internetseite zur Verfi.igung.

Auf Los 3 gingen insgesamt sechs Angebote beim Auftraggeber ein, die in den angebotenen

Preisen stark voneinander abweichen. Die MehrzahT der Angebote weicht auch erheblich ab

von der Auftragswertschätzung des Auftraggebers.

Die Antragstellerin gab ein Angebot nicht ab. Vor Ablauf der am 10.08.2011 endenden An-

gebotsfrist rügte sie mit Schreiben vom 29.07.2011 gegenüber dem Auftraggeber die Aus-

schreibung als fehlerhaft. Insbesondere sei mit der beabsichtigten Vergabe nach VOL die Ver-

fahrensart falsch gewählt. Der Auftraggeber habe ein Verhandlungsverfahren nach VOF

durchzuführen, da die Leistung nicht vorab eindeutig und erschöpfend beschreibbar sei. Nach

den vorhandenen Unterlagen könnten lediglich Biotopverdachtsflächen ermittelt werden. Da
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Anzahl und Flächenausdehnung der einzelnen Biotoptypen nicht feststehe, sei der tatsächliche

Umfang der Leistung völlig offen und könne erst durch die eigentliche Leistung bestimmt

werden. Zudem definiere der Auftraggeber nicht hinreichend, was unter,,selektive Neukartie-

rung" zu verstehen sei. Mit der in der ,,Anlage Leistungsbeschreibung" gewählten Formulie-

rung ,,Es handelt sich nicht lediglich um eine Überprüfung/Überarbeitung bereits erhobener

Biotope; vorhandene Altdaten sind aber auszuwerten und ggf. zu aktualisieren und einzuar-

beiten", sei nicht klar zum Ausdruck gebracht, wie die Leistung genau aussehen solle. Bei der

Bestimmung und Einordnung der Biotope sei ein hohes Maß an Kreativität erforderlich.

Zudem seien Absprachen mit dem Auftraggeber vorgesehen, wie mit einzelnen Biotopen um-

zugehen sei. Der umfangreiche Katalog ,,Fragen und Antworten zur Biotoptypen-, Lebens-

raurntypenkartierung in Brandenburg" belege, dass eine fortlaufende Abstimmung erforder-

lich sei. Auch dies zeige, dass die Leistung nicht vorab eindeutig und erschöpfend beschrie-

ben werden könne.

Bei den tatsächlich anzutreffenden Biotopen handele es sich vm ganz verschiedene Biotop-

typen mit völlig unterschiedlicher Größe (von ca. 168 rn2 - bis etwa 400.000 m2¡. Der erfor-

derliche Aufivand sei deshalb unmöglich zu kalkulieren, Hinzu komme, dass namentlich be-

sonders geschützte ,,FFH-Lebensraumtypen" zu erfassen seien. Dazu gehörten gerade auÊ

grund ihrer Flächenausdehnung kalkulationsrelevante Biotoptypen, die bei füiheren Biotop-

kartierungen im Land Brandenburg überhaupt nicht erfasst worden seien. Der Auftraggeber

gebe keine Informationen, welcher Anteil hier einzukalkulieren sei.

Weiterhin rügte die Antragstellerin das Zuschlagskriterium,,Qualität (kalkulierte Stundenzahl

flir die Arbeitsschritte)" als intransparent. Unklar sei, ob der Auftraggeber eine möglichst

schnelle oder aber eine gewissenhafte und vertiefte Erfassung erwarte.

Die vom Auftraggeber geforderten Erfahrungen mit der brandenburgischen Biotopkartie-

rungsmethode und dem brandenburgischen Erfassungsprogranìm führten zu einer Beschrän-

kung auf brandenburgische Bieter. Das sei objektiv nicht gerechtfertigt. Die Antragstellerin

könne Erfahrungen in anderen Bundesländern mit vergleichbaren Methoden und vergleich-

baren Erfassungsprogrammen nachweisen.

Schließlich sei die geforderte Aufteilung des Preisangebotes in die Zeitabschnitte 2011 und

2012 unklar, weil kein Hinweis gegeben werde, wie die Aufteilung vorzunehmen sei.
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Der Auftraggeber wies die Rügen mit Schreiben vom 03.08.2011 zurück. Seine langjährige

Erfahrung zeige, dass anhand der Leistungsbeschreibung sowie der sonstigen Informationen

hinreichend vergleichbare Angebote abgegeben werden könnten. Das Zuschlagskriteriurn

,,Qualität" diene der Wertung, ob clie angesetzte Stundenzahl zur Erledigung cler einzelnen

Teilschritte ausreichend kalkuliert sei. Die branclenburgische Erfassungsmethode unterscheide

sich deutlich von der Methodik anderer Bundesländer. Vorhandene Erfahrungen würden den

intensiven Betreuungs- und Kontrollaufivand durch die Fachbereiche erleichtem. Die jähr-

liche Planung und Festlegung der Haushaltsmittel entsprechend der Haushaltsordnung für

Brandenburg erfordere eine Preiskalkulation entsprechend der Haushaltsjahre.

Mit anwaltlichem Schriftsatz vom 16.08.207I, eingegangen bei der Vergabekammer am glei-

chen Tag, hat die Antragstellerin einen Nachprüfungsantrag - beschränkt auf Los 3 - gestellt.

Sie hat unter Bezug auf ihr Rügeschreiben ausgeführt, die Ausschreibung zu Los 3 ,,Ober-

havel III" mit der Angabe,)ca.390 km2TK-Fläche und ca. 1200 Biotope" sei mangels hin-

reichender Beschreibbarkeit der Leistung zwingend im Verhandlungsverfahren nach VOF

auszuschreiben. Sie ist dabei auf Einzelheiten der Beschreibung der Leistung eingegangen

und hat zahlreiche Gesichtspunkte der Druckwerke ,,Biotopkartierung Brandenburg" Band I

und 2 als unklar beanstandet. Ein Angebot habe sie ìwegen Unkalkulierbarkeit der Leistungen

nicht abgeben können. Ergänzend hat die Antragstellerin ausgeführt, auch das Zuschlagskrite-

rium ,,Preis" sei unklar, In Betracht komme der Gesamtpreis oder aber der Preis pro Arbeits-

stunde.

Die Antragstellerin hat b eanÍ agf,

den Auftraggeber zu verpflichten, die Ausschreibung gemäß VOF (Ver-

gabeordnung für freiberufl iche Leistungen) vorzunehmen,

hilßweise, den Auftraggeber zu verpflichten, die gerügten Vergaberechts-

verletzungen nach der Auffassung der Vergabekammer auf anderem Wege

abzustellen.
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Der Auftraggeber hat beantragt,

den Nachprüfungsantr ag zurúckzuweisen.

Er hat gemeint, der Nachprüfungsantrag sei schon unzulässig, weil das Los 3 den rnaßgeb-

lichen Schwellenwert nicht erreiche. Die Rügen seien jedenfalls unbegründet. Insbesondere

sei die Leistung hinreichend beschrieben. Den Bietem seien alle zur Verfügung stehenden

Informationen über die Leistung mitgeteilt worden. Die Angaben ermöglichten unter Ansatz

von Durchschnittswerten eine sichere Kalkulation.

Die Vergabekammer hat durch Beschluss vom 13.10.2011 den Nachprüfungsantrag zurück-

gewiesen. Dieser sei, soweit nicht erstmals im Nachpnifungsverfahren erhobene Rügen ver-

spätet geltend gemacht und damit präkludiert seien, zulässig aber unbegründet.

Das Nachprüfungsverfahren sei eröffnet, da der Gesamtauftragswert den Schwellenwert von

193.000,- € übersteige und der Auftraggeber sämtliche Lose europaweit ausgeschrieben und

dabei als Nacþrüfungsstelle die Vergabekammer angegeben habe. Diese Festlegung bedeute

eine Selbstbindung dahin, dass der Auftraggeber auch diejenigen Lose, deren Auftragwert den

nach $ 2 Nr. 7 VgV maßgeblichen Schwellenwert von 80.000,- € nicht erreichten, nicht dem

Bagatellkontingent zuordne, für welches das Nachpnifungsverfahren nicht eröffnet wäre.

Die mit Schreiben vom 29.07.2011 erhobenen Rügen seien rechtzeitig erfolgt, nicht dagegen

die erst mit dem Nachprüfungsantrag eingefühfien Beanstandungen gegen das Zuschlagskrite-

rium ,,Preis" sowie gegen Einzelheiten der Leistungsbeschreibung. Die zulässigen Rügen

seien in der Sache unbegründet.

Die Ausschreibung im offenen Verfahren nach VOL/A sei nicht zu beanstanden. Die VOF sei

nur anzuwenden bei der Vergabe von freiberuflichen Dienstleistungen, werìn deren Gegen-

stand eine Aufgabe sei, deren Lösung vorab nicht eindeutig und erschöpfend beschrieben

werden könne. Das sei hier nicht der Fall. Die für den Kartierer anfallenden Tätigkeiten seien

im Einzelnen beschrieben, ebenso sei die Vorgehensweise hinreichend festgelegt. Aufgrund

der Vorgaben verbleibe kein Freiraum, der eine eigene kreativ-schöpferische Leistung dar-

stelle. Die Offenheit des Arbeitsergebnisses sei nicht von entscheidender Bedeutung.
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Eine Unkalkulierbarkeit der Preise sei nicht gegeben. Da eine Yielzahl von Bietern ein Ange-

bot abgegeben habe, sei eine vernünftige kaufmännische Kalkulation möglich und zumutbar.

Folglich könne dahinstehen, ob der Grundsatz des Verbots der Aufbürdung eines ungewöhn-

lichen Wagnisses auch auf der Grundlage cler Neufassung des g 8 EG VOL/A weiterhin gelte.

Das verbleibencle Kalkulationsrisiko bemhe ausschließlich auf Umständen, auf welche der

Auftraggeber keinen Einfluss habe.

Die Wertungskriterien seien nicht intransparent. Ob die Antragstellerin eine schnelle oder

eine langsamere und damit auch deutlich gewissenhafte und vertiefte Erfassung kalkuliere,

bleibe ihr vorbehalten. Die Kalkulation der Preise sei Sache des Bieters. Auch die Aufteilung

der Leistungen in die Zeitabschnitte 2011 und 2012 sei nicht zu beanstanden. In der Leis-

tungsbeschreibung unter ,,Zeitraum" habe der Auftraggeber vorgegeben, welche Leistungen

bis zum 30.1 1.201 1 zu erbringen seien.

Ob der Gleichbehandlungsgrundsatz des $ 97 Abs. 2 GWB es verbiete, Erfahrungen mit

brandenburgischen Methoden zu verlangen, sei zweifelhaft. Darauf kommt es indes nicht an,

denn die Ausschreibung sei im Lichte des $ 7 Abs. 5 Satz 2 EG VOL/A dahin zu verstehen,

dass statt der geforderten Eignungsnachweises auch andere gleichwertige Nachweise erbracht

werden können.

Gegen den ihr am 13.I0.20I1 zugestellten Beschluss der Vergabekammer hat die Antragstel-

lerin die am 27.10.2011 eingegangene sofortige Beschwerde erhoben, mit der sie ihr

Vorbringen wiederholt und vertieft .

Di e Antragstell erin b eantr agt,

den Beschluss der Vergabekammer aufzuheben und

den Auftraggeber zu verpflichten, die Ausschreibung gemäß VOF (Ver-

gab eordnung für freiberufl iche Leistungen) vorzunehmen,

hilfsweise, den Auftraggeber zu verpflichten, die gerügten Vergaberechts-

verletzungen nach der Rechtsauffassung des Senats auf anderem Wege

abzustellen.
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Der Auftraggeber beantragt,

die sofortige Beschwerde zurückzuweisen.

Er verteidigt clie Entscheidung der Vergabekammer und tritt dem Besch'werdevorbringen rnit

vertiefter Darlegung seiner bisher vorgebrachten Argumente entgegen.

Die im Beschwerdeverfahren beigeladenen Bieter auf Los 3 haben sich am Verfahren nicht

beteiligt.

Die gemäß $$ 116, 117 GWB zulässige, insbesondere form- und fristgerecht erhobene sofor-

tige Beschwerde der Antragstellerin hat in der Sache überwiegend Erfolg. Sie führt unter Ab-

änderung des angefochtenen Beschlusses der Vergabekammer zu dq Anweisung, die streitbe-

fangene Ausschreibvng zu Los 3 aufzuheben und bei fortbestehender Vergabeabsicht erneut

auszuschreiben.

1) Der Nachprüfungsantrag ist überwiegend zulässig.

a) Die von der Antragstellerin angegriffene Ausschreibung zu Los 3 unterliegt nach $$ 99,

I0O, 127 GWB, $ 2 VgV der vergaberechtlichen Nachprüfung, denn der Wert des zu ver-

gebenden Dienstleistungsauftrages übersteigt den gernäß $ 2 Nm. 2 und 7 YgY für das Nach-

prüfungsverfahren maßgeblichen S chwellenwert.

Der Gesamtauftragswert aller Lose beläuft sich nach der Schätzung des Auftraggebers auf

3i5.000,- € und liegt damit über dem Schwellenwert von 193.000 € gemäß $ 2 Nr. 2YgY.

Den Auftragswert für das Los 3 hat der Auftraggeber auf 73.256,- € geschätzt. Bei dieser

Sachlage unterliegt der insoweit zu vergebende Auftragzwingend dem EU-Vergaberecht.

Erreicht - wie hier - der Gesamtauftragswert den Schwellenwert nach $ 2 Nr. 2YgY, so sind

im Falle der losweisen Ausschreibung gemäß $ 2 Nr. 7 erste Alternative VgV diejenigen Lose

europaweit auszuschreiben, deren Auftragswert den Betrag von 80.000,- € übersteigt. Femer

sind nach $ 2 Nr. 7 zweite Altemative VgV sämtliche derjenigen Lose europaweit auszu-

il
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schreiben, deren addierter Wert 20 Yo des Gesamtauftragswertes übersteigt. Das bedeutet, dass

Lose mit einem Auftragswert unterhalb von 80.000,- €, die in ihrer Gesamtheit nicht mehr als

20 % des Gesamtauftragswertes ausmachen, nicht nach dem EU-Vergaberecht vergeben

werden mässen. Da im Streitfall der Auftragwert des Loses 3 bereits für sich die Schwelle

von 20 % des Gesarntauftragsr,verts (63.000,- €) äbersteigt, unterliegt dieses Los zwingend

dem EU-Vergaberecht.

b) Mit zutreffenden Gründen hat die Vergabekammer das für die Antragsbefugnis gernäß

$ 107 Abs. 2 GV/B erforderliche Interesse der Antragstellerin am Auftrag bejaht, obwohl die

Antragstellerin sich nicht mit einem Angebot an der Ausschreibung beteiligt hat.

Die Antragstellerin hat unwidersprochen vorgetragen, am Auftrag interessiert zu sein. An der

Abgabe eines chancenreichen Angebots sei sie aber gerade aufgrund der gerügten Vergabe-

verstöße gehindert gewesen. Namentlich mangels ausreichender Beschreibung der Leistung

und wegen Fehlens ausreichender Kalkulationsgrundlagen sei ihr ein seriös kalkuliertes

Angebot unmöglich ge\À/esen. Mit dieser Darlegung genügt die Antragstellerin den nach $ 107

Abs. 2 GWB zu stellenden Anforderungen an das Auftragsinteresse (vgl. OLG Düsseldorf,

Beschluss v.25.11.2009,Yery27109, IBR 2070,162; OLG Saarbrücken, Beschluss v. 07.05.

2008, 1 Verg 51071' OLG München, Beschluss v.02.08.2007,Yerg7107;YeryabeR 2007,799;

OLG Jena, Beschluss v. 06.06.2007,9 Verg 3107; YergabeR 2007, 677; OLG Koblenz,

Beschluss v. 25.05.2000, 1 Verg 1/00, NZBau 2000, 445; Senat, Beschluss v. 07.08.2008,

Verg W 1 I /08, zitiert nach juris.de).

c) Der für die Antragsbefugnis weiter zu fordernden Darlegung der Verletzung in den

Rechten nach $ 97 Abs. 7 GWB und eines durch die behauptete Rechtsverletzung entstan-

denen oder drohenden Schadens ist die Antragstellerin ebenfalls dadurch nachgekommen,

dass sie geltend macht, infolge der Vergabefehler gehindert gewesen zu sein, sich erfolgreich

um die Auftragsvergabe zu bewerben.

Mit dem Vorbringen, die vorliegende Ausschreibung lasse eine verlässliche Auftragskalkula-

tion nicht zu,hat die Antragstellerin eine Verletzungin ihren Rechten nach $ 97 Abs. 7 GWB

dargelegt, bei deren Vorliegen ein Schaden möglich erscheint. Zwar ist ein drohender Scha-

den in Zweifel zu ziehen, soweit die Antragstellerin in erster Linie begehrt, die Auftragsver-

gabe nicht irn offenen Verfahren nach VOL/A, sondern im Verhandlungsverfahren nach VOF
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vorzunehmen. Auf die Rüge der gewählten Vergabeart beschränkt sich die Antragstellerin

aber nicht, sie macht hilßweise geltend, die vorliegende Ausschreibung im offenen Verfahren

unter Forderung einer Gesamtpreisangabe sei jedenfalls im konkreten Fall infolge Unkal-

kulierbarkeit vergaberechtswidrig. Damit nimmt die Antragstellerin für sich in Anspruch, bei

Vorliegen hinreichender Kalkulationsgrundlagen ein Angebot mit Zuschlagschancen abgeben

zu können.

Ob das Begehren der Antragstellerin, den Auftrag im Verhandlungsverfahren nach VOF er-

neut auszuschreiben, der Sache nach geeignet ist, einen drohenden Schaden zu verhindern, ist

zweifelhaft, kann hier jedoch offen blieben, weil die Rüge - wie noch auszuführen ist - sach-

lich unbegründet ist. Für eine Verschlechterung der Bieterposition durch die Wahl des offe-

nen Verfahrens nach VOL/A anstelle des von der Antragstellerin für zutreffend gehaltenen

Verhandlungsverfahrens nach VOF ist nichts ersichtlich. Das Verhandlungsverfahren unter-

scheidet sich grundsätzlich vom offenen Verfahren, weil der öffentliche Auftraggeber im

offenen Verfahren den Auftrag nur gemäß dem Inhalt eines der abgegebenen Gebote erteilen

darf, während im Verhandlungsverfahren der Inhalt der Gebote jeweils verhandelbar ist. Im

Verhandlungsverfahren besteht damit generell die Gefahr, bei Nachverhandlungen von einem

Mitbewerber unterboten zur werden. Aus diesem Grund ist es anerkannt, dass die fehlerhafte

Wahl des Verhandlungsverfahrens die Möglichkeit der Verschlechterung der Zuschlags-

chancen in sich birgt und deshalb ein Schaden im Sinne von $ 107 Abs. 2 GWB droht (vgl.

BGH, Beschluss v. 10.11.2009,Xt2F 8/09, BGHZI83,95; Senat, Beschluss v.20.09.2011,6

Verg W lllll, VergabeR 2072,110). Für den umgekehrten Fall erscheint eine Verbesserung

der Zuschlagschancen bei Abrücken vom offenen Verfahren und Durchfïihrung eines Ver-

handlungsverfahrens aus dernselben Grund indes ausgeschlossen. Die Antragstellerin veûnag

auch nicht atfzuzeigen, aus welchem Gesichtspunkt sich ihre Chancen im Verhandlungs-

verfahren verbessern könnten.

d) Die Antragstellerin ist ihrer Rügeobliegenheit rnit Ausnahme der nachgeschobenen

Rüge zum Zus chl agskriterium,, P rei s" nachgekommen.

Mit ihrern Rügeschreiben vom 29.07.2011 hat die Antragstellerin Verstöße gegen das Verga-

berecht bezüglich der gewählten Verfahrensart, hinsichtlich der Anforderungen an die Leis-

tungsbeschreibung und damit einhergehend gegen unzureichende Kalkulationsgrundlagen

sowie betreffend das Zuschlagskriterium ,,Qualität" und ferner hinsichtlich der Eignungs-
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nachweise rechtzeitig vor Ablauf der Frist zur Angebotsabgabe gerügt, $ 107 Abs. 3 Nrn. 2

und 3 GWB. Ebenfalls hat die Antragstellerin mit ihrem Nachprüfungsantrag die Antragsfüst

nach $ 107 Abs. 3 Nr. 4 GWB gewahrt. Soweit die Antragstellerin in ihrem Nacþrüfungsan-

trag ergänzende Ausführungen zur vermeintlich unzureichenden Leistungsbeschreibung und

zum Ztschlagskriterium ,,Preis" gemacht hat, ist allein die letztgenannte Rüge als verspätet

anzusehen,

Ztvar hat die Antragstellerin bereits in ihrem Rügeschreiben vom 29.07.2011 mitgeteilt, sie

rüge ,,die Zuschlagskriterien". Als intransparent beanstandet hat sie allerdings allein das Kri-

terium ,,Qualität". Ihre Beanstandung geht auf das Kriterium ,,Preis" mit keinem Wort ein.

Bei dieser Sachlage ist eine ordnungsgemäße Rüge, die einen bestimmten Sachverhalt als

Vergaberechtsverstoß kennzeichnet, nur für das Kriterium ,,Qualität" zu erkennen.

Anders verhält es sich, sor,veit die Antragstellerin mit dem Nachprüfungsantrag die schon im

Rügeschreiben vom 29.07.2001 vorgebrachte Beanstandung hinsichtlich der vermeintlich

unzureichenden Leistungsbeschreibung mit ergànzenden Ausführungen unterlegf hat. In ih-

rern Rügeschreiben hat die Antragstellerin hinreichend konkret beanstandet, dass die Leistung

nicht eindeutig und erschöpfend beschrieben sei. Dabei ist sie unter anderem auf den Inhalt

cler ,,Anlage Leistungsbeschreibung" sowie die Kartierungsanleitung eingegangen. Mit ihrem

Nachprüfungsantrag hat die Antragsstellerin sodann eine Vielzahl einzelner Textpassagen der

Leistungsbeschreibung und der Kartierungsanleitung wiedergegeben und näher ausgeführt,

aus welchen Gesichtspunkten nach ihrer Ansicht Unklarheiten bei der Beschreibung der

Leistung bestehen. Dieses Vorbringen konkretisiert und vertieft lediglich die rechtzeitig erho-

bene Rüge.

2) Der Nachpniftingsantrag ist auch überwiegend begründet.

a) Er ist allerdings unbegründet, soweit die Antragstellerin die V/ahl der Vergabeordnung

der VOL/A beanstandet. Die Vergabe der Leistung musste nicht nach den Vorschriften der

VOF erfolgen.

Zutreffend hat die Vergabekammer die ausgeschriebenen Arbeiten der Erfassung und Kartie-

rung von Biotopen und FFH-Lebensraumtypen als freiberufliche Dienstleistung angesehen.
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Bei den zu vergebenden Leistungen handelt sich um wissenschaftliche Tätigkeiten im Sinne

von $ 18 Abs. I Nr. 1 ESIG und $ 1 Abs. 2PartGG, die - da sie von den Bietern selbständig

ausgeübt werden - freiberufliche Tätigkeiten darstellen (vgl. BFH, Urteil v.26.11. 1992, IV R

64191, zäert nach juris.de).

Nach $ 4 Abs. 1 Satz 1 VgV (i.d.F. v. 10.06.2010) haben öffentliche Auftraggeber bei der

Vergabe von Dienstleistungsaufträgen die Bestimmungen des 2. Abschnitts des Teils A der

VOL/A (EG VOL/A) anzuwenden, sofern in den $$ 5 und 6 VgV nichts anderes bestimmt ist.

Gemäß $ 5 VgV ist auf freiberufliche Dienstleistungen die VOF nur anzuwenden, wenn ihr

Gegenstand eine Aufgabe ist, deren Lösung nicht vorab eindeutig und erschöpfend

beschrieben werden kann. Daraus folgt, dass auch für freiberufliche Dienstleistungen die

Vergabeordnung der VOL/A vorrangig ist, sofern die Lösung der Aufgabe vorab eindeutig

und erschöpfend beschreibbar ist (vgl. OLG Saarbrücken, Beschluss v. 20.09.2006, 1 Verg

3lO6,YeryabeR 2007, 110; OLG Düsseldorf, Beschluss v.2L04.2010, Verg 55109, VergabeR

2071,112). Dass dies für den vorliegend zu beurteilenden Auftrag der Fall ist, sieht der Senat

nicht anders als die Vergabekammer.

Bei der Beurteilung, welche Anforderungen an die ,,eindeutige und erschöpfende Beschreib-

barkeit der Aufgabe" zu stellen sind, ist auf den Zweck der Vorschrift des $ 5 VgV abzustel-

len, der darin liegt, den Anwendungsbereich des Verhandlungsverfahrens nach VOF gegen-

über demjenigen des vorrangigen Verfahrens nach VOL/A abzugrenzen. Eine vorab eindeutig

und erschöpfend beschreibbare Lösung im Sinne von $ 5 VgV liegt deshalb vor, wenn die

Lösung so genau beschrieben werden kann, dass sie Gegenstand eines offenen oder nicht-

offenen Verfahrens sein kann (vgl. OLG Saarbrücken a.a.O; OLG München, Beschluss v.

28.04.2006, Verg 6106;YeryabeR 2006 ,914). Das ist hier der Fall, denn es geht nicht darum,

eine Problemstellung durch geistig-kreative Schöpfung einer noch zu findenden Lösung zùzv-

führen. Das zu erreichende Ziel der Biotoptkartierung liegt darin, die Ausstattung der Land-

schaft an Hand von abgrenzbaren Biotoptypen zu beschreiben. ZumEneichen der vorgege-

benen Lösung der Biotopkartierung sind die entsprechenden tatsächlichen Gegebenheiten der

Natur zu untersuchen, deren Ergebnisse nach anerkannten wissenschaftlichen Maßstäben zu

werten und bestimmten Kategorien der zu erfassenden Flächen zuzuordnen und schließlich in

die Form einer digitalisierten Karte zu bringen. Ohne weiteres zutreffend hat die Antragstelle-

rin selbst die Aufgabe bilclhaft dahin beschrieben, dass die in der Natur vorzufindenden

Gegebenheiten ,,in ein Schema zu pressen" seien. Jenes ,,Schema" steht fest, denn den Auf-
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tragnehmern ist vorgegeben, welche Flächen mit welchen Angaben zu erfassen sind. Ebenso

stehen der zur Erreichung des Ziels einzuschlagende Weg und die anzuwendenden Methoden

fest. Der Auftraggeber hat dies in der Leistungsbeschreibung und den Anlagen dazu bis in

letzle Detail gehend erschöpfend beschrieben. Die Erfassung und Kartierung in vorgegebener

Kartierungstiefe erfolgt auf cler Gnrndlage des vom Auftraggeber vorgegebenen standar-

disierten Erfas sungssystems.

Soweit die Antragstellerin einzelne interpretationsbedürftige Begriffe und Formulierungen der

Leistungsbeschreibung herausgreift und rügt, diese seien nicht im Sinne einer erschöpfenden

Aufgabenbeschreibung eindeutig, ist dem nicht zu folgen. Der zum Grundwissen der ein-

schlägigen Fachkreise zählende Begriff der ,,selektiven Kartierung" ist nicht unklar, er meint

die ausgewählte Erfassung bestimmter geschülzter ode'r schutzwürdiger Biotope (vgl. nur

SUKOPP & WITTIG, Stadtökologie,1993, S.361). Nichts anderes gilt für die von der An-

tragstellerin wegen Verwendung des Wortes ,,gegebenenfalls" beanstandete Formulierung der

Leistungsbeschreibung ,,ES handelt sich nicht lediglich um eine ÜberprüfungÂjberarbeitung

bereits füiher erhobener Biotope; vorhandene Altdaten sind aber auszuwerten und ggf. zu

aktualisieren und einzuarbeiten". I-Inter Einschluss der übrigen Aufgabenbeschreibung ist es

für einen verständigen Bieter unzweifelhaft, dass vorhandene Altdaten auszuwerten und dann

zu aktualisieren sind, \À/enn die Erhebungen in der Natur Aktualisierungsbedarf ergeben. Dass

die Antragstellerin den beanstandeten Punkten für sich auch das zutreffende Verständnis

zugrunde legJ., zeigen ihre vertieften Ausführungen zum Erfassungs- und Kartierungsaufivand

einzelner Biotop- und Lebensraumtypen einschließlich ihrer Mischformen.

Zutreffend zeig! die Antragstellerin mit detailreichen Ausführungen auf, dass der Auftrag-

nehmer bei der anzufertigenden Biotopkartierung umfangreiche'Wertungs- und Beurteilungs-

spielräume - beispielsweise bei der Biotopeinordnung - auszufüllen hat und folglich auch

geistig-schöpferisch tätig wird. Dieser Umstand, der einer wissenschaftlichen Arbeit imma-

nent ist, ändert aber nichts daran, dass die zu erledigende Aufgabe eindeutig und erschöpfend

beschrieben werden kann. Dem Auftragnehmer kommt kein kreativ-schöpferischer Freiraum

dahin zu, eine ergebnisoffene Fragestellung durch Auffinden der optimalen Lösungsvariante

zu beantworten. Der Auftragnehmer soll sein geistiges Potential bei der Erledigung der Auf-

gabe dahin einbringen, dass er anhand vorgegebener Methoden nach anerkannten wissen-

schaftlichen Standards ein den inhaltlichen Maßstäben nach feststehendes Arbeitsergebnis
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abliefert. Damit betrifft die Dienstleistung eine Aufgabe, deren Lösung vorab eindeutig und

ers chöpfend b eschrieben ist.

Der Umstand, dass die auszuführenden Arbeiten ihrern konkreten Umfang nach noch nicht

feststehen, weil diese von den erst bei der Auftragsdurchfühtxng zù ennittelnden Gegeben-

heiten der Natur - insbesondere der Anzahl, Ausdehnung und Beschaffenheit del einzelnen zu

erfassenden Gebiete - abhängen, berührt die Beschreibbarkeit der Lösung nicht. Hiervon zu

trennen ist allerdings die Frage, ob infolge des noch offenen Arbeitsanfalls die geforderte An-

gabe eines Gesamtpreises deshalb zu beanstanden ist, weil den Bietern eine kaufmännisch

vernünftige Kalkulation unmöglich ist. Das ist unter den Gegebenheiten des hier zu beurtei-

lenden Auftrages zu Los 3 zu bejahen.

b) Der Nachpnifungsantrag ist begnindet, da die Ausschreibungzu Los 3 den nach g 8 EG

VOL/A an die Leistungsbeschreibung im Hinblick auf die geforderte Gesamtpreisangabe zu

stellenden Anforderungen betreffend die Kalkulationsgrundlagen nicht gerecht wird und

deshalb die Antragstellerin in ihren Bieterrechten verletzt.

Gemäß $ 8 Abs. 1 EG VOL/A ist die Leistung eindeutig und erschöpfend zu beschreiben, so

dass alle Bewerber die Beschreibung im gleichen Sinne verstehen müssen und dass rniteinan-

der vergleichbare Angebote zu erwarten sind. Hierzu ist es unerlässlich, dass die

Leistungsbeschreibung auch alle fi-rr die Bestimmung des Leistungsumfangs zum Zwecke der

Kalkulation wesentlichen Urnstände erkennen lässt, weil nur dann eine Beschreibung vorliegt,

die von allen Bietem im gleichen Sinne verstanden wird und miteinander vergleichbare

Angebote in preislicher Hinsicht erwarten lässt (vgl. Prieß in Kulartz lMarxlPortzlPneß,

VOL/A, 2. Aufl., $ 8 EG VOL/A Rr. 19; Raufeisen in Willenbruch/Wieddekind, Vergabe-

recht, 2. Aufl,., $ 8 Ec VOL/A Rn. 2; $ 7 VOL/A Rx. 19).

Den danach zu stellen Anforderungen genügt die Leistungsbeschreibung im Hinblick auf die

geforderte Gesamtpreisangabe nicht. Kann der Aufwand einer dem Inhalt nach hinreichend

bestimrnten Leistung votn Bieter nicht kalkuliert werden, da der Auftraggeber ausreichend

aussagekräftige Bernessungsgrundlagen nicht geben kann, ist die Forderung nach einem Ge-

sarntpreis unzulässig. Potentielle Bieter sind in ihrem Recht auf ein transparentes Verfahren

nach $ 97 Abs. 1 GWB verletzl, wenn wesentliche Grundlagen nicht mitgeteilt werden, die

sie benötigen für die Entscheidung, ob sie sich rnit einem wirtschaftlich vernünftigen Angebot
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beteiligen können. Eine solche Ausschreibung ist unzulässig, ohne dass es auf die Frage an-

kommt, ob im Rahmen des $ 8 EG VOL/A das füiher in $ 8 Abs. 1 Nr. 3 VOLIA 2006

ausdrücklich enthaltene Verbot der Aufbürdung ungewöhnlicher Wagnisse weiterhin unein-

geschränkt Geltung beansprucht oder nicht.

Die Vorschrift des $ 8 Abs. 1 Nr. 3 VOL/A 2006 schrieb vor, dass dem Auftragnehmer keine

ungewöhnlichen Wagnisse für Urnstände und Ereignisse aufgebürdet werden durften, auf die

er keinen Einfluss hat und deren Einwirkung auf die Preise und Fristen er nicht im Voraus

schätzen kann. In $ 8 Abs. 1 EG VOL/A hat die Bestimmung keinen Eingang gefunden. Seit-

her ist in der vergaberechtlichen Rechtsprechung umstritten, ob das Verbot als fortgeltend

anzusehen ist oder nicht (dagegen: OLG Düsseldorf, Beschluss v. 19.10.2011, Verg 54/Il;
NZBau 2077,162 mit ausführlicher Darstellung des Streitstandes sowie Beschluss v. 07.11.

201I, Verg 90/11, VergabeR 2012,206; dafür: OLG Jena, Beschluss v. 22.08.2011, 9 Verg

2l1l;NZBau20II,77I). Für den Streitfall bedarf die Frage keiner abschließenden Klärung.

Auch soweit die Fortgeltung mangels Bestehens eines entsprechenden Rechtssatzes in $ 8 EG

VOL/A vemeint wird, ist anerkannt, dass der Rechtsgedanke jedenfalls insoweit heranztzie-

hen ist, als er anderen - r,veiter geltenden - Rechtsvorschriften immanent ist (vgl. OLG Düssel-

dorf, Beschlüsse v. 19.10.2011 und 07.I1.2011 a.a.O.). Die Aufbürdung eines ungewöhn-

lichen Wagnisses - solveit dies auf unzureichender Beschreibung des Umfangs der Leistung

beruht - ist folglich schon nach $ 8 Abs. 1 EG VOL/A als unzulässig anzusehen. Unabhängig

davon verstößt es gegen clas Transparenzgebot und das Willktirverbot, eine unzumutbare

Kalkulation abzufordern. Unzulässig ist es danach, eine Gesamtpreisangabe zu verlangen,

wenn Umstände offen sind, welche die Preisermittlung in der Weise beeinflussen, dass eine

kaufmännisch vernünftige Kalkulation eines Gesamtpreises unmöglich ist. So verhält es sich

bei dem hier zu Los 3 zu vergebenden Auftrag.

Feststehend ist der Leistungsumfang für die anzufertigende Biotopkartierung allein hinsicht-

lich der Gesamtfläche des zu bearbeitenden Gebiets von ca. 390 km2. Die weiter in der Leis-

tungsbeschreibung enthaltene Angabe der zu erwartenden Zahl der Erfassungsgebiete von ca.

1200 Biotopen ist schon mit erheblichen Unsicherheiten behaftet. Die geschätzte Zahl geht

nach dem Vorbringen des Auftraggebers zurúck auf bereits vorliegende Daten aus dem ersten

Kartierungsdurchlauf, der allerdings FFH-Lebensraumtypen nicht erfasst hat, sowie auf Ver-

dachtsflächen anhand vorhandener Luftbilder und sonstiger Informationen zu Besonderheiten

des Untersuchungsgebiets (2.8. Naturschutzgebiete, Tagebauflächen oder militärisch genutzte
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Flächen) unter Ansatz vort wissenschaftlichen Erfahrungswerten. Wie zwischen den Beteilig-

ten unstreitig ist, hat der Auftraggeber den Bietern sämtliche ihm vorliegenden Informationen

über das Erfassungsgebiet zur Einsichtnahme im Intemet zur Verfügung gestellt. Nicht mir
geteilt hat er den Bietern allerdings, unter Ansatz welcher bestimmten Datensätze und auf

welchem 'Weg er die Zahl der Erfassungsgebiete auf ca. 1200 geschàtzt hat. Insoweit heißt es

in der Leistungsbesclreibung unter Leistungsumfang und Flächen: ,,Bei den Angab en zrrf

vermuteten Biotopanzahl und zur Untersuchungsfläche ... handelt es sich um Schätzungen,

die auf Basis von Altdaten und Hochrechnungen ermittelt wurden".

Für den Leistungsumfang von weit ausschlaggebenderer Bedeutung als die Gesamtzahl der nt
erfassenden Gebiete sind schließlich die konkreten Gegebenheiten der einzelnen, erst zu er-

mittelnden Erfassungsgebiete. Wie die Antragstellerin unbestritten vorgetragen hat, hängt der

jeweils anfallende Aufivand ganz entscheidend von der Art, Ausdehnung und Ausprägung der

in der Natur jeweils vorzufindenden Biotopflächen ab. Die Antragstellerin hat für ver-

schiedene Biotoptypen und deren Mischformen unter Ansatz sämtlicher Arbeitsschritte darge-

stellt, dass der Arbeitsaufwand je Biotop etwa bis zum 8-fachen variieren kann. V/enngleich

der Auftraggeber einzelnen Ansätzen der Antragstellerin entgegengetreten ist, hat er nicht in

Abrede gestellt, dass der Aufwand flir jeden einzelnen Biotop je nach den Verhältnissen in

der Natur ganz unterschiedlich ist. In der Leistungsbeschreibung ist hierauf auch hingewiesen

mit der einleitenden Aussage zum Leistungsumfang: ,,Der Kartierungsaufwand hängt wesent-

lich von der Flächengröße ... sowie der Art und Ausprägung der Biotope ab". Diese flir die

Errnittlung eines Gesamtpreises ausschlaggebenden Umstände wären indes der Natur des

Auftrages nach erst im Rahmen der Leistungsausführung zù ermitteln und damit zu spät für

eine Angebotskalkulation.

Die Kalkulation kann sich deshalb nur auf eine Schätzung des mutmaßlich erforderlichen

Aufivandes stützen. Eine Schätzung als Grundlage eines verbindlichen Gesamtpreisangebots

ist einem Bieter bzw. Auftragnehmer aber nur dann zuzumuten, wenn solche Schätzgrund-

lagen vorhanden sind und den Bietem bekannt gegeben werden, die eine hinreichend verläss-

liche und kaufmännisch vernünftige Preisermittlung zulassen. Das ist - soweit es um das hier

zu beurteilende Los 3 der Ausschreibung geht - nicht der Fall.

Der Auftraggeber hat sein Vorbringen, seine langjährigen Erfahrungen zeigfen, dass eine hin-

reichend sichere Kalkulation unter Ansatz ,,mittlerer Biotopgrößen" und eines ,,mittleren
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Aufivandes pro Biotop" möglich sei, nicht durch Tatsachen unterlegl. Da für das Untersu-

chungsgebiet eine Vorkartierung in der mit dem Auftrag umzusetzenden Kartierungsintensität

nicht vorliegt und insbesondere die mehr als zetn Jahre zurückliegende Übersichtskartierung

die FFH-Lebensraumtypen noch nicht erfasst, veÍnag der Senat eine tragfähige Grundlage für

die flächendeckencle Annahme eines rnittleren Aufwandes nicht zu erkennen. Der Auftrag-

geber hat den Bietem zudem nicht bekannt gegeben, auf welcher Grundlage er seine Auf-

tragswertschäIzung vorgenommen, insbesondere nach welchen Maßgaben und Schätzgrund-

lagen er den Leistungsumfang prognostiziert hat. Dem Inhalt cler Vergabeakten lässt sich in-

soweit nichts entnehmen, dokumentiert sind nur die Ergebnisse der Auftragswertschätzung.

Schließlich belegen die zu Los 3 abgegebenen Angebote der Beigeladenen derart unterschied-

liche Ansätze des Arbeitsaufivandes, dass nicht mehr von vergleichbaren Angeboten gespro-

chen werden kann. Der höchste angebotene Gesamtpreis übersteigt den niedrigsten Gesamt-

preis um mehr als 400 o/o, wobei Stundensätze im Rahmen von 30,- € bis zu 42,- €, angesetzt

sind. Die kalkulierte Gesamtstundenzahl variiert zwischen 995 h und 3.680 h. Selbst rvenn

man die jeweils niedrigsten und höchsten Gesamtpreise außer Betracht lässt, beträgt die

Spanne zwischen dem zweitgünstigsten und dem zweitteuersten Bieter mehr als 100 %. Die

zweithöchste Gesamtstundenzahl beträgt 2.044 h, die zweitniedrigste 1.381,50 h. Aus diesen

Gegebenheiten der zu Los 3 abgegebenen Angebote ist der Schluss zu ziehen, dass die

Kalkulation der Bieter nicht auf einer als verlässlich anzusehenden Grundlage erfolgt ist. Eine

kaufmännisch plausible Preisermittlung ist folglich mit Blick auf die geforderte Gesamtpreis-

angabe nicht gegeben.

Evident sind die Unwägbarkeiten bei der Bestimmung des voraussichtlich anfallenden

Arbeitsaufwandes gerade bei dem hier zu beurteilenden Los 3, einem Los mit einen - im Ver-

gleich zu den meisten übrigen Losen - besonders großen Untersuchungsgebiet und zugleich

einer besonders hohen Anzahl der zu erwartenden Erfassungsgebiete. Die vorliegende Aus-

schreibung erfasst Lose mit ganz wterschiedlichen Untersuchungsgebieten, welche Flächen-

ausdehnungen von 65 km2 bis zu 390 km2 und erwartete Erfassungsgebiete in einer Anzahl

zwischen 160 und 1500 aufiveisen. Die auf diejenigen Lose abgegebenen Angebote, welche

geringere Untersuchungsflächen mit geringerer Zahl an Biotopverdachtsflächen betreffen,

weisen'hinsichtlich der angebotenen Gesamtstundenzahl und der angebotenen Gesamtpreise

deutlich geringere Abweichungen untereinander auf. Das spricht dafür, dass die Schwierig-

keit, eine realistische Prognose des Arbeitsaufwandes zu treffen und den geforderten Gesamt-
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preises zu kalkulieren, gerade in den Fällen größerer Untersuchungsgebiete besteht. Die Er-

örterungen mit den Beteiligten in der mündlichen Verhandlung des Senats sttitzen diese An-

nahme. So hat der Auftraggeber ausgeführt, dass bei kleineren Untersuchungsgebieten die

Prognose des Leistungsumfangs mit höherer Sicherheit möglich sei als bei besonders großen

Untersuchungsflächen.

Demzufolge ist die Leistungsbeschreibung hinsichtlich des flir die geforderte Gesamtpreis-

angabe nicht hinreichend abzuschätzenden Leistungsumfangs als entgegen g 8 Abs. 1 EG

VOL/A unzureichend anzusehen. Der Umstand, dass dies seinen Grund im wesentlichen nicht

in unzulänglichen Angaben des Auftraggebers hat, sondem in der Natur des Auftrages liegt,

ändert daran nichts. Der Auftraggeber hat seinen Beschaffringsvorgang so zu gestalten, dass

die Bestimmungen des Vergabeverfahrens eingehalten werden (g 97 Abs. 7 GV/B).

c) Zu Recht beanstandet die Antragstellerin das Zuschlagskriterium ,,Qualität (kalkulierte

Stundenanzahl für die Arbeitsschritte)" als intransparent.

Nach $ 19 Abs. 8 EG VOL/A sind bei der Wertung der Angebote entsprechend der bekannt

gegebenen Gewichtung vollständig und ausschließlich die Kriterien zu berücksichtigten, die

in der Bekanntmachung oder den Vergabeunterlagen genannt sind. Diese Pflicht zur Bekannt-

machung der Zuschlagskriterien und deren Gewichtung dient der Transp arenz des Verfahrens.

Eine hinreichende Bekanntmachung setzt voraus, dass der Auftraggeber den Bietern die Zu-

schlagskriterien klar und unmissverständlich so spezifiziert bekannt gibt, dass den Bietern der

konkrete Wertungsmaßstab bewusst ist. Der Bieter muss bei Abgabe seines Angebots wissen,

auf welche Gesichtspunkte rnit welcher Gewichtung es dem Auftraggeber ankommt, denn erst

dann kann er sein Angebot nach den Bedürfnissen des Auftraggebers gestalten (vgl. Vavra in

KulartzlMarxlPortzlPt'reß a.a.O. $ 19 EG VOL/A Rn. 254; Stolz in Willenbruch/ Wieddekind

a.a.O. $ 19 EG VOL/A Rn. 91; Müller-Wrede in Müller-V/rede a.a.O. $ 19 EG VOLiA Rn.

202). Diesen Anforderungen genügt die ohne nähere Spezif,rzierung gebliebene Angabe des

Wertungskriteriurns,,Qualität (kalkulierte Stundenanzahl für die Arbeitsschritte)" nicht.

Zu erkennen ist zwar, dass der Auftraggeber die Qualität der Angebote anhand der kalkulier-

ten Stundenzahl beurteilen will. Unklar ist aber, ob er eine hohe, eine niedrige oder eine mitt-

lere Stundenzahl als Merkmal hoher Qualität bewerten will. Den Vergabeunterlagen ist dazu

nichts zu entnehmen. Der Auftraggeber hat auch nicht bekannt gemacht, nach welchem
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Wertungssystem er die Angebote im Kriterium ,,Qualität" vergleichen und werten wird. Nach

der Niederschrift übe¡ die Angebotswertung hat er insoweit ein Punkteschema von 1 bis 10

herangezogen.

d) Ebenfalls begründet ist die von der Antragstellerin gegen den geforderten Nachlveis von

Erfahrungen mit der brandenburgischen Biotopkafiierungsmethode und dem brandenbur-

gischen Erfassungsprogramm BBK (Ziff. III.2.3 der Bekanntmachung) gerichtete Rüge.

Die aufgestellte Anforderung, die als Nachweis der fachlichen Leistungsftihigkeit im Sinne

des $ 7 Abs. 3 EG VOL/A grundsätzlich nicht zu beanstanden ist, verletzt die Antragstellerin

in ihrem Recht auf Gleichbehandlung, $ 97 Abs. 2 GWB, $ 2 Abs. 1 Satz 2 EG VOL/A. Der

geforderte Nachweis führt zu einer ungerechtfetigten Bevorzugung brandenburgischer Bieter,

weil er einzig brandenburgischer Erfahrungen erfasst ohne gleichwertige Erfahrungen mit

anderen Methoden und Erfassungsprogrammen zuzulassen. Gemäß $ 7 Abs. 1 EG VOL/A

können von den Bewerbern zum Nachweis der Eignung nur Unterlagen und Angaben verlangt

werden, die durch den Gegenstand des Auftrages gerechtfertigt und angemessen sind. Ent-

scheidend ist, ob aus verständiger Sicht des Auftraggebers ein berechtigtes Interesse hinsicht-

lich der verlangten Angaben und Eignungsnachweise besteht, so dass diese sachlich gerecht-

fertigt und verhältnismäßig erscheinen und den Bieterwettbewerb nicht unnötig einschränken

(vgl. Hausmann/ von Hoff in Kulartzl}i4arxlPortzlPneß a.a.O. $ 7 EG VOL/A Rn.22 fÐ.

Der Auftraggeber hat nicht dargelegt, dass die brandenburgische Methode der Biotopkartie-

rung und namentlich das brandenburgische Erfassungsprogramm BBK derartige Besonder-

heiten aufweisen, dass Erfahrungen mit anderen Biotopkartierungsverfahren nicht als gleich-

wertig anzusehen seien. Dagegen spricht auch der Umstand, dass die l(artierung der FFH-

Lebensraumtypen unter anderem der Erfirllung der Berichtspflicht der Mitgliedsstaaten EU

gemäß Art. 17 der FFH-Richtlinie (RL l992l43lEWG in der aktuellen Fassung der RL

200 6 I 1 0 5 IEG) dient und damit gemeinschaft srechtlichen Vorgaben fol gt.

Der Auffassung der Vergabekammer, die Forderung der Nachweise sei nach $ 7 Abs. 5 Satz2

EG VOL/A ohnehin so zu verstehen, dass andere geeignete Nachweise möglich seien, ist

nicht zu folgen. Diese Sichtweise genügt dem Erfordernis an eine hinreichend transparente

Bekanntmachung der Nachweise nicht.
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e) Auf die Rüge der Antragstellerin gegen die geforderte Aufteilung des Preisangebots auf

die Zeitabschnitte 2011 und 2012 muss nicht weiter eingegangen werden, weil die geforderte

Gesamtpreisangabe unzulässig ist. Die Aufteilung für sich lässt eine Verletzung von Vergabe-

vorschriften aber nicht erkennen. Insoweit kann auf die zutreffenden Ausführungen im Be-

schluss der Vergabekammer B ezug genommen werden.

3) Die festgestellten Vergaberechtsverstöße betreffen die Ausschreibung insgesamt. Sie

können ohne Beeinträchtigung von Vergabegrundsätzen nur durch Aufhebung der Ausschrei-

bung behoben werden. Aus diesem Grund verpflichtet der Senat den Auftraggeber, die Aus-

schreibung aufzuheben ($ 123 cWB i.V.m. g 20 Abs. 1 lit. d) Ec VOL/A).

Es reicht nicht aus, das Verfahren in einen füiheren Stand zuruckzuversetzen, denn der AuÊ

traggeber hat - fortbestehende Vergabeabsicht unterstellt - grundlegend zu prüfen, ob er unter

Behebung des bisherigen Mangels der Forderung nach Angabe eines Gesamtpreises den Auf-

trag erneut im offenen Verfahren ausschreibt oder ob er gehalten ist, den Auftrag nach $ 3

Abs. 3 lit. b EG VOL/A im Verhandlungsverfahren auszuschreiben.

Bei seiner Prüfung wird der Auftraggeber in Betracht zu ziehen haben, ob eine Behebung des

Mangels der Forderung eines Gesamtpreises für die Kartierungsarbeiten im Los 3 durch Auf-

teilung des Auftrags in kleinere geografische Einheiten und gegebenenfalls Mitteilung seiner

eigenen Schätzungen zum Leistungsumfang oder durch Bildung von Einheitspreisen möglich

ist. Ist die vorherige Festlegung eines Gesamtpreises objektiv unmöglich, so wird nur ein

Verhandlungsverfahren gemäß $ 3 Abs. 3 lit. b EG VOL/A verbleiben. Nach dieser Vorschrift

können Aufträge ausnahmsweise im Verhandlungsverfahren mit vorheriger öffentlicher Auf-

forderung zur Teilnahme (Teilnahmewettbewerb) vergeben werden, wenn es sich um Aufträ-

ge handelt, die ihrer Natur nach oder wegen der damit verbundenen Risiken die vorherige

Festlegung eines Gesamtpreises nicht zulassen. Die Gründe für die Unmöglichkeit der Fest-

legung eines Gesamtpreises müssen in der Natur der Leistung oder den mit dieser verbunde-

nen Risiken liegen. Namentlich die zweite Altemative kommt hier in Betracht. Bei dieser

Fallgruppe ist eine vorherige Festlegung der zu erbringenden Dienstleistungen ih¡em Ergebnis

nach - wie hier - zwar möglich, jedoch kann die Kalkulation eines Gesamtpreises durch die

Bieter aufgrund dern Auftrag immanenter Umstände nicht ohne Spekulation erfolgen, so dass

es unzumutbar ist, ihre Folgen ohne weiteres allein den Bietern aufzubürden (vgl. BGH,

Beschluss v. 10. 11.2009 a.a.O. unter Hinweis auf das Gninbuch der EG-Kommission KOM



(2004) 327 P.dn.24 mit dem Beispiel des Baus eines Tunnels, bei dem abzusehen ist, dass die

Erfüllung des Auftrags durch unbekannte geologische Gegebenheiten beeinflusst wird;

Kulartz in KulartzlMarxlPortz/Prieß a.a.O. $ 3 EG VOL/A Rn. 54 ff; Kaelble in Müller-

W'rede, VOL/A, 3.Aufl., $ 3 EG VOL/A Rn. 71 ff).

III.

Die Entscheidung über die Kosten und Auslagen des Verfahrens vor der Vergabekammer

beruht auf $ 128 Abs. 3 und 4 GWB. Die Kostenquote von ll4 zu 314 zu Lasten des Auftrag-

gebers entspricht dem Maß des wechselseitigen Obsiegens und Unterliegens der Beteiligten.

Ausschlaggebend ist, dass aufgrund der vom Auftraggeb er zu verantwortenden Vergabe-

rechtsverstöße die Ausschreibung aufzuheben ist, anderseits aber die Antragstellerin mit ihren

in erster Linie verfolgten Antrag auf Neuausschreibung im Verfahren nach VOF nicht durch-

dringt.

Die Hinzuziehung des Verfahrensbevollmächtigten der Antragstellerin im Nachprüfungsver-

fahren ist entsprechend g 80 Abs. 3 satz2 vwvfG als notwendig anzusehen.

Die Kostenentscheidung für das Beschwerdeverfahren und das Verfahren auf Verlängerung

der außchiebenden Wirkung der sofortigen Beschwerde hat ihre Grundlage in $$ 120 Abs. 2,

78 GV/B, Die überwiegende Kostenlast auf Seiten des Auftraggebers entspricht aus den vor-

stehenden Gründen der Billigkeit. Die Beigeladen sind weder an den Verfahrenskosten zu

beteiligen, noch ist ihnen ein Kostenerstattungsanspruch zu zuerkennen, weil sie am Verfah-

ren nicht mit eigenen Anträgen oder schriftsätzlichem Vorbringen teilgenommen haben.

Eberhard Dr. Schrvonke Håinisch

Beglau
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Abgrenzung VOF und VOUA; nicht
eindeutig und erschöpfend beschreib-
bare Leistung; Kalkulierbarkeit; unge-
wöhnliches Wagnis; transparente
Zuschlagskriterien; nichtdiskriminie-
rende Eignungsnachweise; Rechtsver-
letzung

GWB 55 97 Abs.7, 107 Abs.2; VgV 5 5; VOUA 55 3 Abs.3
lit. b) EG, 8 Abs. 1 EG.

1. Ob das Begehren eines Bieters, den Auftrag statt
im offenen Verfahren nach VOVA im Verhandlungs-
ver{ahren nach VOF erneut auszuschreiben, einen
ihm drohenden Schaden verhindern kann, ist zwei-
felhaft, weil durch eine solche Maßnahme eine Ver-
besserung seiner Zuschlagschancen ausgeschlossen
erscheint.

2. Die Erfassung und Kañierung von Biotopen und
FFH-Lebensraumtypen stellen freiberufliche Dienst-
leistungen dar die eine Aufgabe zum Gegenstand
haben, deren Lösung vorab eindeutig und erschöp-
fend beschreibbar ist. Dass derAuftragnehmerdabei
im Rahmen einer wissenschaftlichen Arbeit geistig-
schöpferisch tätig wird, steht dem nicht entgegen.

3. lst offen, welchen Arbeitsanfall eine dem lnhalt
nach hinreichend bestimmte Leistung verursachen
wird, und fordert der Auftraggeber die Angabe eines
Gesamtpreises, genügt die Leistungsbeschreibung
nicht den Anforderungen an eine eindeutige und
erschöpfende Beschreibung. Denn bei nicht hinrei-
chend verlässlich abzuschätzendem Leistungsum-
fang ist eine kaufmännisch vernünftige Kalkulation

eines Gesamtpreises unmöglich, so dass keine mit-
einander vergleichbaren Angebote in preislicher Hin-
sicht zu erwarten sind.

4. lst die vorherige Festlegung eines Gesamtpreises
objektiv unmöglich, kommt nur ein Verhandlungs-
verfahren nach der VOUA in Betracht.

OLG Brandenburg, Beschluss vom 27 . März 2012 - Verg

W 13/1 1 -,,selektive Kartierung".

Anmerkung:
von Rechtsanwalt und Fachanwalt ftir Bau- und A¡chi-
tektenrecht Dr. Reinhard Voppel, Köln*

Der vom Brandenburgischen Oberlandesgericht ent-
schiedene Fall ist im Grenzbereich von VOL/A und VOF
angesiedelt. Im Kern geht es um die Frage, ob die ausge-
schriebene Leistung hinsichtlich ihrer Lösung vorab ein-
deutig und erschöpfend beschreibbar ist oder nicht.

1. Der Auftraggeber hatte die Leistung im offenen Ver-
fa-hren nach de¡ VOL/A ausgeschrieben, die Antragstelle-
rin begehrt den Ausspruch des Gerichts, dass stattdessen
im Verhandlungsverfahren nach VOF vorzugehen sei. In
diesem Zusammenhang stellt das Gericht in Frage, ob in
dieser Hinsicht das Zulässigkeitserfordernis eines dro-
henden Schadens gegeben sei, bzw. andersherum gewen-
det ein derartiger Ausspruch des Gerichts geeignet sei,

einen drohenden Schaden zu verhindern. Das Gericht

I I Vgl. Hausmann/von Hoff, in: Kularr¿/ManlPortzlPrleß,
a.a.O., S7 EG VOL/A Rdnr,22ff.

12 RL l992l43lE'WG in de¡ aktuellen Fassung de¡ RL 2006/105/
EG.

l3 Vgl. BGH, Beschluss v. 10.11.2009, a,a.O., unre¡ Hinweis auf
das Grünbuch der EG-Kommission KOM (2004) 327 Rdnr.24
mit dem Beispiel des Baus eines Tunnels, bei dem abzusehen ist,
dass die Erftillung des Auftrags durch unbekannte geologische
Gegebenheiten beeinflusst wird; Kularø, in: Kulartz/Marx/
Portz/Prieß, a.a.O., $ 3 EG VOL/A Rdnr. 54 ff.; Kaelble, in:
Müller-\ürede ,VOL|A,3. Aufl., S 3 EG VOL/A Rdnr. 71 ff* Rechtsanwälte Osenbrück Bubert Kirsren Voppel.
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konnte die Frage im Ergebnis offenlassen, da die Antrag-
stellerin noch andere Rügen vorgebracht hat und die
Rüge der falschen Verfahrensart ohnehin aus inhaltli-
chen Gründen zurückzuweisen war. Dennoch macht das
Gericht einige Ausführungen: Es kann nicht erkennen,
warum die \Øahl des of[enen Verfahrens anstelle des Ver-

hteilig sei

ung ihrer
ableiten

wolle. Das Gericht argumentiert, die Möglichkeit, im
Verhandlungsverfalren über den Inhalt derAngebote zu
verhandeln, berge die Gefahr, aufgrund dieser Verhand-
lungen nachträglich noch von einem a¡deren Bieter
unterboten zu werden. Es sei anerkannt, dass bei der'!l'ahl 

des Verhandlungsverfahrens statt des zutreffenden
offenen Verfalrens ein Schaden drohe; umgekehrt könne
das nicht gelten.

Diese Argumenrarion greift indes zukurz. Sie übersieht,

Aatragstellerin sich im offènen Verfahren unverhandel-
bar einem'W'ettbewerb mit porentiell nicht vergleichba-
ren_Aageboten stellen. Die Vorgabe des Verhandlungs-
verfahrens im Anwendungsbereich der VOF beruht
wesendich darau[ dass die darunter fallenden Leistun-
gen solcher Art sind, ,,dass vertragliche Spezifikarionen
nicht so genau festgelegt werden können, dass der AuÊ
trag durch die\Øahl des bestenAngebots in übereinstim-
mung mit den Vorschriften über offene und nichtoffene
Verfahren vergeben werden kann".r Der Zuschlag kann
nicht durch Auswahl des besten Angebots gemäß ãe., ftir
das offene oder nichtoffene Verfahren geltenden Bestim-
mungen erteilt werden. Ist Auftragsgegenstand also eine
Leistung, die unter die VOF fällt und wird diese im offe-
nen Verfahren nach VOL/A vergeben, konkurrieren also

:t
ist

damit nicht, dass ggf. aufgrund der Verhandlungen der
Angebotspreis der Antragstellerin durch einen anderen
Bieter unrerschritten werden könnre. Der Preis spielt im
Verfahren nach VOF im Regelfall ohnehin nur eine
nachrangige Rolle und kann jedenfalls nicht das alleinige
Zuschlagskriterium sein. Maßgeblich ist vielmehr, dais
erst aufgrund der Verhandlungen überhaupt das Ange-
bot ermittelt werden kann, das im Hinblick auf die zu
vergebende Leistung das wirtschaftlichste ist. Damit
droht also der Antragstellerin insofern ein Schaden, als
ihr Angebot im offenen Verfahren nicht sachgerecht
bewertet werden könnte und damit eine diskriminie-
rungsfreie Vergabe nicht möglich wäre. Dies ist abstrakt

Rechtsprechung

zu bewerren: '!7'elches Angebot aufgrund der Verhand-
lungen den Zuschlag bekommen wird, kann vorab ohne-
hin nicht besrimmt werden und ist ftir die Frage des
Schadens nicht relevant.

lungsverfahren angeordnet, weil es mangels Kalkulier-
barkeit des Preises frir die Bierer unzumutbar war, sich
auf ein norwendigerweise spekulatives Angebot einzulas-
sen. Die \Øahl des offenen Verfahrens wird also vom
Gericht als den Bietern nachteilig beurteilt. Dies liegt
daran, dass Verhandlungen norwendig sind, um übei-
haupt eine sachgerechte \We.tu.rg uo.n.hmen zu können.
Nicht anders verhdlt es sich bei der Frage, ob sratr eines
offenen Verfahrens nach VOL/A ein Verhandlungsver-
fahren nach VOF sratfinden muss

2. Zutreffend entscheidet das Gerichr, dass die konkret
ausgeschriebene Leistung nicht unter den Anwendungs-
bereich der VOF fällt. Allein die Tâtsache, dass der Aif-

besond rvor,
bei den rden
könne, hin-
reichend genau festgelegt werden könnten. Daraus kann
aber nicht geschlossen werden, dass alle Leistungen,
denen ein geistig-schöpferisches Element irrnewoÉnt,

Planungsleistunge nieuren
oder dann der Fal nehmer
eine \ù?'crbekampa Design
enn¡¡ickeln soll.

ln dem vom Brandenburgischen OLG entschiedenen
FaIl war dagegen die Lösung eindeutig beschreibbar und
ist auch beschrieben worden: Es geht um eine bloße Kar-
tierung von Biotopen, die nach bestimmten vorgegebe-
nen Merkmalen und anerkannten wissenschaftlichen
Methoden zu bewerten und zuzuordnen sind. dass die
Zahl der Biotope und deren konkrete Einordnung vorab

A¡t.30 Abs. I lit. c VKR aJs Grundlage ft.i¡ die ausschließliche
Vorgabe des Verhandlungsverfahrens in der VOE vgl. Voppel/
Osenb¡ück/Buberr, VOF, 3. Aufl., g I Rdnr.44.

VergabeR 4.2012 657



@ Rechtsprechung

nicht feststehen, ä¡dert nichts daran, dass der Auftragge-
ber die Leistung und deren Lösung als solche eindeutig
beschrieben hat.

3. Dennoch gelangt das Gericht schließlich dazu, dass

der Auftrag zwingend im Verhandlungsverfahren zu ver-

geben ist. Der Auftraggeber hat zwar die Lösung der Auf-
gabe in einer \(/eise beschrieben, die einen Angebotsver-
gleich im offenen Verfahren zuließe. Es war ihm aber

nicht in gleicher \Øeise möglich, auch alle preisbeeinflus-
senden und ftir die Kalkulation wesentlichen Umstände
anzugeben. Das Brandenburgische OLG enth¿lt sich

dabei einer Aussage zu der derzeit umstrittenen Frage, ob

die Tatsache, dass das in S 8 Abs. I Nr.3 VOL/A 2006
enthaltene Ve¡bot, dem Auftragnehmer ein ungewöhnli-
ches \7-agnis aufzuerlegen, nicht in S 8 EG VOL/A 2009
übernommen worden ist, dazu führt, dass die Überw¿il-

zung entsprechender \Øagnisse vergaberechtlich zulässig

ist. Zutreffend leitet das Gericht aus dem Gebot der ein-
deutigen und erschöpfenden Beschreibung der Leistung
in S B Abs. I VOL/A ab, dass dies sich auch auf preisbe-

einflussende Umstände beziehen müsse. Sind diese

Umstände nicht in einer \feise angegeben, die eine ver-

lassliche Schätzgrundlage fur den Preis gegeben ist, kann
yon den Bietern keine abschließende (Gesamt-)Preisan-

gabe im Sinne einer Pauschale verlangt werden. Vielmehr
handelt es sich insoweit um den in S 3 EG Abs. 3 lit. b
VOL/A vorgesehenen Fall: Lässt ein Auftrag seiner Natur
nach oder wegen der damit verbundenen Risiken die vor-
herige Festlegung eines Gesamtpreises nicht zu, kann der

Auftraggeb er das Verhandlun gsverfahren wählen.

Vorliegend kann der Aufwand ftir die zu erbringenden
Leistungen nicht allein anhand der Zahl der Untersu-
chungsgebiete oder deren Fläche ermittelt werden, son-
dern hängt maßgeblich davon ab, wie die aufgefundenen
Biotobflachen ausgeprägt sind. Er ergibt sich also erst im
Laufe der Leistungserbringung. Aus auftragsbezogenen

Gründen ist daher die Ermittlung eines Gesamtpreises

bereits bei Angebotsabgabe nicht möglich und nicht
zumutbar. Ob dies unter den zweiten Fall des S 3 EG
Abs.3 lit. b VOL/A (mit dem Auftrag verbundene Risi-
ken) Fillt, wie das Gericht meint, oder der erste Fall

anwendbar ist (die Natur des Auftrags lasst die Bildung
eines Gesamtpreises nicht zu), kann letztlich auf sich

beruhen.
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Biotopkartierung: Aufgabe mit eindeutig und erschöpfend beschreibbarer Lösung!

1. Die Erfassung und Kartierung von Biotopen und FFH-Lebensraunrt¡pen stellen
freiberufliche Dienstleistungen dar, die eine Arfgabe zum Gegenstand haben, deren Lösung
vorab eindeutig und erschöpfend beschreibbar ist. Dass der Arftragnehrner dabei im Rahnren
einer wissenschaftlichen Æbeit geistig-schöpferisch tätig wird, steht dem nicht entgegen.*)

2. Ob das Begehren eines Bieters, den Arftrag statt nach VOL/A nach VOF erneut
auszuschreiben, einen ihm drohenden Schaden verhindern kann, ist zweifelhaft, weil durch
eine solche Maßnahnæ eine Verbesserung seiner Z¡schlagschancen ausgeschlossen
erscheint.

OLG Brandenburg, Urteil vom 27.03.2012 - Verg W 13111

VgV S 4 Abs. 4 Satz 1, S 5 Satz 2;VOUA2009 S 3 EG Abs. 3

Problem/Sachverhalt

Die Vergabestelle schreibt Leistungen der Biotopkartierung anhand einer Kartierungsanleitung im
Offenen Verfahren aus. Das Los 3 ist mit Ca.-Angaben zu Flächengröße (168 - 400.000 qm),
Biotopanzahl ("ca. 1.200") und "gegebenenfalls" umschrieben, unter Ven¡veis auf Altdaten und eine
"Leistungsbeschreibung". Eine Bewerberin sieht sich außerstande, ein Angebot zu kalkulieren. Der
Umfang der erforderlichen Leistungen sei völlig offen wie auch der Biotopkartierungserfolg als Lösung in
Anbetracht geistig-schöpferisch-kreativer Bewertungen einer Fläche. Denn eine Fläche könne sowohl
als ein einziges großes Biotop oder auñryändig als mehrere kleine, detaillierte Biotope bewertet werden.
Die VOF statt VOL sei anzuwenden, da die Leistung von Freiberuflern erbracht und vorab nicht eindeutig
und erschöpfend beschreibbar sei.

Entscheidung

Das OLG hält dagegen die VOL für einschlägig. lm Umkehrschluss zum BGH (lBR 2010, 54), wonach
die fehlerhafte Wahl eines Verhandlungsverfahrens statt des Offenen Verfahrens einen Schaden eines
Unternehmens begründen könne, sei hier ein drohender Schaden zweifelhaft. Denn laut BGH (a.a.O.)
sei im Verhandlungsverfahren ein Bieter der ansonsten nicht gegebenen Gefahr ausgesetzt, bei
Nachverhandlungen von einem Mitbewerber unterboten zu werden. Es liege zwar eine freiberufliche
Leistung vor. Die Biotopkartierung betreffe aber eine Aufgabe, deren Lösung vorab eindeutig und
erschöpfend beschrieben werden könne. Zel sei, die Landschaft anhand abgrenzbarer Biotoptypen
zu beschreiben und "in ein Schema zu pressen". Zum Erreichen der vorgegebenen Lösung der
Biotopkartierung sei die Natur zu untersuchen, nach wissenschaftlichen fVlaßstäben zu bewerten,
bestimmten Kategorien zuzuordnen und sodann zu kartieren. Es sei ein Verhandlungsverfahren
gemäiß S 3 EG Abs. 3 b VOL/A2009 durchzuführen.

Praxishinweis

Die Entscheidung ist insoweit unzutreffend (siehe auch Kaufhold: Die Vergabe freiberuflicher
Leistungen, S. 139). Biotope sind Unikate! Die Lösung im Sinne des g 5 VgV ist die fix und fertige
Biotopkartierung. Da die QualitäUArbeitsweise anhand zahlreicher vertretbarer Wertungsspielräume
entscheidend ist, wonach eine Fläche als ein großes oder als fünf kleine Biotope mit höherem Aufiryand
möglich und fachlich richtig ist, drücken identische Preise nicht die gleiche Leistung aus. Die Natur lässt

rne
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sich abschließend nicht in ein einzig passendes Schema pressen. Es bleiben immer
Wertungsspielräume, weshalb eine solche Leistung nicht vorab eindeutig und erschöpfend
beschreibbar ist. Auch der Venueis auf den BGH (a.a.O.) verfängt nicht; ansonsten müsste jede Rüge
mit Zel VOF schon unzulässig sein, da ein Schaden gemäß S 107 Abs. 2 GWB nie drohen könnte. Es
handelt sich wohl um die erste Entscheidung hiezu. Die Vergabepraxis ist unterschiedlich (2.8. Baden-
W ürttem berg : VO F). W eítere Entscheidungen erscheinen daher unverm eid lich.

Dipl.-Betriebsw. (FH) Michael Wiesner, LL.M., RA und FA für Bau- und Architektenrecht, Bad
KreuznachH, Lt¡¿ Dipt.-tng. Peterlrcqt!ç, ö.b.u.v. Honorarsachverständiger, Mannheim

@ id Verlag

Wird zitiert in

fl len 2012,1190 (nur online) OLG Brandenburg - Biotopkartierung: Leistungsbeschreibung muss eindeutig und
erschöpfend sein!



AnL"2. 25
IBR 2012, 1190 (nur online)

Biotopkartierung: Leistungsbeschreibung muss eindeutig und erschöpfend sein!

1. lst offen, welchen Arbeitsanfall eine Leistung verursachen wird, und fordert der
Arftraggeber die Argabe eines Gesarntpreises, genügt die Leistungsbeschreibung nicht den
Anforderungen an eine eindeutige und erschöpfende Beschreibung. Denn bei nicht
hinreichend verlässlich abzuschätzendem Leistungsurnfang ist eine kaufmännisch vernünftige
Kalkulation eines Gesarntpreises unmäglich, so dass keine miteinander vergleichbaren
Argebote in preislicher Hinsicht zu erwarten sind.

2. lst die vorherige Festlegung eines Gesarntpreises objektiv unnräglich, komrnt nur ein
Verhandlungsverfahren nach der VOL/A in Betracht.

3. Das Kriterium "Qualität" muss erkennen lassen, was genau gewertet wird.

OLG Brandenburg, Urteilvom 27.03.2012 - Verg W 13111

VOUA2009 S I EG Abs. 1, S 19 EG Abs. I

Problem/Sachverhalt

Die Vergabestelle schreibt Leistungen der Biotopkartierung im Offenen Verfahren aus. Los 3 betrifft eine
Flächengröße von geschätzten bzw. vermuteten "ca. 390 qkm", Biotopgrößen von 168 qm - 400.000
qm, "ca. 1.200" Biotope mit "Verdachtsflächen", unter Venreis auf Altdaten etc. Zuschlagskriterien sind
"Preis und Qualität (kalkulierte Stundenanzahl für die Arbeitschritte) bei einer Gewichtung von 70% und
30%o". Der Preis soll als Gesarntpreis angegeben werden. Eine Bewerberin bemängelt, dass ein Preis
bei unklarer Leistungsbeschreibung nicht zu kalkulieren sei. Die Vergabestelle hält dem bepreiste
Angebote von Wettbewerbern entgegen. Weiter sei das Kriterium "Qualität" intransparent, da nicht klar
sei, ob hohe oder niedrige Stundenzahlen für eine hohe Qualität sprächen.

Entscheidung

Das OLG hebt die Ausschreibung auf. Die Leistungsbeschreibung genüge als Kalkulationsgrundlage mit
Blick auf die geforderte Gesamtpreisangabe nicht den Anforderungen des $ I EG VOUA 2009. Dies
belegten die höchst unterschiedlichen Argebote der Wettbewerber (Stundenaufr¡vand von 995 h -
3.680 h). Es verstoße gegen den Grundsatz transparenter und willkürfreier Verfahren, wenn
wesentliche Grundlagen nicht mitgeteilt werden und eine unzumutbare Kalkulation abgefordert
werde. Die Diskussion mit Blick auf die frühere VOL/A 2006, wonach im Unterschied zur jetzigen
Regelung dem Bieter keine ungewöhnlichen Wagnisse aufgebürdet werden durften, könne somit
dahinstehen. Es fehle die Angabe der konkreten Gegebenheiten der einzelnen Flächen bezüglich
Art, Ausdehnung und Ausprägung, so dass der Arbeitsaufiryand je Biotop bis zum Achtfachen variieren
könne. Das Kriterium "Qualität" sei entgegen S 19 EG Abs. 8 VOUA 2009 unklar, da nicht
erkennbar sei, ob eine hohe, eine niedrige oder eine mittlere Stundenzahl als Merkmal hoher
Qualität angesehen werde. Sei eine genauere Leistungsbeschreibung nicht möglich, komme nur ein
VOL-Ve rhandlungsve rfahre n in Betracht.

Praxishinweis

Das OLG hebt völlig zutreffend auf. Zweifelhaft ist aber die verlangte genauere Leistungsbeschreibung
durch kleinere Auftragsflächen mit Angabe der Schätzgrundlagen, gegebenenfalls bei

ibr-on line



Einheitspreisbildung. tVlangels vorab eindeutig (!) und erschöpfend (!) beschreibbarer Leistung ist dies
objektiv unmöglich (OLG Brandenburg, Urteil vom 27.03.2012 - Verg W 13111, ibr-online-Werkstatt).
Zweifelhaft ist daher auch das Verhandlungsverfahren gemäß S 3 EG Abs. 3 b VOUA 2009, das nur
lMengenprobleme löst. Wollen Auftraggeber dem Beschluss folgen, müssen sie zukünftig einen
erheblichen Beschreibungsaufrruand betreiben. Vergeben sie ohne diese genaue Beschreibung, müssen
sie mit hohen Nachforderungen rechnen.

Dipt.-tng. Peterßplþ_, ö.b.u.v. Honorarsachverständiger, Mannheim, und Dipt.-Betriebsw. (FH)
Michael Wiesner, LL.M., RA und FA für Bau- und Architektenrecht, Bad KreuznachB
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